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Vorwort. 

Das Material der Trinkerfiirsorgestelle verdanke ich auf Anregung von Herrn 

Professor Wilmans Herrn Oberamtmann Specht. Bei der Ausfiillung der 

Fragebogen in den Wohnungen war mir in bereitwilligster Weise Herr Schutz

mann Ochs behilflich. Die Akten der Armenverwaltung wurden mir giitigst 

von Herrn Biirgermeister Wieland zur Verfiigung gestellt. Die Direktion der" 

Psychiatrischen Klinik ermoglichte es mir, die Strafregister und Strafakten 

einzufordern und iiberlieB mir die Krankengesehiehten von allen in der Klinik 

behandelten zu meinem Material gehorigen Trinkern. Herr Professor Dr. Ho m

burger war mir in liebenswiirdigster Weise bei der personliehen Untersuehung 

einer groBeren Anzahl der Trinker behilflieh. Allen in Betraeht kommenden 

Behorden und Herren statte ieh fiir ihre bereitwillige Unterstiitzung dieser Arbeit 
meinen Dank abo 

Heidel berg, 1m Juni 1921. 

Der Verfasser. 
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Einleitnng. 
Die Literatur liber den Alkoholismus ist groB. Tatsachen liber den Alkohol 

sind unter den verschiedensten Gesichtspunkten gesammelt. Merkwiirdigerweise 
be£assen sich weit mehr Untersuchungen mit den Folgen des Alkoholismus 
flir den einzelnen Trinker und die Gesamtheit als mit den Ursachen der Trunk
sucht. "Trnnksucht" verwende ich im gleichen Sinne wie "AlkoholmiBbrauch." 

Besonders benachteiligt ist die Literatur liber den Alkoholismus dadurch, 
daB viele Arbeiten nicht vom wissenschaftlichen Standpunkt gemacht sind, 
sondern daB Freunde und Feinde des Alkohols ihre Anschauungen oder Glaubens
satze nach der einen oder anderen vorgefaBten Meinung hin erharten wollen. 

Dadurch halten viele Arbeiten mit ihren als feststehende Tatsachen hin
gestellten Ergebnissen vor einer kritischen Priifung nicht stand und tragen nicht 
zur Klarung der Alkoholfrage bei, sondern verwirren mir die Gemiiter. 

Es soll hier nicht untersucht werden, ob es vielleicht fUr die Menschheit 
besser ware, wenn es keinen Alkohol gabe, auch nicht, ob eine allgemeine Ab
stinenz erstrebenswert ist, um den Alkoholismus zu bekampfen. Es bleibt hier 
vollig unberlicksichtigt, ob der Alkohol in seinen verschiedenen Formen mehr 
oder weniger schadlich ist, und ob er GenuB-, Reiz- oder ·Rauschmittel ist. 

In dieser Untersuchung wird mit den alkoholischen Getranken gerechnet 
als mit einem nun einmal vorhandenen Stoff, zu dem die Menschen mehr oder 
weniger aIle in irgendeine Beziehung treten. 

Die Erfahrnng lehrt, daB der Alkohol ein Zellgift ist. Die Schadlichkeit 
eines Giftes hangt ab von der Menge und Giftigkeit, in der es wirkt, von der 
Haufigkeit und Dauer der Einwirkung und von der Empfanglichkeit der vom 
Gift betroffenen Menschen. 

Daher ist es nicht moglich, eine scharfe Definition der als Trinker anzusehen
den Menschen hinsichtlich der genossenen Menge und Art der alkoholhaltigen Ge
tranke zu geben, weil die Wirkung des Alkohols auf jeden Menschen eine andere ist. 

Die Allgemeinheit wendet dem Alkoholverbraucher gegenii ber die Bezeichnung 
Trinker an, wenn sie neben seiner Trinkgewohnheit eine auffallige Lebens
betatigung an ihm beobachtet. 

In diesem ganz allgemeinen Sinne sind auch von vornherein die 151 Personen 
meines Materials als Trinker bezeichnet. 

Bei ihnen kommt noch hinzu, daB sie auf irgendeine Weise der Behorde 
bekannt geworden und von der Trinkerllirsorgestelle in Beobachtung und 
Behandlung genommen sind. 

Dresei, Trunksucht. I 
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Das Wesen einer Trinkerfijrsorgestelle muB als bekannt vorausgesetzt 
werden. 

Erwahnt muB hier noch werden, daB Heidelberg eine Stadt mit wenig ent
wickelter Industrie ist. Die Bevolkerung ist leichtlebig; der nicht sehr kraftige 
Menschenschlag ist nicht an harte Arbeit gewohnt, aber von jeher dem Alkohol 
zugetan. Frillier wurde mehr Landwein getrunken, jetzt ist Bier an die erste 
Stelle getreten. Schnaps wird verhii.ltnismaBig wenig getrunken. Auf dem 
umgebenden Lande keltern sich die Leute viel Obstwein, den sie nicht als 
alkoholhaltiges Getrank ansehen. In den letzten Jahren nimmt die Verbreitlmg 
eines sog. Haustrunkes zu, der aus mit Wasser und Zucker verdiinnten impor
tierten Sudweinen in den Wohnungen hergestellt wird. 

Als Aufgabe habe ich mir gestellt, an der Hand des Aktenmaterials der Heidel
be~ger Trinkerfursorgestelle zu untersuchen, was fUr Personlichkeiten als Trinker 
in Fiirsorgebehandlung genommen wurden, warum sie Trinker wurden, ob und 
wie ihnen zu helfen ist. 

Ganz besonders' war es die alte Streitfrage, ob Umweltschaden oder ab
norme geistige VeranlagUngen fur die Trunksucht des einzelnen ausschlag
gebend seien, die mich zur Bearbeitung des Materials veranlaBte. 

Es ist nicht nur unmoglich, aIle Umweltschaden im Lebensgang eines Trinkers 
restlos aufzudecken, sondern eine noch groBere Schwierigkeit liegt darin, daB 
die Ti-unksucht oft eine sich uber Jahre erstreckende Veranderung der Lebens
verhaltnisse mit sich bringt, so daB ein und derselbe Befund einmal Ursache 
und einmal Folge der Trunksucht sein kann. 

Auf psychischem Gebiete ist es ebenso schwer zu entscheiden, was vom 
abnormen geistigen Zhstand eines Trinkers Ursache oder Folge des Alkoholismus 
ist. Denn der chronische Alkoholismus ruft eine Veranderung des Charakters 
hervor, dessen erworbenes Zustandsbild in mancben Punkten groBe Almlichkeit 
mit einer angeborenen, geistig abnormen Anlage haben kann. 

Um diese Schwierigkeiten zu bewtiltigen, war es zunachst notig, aus allem 
zuganglichell Material von jeder einzelnen Person einen Lebenslauf zuSammen
zustellen. Daraus muBte sich ergeben, ob schon vor dem Beginn der Trunksucht 
die einzelne Personlichkeit abnorme Charakterzuge aufwies, oder ob Rie wenig
st.ens bis zum Beginn del' Trunksucht als geistig normal anzusehen war. 

Die Diagnosen unrer den Lebenslaufen beziehen sich auf den geistigen 
Zustand der Trinker vor Beginn der Trunksucht, soweit dieser aus dem VOI'
leben geschlossen werden konnte. Die Charakterveranderungen, welche dem 
chronischen Alkoholismus zugerechnet werden mussen, sind besonders erwahnt. 

Mit der Einteilung der abnormen Personlichkeiten in passive geistig Minder
wertige; aktive geistig Minderwertige; an moral insanity Leidende; Haltlose 
und Epileptoide folge ich Wilmanns (Die Psychopathien. Handbuch del' 
Neurologie. 5. Band. Spezielle Neurologie IV). 

Selbstverstandlich kann die Zuteilung der einzelnen Trinker zu diesen 
Gruppen keinen Anspruch auf Eindeutigkeit machen. Die Gruppen sind aus einer 
Summe von Einzelfallen herausgestellte Typen, wie sie in solcher Reinheit 
im Leben wohl nul' selten angetroffen werden. 

Immerhin bieten viele Lebenslaufe del' einzelnen Trinker bei allen Ver
schiedenheiten so viel Gemeinsames, daB ,man sie zu Gruppen zusammenfassen 
kann. Die Grenzen zwischen den Gruppen sind flieBend, mid meine Zuordnung 
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driickt immer' nur eine mehr oder weniger weitgehende Anna.herung an eine 
Gruppe aus. 

Eine tibersicht ti.ber die gewonn~nen Diagnosen findet sich zu Beginn des 
2. Abschnittes. 

Von Lebenslaufen ist alB n. Besonderer Teil eine Auswahl angefiigt. Die 
Nummern der Trinker im I. Allgemeinen Teil beziehen sich auf diese fortlaufenden 
Nummern der Lebenslii.ufe. Mit Riicksicht auf die Druckkosten werden die 
iibrigen Lebenslaufe alB Material im Manuskript auf der Universitatsbipliothek 
in Heidelberg hinterlegt. 

Weiterhin soIl untersucht werden, welche aui3eren Einfliisse die Trinkgewohn
heiten bei den einzelnen geistig abnormen oder geistig gesunden Personlichkeiten 
auslosen und steigern, wann die Trunksucht zum Ausbruch kommt, und wie 
sich die Lebensverhii,ltnisse der Trinker unter dem EinfluB des AlkoholmiB
brauches gestalten. 

Die Wirkung der Trunksucht auf den Charakter der Trinker laBt sich am 
besten darstellen, wenn der EinfluB der Trinkerfiirsorgebestrebungen auf jeden 
einzelnen untersucht wird. 

Aber auch die Kriminalitat kann AufschluB geben, wie sich jede einzelne 
Personlichkeit in den sozialen Rahmen einfiigt. 

Darum werden im ersten Abscbnitt die auBeren Lebensverhaltnisse der 
Trinker nach einzelnen Umweltschaden zusammengefaBt geschildert, um zu 
zeigen, welchen EinfluB auf die Gestaltung der Lebensverhaltnisse die abnormen 
geistigen Veranlagungen der Trinker ausiiben, und welche Wechselbeziehungen 
zwischen Umwelt und Trunksucht bestehen. 

1m zweiten Abschnitt wird der Erfolg der Trinkerfiirsorgebestrebungen 
an den einzelnen Trinkern dazu verwendet, Gruppen aufzustellen, 'in welche die 
einzelnen Trinker eingeordnet werden, und zwar so, daB die Arten ihrer geistig 
abnormen Anlagen oder die geistige Gesundheit weitere Untergruppen bilden. 

1m dritten Abschnitt wird die Kriminalitat der Trinker untersucht, besonders 
im Hinblick darauf, ob die Trunksucht eine besondere Kriminalitat auslost, 
oder ob die geistig abnormen Personlichkeiten je nach ihrer Anlage mit oder 
ohne den EinfluB der Trunksucht zu besonderen Arten von Vergehen neigen, 
wie auch sonst Personlichkeiten mit den gleichen geistig abnormen Anlagen, 
die nicht trunksiichtig sind. Auch die Kriminalitat der geistig Gesunden wird 
unter diesem Gesichtspunkt gepriift. 

1m folgenden soIl kurz geschildert werden, wie das Material gewonnen 
wurde. 

Zugrunde liegen die Akten der Trinkerfiirsorgestelle. Diese bestehen aus 
einem gleichmaBig bei allen Trinkern ausgefiillten Fragebogen. Dazu kommen 
Berichte der Polizeimannschaften, Aussagen der Pfleger und Pflegerinnen, 
Gutachten von ..!rzten und Krankenanstalten und Mitteilungen der Armen
behorde. AuBerdem, wo vorhanden, auch Strafregister. Aus diesem Material 
machte ich iiber aIle wesentlichen Dinge Ausziige. An der Hand der Straf
register wurden samtliche Strafakten von den Gerichten eingefordert, wenn 
das StrafmaB eine Woche iiberschritt. Aus den Strafakten wurden aIle Daten 
und Tatsachen ausgezogen, die iiber die Personlichkeit und die Straftat des 
betreffenden Trinkers etwas aussagten. Bei groBeren Strafen wurden die 

1* 
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Straferstehungsakten eingefordert, die manchmal von Geistlichen und Ge
fangnisbeamten brauchb;l,l'e Angaben libel' die Personlichkeit braehten. 

Dann war es mil' moglieh, von allen Trinkern, die in del' hiesigen Psyehiatri
Rchen Klinik waren, die Krankengesehichtell zu bekommen, ebenso bei einigen 
die Krankengesehiehten aus del' Heil- und Pflegeanstalt in Wiesloeh. Zum 
Teil konnten aueh Krankengesehiehten aus dem Akademisehen Krankenhaus 
verwendet werden. 

Um tiber die LebensverhiUtnisse del' Tl'inkerfamilien Auskunft zu bekommen, 
wurden die Armelll'atsakten auf aIle wesentliehen Angaben hin durehgesehen 
und Verzeiehnisse del' Armenunterstiitzungen angelegt. In diesen Akten fanden 
sieh aueh aus del' hiesigen Poliklinik stammende arztliehe Diagnosen, die libel' 
die Krankheiten, besonders die Tuberkulose in den einzelnen Familien AUR
kunft gaben. 

Um das gewonnene Material zu erganzen und die Personliehkeit del' einzehlen 
Trinker zu untersuehen, war es notig, naeh Mogliehkeit jeden einzelnen per
sonlich zu spreehen. Dies war sehwierig, weil die meisten Trinker nieht in einer 
Anstalt zur Verfligung standen, sondern drauBen ihrem Beruf naehgingen. 
Da aueh nieht gewartet werden konnte, bis zufallig del' eine odeI' andere gerade 
wieder verhaftet war odeI' sonst vorgefUhrt wurde, so blieb nul' die Mogliehkeit, 
die Leute zu bitten, zu einer Untel'l'edung zu kommen. Dem Entgegenkommen 
des Herl'll Oberamtmarnl Specht verdanke ieh es, daB ieh die Leute in 
die Trinkerflirsorgesteile zu diesel' Unterredung bitten kornlte. Dadureh gelang 
es, fast aile Trinker selbst zu spreehen. Selbstverstandlieh wurde den Leuten 
ihr Arbeitsverdienstausfall ersetzt, weil die Unterredung nieht abends statt
finden konnte. Bei diesem Verfahren bin ieh nur bei einigen Trinkel'll a.uf 
Sehwierigkeiten gestoBen. 

Um nun aueh noeh tiber dieWohnungsverhaltnisse del' Trinkerfamilien 
beriehten zu konnen, stellte ieh einen Fragebogen auf, den ieh beilh Besueh 
del' einzelnen Trinkerfamilien in del' Wohnung selbst ausfiillte, oder, wernl ieh 
ihn ausgefUllt erhalten hatte, in del' Wohnung naehprlifte. Dabei bin ieh 
auf keine Sehwierigkeiten gestoBen, da die Manner meistens nie daheim waren 
und die Frauen gel'll und bereitwillig Auskunft gaben. So konnten nieht nur 
dieWohnungsverhaltnisse und Wohnsitten geprlift werden, sondeI'll aueh die 
Anssagen del' Frauen iiber ihre Manner mit deren Angaben vergliehen werden. 

Wertvoll fUr meine Untersuehung ware es gewesen, wenn ieh von den Trinkel'll 
aueh noch libel' ihr Verhalten beim Militar hatte Bericht bekommen konnen. 
Immerhin kam hierflir nul' die Halfte del' Trinker in Betraeht, weil die iibrigen 
nieht gedient haben. Abel' nieht einmal dieses Material konnte erhalten werden, 
weil viele Trinker keine genauen Angaben libel' das Regiment, bei dem sie gedient 
hatten, maehten, und auBerdem verhinderte del' Krieg jede Mogliehkeit,das 
Material einzufordern. 

Sehulzeugnisse iiber die einzelnen Trinker einzusammeln, lohnte sieh nieht, 
da die Altersuntersehiede del' einzelnen zu groB waren und schlieBlieh nur iiber 
wenige noeh eingehende Auskiinfte dureh ihre Lehrer el'l'eichbal' gewesen waren. 
Aueh libel' die EItel'll del' Trinker konnte so gut wie niehts erfahren werden. 

leh habe mieh bei del' Fiille des Materials in del' Hauptsaehe auf das be
schrankt, was ieh mogliehst von allen Trinkel'll gleiehmaBig erfahren konnte. 
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Trotzdem liegt es in del' Xatur diesel' Ullter~uclIlUlg, dan die einzeillen Lebens
laufe recht verschieden in ihrem Wert ausgefallen sind. 

Bei den LebensUi,ufell ist besollderer Nachdruck darauf gelegt, die Tatsachen 
fiir sich sprechen zu lassen. Urn das Bild zu beleben, sind daher auch haufig 
die eigenell Aussagen del' Trinker vor Gericht nach den Protokollen wieder
gegeben. 

1. Die Lebensvel'ha,ltnisse del' Eiterll und del' rrl'inkel'. 
a) Die Lebensverhaltnisse del' Eltern. 

Die Lebensverhaltnisse del' EItel'll konnen im einzelnen llicht betrachtet 
werden, da bei der graBen Altersverschiedenheit del' Trinker Nachforschungen 
iiber die Lebensbetatigullg und den Charakter der EItel'll in den meisten Fallen 
nicht moglich waren. 

Was im einzelnen von den Eitel'll del' Trinker noch sichel' festgestellt werden 
konnte, wird bei del' Betrachtung del' Personlichkeit und des Lebensganges del' 
Trinker herangezogell werden. 

Es ware zweifelsohne recht illteressant gewesen zu erfahren, wieviel Vater, 
Mlitter odeI' Eltel'llpaare Trinker gewesen sind. 

Abel' selbst wenn libel' die EItel'll aller 151 Trinker diesbezii.gliche Angaben 
zu erhalten gewesen waren, lieBe sich damit in Hinblick auf eine irgendwie 
geartete geistige Anlage del' Kinder nichts anfangen, weil nicht mehr entschieden 
werden konnte, ob del' Vater odeI' die Mutter schon VOl' der Zeugung dieses 
Kindes, das sich unter den 151 Trinkel'll befindet, schwer getrunken hat. Bei 
den unzuIanglichen Ergebnissen del' Feststellungen iiber die Trunksucht del' 
EItel'll und libel' deren geistige Anlagen ist es daher ausgeschlossen, die ge
WOlmenen Angaben irgendwie flir Vererbungsfragen zu verwerten. 

Selbstverstandlich ist es unmoglich, nachtraglich irgendwelche Feststellungen 
zu machen, ob es sich bei dem einen odeI' anderen del' 151 Trinker etwa um 
ein Rauschkind handeln konnte. 

lch kaml also bei meinem Material wedel' die Frage losen, ob die Trunksucht 
erblich ist odeI' nicht, noch ob Kinder von Trinkel'll psychopathische Personlich
keiten mit angeborener Disposition zum Alkoholismus sind. 

Brauchbar sind nur die Angaben libel' die Lebensverhaltnisse del' EItel'll, 
weil sie ein Licht auf die Umweltschaden werfen, denen ein Teil del' Trinker 
in der J'ugend ausgesetzt war. Ganz abgesehen von einer moglichen psychi
schen Belastung durch dem Trunk ergebene Eltern kann man wahl nach del' 
aJlgemeinen Erfahrung, wenn ein Teil del' EItel'll odeI' gar beide dem Trunke 
ergeben sind, eine Umweltschadigung fUr die Kinder almehmen. 

Von den 151 Trinkel'll hatten 43 einen trinkenden Vater, 13 eine trinkende 
Mutter; in 7 Fallen tranken beide Eitel'll. 

Sonst ist aus den Angaben del' Trinker libel' ihre Eltern noch erwahnenswert, 
daB 2 Trinker es in del' Jugend bei den EItel'll schlecht gehabt haben wollen, 
weitere 2 sich. libel' schlechte Behandlung durch eine Stiefmutter beschwerten. 
daB einer seine Mutter als leichtsinnig bezeichnete und von 2 Trinkel'll die 
Vater Selbstmord begingen. 

Ihren Vater verloren 12 Trinker, ihre Mutter 7, wahrend sie selbst noch im 
schulpflichtigen Alter standen. 
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Vber die ,+odesursaohen der Eltern wurde in Erfahrung gebraoht, daB 
17 Vater und 13 Miitter an Tuberkulose starben. Diese Zahlen besagen aber nioht 
etwa, daB nioht mehr von den Eltern an Tuberkulose gestorben sind. loh werde 
die Zahlen bei der Tuberkulose der Trinker nooh zu diesen in Beziehung bringen. 

Irgendwie brauohbare Angaben fiber Geisteskrankheiten der Eltern oder 
Verwandten habe ioh nioht erhalten, so daB darfiber niohts weiter zu sagen ist. 

Von den erhaltenen Angaben fiber Armut und wirtsohaftliche Notlage 
der Eltern sehe ich in diesem Zusammenhang ab, da erstens die Angaben darfiber 
zu unbestimmt sind, und zweitens Armut an sioh nur bedingt als Umwelt
sohadan aufgefaBt werden kann. 

Die Berufe der Vater werde ich weiter unten mit denen ihrer zu Trinkern 
gewordenen Sohne in Beziehung setzen. 

b) Die Lebensverhaltnisse der Trinker. 
Von dan 151 Trinkern wurden ehelich geboren 137, vorehelioh 3 (d. h. spater 

vom Vater anerkannt), unehelioh II. Davon stammen 44 aus Heidelberg, 
70 weitere aus Baden, 7 aus PreuBen, 7 .aus Bayern, 1 aus Saohsen, 10 aus 
Wiirttemberg, 5 aus Hessen, 2 aus dem EIsaB, 1 aus Lothringen, 1 aus Thfiringen, 
1 aus Tirol, 1 aus der Schweiz und 1 aus RuBland. 

Das Verhalten der Kinder als Trinker in der Sohule ist aus folgender Tabelle 
zu ersehen. Es wurden entlassen aus der 

4. Klasse 5. KIasse 6. KIasse 7. KIa.sse 8. Klasse 

6 20 22 11 92 

In Zwangserziehung waren 5 spatere Trinker. 
Es konnte lediglioh festgestellt werden, wie viele Klassen der einzelne in 

der Schule durohgemaoht hat, da Schulzeugnisse nioht eingefordert werden 
konnten. 

Wenn fiber den einen oder den anderen Trinker aus den Akten fiber sein 
Verhalten in der Sohule etwas Wesentliohes erfahren werden konnte, so findet 
es sloh in den Lebenslaufen. 

Da von den 151 Trinkern nur 5 in der Jugend in Zwangserziehung waren, 
und von den anderen kaum einer als im schulpflichtigen Alter verwahrlost 
angesehen werden kann, so wird bei den 59, die nioht alle Klassen der Sohule 
durohmaohen konnten, wohl nioht unterbrochener Sohulbesuoh fUr den mangel
haften Erfolg verantwortlich zu maohen sein, sondern mangelhafte Leistungen, 
die von minderwertiger Begabung, Sohlaffheit und Haltlosigkeit abhangig sind. 

Diese Annahmefindet in folgender Gegenfiberstellung ihre Bestatigung. 
Die Tabelle ist dem Buohe von H. W. Gruhle "Die Ursaohen der jugendliohen 

Verwahrlosung und Kriminalitat" entnommen. 
Es wurden entlassen von den Jungen 1906 

I Mannheim Karlsruhe Freiburg 151 Trinker 

aus der 8: KIasse .1 57,7% 69,3% 65,7% 61,0% 

" " 7. 
" 26,6% 19,7% 23,2% 7,3% 

" 6. • I 12,2% 8,9% 8,9% 14,5% 
5. I 2,6% 2,1% 2,2% 13,2% 

" 4. 4,0% 
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Es zeigt sic,h, daB die Trinker, die nieht aile Sehulklassen durehmaehen 
kOlmten, in ihren Leistungen wesentlieh hinter den Vergleiehszahlen von lVlann
heim, Karlsruhe und Freiburg zuruekbleiben. Es kann also aus dieser Gegen
iiberstellung fUr jene Trinker, die das Sehulziel nieht erreieht haben, als Ursaehe 
geistige lVlinderwertigkeit gefolgert werden. In diesem Sinne ist denn aueh die 
Sehulleistung bei jedem einzelnen zur Bewertung der geistigen Anlagen verwandt, 
\Vie aus den Diagnosen am Sehlusse del' einzelnen Lehensliiufe hervorgeht. 

Die Beschiiftigullg dar Trinkel'. 

Die Besehaftigung der Trinker gewinnt fur diese Untenmehung nur Bedeutung, 
\Venn sie benutzt wird zur Erlangung eines Aufsehlusses uher die soziale SteHung 
der einzelnen. 

Daher ist es wesentlieh, auch die Besehaftigungen der Vater del' Trinker 
heranzuziehen und mit denen der Sohne zu vergleiehen. Ieh sehieke die einzelnen 
gewonnenen Angaben in Tabellen voraus. 

Von 74 Trinkern iibten die Vater folgende Tatigkeiten aus. (Die Zahlen 
bezeiehnen die Nnmll1er des Trinkers in den Lebeutlliinfen.) 

Weber 3, 15, 
Achatschlcifer 7, 
Bahnwarter 9, 
Landwirt 10,2:3,38,40,48,61,64, 81, 125, 

126, 135, 144, 145, 
~chneider 11, 13, 37, 41, 72, 
Schuster 12, 33, 36, 120, 122, 146, 150, 
Metzger 14, 32, 
Schreiner 16, 50, 
Steinhauer 18, 22, 
Fuhrmann 20, 
Maurer 24, 46, 47, 56, 62, 79, 
Biirstenbinder 26, 
Drechsler 28, 
Schmied 34, 110, 
Friseur 35, 
Korbmacher 42, 
Tiincher 43, 
Geometer 44, 

Rechcnmacher 51, 
Schlosser 60, 
Ziegelmeister 73, 
Grubenaufseher 78, 
Glasmacher 80, 
Gartner 82, 89, 94, 119, 128, 
Schiffer 87, 
Leinweber 91, 
Bahnbeamter 95, 
Zimmermann 97, 123, 
Seminarlehrer 101, 
Werkmeister 103, 
Sattler 104, 
Wirt 109, 
Backer 114, 
Kutscher 121, 
Gerber 131, 
Schutzmann 132, 
Mobelpacker 147. 

Ungelernte Arbeiter, Taglohner und Gelegellheitsarbeiter waren die Vater 
von 58 Trinkern. 

Keine Allgaben konnten erhalten werden ubel' 19 Vater, darunter tiber die 
von 11 unehelieh gehol'enen Trinkerll. 

Von den 74 Vatern, die einen erlerllten Beruf ausubten, erlernten 59 Kinder 
einen Beruf, 15 blieben ohne Lehre. 

Von den 59 Kindern, die einen Bernf erlernten, gaben 36 ihn fruher odeI' 
spater wieder auf und wurden Taglohner und Gelegenheitsarbeiter; die drei 
lVladehen heirateten. Nur 20 ubten den erlernten Beruf noeh zur Zeit diesel' 
Feststellungen aus. Davon hatten 7 denselben Beruf wie ihre Vater. (Siehe 
die gesperrten Namen der Tabeile Seite 8.) 

Von den 58 Vatern, die selbst nur Taglohner gewesen waren, erlernten 
37 80hne einen Beruf, dooh gaben 26 die erlernte Tatigkeit froher oder spater 
wieder auf, und nur 11 haben sie heute nooh. 
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Beruf Beruf Beruf Beruf 
des Vaters des Sohnes des Vaters des Sohnes 

Nr. 9 Bahnwarter Dachdecker Nr. 73 Ziegelmeister Schuster 
16 Schreiner Schreiner 78 Grubenaufseher Lackierer 
20 Fuhrmann Schlosser 89 Gartner Gartner 
26 Biirsten- Biirsten binder 95 Bahnbeamter Schlosser 

binder 99 Uhrmacher Uhrmacher 
34 Schmied i Schuster 101 Seminarlehrer Bahnbeamter 
35 Friseur Tiincher 119 Gartner Gartner 
40 Landwirt Kutscher 123 Zimmermann Maurer 
43 Tiincher Tiincher 128 Gartner Gartner 
44 Geometer Kaufmann 132 Gerber Kaufmann 
56 Maurer Schlosser 

Von den 151 Trinkern iiben also nur noch 32 einen erlernten Beruf aus, 
wahrend aIle anderen Taglohner oder Gelegenheitsarbeiter sind. 

Nicht mitgerechnet sind dabei die wegen Alters Invalidisierten. Wenn man 
die soziale Stellung der Trinker, gekennzeichnet durch einen erlernten Bernf 
im Gegensatz zur Tatigkeit eines ungelernten .Arbeiters und Taglohners, mit der 
sozialen Stellung ihrer Vater vergleicht, so ergibt sich; daB von den 151 Trinkern 
12 sozial stiegen und 20 auf der gleichen gehobenen Stufe wie ihre Vater ver
bIieben. Dagegen sanken 51 in eine soual tiefere Schicht, 63 blieben auf der 
untersten Stufe stehen, und 3 Frauen gaben ihre Tatigkeit nach der Ver
heiratung auf. 

Was fiihrte bei den 51 Trinkern zum sozialen Abstieg 1 
Man konnte geneigt sein, den Alkoholismus da'£iir verantwortlich zu machen. 

Das ist aber nicht ausschlieBlich "der Fall. 
15 Sohne, deren Vater ein gelerntes Handwerk ausiibten, kamen in keine 

Lehre, die Griinde dafiir lassen sich nicht angeben. Immerhin wird es bei einigen 
wohl die minderwertige geistige Veranlagung gewesen sein, denn einer kam 
nur durch 4 Schulklassen, zwei nur durch 5, zwei durch 6 und einer durch 7. 

Bei den iibrigen 36 Trinkern, deren Vater schon einen erlernten Beruf aus
iibten, ergaben sich folgende Griinde fiir den sozialen Verfall. 

Nr. 3 gelernter Weber fand nach dem Kriege 1870 mit 20 Jahren angeblich 
in seinem Berufe keine .Arbeit und wurde Taglohner. 

Nr. 28 fand angeblich mit 25 Jahren als Drechsler keine .Arbeit und gab 
den Bernf auf. 

Nr. 103 gab mit 23 Jahren seinen Miillerbernf auf, weil er nicht recht VOl'

warts kam. 
7 Trinker verbummelten infolge von zu haufigem Stellen-

wechsel: 
Nr. 11 und 122 als Schneider, 
Nr. 22 mit 22 Jahren als Schreiner, 
Nr. 47 als Tiincher, 
Nr. 50 mit 40 und Nr. 62 mit 18 Jahren als Schlosser, 
Nr. 132 mit 20 Jahren als Schuster. 

Durch ein korperliches Leiden wurden fur ihren Beruf untaug
lich 5 Trinker: 
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Nr. 32 mit 1(> Jahren als Flaschner durch Star auf einem Auge, 
Nr. 94 mit 16 Jahren als Biirstenbinder durch ein Augenleiden, 
Nr. 110 mit 16 Jahren als Maurer durch ein Augenleiden, 
Nr. 121 mit 16 Jahren als Sattler durch Verlust eines Auges, 
Nr. 126 mit 18 Jahren als Friseur infolge epileptischer Anfalle bei der Arbeit. 

Aus der Lehre entliefen 5 Trinker, angeblich aIle wegen schlech-
ter Behandlung: 

Nr. 18 mit 17 Jahren aus der Schlosserlehre, 
Nr. 23 mit 15 Jahren aus der Zimmermannslehre, 
Nr. 60 mit 16 Jahren aus der Schlosserlehre bei seinem Vater, 
Nr. 104 mit 17 Jahren aus der Schneiderlehre bei seineru Stiefvater, 
Nr. 147 mit 16 Jahren aus der Lehre als Tapezierer. 

Infolge gerichtlicher Strafen veri oren ihre SteIlung 2 Trinker: 
Nr. 13 mit 17 Jahren als Kaufmannslehrling, 
Nr. 37 mit 30 Jahren als Schneider. 

Ihren Beruf wechselten 5 Trinker: 
Nr. 10 mit 31 Jahren als Maurer und wurde Brief trager, 
Nr. 15 mit 20 Jahren als Maurer und wurde Bahnarbeiter, 
Nr. 41 mit 22 Jahren als Schneider und wurde Zementarbeiter, 
Nr. 97 als Seiler mit 24 Jahren ulld wurde Bauernknecht, 
Nr. 114 mit 17 Jahren als Steinhauer und wurde Bauernknecht. 

Ihren erlernten Beruf gaben auf nach· der Verheiratung mit 
je einer Frau, die einen Laden oder Handel besaB, 4 Trinker: 

Nr. 48 als Gartner mit 26 Jahren, 
Nr. 61 als Brauer mit 22 Jahren, 
Nr. 82 mit 35 Jahren als Friseur, 
Nr. 87 als Kiifer mit 28 Jahren. 

Durch Vermogensverlust wurde Nr. 135 als Landwirt gezwuugen, sein 
Gut zu verkaufen. 

Durch Trunksucht verloren ihre Arbeit: 
Nr. 14 mit 36 Jahren als Metzger auf dem Schlachthof, 
Nr. 24 mit 24 Jahren als Unteroffizier, 
Nr. 109 muBte seine Wirtschaft infolge seiner Trunksucht verkaufen mit 

40 Jahrell. 

Wegen geistiger Minderwertigkeit muBte Nr. 33 die Schusterlehre 
mit 17 Jahren aufgeben. 

Bei den 26 Trinkern, deren Vater keinen Beruf erlernt hatten, ergaben sich 
fiir die Berufsaufgabe der Sohne folgende Grlinde: 

Zu haufiger Stellenwechsel und ein haltloses Leben, auf der 
LandstraBe: 

bei Nr. 6 als Wagner mit 23 Jahren, 
" Nr. 19 als Tapetendrucker mit 25 Jahren, 
" Nr. 31 als Miiller mit 24 Jahren, 
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bei Nr. 53 als Buchbinder mit 31 Jahren, 
" Nr. iI6 als Schlosser mit 20 Jahren, 
" Nr. 137 als Architekt mit 25 Jahren, 
" Nr. 139 als Backer mit 19 Jahren. 

Ein korperliches Leiden, das fur den Beruf untauglich machte: 
bei Nr. 21 als Schreiner mit 21 Jahren wegen Hornhauttriibullgen, 
" Nr. 65 als Schuster mit 22 Jahren, weil er die sitzende Lebensweise nicht 

vertragen konnte und an Verstimmungen litt. 
" Nr. 136 als Tiincher mit 16 Jahren, weil er an Bleikrankheit litt, 
" Nr.149 als Schlosser mit 20 Jahren, weil er ein Auge verlor. 

Aus der Lehre entliefen, weil sie in der Erziehung verwahrlost, 
storrisch und unlenksam waren: 

Nr. 1 als Schreiner mit 17 Jahren, 
Nr. 30 als Schuster mit 18 Jahren, 
Nr. 68 als Schuster mit 17 J ahren, 
Nr. 100 als Tiincher mit 15 Jahren, 
Nr. 113 als Gartner mit 17 Jahren. 
Die letzten 5 waren in Zwangserziehung, die bei allen vollig versagte. 

lhren Beruf wechselten: 
Nr. 27 als selbstandiger Wagner mit 35 Jahren nach Verlust seines Ver-

mogens, 
Nr. 74 als Goldarbeiter mit 23 Jahren, um Polizist zu werden, 
Nr. 115 als Weber mit 18 Jahren, um Bauernknecht zu werden, 
Nr.117 als Schlosser mit 30 Jahren, um Wirt zu werden. 
Nr. 25 gab -seinen Beruf als Koch mit 21 Jahren auf. Der Grund ist nicht 

bekannt. 

Infolge der zunehmenden Trunksucht kamen in ihrer Berufs-
tatigkeit zuruck: 

Nr. 76 als Schlosser, 
Nr. 90 als Schuster mit 30 Jahren, 
Nr. 129 als Schlosser mit 32 Jahren, 
Nr. 134 als Maurer mit 46 Jahren. 

Die Jahresangaben bei den 3 letzten Trinkern geben nur die ungefahre 
Zeit der Berufsaufgabe an, weil ane vier I:ltets nur gelegentlich in ihrem erlernten 
Beruf arbeiteten und meist Gelegenheitsarbeiten verrichteten. 

Nr. 141 muBte aus Mangel an Begabung sowohl die Backer- als auch 
die Schusterlehre aufgeben. 

In den beiden Gruppen der Trinker, die den erlernten Beruf aufgaben, finden 
sich also zusammen unter 62 nur 7, bei denen ausgesprochene Trunksucht 
fiir den sozialen Niedergang als wesentliche Ursache festgestellt werden konnte. 
Was bei den anderen Trinkern die wirkliche Ursache fiir das Scheitern im Beruf 
gewesen ist, wird deutlicher, wenn man die Lebensalter der einzelnen Trinker, 
in denen sie den erlernten Beruf aufgaben, miteinander vergleicht. 

Bei der Berufsaufgabe standen die Trinker in folgendem Alter: 
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Vater gelernt I Vater ungclernt Vater gelernt Vater ungelernt 

15 Jahre Nr. 23 Nr.IOO 
136 

26 Jahre Nr. 48, 142 
27 16 

" 
16, 60,':110, 
121 

17 " 13, 17, 18, I 
33, 104, 114, 

18 ., 62, 126 
19 

" 
32 

20 3, 15 
21 
22 " 22, 41 
23 " 

103 
24 " 24, 97 
25 " 28, 122 

28 
" 1,25,68, 141 29 

30 
" 30, 115 31 
" 113, 139 32 
" 116 33 

21 34 
65 35 

" 6, 74 tiber 35 
.. 31 
" 19, 137 

" 37, 1341Nr. 90, 117 
" 10 " 53 

" 129 

35 ." 27, 
" 36, 50, !" 76, 134, 149 

109, 1351 

i 

Auffallend ist, daB bei weitem die meisten (41) der kiinftigen Trinker in dem 
Alter zwischen 15 und 25 Jahren schon ihren erlernten Beruf anfgaben. Mit 
Sicherheit geht darans hervor, daB fiir die Berufsaufgabe nlld das Sinken in eine 
sozial tiefere Schicht nicht die Trunksucht und ihre den Charakter verandernden 
Folgen verantwortlich- gemacht werden konnen. In diesem Verhalten driickt 
sich vielmehr bei den meisten Trinkern ihre abnorme geistige Anlage aus. 

Bei den Trinkern, welche erst nach dem 30. Jahre den Beruf aufgaben, 
sind es dagegen mehr auBere Griinde, wie im einzelnen aus del' Zusammenstelhmg 
zu ersehen ist. 

Als Berufe, in denen die einzelnen· Personlichkeiten im Hinblick auf den 
AlkoholmiBbrauch besonders gefahrdet sind, haben sich folgende herausgestellt: 

Fuhrknecht Nr. 4, 40 und 150; Bierkutscher Nr. 52 und 64; Droschken
kutscher Nr. 38, 59, 96 und 125; Arbeiter in einer Zementfabrik (Staub) 5, 39, 51 ; 
Maurer Nr. 8, 10, 23,42, 50, 55 mId 67; Mobelpacker und -trager Nr. 25, ll6, 
ll8 und 147; Hausierer und TrOdler Nr. 37, 51,.66, 87 und 135; Weinhiindler, 
Killer Nr. 61, 87; Wirt Nr. 109, ll7 llnd 147; Dienstmann Nr. 19 und 104; 
Studentendiener Nr. 120. 

Militar. 

Von den 148 Trinkern dienten beim Militar 70; 6 machteh den Feldzug 
1870/71 mit (Nr. 3, 10, 20, 27, 124 und 133). Einjahrig diente einer, Nr. 71. 

Es ware wertvoll gewesen, wenn tiber die Fiihrung del' Trinker beim Militar 
Angaben hatten erhalten werden konnen; doch war es leider nicht moglich, 
da die eigenen Angaben del' Trinker, die alle betonten, daB sie sich beim Militar 
gut gefiihrt hatten, nicht zu verwenden sind. AuBerdem konnten bei vielen die 
Regimenter nicht festgestellt werden; auch machte del' inzwischen au,;gebrochene 
Krieg weitere Nachfor,;chungen tmmoglich. 

Vor der Dienstzeit wurden 18 Trinker schon gerichtlich be,;traft. 
Von den 78 Ungedienten konnten 40 keinen Grund angeben, weswegen 

sie nicht gedient hatten. 
Nicht zum Militar brauchten: 
Wegen Augenleidens Nr. 5, 8, 21, 22, 32, 45, 86, 94, llO, ll2, 121, 136 und 

149; wegen Ohrenleidens Nr. 13; wegen Beinleidens Nr. 9, 75 tmd 91; wegen 
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eines Bruches Nr. 146; wegen Fehlers an del' Hand Nr. 51 und 56; wegell aU
gemeiner 'Korperschwache Nr. 44, 105 lmd 123; wegen Herzfehlers Nr. 67 und 
122; wegen Lungenfehlers Nr. 76, 79 lmd 138; wegen eines Muttermales Nr. 18; 
wegen geistiger Minderwertigkeit Nr. 33, 68, 84, 101; ~wegen Epilepsie Nr. 120 
und 126; aus Familiengriinden Nr. 83lmd 135; weil er im Zuchthaus sail, Nr. 88. 

Von den 148 mannlichen Trinkern standen bei Ausbruch des Krieges 1914 
70 im militarpflichtigen Alter unter 45 Jahrell, doch waren fiir den J\lIilitardienst 
nur 12 Trinker brauchbar. 

c) Familienleben der rl'rinkel'. 
Ledig bliebell VOll den 151 Trinkern 24. Von den 127 vel'heirateten wlU'den 

Witwer 30, zweimal Witwer 1. Zum zweitenmal heirateten 15, dreimal heiratete 1. 
Vorubergehend getremlt lebten 37 Ehepaare. Nicht mitgerechnet sind dabei 
die Trennnngen durch auswartige Arbeit, militarische Dbungen und Straf
erstehungen. Es ist nicht moglich, hier im einzelnen die Griinde fur die voriiber
gehenden Trennwlgen aufzufiiliren, da sie weiter unten in den Gruppenzu;;alllInen
f assnngen del' Trinker a bgehandelt werden. Gerich tlieh geschieden wurden 7 Ehen. 

Ehebrueh konnte aus den Akten und den eigenen Angaben del' Trinker 
odeI' ihrer Frauen in 39 Fallen festgestellt werden, darwlter bei beiden Eheleuten 
5mal, beim Marme allein 31 mal, hei del' Frau allein 3mal. 2 Trinker vergingen 
sieh an ihren eigenen Tochtern, einer an seiner Stieftochter. 

Die am; diesen Zahlen hervorgehende Zerriittl1ng des Familienlebells itlt. 
ill der Hauptsaehe auf die Trunksucht del' Manner zuriiekzufilhren. Es kommen 
abel' als gewiehtige Griinde hinzu: 

1. die oft nnglaubliehe Leichtsimligkeit und Vertrauensseligkeit beim Ein
gehen del' Ehe im Hinblick auf das Vorleben del' Frauen und dem Altersnnter
schied beim Heiraten von Witwell; 

2. eine ersehreckende Unfahigkeit del' meisten Frauen zur Fiihrnng eiues 
sauberen, ordentliehen Haushaltes, in del' Koehkunst nnd Kinderp£lege; 

3. fast immer ganzlieh mangehlder Einfluil del' Frauen auf ihre Manner 
und Mangel an Verstandnis fur die Sehadigungen des Alkohols; 

4. haufige und laugda,uernde Erkrankungen del' Frauen nnd Kinder, die 
lleben mangelndem Verstandnis fiir den Haushalt ebenso zum wirtschaftliehen 
Niedergang del' Familien fiiliren, wie die Arbeitsseheu und durch Trunksueht 
bedingte mangelhafte Unterstutzung del' Falllilie von seiten des Mannes; 

5. in vielen Fallen Mitverdienst del' Frauen als Putz- und Monatsfraueu. 
Die hierfiir aufgewendete Zeit fiilirt die :B'rauen oft tiber Mittag aus del' eigenen 
Wohnwlg, sodail fiiI' die Manner und Kinder nicht gekoeht werden kann; 
die MaImer fuhlen sieh auf das Wirtshaus angewiesen, die Kinder werden dagegen 
in ihrer Ernahrullg arg vernaehlassigt; 

6. Unstilllllligkeiten del' Temperalllente in sexueller BeziehlUlg. Dieser 
Punkt ist von viel groilerer Wichtigkeit als haufig angenommen wird, zumal 
gesehleehtliche Betatigung meistens del' einzige Lebensgenuil del' untel'sten 
V olksschieh ten ist. Die sittliehe Verwahrlosung del' Manner fiihrt auilerdem 
wahrend del' Sehwangerschaft del' Frau haufig zur Untreue. Gleiehsillllig 
wirkt die Verweigerung des Geschleehtsverkehrs dureh die Frau, weml del' 
Mann angetrnnken ist. Umgekehrt neigen die Frauen ZUlll Ehebrueh, wenn 
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der Mann unter der Einwirkung des AlkoholislllUS in geschlechtlicher Beziehung 
trage wird oder sich getrelll1t von der Frau heTIlllltreibt. 

VOl' del' Ehe iibten die Frauen folgende BernIe ails. 
EH waren: 
Kellnerin Nr. 1, 7, 68, 90 und 122 = 5; 
Dienstmadchen Nr. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19,21,22,25,26,34,36,37,40, 
42, 43, 46, 47, 52, 55, 63, 64, 66, 67, 70, 73, 80, 81, 85, 88, 89, 92, 95, 96, 97, 98, 103, 
115, 116, 120, 123, 124, 125, 127, 131, 133, 134, 136, 139, 147, 151 = 58; 
Zigarrenarbeiterin Nr.5, 11, 14, 56, 60, 129 = 6: 
Kochin 13, 20, 78, 119 = 4; 
Monatsfrau Nr.49, 77, 144 = 3; 
Haushalterin Nr. 50 = 1; 
Naherin Nr. 38 und 62 = 2; 
Wiischerin Nr. 48 = 1; 
Fabrikarbeiterinuen Nr. 32, 39, 76, 112, 141 und 146 = 6; 
Ohne Beruf Nr. 41, 53, 54, 71 und 108 = 5; 
Ladnerin Nr. 82 und 105 = 2; 
Industrielehrerin Nr. 101 = 1; 
Olhandlerin Nr. 59 = 1; 
Hausiererin Nr. 130 = 1; 
Kontrolldirnen Nr.30, 110 und 122 = 3; 
Geschiedene Frau Nr. 132; = 1 
Witwen Nr. 21, 23, 26, 28, 49, 100, 104, 127 = 8. 

Uneheliche Kinder hatten folgende Frauen: 
Je eins Nr. 2, 14, 28, 30, 43, 47, 52, 60, 64, llO. 136 und 150; je zwei Nr. 77 und 122; 

drei Nr.78. 

Voreheliche Kinder hatten folgende Frauen: 
Je eins Nr. 17, 35, 61, 70, 77, 85, 98, 122 und 136; zwei Nr. 76; drei Nr. 78. 

Aus ihrer ersten Ehe hatten Kinder folgende Frauen: 
.Te einA Nl'. 11 und 49; zwei Nt'. 123; je dl'ei Nr. 21,26 und 1)9; sechs Nr. 57. 

14 Ehen blieben kinderlos: 
Nr. 1, 7, 22, 42, 49, 54, 68, 72, 74, 89, 92, 96, 101 und 117. 
Von III Trinkern stammen Kinder aus den Ehen. Davon waren vel'heiratet 101 einmaI. 

9 zweimal und 1 dreimal. 
1m ganzen machten die 132 Frauen 640 Gebmten durch. Davon waren 83 Totgebul'tell, 

557 Lebendgebol'ene, von denen bisherais Kinder star ben 123, sodaB bei AbschluB dei' 
Feststellungen von 132 Frauen 434 noch lebende Kinder vorhanden sind. 

Diese Zahien lassen sich Ieider mit anderen Zahlen aus dei' Literatur nicht vergleichen, 
besonders weil die Frauen ganz versehiedenen Altersklassen angehoren. Aueh die Kinder 
sind so verschieden alt, daB sie sich nieht in Gruppen einteilen JasRen. Es hatte'versucht 
werden sollen, tiber das Verhalten del' Kinder in del' Sehule Feststellungen zu maehen. 
doch muBte dies aufgegeben werden, da tiber viele inzwischen schon erwaehsene :Kinder 
hochstens die SchluBzeugnisse erhalten werden konl1ten, von vielen war llicht einmal das 
moglich, Das Ergebnis hatte also keinell SchluB auf die geistige Veranlagung diesel' Trinker
kinder zugelassen. 

Dber die Verteilung der Geburten Ilnd lebenden Kindel' auf die einzelnen 
Eben gibt folgende Tabelle AufscbluB: 
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I 
2 I 7 5 '47 3. Frau I ; I 105 2 2 
3 I 2 2 48 3 

I 
I 106 4 4 I 

4 I 4 4 50 6 I 4 108 11 9 
5 I 10 8 52 5 4 109 4 4 I 
6 4 4 53 4 i 2 110 I 9 0 
8 I 4 4 55 10 5 III I I 
9 2 2 56 5 

I 
4 112 3 0 

10 1. Frau 12 4 57 9 7 115 9 6 
10 2. Frau 2 1 59 3 i 3 116 3 3 
II 4 4 60 4 

I 

2 119 
I 

6 4 
12 i 8 5 61 8 6 120 I 10 6 
13 I 3 3 62 5 3 122 3 2 
14 i 2 2 64 7 I 6 123 9 6 
15 

I 
3 2 65 8 

I 
6 124 4 4 

16 1. Frau 2 2 66 13 I 6 125 3 3 
162.Frau 4 1 67 8 7 127 1. Frau 2 0 
17 7 7 70 6 5 1272.Frau 2 2 
19 2 1 71 3 3 128 2 2 
20 9 7 73 11 8 129 2 2 
21 1. Frau 2 2 75 2 2 130 7 5 
21 2. Frau 6 3 76 12 6 131 2 2 
23 5 I 5 77 5 4 132 1 I 
25 4 ! 2 78 9 6 133 6 5 
26 6 5 80 12 5 134 3 2 
27 13 7 81 6 4 135 4 4 
28 8 5 82 6 5 136 1. Frau 7 4 
30 6 3 83 I 3 3 1362.Frau 8 

i 
1 

32 4 1 85 4 4 ]39 4 4 
34 10 7 86 4 4 140 5 4 
35 1. Frau 4 4 87 1. Frau 1 1 141 5 4 
352. Fran 2 2 872.Frau 6 4 142 11 6 
36 3 3 88 2 2 143 6 3 
37 8 8 90 11 1 144 7 6 
38 10 6 95 4 4 145 4 0 
39 7 I 5 97 2 2 146 3 2 
40 7 I 5 98 7 6 147 4 4 
4] 6 5 100 1. Frail 6 5 148 1 1 
43 5 2 100 2. Frau 2 1 149 4 2 
46 5 2 103 II 3 150 1 1 
47 1. Frau 5 1 104 1. Frau 2 2 151 4 4 
472.Frau - - 1042. Frau 1 

t 

1 

Rei einer Zusallllllenstellung der Falllilien, in denen tiber die Halite der Kinder 
gestorben ist, ergab sich folgendes: 

Nr. Geborene Lebende Krankheiten der Eltern 

10 12 4 Mutter starb an Tuberkulose 
16 4 1 

" 21 6 3 
" " " " 25 4 2 Vater leidet an Tuberkulose 

27 13 7 Mutter 
" " " 



Nr. 

30 
:12 
43 
46 
47 
53 
55 
60 
6n 
76 
80 
90 

103 
110 
112 
136 
142 
145 
149 

Geborene 

6 
4 
5 
5 
5 
4 

10 
4 

13 
12 
12 
11 
11 
9 
:~ 

8 
11 
4 
4 

Lebende 

3 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
6 
6 
5 
1 
3 
o 
o 
1 
6 
o 
2 

15 

Krankheiten del' Eitern 

Frau Dil'lle, Kinder viiHig verwahrlost 
Mutter leidet an Tuberkulose 

" "" " Beide EItel'll Ieiden an Tuberkulose 
Mutter leidet an Tuberkulose 

" 
Vater "" " 
Viillige Verwahriosung del' Kindel' 
Beide EItel'll Ieiden an Tuberkulose 

" " ."" " 
Vater an Tubel'kulose gestorben 
Mutter Ieidet an Lues 
Viillige Verwahriosung del' Kinder 

" " Mutter Ieidet an Lues 
Mann Ieidet an Tuberkulose, Frau daran gest.orben 
Mutter Ieidet an Tuberkulose 

" "" " Beide EItel'll Ieiden an Tnberkniose. 

Diese Tabelle solI keine Auskunft libel' die Todesursachen del' Kinder geben; 
sie zeigt abel', wie auBerordentlich die Sterblichkeit del' Kinder in mit Tuberkulose 
behafteten Familien ist, und wie eine auBerst ungiinstige Umwelt durch die 
Erkrankung del' Eltern fiir die heranwachsenden Kinder geschaffen wird. 

An Tuberkulose leiden von den Trinkern gleichzeitig Mann und 
Frau: Nr. 12 (Frau gestorben), 22 (Frau gestorben), 46, 53, 66, 67, 76, 98, 127, 
136, 141, 148 und 149; 

nul' del' Mann: Nr. II, 25, 26, :J6, 49, 55, 56, 80 (daran gestorhen), 84, 
85, 88, 97, Ill, 125, 126, 137, 138; 

nul' die Frau: Nr. ~), 10, ]5, 16, 19,21,87, 108, 116, 133, 134 (alle diese 
sind daran gestorben); 

krank sind noch: Nr. 3,17,27,32.43,47,64,73,8],120,123.139,142, 
145 und 151. ' . 

Tm ganzen konnt.e also bei 69 Trinkern odeI' ihren Frauen Tu ber
kulose iest.gest.ellt. werden. Die Erkrankungen erstrecken sieh auf 
52 Familien und 4 Ledige (84, 126, 137 und 138). 

Gestorben sind von den Mannern 1, von den Frauen 13. 
Tuberkulose bei den Eltern del' Trinker konnt~ durch Nfwhfrage nul' bei 

folgenden festgestellt werden: 
Vater des Trinkers Nr. 53, 84. 815. 88 und 125; Muttel' deR Trinkers Nr. 25. 

46 und 137. 
Del' Unterschied zwischen del' Zahl del' an Tuberkulose gestorbenen Manner 

und Frauen zugunsten del' Manner findet seine ErkIarung darin, daB den ManneI'll 
Heilverfahrell leichter zuganglich sind als ihren Frauen, und daB die Frauen 
besonders durch die Gehartatigkeit korperlich weit mehr geschwaeht werden 
als die Manner durch ibre Berufstatigkeit und Lehensgewohnheiten. 

Bei den Frauen del' Trinker fanden sich noch folgende chronische Er
krankungen : 
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An Geisteskrankheit leiden Nr. 36, 85, 92 und 140; an Lues Nr. 78, 90 und 
112; an sChwerem Unterleibsleiden Nr. 89. 

Klagen tiber schlechte Haushaltsfiihrung seitens ihrer Frauen brachten fol-
gende Trinker vor. Die Tabelle berichtet tiber die Tatigkeit der Frauen. 

Nr.\ 
Tatigkeit Tatigkeit 

Nr.\ 
Tatigkeit Tatigkeit 

vor der Ehe in der Ehe vor der Ehe in der Ehe 

I 
I Lumpensammlerin 

I 

Kellnerin Trodlerin 66 Dienstmagd 1 i 
2: Dienstmagd 67 

" 
Monatsfrau 

4 
" 

Dienstmagd 68 Kellnerin 
7 Kellnerin Kellnerin 70 Dienstmagd Monatsfrau 

11 Zigarrenarbeiterin Putzfrau 73 
" 12 Dienstmagd 76 Arbeiterin 

14 Zigarrenarbeiterin 77 Witwe Monatsfrau 
16 Dienstmagd 78 Kochin Kochin 
17 " 

81 Dienstmagd 
19 " 

89 
22 

" 
92 Eierhandlerin 

27 Monatsfrau 95 Monatsfrau 
28 Witwe Kellnerin 97 

" 
Dienstmagd 

30 Kontrolldirne Dirne? 108 Haustochter 
32 Arbeiterin . llO I Dirne 
35 Abvermieten ll6 Dienstmagd 
36 Dienstmagd 117 
37 122 Kellnerin Monatsfrau 
40 " 

127 Dienstmagd 
41 Haustochter 132 Geschiedene Frau 
42 Dienstmagd Monatsfrau 134 Dienstmagd 
43 Dienstmagd 136 

" 46 " 
139 

" 47 
" 

140 
55 " 

141 Arbeiterin 
59 l>lhandel l>lhandel 146 Arbeiterin Kellnerin 
60 Arbeiterin 150 

" 61 Laden Laden 151 Dienstmagd 

Hieraus geht hervor, daB in 56 Haushaltungen die Manner tiber mangel
hafte und ungentigende hausliche Tatigkeit der Frauen klagen. In allen diesen 
Fallen handelt es sich nicht um Anschuldigungen der Trinker, die ihre Frauen 
mit Vorwiirfen belasten, um ihnen die Schuld an ihrem eigenen Verhalten 
zuzuschieben, sondern die Angaben sind teils durch Erhebungen der Armen
behorde, teils durch die Akten der Trinkerfiirsorge, in den meisten Fallen durch 
eigene Betrachtung der Wohnungen bestatigt. 

Unter den Frauen, die nicht imstande waren, ihren Haushalt sauber IDld 
ordentlich zu fiihren, finden sich, nach ihren Tatigkeiten vor der Ehe geordnet: 

30 Dienstmagde . von im ganzen 58 
4 Kellnerinnen ." 5 
7 Arbeiterinnen. . "" 12 
2 Dirnen. . . ." 3 
2 Witwen . . . 8 
2 Haustochter . 5 
2 Handlerinnen . 3 
1 Kochin . . . . 4 
1 geschiedene Frau. 
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Auffailend ist· die hohe Zahl der Dienstmagde. Man soilte doch annehmen, 
daB ihre Tatigkeit vor der Ehe gerade sie zur Fiihrung eines einwandfreien 
Haushaltes befahigt. DaB es nicht so ist, wird zum groBen Teil daran liegen, 
daB diese Dienstmagde fast immer als Alleinmadchen bei einfachen Biirgers
leuten in Steilung waren, wo sie fast ausschlieBlich mit grober Hausarbeit 
besch1i.ftigt werden, weil cUe HalJ!!frau das Kochen und die feinere Hausarbeit 
versieht. 

DaB Kellnerinnen und Arbeiterinnen im Haushalt leicht versagen, ist nicht 
besonders verwunderlich, da ihnen meist jede Voriibung fehlt. 

Diese mangelhafte Vorbildung der Frauen fiir ihre Hausfrauentatigkeit 
ist einer der schwachsten Punkte in unserem Volksleben. Es ist hier nicht der 
Ort, auf diese Frage weiter einzugehen. Selbstverstandlich ist ein schlecht 
gefiihrter und verwahrloster, unsauberer, ungemiitlicher Haushalt nicht geeignet, 
einen zur Trunksucht neigenden Mann von seinem Hange abzubringen; im Gegen
teil, ein solcher Haushalt wird auch manchen unter giinstigeren hauslichen 
Bedingungen vor dem Alkoholismus zu bewahrenden Mann immer wieder in 
die Gastwirtschaften treiben. 

So will mir die Haushaltungsfrage ebenso wichtig als Ursache der Trunksucht 
erscheinen wie die W ohnungsfrage. 

Natiirlich kann der Einwand gemacht werden, daB die Frauen keinen ordent
lichen Haushalt fiihren konnen, weil sie von ihren trinkenden Mannern nicht 
geniigend unterstiitzt werden. Hierbei ist es nicht moglich, scharf Ursache 
und Wirkung zu trennen, aber es gibt Frauen, die in den armlichsten Verhalt
nissen bei ganzlich ungeniigender Unterstiitzung durch de;n Mann doch ihre 
kleine Wohnung sauber und ordentlich halten. Daher diirfte Unsauberkeit 
und Schlumpigkeit der Frauen und Verwahrlosung der Kinder nicht mit der 
Trunksucht des Mannes entschuldigt werden. 

Fiir den Staat wird es eine der wichtigsten Aufgaben fiir die nachste Zukunft 
sein, den Madchen aus dem Volke die Moglichkeit zu gewahren, hausliches Wirt
schaften zu erlernen, denn mit dieser wichtigen Frage hangt nicht nur die 
Trunksucht der Manner, sondern auch vor ailem die Aufzucht der Kinder 
und Vorbeugung von Krankheiten, besonders der Tuberkulose, eng zusammen, 
ganz abgesehen von einer auBerordentlichen Entlastung der Armenpflege. 

Zur Betrachtung des Familienlebens der Trinker gehort noch eines der 
traurigsten Kapitel, die MiBhandlung der Frauen durch ihre Manner. 

98 Ehefrauen haben sich bei der Trinkerfiirsorgestelle iiber kOrperliche 
MiBhandlungen durch ihre Manner beschwert. Es ist nicht moglich, im einzelnen 
auf die Faile einzugehen. Die schweren MiBhandlungen sind in den Lebens
laufen erwahnt. AusschlieBlich sind die MiBhandlungen vorgekommen im An
schluB an einen Rausch oder Angetrunkenheit. 

Die Wirkung dieses Verhaltens der Trinker auf das Familienleben, ganz 
besonders auf die Erziehung der Kinder, kann hier nur angedeutet werden. 

Verwahrlosung der Kinder. 
Aus 20 Familien muBten die Kinder auf Kosten des Armenrates fUr mehr 

oder weniger lange Zeit zu anderen Familien in Pflege gegeben werden. Oft 
war die Ursache vollige Vernachlassigung der Familie durch den trinkenden 
Vater, der entweder aus Arbeitsscheu nicht arbeitete, oder wenn er es tat, 

Dresei, Trunksucht. 2 
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den ganzen Verdienst oder wenigstens den gro.Beren Teil desselben fur sich 
verbrauchte. Verschiedentlich geriet die Familie bei langeren Gefangnisstrafen 
des Vaters oder der Mutter so in Not, da.B der Armenrat flir die Unterbringnng 
der Kinder sorgen mu.Bte. 

In gewissem Sinn gibt auch die uneheliche Niederkunft der Tochter einen 
Hinweis auf die mangelhafte Erziehung der .Eltern. Aus 11 Familien hatten 
12 Tochter je ein uneheliches Kind, aus 2 Familien je eine Tochter 2 uneheliche 
Kinder. 

In 2 Familien vergriffen sich die Vater an ihrer eigenen Tochter, in einer 
]familif.' der Vater an seiner Stieftochter. 

Aus 4 Familien mu.Bte je ein Sohn in Zwangserziehlmg gebracht werden. 

Aufwand fiir :grniihrung. 
Eingehende genaue Angaben liber die Ernahnmgsverhaltnisse der einzelnen 

Familien kounten nicht erhalten werden, da in keiner einzigen Familie uber die 
Ausgaben flir Lebensmittel Buch gefiihrt wurde. Es gelang aber, bei der 
Wohnungsbesichtigung durch Ausfragen der Frauen gewisse Angaben uber den 
wochentlichen Aufwand fiir Nahrungsmittel zu erhalten. Die Gesamtzahlen 
fUr den Wochendurchschnitt wurden ermittelt, indem die Frauen nach den 
taglichen Ausgaben fiir die einzelnen Lebensmittel gefragt wurden. 

Es ergab sich in 50 Familien ein Wochendurchschnitt von 14,80 Mk. Urn 
den taglichen Aufwand fiir Nahrungsmittel pro Kopf zu berechnen, wurden 
die Zahlen des Kaiserlichen Statistischen Amtes zugrunde gelegt. Es wurde 
der erwachsene Mann mit 1, die erwachsene weibliche Person mit 0,8, Kinder 
von 6-14 Jahren mit 0,4, Kinder unter 6 Jahren mit 0,15 gerechnet. 

Diese Umrechnung der Erwachsenen und Kinder zusammen ergab 158 Kopfe, 
fur die wochentlich 743 Mk. fiir Nahnmgsmittel zur Verfugung stehen. Das 
ergibt fiir den Tag auf den Kopf 0,67 Pfennig. Wenn man als Mindestsatz 
zur ausreichenden Ernahnmg eines erwachsenen Mannes 70 Pfennig annimmt, 
wie das das Kaiserliche Statistische Amt in den Jahren vor dem Kriege tat, 
so ergibt sich, da.B sich im Durchschnitt die Ernahnmgsverhii,ltnisse dieser 
50 Trinkerfamilien unter dem Mindestsatz bewegen. Diese ganze Feststellung 
kann nur als Versuch angesehen werden, uberhaupt einen Einblick in die 
Ernahrnngsverhaltnisse ?jU gewinnen, und darf im Ergebnis nicht liberschatzt 
werden. 

Da nun die Einkommensverhaltnisse der Trinkerfamilien, besonders durch 
die wechselnden Ausgaben des Mannes fur alkoholhaltige Getranke, sehr 
schwankend sind, also oft unter die obige Durchschnittszahl sinken werden, 
so ergibt sich, daB in diesen Familien so gut wie immer Unterernahrung herrschen 
muB. 

Wohnungsverhiiltnisse. 
tJber die Wohnungsverhaltnisse konnten bei 60 Familien eillgehelldere 

Studien gemacht werden. An der Hand von Fragebogen wurden aIle Zahlungen 
in den Wohnungen selbst vorgenommen. 

Von den 60 Familien bewohnen 15 ein Zimmer, 27 zwei Zimmer, 18 drei 
Zimmer. 

Die Mietpreise fur die Wohnungen schwanken bei den 15 Familien mit 
1 Zimmer zwischen 6 und 17 Mk. (durchschnittlich 11,50 Mk.), bei den 27 Familien 
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mit einer Zweizitnmerwohnung zwischen 14 und 28 Mk. (durchsch¢ttlich 19 Mk.), 
bei den 18 Familien mit einer Dreizimmerwohnung zwischen 17 und 45 Mk: 
(durchschnittlich 27 Mk.). 

Bei den Familien mit nur einem Zimmer wohnen in 5 Wohnungen je zwei 
Personen, in 4 Wohnungen je 3 Personen, in 5 Wohnungen je 4 Personen, in 
1 Wohnung 6 Personen. 

Die Zahl der Betten verteilen sich bei diesen Familien folgendermaBen: 
Nur ein Bett haben zweimal2 Personen, zwei Betten haren dreimal2 Personen, 

zwei Betten haren viermal 3 Personen, zwei Betten haben viermal 4 Personen, 
drei Betten haoon einmal 6 Personen. 

Von den 27 Familien mit einer Zweizimmerwohnung renutzen 22 Familien 
beide Raume als Schlafzimmer, wahrend 5 Familien nur einen Raum als Schlaf
zimmer und den anderen als KliOOe renutzen. 

Es wohnen in 4 Wohnungen je zwei Personen, in 3 Wohnungen je drei 
Personen, in 2 Wohnungen je vier Personen, in 7 Wohnungen je fiinf Personen, 
in 6 Wohnungen je sechs Personen, in 3 Wohnungen je sieren Personen, in 
1 Wohnung aOOt Personen, in 1 Wohnung neun Personen. Zwei Betten 
haren je einmal zwei, fiinf und 6 Personen, je dreimal 3 Personen. Drei Betten 
haben je einmal drei, acht und 9 Personen, je zweimal 4 und 6 Personen. Vier 
Betten hl;tben einmal 8 Personen, zweimal je 6 Personen. Fiinf Betten haren 
einmal 6 Personen. 

Von den 18 Familien mit einer Dreizimmerwohnung benutzen 7 Familien 
alie 3 Raume als Schlafzimmer, wahrend 11 Familien nur 2 Raume als Schlaf
zimmer renutzen und den 3. Raum als Kiiche. 

Es wohnen in 3 Wohnungen je 3 Personen, in 3 Wohnungen je 4 Personen, 
in 4 Wohnungen je 6 Personen, in 2 Wohnungen je 7 Personen, in 4 Wohnungen 
1e 8 Personen, in 1 Wohnung 9 Personen, in 1 Wohnung 11 Personen. 3 Betten 
haben zweimal je 3, einmal4 Personen; 4 Betten haben zweimal je 4, dreimal je 6, 
einmal 7 und 8 Personen; 5 Betten haben einmal5 und 7, zweimal je 8 und einmal 
II Personen; 6 Betten haben einmal 6 und 8 Personen. 

Die Betten verteilen sich also so, daB nur in 16 Familien jede Person ein eigenes 
Bett hat, dagegen in 19 Familien 2 und mehr Personen auf ein Bett kommen. 

32 von diesen 60 Familien haren Kinder im schnlpflichtigen Alter, aber 
nur in 4 Familien kommt auf jedes schulpflichtige Kind ein eigenes Bett. In 
28 Familien schlafen die schnlpflichtigen Kinder nicht aliein in einem Bett; 
es handelt sich darei um 80 Kinder. In Raumen, die gleichzeitig als Kliche 
dienen, schlafen Kinder in 29 Familien. 

Die Familien ohne Kinder stehen hinsichtlich der Bettenzahl auf den Kopf 
gUnstiger da als die Familien mit Kindem. 

Besondere· Ofen auBer dem Herd fanden sich in 41 Familien, doch diente 
zum Heizen fast ausschlieBlich der Herd. Auffaliend war, daB in vielen .Woh
nungen, resonders den Einzimmerwohnungen, kein eigentlicher Herd vor
handen war, sondem statt dessen ein niedriger Kanonenofen, der fiir diese 
Kleinwohnungen sehr ungeeignet ist, weil er, wennsOOon er schnell Warme 
gibt, doch fast nur strahlende Ritze erzeugt, viel Brennstoff verbraucht und 
zum Kochen nicht geeignet ist. 

Eine Zahlung der Stiihle und sonstiger Sitzgelegenheiten in den 60 Woh
nungen ergab, daB in 11 Wohnungen niOOt fiir jedes Familienmitglied eine Sitz-

2* 
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gelegenheit. vorhanden war. Daram; wie auch sonst aus dem Zustande dieser 
Wohnungen, den im einzelnen hier zu schildern nicht notig ist, geht hervor, 
daB der Aufenthalt darin nicht imstande iRt, den Mannern denjenigen im WirtR
ham! zu ersetzen. 

In den 15 Familien mit je einem Zimmer kommen durchschnittlich 3 Personen 
auf eine Wohnung. In den 27 Familien mit je zwei Zimmern kommen durchsclinitt
lich 5 Personen auf eine Wohnung. In den 18 Familien mit' je (il-ei Zimmern 
kommen durchschnittlich 6 Personen auf eine Wohnung. In den Einzimmer
wohnungen kommen also auf ein Zimmer 3 Personen. In den Zweizimmer
wohnungen kommen auf ein Zimmer 2,5 Personen. In den Dreizimmerwohnungen 
kommen auf ein Zimmer 2 Personen. 

Wenn man beriicksichtigt, daB in den Einzimmerwohnungen die wenigsten 
Kinder v~rhanden sind, und daB die Erwachsenen die Wohnungen weniger 
verunreinigen und unordentlich machen als die Kinder, so stehen hinsichtlich 
der Belegung und der Sauberhaltung die Zweizimmerwohnungen am ungiinstig
sten da. Dies komm t auch zum Ausdruck, wenn man die Erkrankungen an Tuber
kulose prozentual auf die einzelnen Wohnungsgruppen herechnet. Es konnte 
Tuberkulose festgestelit werden in den Einzimmerwohnungen in 40%, in den 
Zweizimm,erwohnungen in 45%, in den Dreizimmerwohnungen in 22%. Natiir
lich haben diese kleinen Zahlen nur geringen Wert, aOOr immerhin jst es 00-
merkenswert, daB die Dreizimmerwohnul1gen hinsichtlich der Tuberkulose 
doppelt so giinstig dastehen wie die Ein- und Zweizimmerwohnungel1. 

Diese Zahlen zeigen nur den gegenwartigen Zustand an und geben keinen 
AufschluB tiber die Moglichkeit, in verschieden groBen Wohnungen die Tuber
kulose zu erwerben. Bei dem haufigen Wohnullgswechsel der Familiell liiBt sich 
Ilicht feststellen, wo sie die TuOOrkulose erworben haben, auch ist zu beriick
sichtigen, daB gerade die Erkrankung an TuOOrkulose in vielen Familien zum 
sozialen Abstieg filhrt, der im Beziehen immer kleinerer und billigerer W ohnungen 
zum Ausdruck kommt. 

Immerhin stehen Wohnungselend, Kindersterblichkeit, Trunksucht und 
TuOOrkulose sicherlich in ausgiebigster WechselOOziehung, so daB eine 
Bekampfung des einen trbels oh11e Beriicksichtigung der anderen stets nur eine 
halbe MaBnabme bleiben wird. 

Es ist daher dringend zu fordern, daB, wo Trul1ksucht und TuOOrkulose 
bekiimpft wird, dies in einheitlicher Organisation geschieht, und dabei in 
weit hoherem MaBe als bisher gewohnlich das Augenmerk der Behorden auf 
das Wohnungselend gerichtet wird. Eine Wohnungskontrolle, die sich damit 
begniigt festzustellen, ob hinsichtlich Licht, Luft, Trockenheit und Belegung 
in einer Wohnung alles in Ordnung ist, hat nur einen einseitigen Wert. Stets 
miiRsen bei Wohnungskolltrollen die Wohnungsverhiiltnisse im engsten Zu
sammenhang mit der Wohnweise, den Lebensgewohnheitell und Krankheiten 
der Bewohner OOtrachtet werden. 

Dringend notwendig ist zurErreichung dieses Zieles eill von der Behorde 
straff organisiertes Zusammenarbeiten der heute oft noch nur nebeneinallder 
arOOitenden Vereine zur Bekampflmg der Tuberkulose, der Siiuglillgssterblichkeit 
und Trunksucht. 

In allen Stadten,auch kleineren, die es nur irgend konnen, miiBten Stadt
arzte zur Erforschung dieser Verhiiltnisse angestellt werden. In ungezahlten 



21 

Vereinen ist schon gl'of3es Material gesammelt, das nur del' Beal'beitlmg in 
zusammenfassenden Studien wartet. Es ware jetzt an del' Zeit, daB besonders 
die Armenbehorden von den gewaltigen Summen, die jahl'lich in einer Sisyphus
arbeit zul' Linderung del' Not ausgegeben werden, einen kleinen Teil darauf 
verwendeten, durch wissenschaftlich geschulte, in del' sozialen Hygiene lUld 

der Psychiatrie erfahrene Ante die weselltlichen Ursachen der hisher letzten 
Endes imlller noch ziemlich erfolglos bekampften sozialen Krankheiten fe8t
zU8tellen. 

Das Gehalt eines nicht praktizierendell Stadtarztes wiirde die Armenbehorde 
gal' nicht belasten, sondern sich schon bald durch sinkende Lasten del' Armen
kosten mehrfach hezahlt machen. 

d) Behordliche Ma611ahmen del' 'l'rinkel'fiirsol'gestelle. 
Von del' polizeilichen Dbel'wachlmg braucht in diesem Zusammellhalig 

nichts gesagt zu werden, ebensowenig wie von den wiedel'holten Vel'warnullgen. 
Mit Wil'tshausverbot wurden bestraft 37 Trinker: Nr. 7,27,28,33,34 (6mal), 

39,45,47,48,55,58 (2mal), 61, 66, 76 (2mal), 81, 94, 95, 99,109, llO (2 mal), 
lll, ll4, ll5, 120 (3 mal), 123, 127, 130, 135, 136, 137, 138, 139 (3 mal), 140, 
141, 143, 145 und 147. 

Wegen Ubertretung des Wirtshausverbotes muBten 25 Trinker mit Haft 
bestraft \verden. 

Durch die Fiirsorgehestrebungen geheilt wurden von den mit VVirtshaus
verbot Bestraften nur zwei Trinker, Nr. 7 und Nr. 143; gebessert vier Trinker, 
Nr. 60, 109, 140 und 141; vorii.bergehend gebessert 7 Trinker, Nr. 47, lll, 120, 
127, 135, 136 und 139, sodaB von 37 mit dem Wirtshmlsverbot bestraften 
Trinkern nul' 6 geheilt odeI' gebessert sind. 

Wenn m~\ll bedenkt, welche Mii.he die Durchfiihrung des Wirtsha,usverhoteH 
del' Behorde und auch den Wirten macht, dann erscheint das Ergehnis recht 
gering und nicht dem Kraftaufwand entsprechend. 

Zutreffend ist diesel' SchluB aher nicht, wenn die Ursachen fiir das VerHagen 
des Wirtshausverhotes aufgedeckt werden. 

Unter den 24 unverhesserlichen Trinkern, auf die das Wirtshausverbot 
hochstens einen voriibergehenden Eindruck machte, finden sich folgende Gruppen: 

6 ursprunglich geistig gesunde Trinker mit schweren Umweltschaden, deren 
Charakter durch eineo langen AlkoholmiBbrauch schon tiefgehend verandert 
war (Nr. 27, 39, 48, 55, 95 und 130); 5 haltlose Personlichkeiten, Nr. 28, 81, 
99, 137 1ll1d 147; 6 geistig minderwertige passive Persoolichkeiten, Nr. 33, 34, 
66, 94, ll4 und ll5; 2 geistig minderwertige aktive Personlichkeiten, Nr. 45 
und 138; 2 an moral insanity Leidende, Nr. 58 und 76; 2 Epileptiker, Nr. no 
lind 123; ein Dipsomane, Nr. 145. 

Allen diesen Trinkern sind neben ihrenllleist psychopathischen Veranlagungen 
Charakterveranderungen durch den chronischen AlkoholmiBhrauch gemeinsam, 
sodaB bei ihnen das Wirtshausverbot keinen llachhaltigen Eindruck hinter
lassen konnte. 

Bei allen diesen ist das Wirtshausverbot zu spat gekommen, da erst in den 
letzten Jahren von diesel' Strafe in del' hiesigen Trinkerfiirsorge haufiger 
Gebrauch gemacht wurde. 
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Abel' als absehreekendes Drohmittel fUr noeh nieht im Charakter veranderte 
Trinker hali sieh das Wirtshausverbot, wie aus den einzelnen Lebenslaufen 
hervorgeht, reeht gut bewahrt. 

Noeh weit erfolgreicher wlirde das Wirtshausverbot wirken konnen, weilll 
es in vielen Fallen dauel'lld zur Anwendung kommen konnte. Vorlaufig ist 
diese MaBnahme in del' Praxis schwer durchzufiihren, weil ein abgelaufenes 
Wirtshausverbot erst wieder el'lleuert werden kann, wenn del' Trinker riiek
fallig und vergeblieh verwal'llt ist. Wenn abel' ein Riiekfall wahrend des Wirts
hausverbotes naeh dem Gesetz schon zur Verlangerung des Verbotes geniigte, 
wiirde die Wirksamkeit sichel' auBerordentlieh erhoht. Allerdings miiBte mit 
dem Wirtshausverbot Hand in Hand gehen ein Verbot fiir den Trinker, Flaseheu
bier odeI' Spirituosen in Laden kaufen zu dmen; aueh die Abgabe an Kinder 
unter 16 Jahren rniiBte in diesern Zusammenhang verboten sein. Es ist eine 
haufige Tatsaehe, daB Trinker mit Wirtshausverbot sieh in ihre W ohnung 
entweder selbeI' Flasehenbier holen odeI' sieh von ihren Kindel'll holen lassen. 

Ein ganz interessanter Fall in diesel' Hinsieht ist Nr. 136. Er kaufte sieh 
gemeinsam mit mehreren anderen Trinkern verschiedentlieh FaBehen Bier, 
die sie in einer Wohnung austranken, urn das Wirtshausverbot umgehen zu 
konnen. 

NaChdriieklieh sei in diesem Zusammenhange noehmals auf die Gefahren 
des Flasehenbierhandels hingewiesen, denn in diesel' Form ist den Arbeitel'll del' 
Alkohol aueh auf del' Arbeitsstatte leicht zuganglieh. Die auffallende Neigung 
zum Trinken unter den Maurel'll wird besonders dureh den Flaschenbiel'handel 
gefOrdert. Bestehen doeh die :Mahlzeiten auf dem Bau fast stets aus Brot, 
etwas Wurst und einer Flasehe odeI' mehreren Flasehen Bier. Ein Junger MauTer
bursche, del' auf dem Bau das Trinken gelel'llt und Wirtshausverbot bekommen 
hatte, erzahlte sogar, er wiirde dadurCh seine Stelle verlieren, wei! er den Maurern 
nun kein Flasehenbier mehr aus del' naehsten Wirtsehaft holen konne, del' 
naehste Laden abel' ware vom Bauplatzzu weit entfel'llt. 

In del' Bekampfung des Flasehenbierverbrauehes eroffnet sieh fiir einsiehts
volle Arbeitgeber die groBte Mogliehkeit, gegen den Alkoholismus zu wirken. 

Del' Flasehenbiervel'braueh bei den Maurel'll soIl hier natiirlieh nur als 
Beispiel dienen. Dieselbe sehadliehe Gewohnheit findet sieh leider noeh in 
vielen Betrieben und Arbeitsplatzen. 

Die Wirkung der Entmiindigung auf das Verhalten del' Trinker. 

Wegen Trunksueht wul'den 14 Trinker entmiindigt. 
Nr. 7, eine hysterisehe Pysehopathin, wurde im Juli 1912 entmiindigt. Bis 

zum Februar 1914 wurde sie in einer Heil- und Pflegeanstalt behandelt, wo sie 
sieh so weit besserte, daB sie als geheilt entlassen werden konnte. Es sind im 
Laufe des naehsten Jahres keine Klagen tiber ihr Verhalten mehr gekommen. 
Doeh ist sie dureh den Krieg so aus dem Gleiehgewieht geworfen, daB sie wieder 
in eine Anstalt verbraeht werden muBte . 

. Nr. 36, eine leieht reizbare, geistig minderwertige Personliehkeit, wurde 
im Dezember 1912 wegen Trunksucht entmiindigt und zur Behandlung in eine 
Kreispflegeanstalt iiberfiihrt. 1m Februar 1913 wurde sie dort gebessert ent
lassen. Daheim fiihrte sie sieh anfangs gut, begann abel' bald wieder zu trinken. 
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Doch gelang es durch dauernde FursorgernaHnahrnell, sie VOl' einem ernsthaften 
Riickfall in del' Folgezeit zu bewahren. 

Nr. 10, eine haltlose Personlichkeit, wurde wegen Trunksucht irn August 1911 
entmiindigt. Leider war seine willenssehwaehe Frau zurn Vorrnund eI'llannt, 
die seillern steten Drangen nieht lange Widerstand leistete, sondeI'll ibm immer 
wieder Geld gab, so daB er sieh betrinken konnte. Erst, als ibm zwangsweise 
Unterbringung in einer Anstalt angedroht wurde, lieB er sieh in del' Offentlieh
keit nicht mehr angetrunken sehen. Da er abel' durch seinen chronisehen 
Alkoholismus eine tiefgehende Charakterveranderung aufweist, ist eine dauernde 
Besserung bei ihm ausgeschlossen; bei seinem Alter von 66 Jahren wird schlieB
Uch eine zwallgsweise Unterbringullg in einer Anstalt notwendig werden. 

Nr. 27, ursprUnglieh elll geistig gesunder Mensch, wurde hauptsachlich 
durch Umweltschaden zum chronischen Alkoholisten und IlluBte im Juni 1911 
wegen Tl'lmksucht entmiindigt werden. Die Frau wurde zum Vormund er
nannt. Aus del' Kreispflegeanstalt entwich er nach kurzem Aufenthalt und 
ergah sich daheim sofort wieder dem Tnmk, so daB er zwangsweise ilJl die An
stalt zuriiekverbracht werden muBte. Da er tiefgehende (''harakterveranderungen 
durch chronischen Alkoholismus aufweist und schon 70 Jahre alt ist, karnI auf 
eine Besserung nicht gerechnet werden. Er muB dauernd in einer Anstalt 
bleiben. 

Nr. 29, eille lmltlose Personlichkeit, wurde im Mai 1913 wegen Trunksucht 
entmiindigt. Da er sich danaeh nieht hesserte, wurde er in eine Anstalt ver
bracht; von dort gehtng es ihm, im Juni 1913 zu entweiehen. Er betrieb ellergiseh 
die Aufhebtmg seiner Elltmiindigtmg. Ein Anstaltsgutaehten kam auch Zll dem 
Ergebnis, daB er nieht mehr als mit Trunksueht behaftet zu betraehtell sei. 
Sein Verhalten in del' Freiheit strafte abel' dieses Gutachten Liigen. Die Ent
mundigung wurde nieht aufgehoben. Die tiefgehende Charakterverallderllng 
durch den ehronisehen Alkoholismus laBt· eine Besserung ausgeschlossen er
scheinen. Es wird niehts weiter ubrig bleiben, als ih.n wieder in eine Anstalt 
zu verbringen. 

Nr. 34, eine passive geistig minderwertige Personliehkeit, wurde 1901 
wegen Trunksucht entmiindigt. 1909 war er ein Jahr in einer Kreisp£legeanstalt 
WId fi'thrte sich dort tadellos. Nach Hause entlassen, wurde er sofort ruckfallig. 
Nul' durch dauernde strenge Uberwachung war es in del' Folgezeit moglich, 
ihn einigermaBen zu halten. Bei seinem Alter (66 Jahre) und del' tiefgehenden 
Charakterveranderung durch chronischen Alkoholismus ist eine Besserung 
ausgeschlossen, doch ermoglicht seine passive Natur das Verbleiben in del' 
Freiheit. 

Nr. 38, eine urspriinglich geistig gesuude Personlichkeit, wurde durch 
Umweltschaden zum schweren chronischen Alkoholisten. Mehrere Anstalts
behandlungen vermochten ih.n nicht zu heilen, sodaB er schlieBlich im Juli 
1912 wegen Trunksucht entmiindigt werden rnuBte und dauernd in einer An
stalt tmtergebracht wurde. Eine tiefgehende Charakterveranderung infolge des 
chronischen Alkoholismus laBt auch eine kiinftige Besserung und die Moglichkeit, 
ihn zu entlassen, als aussichtslos ersch~inen. 

Nr. 48, eine geistig gesunde Personlichkeit, wurde durch Umweltschaden 
zum schwersten chronis chen Alkoholisten. 1m Oktober 1912 wurde er wegen 
Trunksucht entmiindigt. 3 Monate spateI' wurde er auch wegen Geistesschwacho 
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entmiindigt. 1m Februar 1914 gelang es ihm, aus der Anstalt, wo er bis dahin 
behandelt war, zu entweichen. Sein Aufenthalt ist unbekannt. Die tiefgehende 
Veranderung seines Charakters infolge der Trunksucht laBt eine Besserung als 
ausgeschlossen erscheinen. 

Nr. 81, eine haUlose Personlichkeit, wUl"de im Januar 1914 wegen Trunksucht 
entmlindigt und in eine Anstalt verbracht. Bei der schweren Veranderung 
seines Charakters lllld seiner haltlosen Anlage wird er dauernd in einer Anstalt 
bleiben mussen, da eine Besserung ausgeschlossen scheint. 

Nr. 103 leidet an moral insanity und wurde wegen Trunksucht im Oktober 
1903 entmlindigt. Eine Besserung in seinem Verhalten trat nicht ein. Er lebte 
unstet und vertrank stets seine Unfalirente, die schlieBlich in Sachleisttlllg 
umgewandelt wurde. Spater war sein Aufenthalt unbekannt. Nach der Ent
miindigung wurde er noch 12 mal gerichtlich verurteilt, hauptsachlich waren es 
Bettelstrafen. Del' Armenbehorde verursachte er 600 Mk. Kosten. Seine Familie 
vernachlassigte er voilstandig. 

Nr. 115, eine geistig minderwertige, passive Personlichkeit, kalll durch 
seine Trunksucht so herunter, daB er im pfrlilldnerhaus aufgellommen werden 
muBte; da er auch dort jede Gelegenheit benutzte, sich zu betrinken, wUl"de er 
1908 wegen Trunksucht entmiindigt. SchlieBlich vmrde er dauernd im Pfriindller
haus behaltell und mit StraBenkehren beschaftigt. Da er ein eigensinnigel', 
bosartiger Greis von 77 Jahren ist, ist eine Besserung ausgeschlossen. 

Nr. 120 leidet an Epilepsie. 1m Januar 1910 wurde er wegell Trunksucht 
elltmiindigt. Anfallgs besserte er sich nicht, arbeitete wohl mallchmal, vernach
lassigte aber meist seine Familie. SchlieBlich gelang es den Fiirsol'gemaBnahmen 
doch, ibn giinstig zu beeinflussen, so daB er wenigstens zum Teil seine ]j~amilie 
zu unterhalten vermochte. Bei seinem Leiden und einer schon deutlichen Ver
anderung seiner Personlichkeit ist eine dauernde Heilnng ausgeschlossen. Nul' 
durch standiges Wirtshausverbot ist es moglich, ibn in der Freiheit als Arbeiter 
zu verwenden. Jedesmal nach Ablauf des \Virtshausverbotes ist er wieder 
riickfallig geworden, fiihrt sich abel' unter dem Wirtshausverbot einwandfrei. 

Nr. 123 ist eine epileptoide Personlichkeit. El' wurde 1910 wegen Trunk
sucht entmllndigt. Mehrfache Anstaltsbehandlung fiihl'te keine Besserung 
herbei. Da al1mahlich eine tiefgehende Charakterveranderung bei ihm eintrat, 
muBte er dauernd in einer Anstalt untel'gebracht werden. 

Nr. 145 leidet an Dipsomanie. Er muBte wegen Trunksucht im Sep
tember 1912 entmlindigt werden. Da eine Besserung in seinem Verhalten nicht 
eintrat, wurde er in eine Anstalt verbracht, entwich aber von dort im Marz 1913. 
Sein Aufenthalt ist unbekannt. 

Zusammenfassend zeigte sich, daB die Entmiindigung ailein nur in 1 Fall 
ausreichte, um Besserung und Heilung herbeizufiihren. In 8 Fallen trat eine 
dauernde Anstaltsbehandlung ein. In zwei Fallen ermoglichten strenge Mail
nahmen neben der Entmiindigung ein Verbleiben in del' Freiheit. In 3 Fallen 
ware eine dauernde Unterbringung in einer Anstalt angezeigt. 

Es erweist sich also, daB die Entmiindigung ailein, abgesehen von der schwie
rigen Vormlllldsfrage, auf die hier nicht eingegangen werden soil, in der Mehrzahl 
der Faile nicht ausreichte. Bei schweren Alkoholisten mit tiefgehender Charakter
veranderung, ungeachtet dessen, ob es sich urn psychopathische Personlichkeiten 
oder um durch Umweltschaden zu schweren Trinkern gewordene geistig Ge-
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sunde handelt, 'kann die Entmiindigung nur ihr Ziel erreichen, wenn sie mit, 
dauernder Anstaltsbehandlung verbunden ist. Eine Besserung dieser Trinker 
erscheint ausgeschlossen, und nur dauernde Anstaltsbehandlurig vermag die 
Gesellschaft vor Ihnen zu schiitzen. 

Wenn die Entmiiudiglmg einen erziehel'i8Chen Wert hahen solI, muI3 sie 
bei trullbiichtigen Personen viel friiher ausgesproehen werden, als die bishel' 
iibliche Handhabung es zuli:iI3t. Sie IllUI3 vorbeugend gebl'aueht werden und 
zur Trunbueht neigenden Personliehkeiten, die den Behorden bekamlt werden, 
als scharfes Drohmittel vorschweben. 

'Bei jungen geHihrdeten 'l'rinkerll, be8onder8 denen, die dureh Umwelt::;ehaden 
dem Alkoholismus verfallen, abel' aueh den geistig Illinderwel'tigen, passiven 
Personlichkeiten, bei mallchen epileptoiden Pel'sonliehkeiten und Epileptikern, 
wird eine friihzeitige Andl'ohung del' Entmiindigung und, wenn diese nichts 
niitzt, eine baldige Elltmiindigung mit ansehlieI3endel' Anstaltsbehandlung 
8ehr gute Wirkung haben; besonders, da ja die Entmiindigung spateI' wieder 
aufgehoben werden kann. 

Vorbedingung ist natiirlich ein enges Zusammenal'beiten der Tl'inkerfiirsOl'ge
::;tellen mit einem geschulten Psychiater, damit die geeigneten Falle fl'iihzeitig 
erkamlt werden. 

Vel'wltlldhmg del', Uelltell ill Sachleistullg. 

Ganz invalidisiert wurden von den Trinkel'n wegen Alters 18 Personen; 
wegen Krankheit, 6 wegen LUllgentubel'kulose, 2 wegen Augellel'krankungen. 
Unfallrenten bezogen 13 Trinker. 

Die Renten wurden fast in allen Fallen benutzt, um alkohollialtige Getranke 
zu kaufen, so daI3 sich die Ehefrauen dariiber meistens berehwerten, Da aueh 
Verwarnungen dureh das Bezirbamt in manehen Fallen erfolglos blieben, 
wurden in 7 Fallen die Renten in Sachleistungen umgewandelt. Diese MaI3-
nahme hat sich in allen Fallen gut bewahrt. 

Kosten des Al'melll'ates. 

Aus den Akten des Al'menrates konnten die Kosten fe8tgestellt werden, 
welche die Trinker lmd ihre }'amilien dem Armenrat in Heidelberg verursacht 
hatten. 1m ganzen muI3ten 98 Familien einmal odeI' of tel' die Unterstiitzung 
de8 Armenrates in Anspruch nehmen. Es ist nicht moglich, die Kosten auf die 
einzelnen Jahre getrennt ftufzufiihren. 

Die 98 Familien brauchten zusammen bis zum 1. 4. 191465763 Mk. Al'men
unterstiitzung, die sich folgendermaI3en verteilen: 

Bal11nterstutzung 
Milch 
Brot .. 
Kohlen . 
Schuhe. 
Kleider. . 
Kostgeld fiir Kinder . 
Entbindungskosten 
Hauspflegekosten 
·Arznei •.... 
Heilapparate .' . 

Mk 16293 
1886 
Il31 
154 

1783 
766 

,16737 
1092 
606 
28 
37 

Arztgebiihl'en 
Beerdigungskosten . 
Krankenhaus ... 

" Psychiatrische Klinik 
Hei!- und Pflege-Anstalt . 
Zwangserziehung 
Arbeitshaus . 
Waisenhaus .. . 
Schulgeld ... . 
Transportkosten . 

Mk 259 
156 

4772 
4283 
4869 
7757 
1385 
330 

1461 
69 

234 
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Es ist upmoglich, die Kosten in durch Tl'unksucht wld sonstig verursachte 
zu trennen. Immerhin kann man auf Kosten del' Trunksucht allein die Ausgaben 
fUr den Aufenthalt in del' psychiatl'ischen Klinik und in den Heil- und Pflege
anstalten ebenso wie in den Kreispflegeanstalten rechnen. 

Diese Ausgaben fiir die Trinker selbst· belaufen sich auf 13190 Mk. 
FUr den Aufenthalt in Krankenhausern waren zu zahlen 9055 Mk. FUr die 

Unterbringung del' Kinder in Pflege, Zwangserziehung und Waisenhaus waren 
zu zahlen 19327 Mk.; dafiir kamen die Kinder von 20 Familien in Betracht. 
FUr die Unterstiitzwlg del' Familien zum Lebensunterhalt im weitesten Sinne 
wurden 24191 Mk. aufgewandt. 

Diese Zahlen zeigen deutlich, daB die ]'amilien, in denen 1'rWlk:mcht herrscht, 
wesentlich zu den Kosten des Armenrates beitragen. Daher ist es ein nicht 
unwesentlicher Dienst, den die Trinkerfiirsorge del' Stadtverwaltung leistet, 
wenn, durch ihre Bestrebungen, wie im einzelnen aus den Lebenslaufen hervor
geht, mancher Trinker so gebessert ist, daB seine Familie keine Armenunter
IltiitZWlg mehr bl'aucht. 1m eillzclnen laBt Bich daB nicht aufzeigell, weillluti.il'
lich beim AbschluB derl!'eststellungen nicht mit Sicherheit zu sagen war, daf3 
die odeI' jene Familie nun wirklich keine Armenunterstiitzung wieder in An
spruch nehmen wiirde. 

e) Trinkerheilstiitten. 
In einer Trinkerheilstatte waren nur 3 Trinker, Nr. 44, 88 und 95. 
Nr. 44, eine haltlose Personlichkeit, fiihrte sich in del' Trinkerheilstatte 

zeitweise gut, konnte abel' nicht bis zum Ende del' Kur dortbehalten werden, 
weil er storrisch und unvedraglich war. Bald nach seiner Entlassung setzte 
er seinen alten LebenBwandel fort. 

Nr. 88, eine haltlose Personlichkeit, war 5 Monate in einer Trinkerheilstatte. 
Er wurde dod vorzeitig entlassen, weil er die vorgeschriebene Arbeit nicht 
leisten wollte, doch gab sein Verhalten Hoffnung auf bleibenden Erfolg. An
fangs fiihrte er sich auch gut, spateI' trat abel' ein schwerer Riickfall ein. Immer
bin wurde er durch die FiirsorgemaBnahmen gebessert . 

. Nr. 95 war ein halbes Jahr in einer Trinkerheilstatte. Anfangs war del' 
Erfolg ganz giinstig, spateI' abel' brachten ibn Streitigkeiten mit del' Frau wieder 
an den Alkohol. Da bei ihm allmahlich Charakterveranderungen durch den 
AlkoholmiBbrauch eintraten, ist auf eine ~sserung bei ihm nicht zu rechnen. 

Aus diesen 3 Fallen laBt sich ii.ber die Wirksamkeit von Trinkerheilstatten 
nichts folgern. Hier ist ein Erfolg ausgeblieben. 

f) Aufnahme in die Irl·enklinik. 
l!'olgende Trinker kamen zur Aufnahme in die Irrenklinik. Wegen eines 

Delirium tremens 16 Trinker: je einmal Nr. 48, 52, 64, 65, 82, 84, 99, 127, 142 
wld 143; jezweimalNr. 3, 85, 106 und 123; je dreimalNr. 147; je fiinfmalNr. 38; 
wegen Erregungszustanden 9 Trinker: je einmal Nr. 36, 61, 81, 101, 120 und 
126; je dreimal Nr. 68 und 137; je fiinfmal Nr. 7; wegen eingeforderter Gutachten 
3 Trinker: Nr. 44, 103 und 132; wegen einer Haftpsychose Nr. no; wegen 
einer transitorischen sensorischen Aphasie im VerIanf einer aderiosklerotischen 
GehirnerkrankWlg Nr. 130; wegen epileptischer Anialle Nr. 131; wegen Dipso-
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manie Nr. 145.' AIle diese wurden gegen illl'en Willen eingeliefert. Freiwillig, 
um sich von ihrer Trunksucht heilen zu lassen, kamen Nr. 24 und 95. 1m ganzen 
sind es 34 Trinker. 

Sie verteilen sich auf folgende Gruppen. 
10 Trinker wiesen in ihrer geistigen Anlage keine ])efekte auf und waren 

lediglich durch schwere Umweltschiidigungen zu chronischen .Alkoholisten 
geworden, die schlieBlich durch ein Delirium tremens in die Irrenklinik gefiihrt 
wurden. 

Es sind Nr. 3, 38, 48, 52, 64, 82, 85, 95, 130 und 142. 
Von 10 haltlosen Personlichkeiten wurden eingeliefert: wegen Erregungs

zustanden Nr. 61, 81, 101 tmd 137; wegen Delirium tremens Nr. 99; wegen 
eingeforderter Gutachten Nr. 44 und 132; freiwillig kam, um sich oohandeln 
zu lassen, Nr. 24. Von drei geistig minderwertigen passiven Personlichkeiten: 
wegen eines Erregungszustandes Nr. 36; Nr. 84 und 106 wegen Delirium tremens, 
desgl. eine geistig minderwertige aktive Personlichkeit, Nr. 36. Von 6 Epi
leptikern wurden eingeliefert: wegen Delirium tremens Nr. 65 und 123; wegell 
Selbstmordversuchs im Erregungszustand Nr. 120; wegen einer Raftpsychose 
Nr. 110; wegen epileptischer .Anfalle Nr. 126 und 131. 2 hysterische Personlich
keiten: wegen Delirium tremens Nr. 127; wegen eines Erregungszustandes Nr. 7; 
2 an moral insanity Leidende: Nr. 68 wegen Erregungszustanden (fraglicher 
Epileptiker), Nr. 103 wegen eines eingeforderten Gutachtens; 1 an Dipsomanie 
Leidender, Nr. 145. 

Nach del' Behandlung in del' Psychiatrischen Klinik und durch die all
schlieBenden FiirsorgemaBnahmen wurden von diesen Trinkern geheilt 2, 
Nr. 7 eine hysterische Personlichkeit, Nr. 143 eine haltlose PersOnlichkeit; 
gebessert 8 Trinker, drei, die durch Umweltschaden zu Trinkern wurden, Nr. 3, 
52 und 64; eine geistigminderwertige aktive Personlichkeit, Nr. 36; eine haltlose 
Personlichkeit, Nr. 61; zwei Epileptiker, Nr. 65 und 126; ein an moral insanity 
Leidender (fraglicher Epileptiker), Nr. 68; nur voriibergehend bessernd beeinfluBt 
wurden 5 Trinker: eine haltlose Personlichkeit Nr. 101, eine geistig minder
wertige passive Personlichkeit, Nr. 106, zwei Epileptiker. Nr. 120 und 131, eine 
hysterische Personlichkeit, Nr. 127. 

Unverbesserlich blieoon 19 Trinker: sieben durch Umweltschaden zur Trunk
sucht gekommene, von Geburt an geistig gesunde Personlichkeiten, Nr. 38, 48, 
H2, 85, 95, 130 und 142; sieben haltlose Personlichkeiten Nr. 24, 44, 81, 99, 
132, 137 lmd 147; eine geistig minderwertige, passive Personlichkeit Nr. 84; 
eine an moral insanity leidende Personlichkeit Nr. 103; zwei Epileptiker Nr. 110 
lmd 123; ein an Dipsomanie Leidender Nr. 145. 

g) Arbeitshaus. 
1m Arheitshaus waren 5 Trinker: Nr. 137 eiumai, Nr. 121, 122 und 123 

je dreimal, Nr. 24 siebenmal. Aile fiinf sind psychopathische Personlichkeiten. 
Raltlose Personlichkeiten sind Nr. 24, 122 und 137, eine geistig minderwertige 
aktive Personlichkeit Nr. 121, ein Epileptiker Nr. 123. 

Irgendwelchen bessernden EinfluB hatte del' Aufenthalt im Arbeitshaus 
auf keinen diesel' Trinker. 
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2. Einteilnng der Trinker nach dem Erfolg del' 
Trinkerfiirsorgebestrebnngen. 

Wenn im 1. Absehnitt die Einzelheiten del' Lebensverhaltnisse lUld Umwelt
sehaden in ihrer Bedeutlmg fill' die Gesamtheit del' Trinker aufgezeigt 
Hind, so solI mm im 2. Absehnitt die Bedeutullg del' geistigeu Aulage lmd 
del' Umweltschaden ffu: jeden einzelnen Trinkel' herausgearbeitet werden. 

Eine Aufzahlung del' jedem Trinker zugehOrigen Charaktereigenschaften 
mId Umweltschaden wurde abel' ein vollig uniibersichtliches Bild geben. 

Daher solI einleitend ein Gesamtiiberblick del' Diagnosen libel' die geistigen 
Anlagen del' Trinker gegeben werden, wie sic aus den eillzelnell Lebenslaufen 
gebildet sind. 

Unter den 151 Trinkel'n finden sieh: 
32 geistig gesunde Personliehkeiten, in deren Leben bis zmn Ausbrueh 

del' Tnmksucht niehts Abnormes im Charakter feststellbar war. 
12 Pen;onlichkeiten, die man als auffallende Charaktere bezeichllen kann. 

~ie sind zum 1'eil weiche, empfindsame, geistig etwas besehrankte, 
zum Teilleichtsinnige, unruhige Naturen, die von del' Norm nicht sehr 
abweichen. 

27 geistig minderwel'tige passive Personlichkeiten, deren geistige Beschrankt
heit in allen Abstufungen bis hinunter fast ZUl' ldiotie vertreten ist. 
Ihre Passivitat komm~ dadmch zum Ausdl'uck, daB sie sich in allen 
Lebenslagen dmch die Umstande schieben lassen und durch ihre Gleieh
giiltigkeit, Plan- lmd Ziellosigkeit allen Einfli'issen von au13im leicht unter
Hegen. Aus Schwache und asozialem Verhalten sinken sie zum Teil 
auf die Stufe del' Landstreicher herab . .. 

26 geistig mindel'wel'tige aktive Personlichkeiten. Unter ihnen fiuden sich 
leiehte lmd mittlere Grade geistiger Beschranktheit. Wesentlieh ist ffu: 
sie ein MiBverhaltnis zwischen auBerem Reiz und Reaktion, so daB 
sie als handelsuchtige, reizbare, rohe iiberhebliche Bessel'wisser gemaB 
ihrer nnsteten, unlenkbaren, anmaBenden, freehen Natul' brutal und 
rucksichtslos auftl'eten und ihr antisoziales Verhalten, das aus ihrer 
Urteilsschwache entspringt, besonders in Roheitsdelikten und Vergehen 
gegen die Person zum Ausdl'uck bringen. 

9 an moral insanity Leidende, die del' vorhergehendell Gruppe sehr nahe
stehell, sieh abel' von ihr durch ihrc bessere l!'assungsgabe abheben. 
Es sind faule, freche, zynisch rohe Triebluenschen, zu Affektausbruchen 
neigend, die ausschweifend mId besonders sexuell zugellos leben. 1m 
vorliegenden Material findet sich kein ganz reiner schwerer Typus diesel' 
Gruppe. 

32 Haltlose. In diesel' groBen Gruppe finden sich die lUll'uhigen, ullstetcll, 
schlaffen, flattel'haftell, meist gut begabten, launischen Natmen, die 
sich leicht den Umstanden anpassen und doch aus Mangel an Griilldlich
keit lUld Stetigkeit von Stufe zu Stufe herabsinken, bis sie auf del' Land
straBe landen. Ffu: ihr soziales MiBgeschiek suehen sie dalIll meist andere 
Mensehell odeI' die Umstande verantwortlieh zu machen. 

7 Epileptoide. Wesentlieh fiir sie sind Verstimmungen, uber deren Ursaebe 
sie sieh keine Reehensehaft gebell konnen. Hierher gereehnet sind auch 
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die Dipsoillanen und yon Jugend auf Alkoholintoleranten, die den Dbel'
gang hilden zu 

6 Epileptikern. 
Um nun an diesen verschiedellen Trinkern die Wirkung del' Fiirsorge

bestrehungen festzustelien und Uln ein Urteil iiher die Aussichten del' Trinker
behandlung zu gewinnen, ist es notwendig, das vorliegende Material lmter rein 
praktischen Gesichtspunkten zu verarbeiten. 

Diese 151 Menschen standen in Trinkerfiirsorgebehandlung ill Heidelberg. 
Wie hat diese Fiirsorge auf sie gewil'kt ~ Hat sie ihren Zwecke erl'eicht und bei 
welchen Trinkern hat die Fiirsol'ge versagt ~ 

DieRe FrageRteHung, die yom Erfolg einer auf aile Trinker ziemlich gleich
lllaBig angewandten Tiitigkeit ausgeht, mnB mit einer groBen Wahrscheinlich
keit zur Beantwortlmg del' Frage fiihlen: welche Trinker sind fiir eine Fii.rsorge, 
wie sie hier gehandhabt wird, geeignet und welche nicht; welche Gemeinsam
keiten zeigen die einzelnen Gruppen? Man konnte einwerfen: laBt sich denn 
del' Erfolg so einfach feststeHen? Mit eiller gewissen Sicherheit ja! Denn erstens 
ist der Erfolg auBerlich sichtbar, wenn friiherf' Trinker nicht mehr betrunken 
odeI' anget1'lmken angetroffen werden. 

Zweitens laBt sich die Besserung aus del' erneuten EinsteHung in die soziale 
Gemeinschaft, aus dauernder Arbeitstatigkeit, aus Besserung del' Familien
verhaltnisse und del' wirtschaftlichen Lage, aus dem Verzicht auf Armenunter-
stiitzung feststellen. . 

Drittens gibt auch die sich bessernde korperliche und geiRtige Geslmdheit 
del' einzelnen Trinker wichtige Fingerzeige, wahrend umgekehrt die Erfolg
losigkeit del' Fiirsorge sich in zunehmendem sozialem Vf'rfall llnd zunehmende1' 
(~harakterveranderung auspragt. 

AHe diese Punkte konnten gepriift und dahe1' eine EinteHung del' Trinkt'l" 
nach dem Grade ihrer BeeinfluBbarkeit durch die Fiirsorge vorgenommen 
werden. 

Dabei wurden 4 Gruppen lmterschieden. 
1. Geh eil te: Das sind Trinker, die nach Eingreifen del' Fiirsorge entweder 

schon langere Zeit abstinent leben, odeI' sich schon langere Zeit so' einwandfrei 
fiihren, daB man sie sich wieder selbst iiberlassen kaml. 

2. Gebesserte: Trinker, die in ihrem Verhalten zum AlkoholmiBbrauch 
durch die Fiirsorge zwar giinstig bf'f'influBt. Rind, abel' nicht als vollig geheilt 
angesehen werden konnen. Sie sind teHs aus eberzellgnng nud Einsicht, teilH 
unter dem Druck drohender Strafen soweit gebessert, daB sie in ihrem ab
schreitenden Wege aufgehalten sind, sich von ihrem anti- odeI' asozialen Ver
halten zur biirgerlichen Betatigung zuriickgewandt haben und bei weiterer 
Fiirsorge auf dieRem' Punkt wohl meist auch gehalten odeI' sogar noch eine1' 
C'ndgiUtigen Heilung zugefiihrt werden konnen. 

3. Voriihergehend Beeill£luBte: Trinker, die lllU' aus Furcht VOl' Strafe 
odeI' Mangel an Geld zeitweise keinen AlkoholmiBbrauch treiben, bei denen 
abel' ihre mangelnde Widerstandskraft und ihr teilweise SDhon durch den Allwhol 
veranderter Charakter keine EinRicht und Enthaltung yom Alkohol ans eigenel' 
Kraft mehr erwarten laBt. 

4. Unverbesserliche. Schwere Gewohllheitstrinker, die sich stets einer 
dauernden Fiirsorge zu entziehen versl1chen, und dercn oft schon hochgradige 
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Charakterv.eranderungen durch den AlkoholmiBbrauch jede Beeinflussung ZUl' 

Abkehr vom Alkohol aussichtslos erscheinen laBt. 
Zu einer weiteren Gruppeneinteilung der 151 Menschen kam es durch folgende 

Beobachtung. Bei einer fortlaufenden Zusammenstellung der Alterszahlen 
diesel' Trinker, in denen sie den auBergewohnlichen AlkoholgenuB odeI' den 
AlkoholmiBbrauch angefangen haben, ergab sich eine iiberwiegend starke 
Besetzung des Jugendalters, ein deutlicher Riickgang in den Jahren von' 22 
und 23 lmd dann eine ungleichmallige Verteilung des Beginns des Alkohol
miBbrauches in den iibrigen Altersjahren mit einer starken Zunahme urn das 
30. Lebensjahr. Der Riickgang zu Beginn der 20er Jahre kOnnte mit del' Militar
zeit zusammenhangen, da wahrend der Dienst jahre die Moglichkeit zurn Trinker 
zu werden recht gering ist. Zufallig finden sich aber unter den 8 Trinkern, 
die von 21-23 Jahren zu trinken begannen, 4 Gediente, darunter 2, die sich im 
Feldzuge 1870 an den Alkohol na.ch ihren eigenen Angaben gewohnten. Diese 
Vberleglmgen wiirden aber iiberhaupt bei diesen kleiuen Zahlen keinen BchluB 
zulassen. 

Die Tabelle zeigt eben bei den Altersjahren urn 21 einen deutlichen Ein
schnitt, und dieser Einschnitt solI nun zu einer weiteren Unterteilung del' vier 
oben angefiihrten Gruppen benutzt werden. 

Dabei leitet der Gedanke, durch diese Teilung in Beginn des Trinkens VOl' 
dem 21. und nach dem 21. Lebensjahre vielleicht einen AufschluB iiber die 
Frage nach der Wirksamkeit der Anlage- und Umwelteinfliisse auf die Ent
stehung des AlkoholmiBbrauches zu finden. . 

Es laBt sich von vornherein annehmen, daB Menschell, deren Anlagen bei 
.Hin.zutritt von Umweltschadigungen ZUlU AlkoholmiBbrauch fiihren, diesen 
Umweltschadigungen am meisten in del' Zeit zwischen dem 14. und 20. Lebens
jahr ausgesetzt sein werden. Eben in dem gefahrlichen Alter zwischen 
Schule und Militar, wo sie der elterlichen Zucht entwachsen, allen Gefahren 
der Umwelt preisgegeben sind. In diesem Alter werden die meisten del' Ver
aulagten an der Umwelt stranden. Dagegen ist wahrscheinlich, daB diejenigen, 
die in diesem Jugendalter am Alkoholismus noch vorbeikamen, zum groBten 
Teil, wenn sie eben spater doch noch Trinker werden, eher Opfer der Umwelt 
als ihrer Anlage sind. 

Die weitere Untersuchung wird zeigen, was von diesel' Arbeitsannahme 
hei meinem Material zu Recht bestehen bleibt. 

Die 151 Trinker werden also in folgende 8 Gruppen eingeteilt: 
I. Beginn des iibermaBigen Trinkens nach dem 21. Lebensjahre. 

a) Geheilte, 
b) Gebesserte, 
c) voriibergehend BeeinfluBte, 
d) Unverbesserliche. 

II. Beginn des Trinkens vor dem 21. Lebensjahr. 
a) Geheilte, 
b) Gebesserte, 
c) voriibergehend BeeinfluBte, 
d) Unverbesserliche. 
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Begillll der Trunksucht nach dem 21. Jahre. 
la. Anlage und Umwelt. Unter den 6 Trinkern, die nach dem 21. Jahre 

den AlkoholmiBbrauch angefangen haben und die durch den EinfluB del' 
Fiirsorge als geheilt angesehen werden keilmen,' finden sich 4, bei denen man 
ihre Anlage VOl' allem neben Umweltschaden fiir ihren geringen Wider stand 
gegen den Alkoholmi13brauch verantwortlich machen kann, und 2, bei denen 
p16tzlich eintretende au13ere Umstande zum Alkoholismus fiihrten. 

Folgende Tabelle giht eine tlbersicht libel' diese Gruppe. 

Nr. 

Vater Trinker 
Mutter Trinker 
Alter in Jahren 
Unehelich 
Verhalten in der Schulc 
Lehre . 
Berufs-Aufgabe . 
Beginn del' Trunksucht . 
Beginn del' Kriminalitat. 
Anzahl del' Strafen . 
Verwitwet . 

Geistig minderwertig 
Schlaff, weich 
Reizbar 
Oeisteskrank . 

Eheleben 

Haushalt 

Reruf . 
Armenunterstiitzung 

7 

45 

Ehe 
28 
32 

2 

+ 

14 

40 

5 KI. 

117 

39 
-+. 

7 Kl. 

36 30 
32 30 

19 
8 

Ehe- Ehe- 'Ii 

,scheidung scheidung 

+ • + + i + 
+ 

Hyst. I 
Epilept. ! 

schlecht I schlecht schlecht 

sehr . sehr 
schlecht I schlecht 
Kellnerini G. A. Wirt 

1505 263 

17 

44 

38 

Alkohol 
intol. 
Frau 
krank 

Tag16hner 
520 

75 80 

+ 
+ 
48 44 

+ 

Ehe 
40 39 

+ 

+ 
i 

! 

1 
i schlecht. 

Schreinerl Witwc 

I 3036 

N/,. 7 ist eine geistig beschrankt,e, leicht reizbare, an Verstimmungcn leidende hysteri-
sche Epileptikerin. 

Nr. 14 ist ein geistig beschrankter, weichel', cmpfindsamel', umRtandlicher Mensch. 
Nr. 117 ist geistig etwas beschrankt. 
Nr. 17 ist ein weichel', empfindsamer Mensch mit ausgesprochener Alkoholintoleranz. 
Nr. 75 ist geistig gesund. 
Nl'. 80 ist etwas weich und schlaff. 

7,u diesen Anlagen traten folgendc Umweltschiidiglmgen: 
N\,. 7 war Kellnerin, dann zum erstenmal verheiratet, abel' nicht fahig, einen Haushalt 

zu Willen, sodaB es viel Streit gab. Sie verkam v6llig und konnte nur durch eine lange 
Anstaltsbehandlung von del' Trunksucht gehent werden. Sie hielt sich 2 Jahre gut, WUl'de 
abel' durch den Krieg v6llig aus dem Gleichgewicht geworfen und muBte ineine Anstalt 
verbracht werden. 

Nr. 14 hatte eine ungltickliche Ehe mit einer friiheren Fabrikarbeiterin, die ein Ver
haItnis mit einem andern Mann hatte, so daB Nr. 14, sich selbst tiberlassen, aus Kummer 
an den Schnaps kam. Heilung trat sofort ein, nachdem er seine Frau verlassen hatte. 

Nr. 117 fing an zu trinken ails Kummer tiber seine treulose Frau, lieB sich nach del' 
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Ehescheid~ alB Wirt vollends gehen, wurde aber dmch eine tiichtige HaushiiJterin, die 
er dann heiratete, geheilt. 

Nr. 17 trank gelegentlich stark, Ulll seine gro6e Not zu vergessen. Seine Frau leidet 
an Knochentuberkulose. Dazu sind zahlreichen Kinder vorhanden. 

Nr. 75 erkrankte an einem Stirnhohlenkatarrh, der yom Arzt nicht erkannt wurde, ihn 
abel' sehr peinigte, soda6 er periodisch an den ~ohol kam. Eine Operation der Nase 
hehob die Ursache und fiihrte zm Heilung yom AlkoholmiBbrauch. 

Nr. 80 verlor ihren Mann an Lungentuberkulose. Da sie wegen offener Beine arbeits· 
unfiilrig war, geriet sie aus Kummer iiber den Tod an Flaschenbier, das sie in groBen Mengen 
im Bett liegend verzehrte. 

Mit dem Gericht kamen sie aus folgenden Griinden in Konflikt. 
Nr. 7 einmal wegen Beleidigung und einmal wegen Diebstahl. Vgl. Abb. S. 115. 
Nr. 117 zog sich in der Jugend als Schlossergeselle auf der Walze vier Bettelstrafen zu 

in den Jahren 1894-95. Als WITt lieB pr sich 2 Vergehen gegen die Gewerbeordnung, 
einen Hausfriedensbruch und eine geringe Korperverletzung in der Angetrunkenheit zu
schulden kommen. 

Die iibrigen wurden nicht bestraft. 

AuBer Nr. 7 handelt es sich bei allen um schlaffe und wenig aktive Menschen, 
die durch schwere Umweltschaden aus ihrem Gleichgewicht geworfen wurden, 
daun aber bei Wiederherstellung giinstiger Umweltzustande leicht zu beein
Hussen und heilbar waren. 

Allen ist gemeinsam, daB ihr Alkoholmi13brauch lloch nicht zu dauernder 
Charakterveranderung gefiihrt hatte, sodaB bei der allen gemeinsamen Passivitat, 
Weichheit lrod leichten BeeinfluBbarkeit eine nachhaltige Fiirsorge zum Erfolg 
fiihren konnte. In diesen Ursachen zum Erfolg liegt aber auch eine dauernde 
Gefahr zum Riickfall, sodaB diese 6 friiheren Trinker nicht ganz und gar ohne 
Fiirsorge bleiben k6nnen. Bei Nr. 7 hat sich inzwischen diese Befiirchtung 
hewahrheitet. Durch den Ausbruch des Krieges geriet sie aus dem Gleich
gewicht, trank maBlos und muBte wieder in eine Anstalt verbracht werden. 

lb. Anlage. Unter den 26 Trinkern, die nach dem 21. .Jahre den Alkohol
miBbrauch angefangen haben und durch die Trinkerfiirsorge als gebessert ange
sehen werden k6nnen, finden sich 9, bei denen man ihre Anlage fiir ihre geringe 
Widerstandskraft gegell den Alkohol vor aHem verantwortlich machen kann. 

Nr. 1 4 1 81 16 1 36 I 53 1 65 1 92 11071-128 

gin der Schull" waren (Klasse) I 
ch, haltlos. . . . . . . . i 

Minderwerti 
Schlaff, wei 
Unruhig, re 
An Verstim 
Ausgesproch 
Epileptiker 

izbar. 
I 
I 

mungen leidell 

I ene Alkoholintoleranz zeigen 
ist I 

I 

Besonders zu bemerkell ist: 

5 -
+ + - + 
- -
- -
- -

I 
: 

5 6 - - 6 i 
+ - + + I + + + -- -

I + - + + -
- - + + - i 
- - - + - I 

I 
I 
I 

Nr. 4 ist unehelich geboren, seine Mutter war eine liederliche Trinkerin. 
Nr. 63. Der Vater war geisteskrank. 
Nr. 65. Der Vater war ein starker Trinker. 
Zu diesen Anlagen tratell folgende Umweltschiidell. 

6 7 
+ 
- + 
-
-
-

Nr. 4 hatte eine barsche, grobe, gewalttiitige Frau, die den Haushalt sehr schlecht 
fiihrte, auch ihre Kinder schlecht erzog. Er selbst war lange Jahre Fuhrmann 
in einer Kiesgrube, wo er sich sehr ans Trinken gewohnte. Er verungliickw 
tMlich. 
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Nr. 8 verlor'in der Jugend ein Auge und hatte unter der Erkrankung des zWeiten 
Auges zu leiden. Da er schlecht sehen konnte und ungeschickt ging, wurde er 
oft von seinen Arbeitsgenossen gehanselt und geargert. Durch seine Tatigkeit 
als Maurer gewohnte er sich ans Trinken. 

Nr. 36 war mit einem Trinker verheiratet. Da sie den Haushalt auBerordentlich 
schlecht fiihrte und sich immer mit einem anderen Manne herumtrieb, kam 
es zu dauerndem Streit in der Ehe. Sie wurde wegen Trunksucht entmiindigt 
und durch Anstaltsbehandlung gebessert. 

Nr. 53 fand durch seine Beschaftigung als Reisender und Musiker haufig Gelegenheit 
zum Trinken. 

Nr. 65 hatte bei seinen Verstimmungen sehr unter allerlei Reibungen und Arger in 
der Familie, besonders nach dem Tode seiner Frau, zu leiden. 

Nr. 92 hatte in der Ehe unter seiner maBlos unordentlichen Frau zu leiden, bei der 
sich langsam eine unheilbare Geisteskrankheit entwickelte. 

Nr.128 pochte zu sehr auf seine gute korperliche Gesundheit und hatte viel Streit 
mit seiner Frau, mit der er sich nicht verstand. 

Es handelt sich also bei diesen 9 Trinkern urn sechs geistig minderwertige 
passive Personlichkeiten, eine schlaffe haltlose Personlichkeit, eine epileptoide 
Personlichkeit und einen Epileptiker. 

Die Passivitat dieser Personen kommt auch in ihrer Kriminalitat ZUlli 

Ausdruck. 
Gar nicht gerichtlich bestraft wurden: 
Nr. 4, 65, 92, 107 und 128. 
Vber die iibrigen gibt folgende Tabelle Auskunft. 

-
Beginn Beginn Zahl , 

Nr. Alter der der der 
, 

Art der Straftaten i 
Trunksucht Kriminalitat Strafen I 

8 61 30 29 I Diebstahl 
16 57 25 55 I Ruhestorung und Korperverletzung 
36 43 27 27 2 Korperverletzung, Hausfriedens bruch 
53 47 30 31 4 Zwei Korperverletzungen, eine Bedrohung, 

eine Urkundeilfalschung. 

Armenunterstiitzung hatten: 
Nr.4 Mk. 392 hauptsachlich fiir Miete, 

8 ,,125 " "" 
36 " ll03 " " Anstaltskosten, Miete, Hauspflege und 

Schuhe, 
65 

" 
433 " Anstaltskosten und Miete. 

lb. Umwelt. Unter den 26 Trinkern, die nach dem 21. Jahre den AIkohol
miBbrauch angefangen haben und die durch den EinfluB der Fiirsorge als 
gebesert angesehen werden konnen, finden sich 17, bei denen bestimmte Um
weltschaden einen schadlichen Hang ZUlli Alkohol aus16sten und forderten. 

1m Gegensatz zu den 9 unter Ib Anlage aufgefiihrten Trinkern laBt sich bei 
keinem der 17 Trinker geistige Minderwertigkeit, schlechtes Verhalten in der 
Schule, unruhige, schlaffe, weiche, haltlose, reizbare Charakteranlage, Neigung zu 
Verstimmungen, ausgesprochene Alkoholintoleranz oder irgend eine Geistes
krankheit feststellen. 

Dr e s e 1, Trunksucht. 3 
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lb. Umwelt. 

Nummer des Trinkers 5 9 II 37 41 52 59 

Dhne Lehre -+-
Sdm"'de' I ~cid~! Soh~eid"' + + 

Handwerk erlel'llt . Dach-
decker 

Aufgabe dcs Berufes mit 
Jahren 30 21 

Militar. + + + + + 
U.O. 

Alter. 41 60 :~5 42 62 48 59 
Beginn del' Trunksucht 29 30 30 30 46 24 38 
Beginn del' Kriminalitat . 29 42 38 
Anzahl del' Strafen 2 1 3 
Korperlichp Fehler Augen Bein- Tbc. chron. 

brllch Llmgen-
leiden 

Vcrheiratct . -I- -I- + -f-- -I- + + 
Witwer. + 
Krankheiten der Frau. + + 
Eheleben. schlecht schlecht schlecht schlecht 
Fiihrung des Haushaltes . schlecht schlecht schlecht 
Beruf Zement- Dach- Trodler Zement- Fuhr- Kutscher 

fabrik decker fabrik knecht 

Armenunterstiitzung 
in Mark 15 18 36:~ 162 

In val. Piriind-
IlprhallR 

Aile 17 bieten nichts Besonderes in ihrer Jugend. Nr. 11 und 41 verlorcn als Kinder ihre 
Mutter, Nr. 52 und 149 den Vater. In keine Lehre kamen Nr. 5, 52, 59, 64, 96, 108, 112, 
150, 151. Ein Handwerk erlernten Nr. 9 ala Dachdecker, II als Schneider. ]24 trat in 
den Bahndienst bis zur Pensionierung. 

Nr. 37 erlernte das Schneiderhandwerk, gab es abel' mit 30 Jahren auf und wurd€ 
Trodler und AIthandler. 

Nr. 41 lernte bei seinem Vater das Schneiderhandwerk, ging nach del' Militarzeit als 
Arbeiter in eine Zementfabrik, wo er bis zu seiner InvaJidisierung b!ieb. Nr. 82 wurde 
Friseur und gab den Beruf mit 35 Jahren auf, wei! die Frau einen lohnenden Gemiisehandel, 
in dem er half, hatte. 

Nr. 87 wurde Kiifer und fing spateI' einen Handel mit Kunsthonig an. 
Durch ihren Beruf waren besonders gefahrdet: 
Nr. 5 und 41 als Zementarbeiter, weil in del' Zementfabrik besonders stark getrunken 

wurdc. Nr. 9 als Dachdecker, weil er der Ansicht ist, daB er bei seiner schwierigen Arbeit, 
auf den Alkohollllcht verzichten kann, um den notwendigen Schneid aufzubringen; auBerdem 
ist er durch seine wcchselnde Tatigkeit an verschiedenen Orten auf das Leben in Wirts
hausel'll angewiesen. Nr. 37 verkehrte als Tr6dler und AIthandler auf seinen Geschafts
reisen viel in Wirtschaften und gew6hnte sich dort beim AbschluB von Kaufen ans Trinken. 

Nr. 52 war Fuhrknecht in Brauereien, Nr. 59 Droschkenkutscher, Nr. 64 Bierkutscher, 
Nr. 87 KUfer, NI'. 96 Droschkenkutscher und Flaschenbierhandler, Nr. 150 Giiterbestat.ter. 

Dazu kamen Ehestreitigkeiten, die die Manner ins Wirtshaus trieben, besonders weil 
die Frauen nicht kochen konnten und den Haushalt unordentlich fUhrten, bei Nr. 11, 41, 
52, 59, 108, 150 und 151. 

Von Nr. 41 war die Frau besonders reizbar nnd !itt an periodischen Verstimmungen. 
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64 82 87 96 108 112 124 149 150 151 

+ + + + + + 
Friseur Kiifer Bahn- Schlos-

dienst ser 

35 Heirat 
+ + + + + + 

70/71 
39 47 38 57 51 57 65 65 40 39 
35 40 30 25 26 30 62 52 26 Ehe 
24 33 26 25 

1 3 1 2 
Bein- Augen Augen 
bruch Bein 

-I- + + + + + + + + + 
+ + 

+ + + + 
schlecht schlecht schlecht schlecht 

schlecht schlecht schlecht 
Kutscher Friseur Kiifer Kutscher Tag- Pension Pension Giiter-

Handler Handler Flaschen- lohner bestiitter 
bierhandl. 

396 424 86 310 10 690 41 
2x 2x 

Del. trem. Del.trem·
1 

I 

Von Nr. 52 hatte die Frau ein uneheliches Kind, dessen Vorhandensein erst nach der Ehe 
dem Manne bekannt wurde und den Grund fiir vielen hauslichen Zwist abgab. 

Die Frau von Nr. 59 war eine Witwe mit mehreren Kindern, die zwischen ihrer Mutter 
lmd dem Stiefvater Ursache haufiger heftiger Zwiste waren. Nr. 82 fand in seinem Eheleben 
keinen ausreichenden Geschlechtsverkehr und hatte deshalb viel Streit mit seiner Frau. 
Die Frau von Nr. 149 neigte sehr zum Klatsch, was den Mann auBerordentlich argerte 
und aus dem Hause trieb. Nr. 150 hatte oft Streit mit seiner Frau, weil er sie geschlechtlich 
nicht befriedigen konnte und deswegen von der Frau verhohnt wurde. 

Als Witwer kamen an den Alkohol Nr. 9 und 124. KorperJiche Mangel, die zu ver
minderter Arbeitsfiihigkeit und dadurch iiberschiissiger freier Zeit fiihrten, hatten folgende: 
Nr. 5 ein Leiden beider Augen, das ihn zwang, seine Arbeit in der Zementfabrik aufzu
geben, und spater zur Invalidisierung fiihrte. Nr. 11 litt an Lungentuberkulose, die ihn 
oft arbeitsunfahig und unruhig machte. Nr. 37 wurde wegen eines chronischen Lungen
leidens invalidisiert und wuBte, da er noch ganz riistig war, nichts mit sich anzufangen. 
Nr. 52 litt viel an Gelenkrheumatismus, Nr. 59 an Gelenkentziindung. Nr. 64 hatte einen 
schweren Unfan. Er brach beide Beine und konnte fast 2 Jahre nicht arbeiten, halt sich 
aber dauernd im Wirt.shaus auf, wo er seine Unfallrente vertrank. 

Nr. 112 verlor erst ein Auge, brach spater ein Bein und hinkte seitdem, fand schwer 
Arbeit und vertrank die Unfallrente. 

Infolge Pensionierung und zu vieler freier Zeit kamen Nr. 124 und 149 iiberreichlich 
an den AlkoholgenuB. 

Bis zum Delirium tremens fiihrte die Trunksucht je 2mal bei Nr. 64 und 82. 
Trotzdem gelang es der Fiirsorge, oft zwar erst durch Androhung von schweren 

Strafen, wie Wirtshausverbot und strenger trberwachung, ane diese 17 Menschen 
wesentlich zu bessern. 

3* 
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Ie. Anlage Imd UmweIt. 

Nummer des Trinkel's 2 35 40 43 

Vater Trinker • 
Vater geisteskrank • 
Verwandte geisteskrank 
Unehelich geboren • 
Als Kind in schadlieher Um-

welt lebend. -I 
Schulbesuch bis zur Klassc 5 
Ohne Lehl'e • + + 
Beruf erlernt Tiinchel' TUnchel' 

Aufgabe des Bentfes mit 
.Jahren 

Geistig beschriinkt . + 
Unstet, unruhig + 
Schlaff, haltlos + + 

stumpf 
Reizbar. + + + 
Roh i + + 
Verstimmt. + 
Geisteskrankheit . traumat. 

Neurose 
Alter. 41 35 55 35 
Beginn del' Trunksucht 29 26 29 Heirat 
Beginn der Kriminalitiit 29 26 
Anzahl del' Strafen. 4 ] 

Korperliche Fehler . Kopfkrank 
Unfall 

Krankheit del' Frau Thc. 
Eheleben Ehebruch Ehebruch Ehehruch Frau unehe- I 

Mann Mann Frau liches Kind I 
Haushalt getrennt schlecht 
Beruf. Dl'oschken-

kutscher 
A1'llWnunterRtiitzung in Mark i 863 248 

Allen gemeinsam ist, daB durch ihren AlkoholmiBbrauch tiefgehende Ver
anderungen ihres Charakters noch nicht eingetreten sind, so daB ihr ethisches 
und moralisches Empfinden der Beeinflussung durch die Fiirsorgebestrebungen 
zuganglich war. 

Hinsichtlich del' Kriminalitiit stehen diese 17 geistig Gesunden recht gUnstig da. 10 
wurden gar nicht bestraft, 3 nur einmal, 2 zweimal und 2 dreimal. Bei allen Bestraften 
handelt es sich um gelegentliche kleine Vergehen. 

Zu den Strafen ist zu bemerken. 
Nr. 37 veriibte einen Diebstahl und einen Betrug, wei! er mit seiner gro/3en Familie 

in Not war. Nr. 52 veriibte einen Diebstahl in del' Trunkenheit. Nr. 59 lie/3 sich in der 
Trunkenheit zwei Korperverletzungen gegen seine Frau und einen Widerstand zuschulden 
kommen, war aber jedesmal auch schwer gereizt. Nr. 64leistete einer Verhaftung Wider
stand. Nr. 96 stahl in der Trunkenheit eine Peitsche, wei! er seine verloren hatte. Nr. 87 
beging in seinem Berni eine Unterschlagung und 2mal einen Betrug bei dem Honigverkauf. 
Nr. 108 yeriibte eine KorpcrYerletznng im Wirtshaus und cinC' auf clem Heimweg darans. 
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I 73 74 105 106 HI 127 131 1:{5 

+ 
Epil. 

-j-

+- -1-

+ 
7 6 

+ + 
Schuster Gold- Schneider I Zigarren- Kauf- Land-

arbeitel' I dreher i mann wil't 

23 45 39 
Schutz- Handler 
mann 

+ -I-
I- +-

+ +- + +- + + -+ 
+- + -+ 

-+ 
+- I + T 

Alkohol- Dipso- Hy. Epil. 
intol. manie 

46 61 33 54 55 59 50 5a 
40 30 23 40 26 30 30 43 
40 42 49 26 31 29 
2 1 5 1 9 1 

Lues Schlag-
Tbc. anfalle ! 

Tbc. 
, schlecht 1. schlecht 
I 2. schlecht 

schlecht 
Polizist 

159 221 lOOO 

Die Armenuntel'stiitzungen beziehen sich bei Nr. 9, II, 59, 96 aufs Krankenhaus; Nr. 52 
£iiI' Unterstiitzung in bar, Milch, Brot und Schuhen von 1907-10, wahrend del' Mann 
seine Familie arg vernachlassigte oder im Krankenhaus lag; Nr. 64 auf Geld, Brot, Milch, 
Schuhe, Kohlen und Aufenthalt des Mannes im Krankenhaus; Nr. 87 auf Unterbringung 
del' Kinder und Pflege, wahrend die Mutter krank war und nach iln'em Tode; Nr. 96 auf 
Krankheit, Tod del' l<rau und Pflege del' Kinder nach ihrem Tode; Nr. 124 auf Kostgeld 
fUr die Kinder nach dem Tode del' Frau. 

Ie. Anlage und Umwelt. Unter den 12 Trinkern, die nach dem 21. Jahre 
den AlkoholmiBbrauch angefangen haben und die durch den EinfluB der Trinker
filrsorge nur voriibergehend gebessert wurden und sich selbst iiberlassen stcts 
riickfallig wurden, findet sich keiner, bei dem eine Unterscheidung von An
lage und Umweltschaden gemacht werden kalll. 

Von Geburt an 
geistig beschrankt sind Nr. 40, 106 und 127; 
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schlaff, haltlos sind Nr.40, 43, 73, 105, 106, Ill, 127, 131 und 135; 
unstet und unruhig sind Nr.2, 73 und 105; 
leicht reizbar sind Nr. 2, 35, 40, 73, 127 und 131; 
roh und aktiv sind Nr. 2, 35 und 74; 
oft verstimmt sind Nr.2, 73, III und 131. 

Ausgesprochene Alkoholintoleranz hatte Nr. 73. An Dipsomanie leidet Nr. Ill. Eine 
hysterische Personlichkeit ist Nr. 127. An Epilepsie ebenso wie sein Vater leidet Nr. 131. 
Zu seiner minderwertigen Anlage erkrankte Nr. 2 noch durch einen Unfall an einer trau
matischen Neurose. 

Schiidigend und den Alkoholismus befordernd kommen folgende Umweltgriinde hinzu: 
Nr. 2 ist seinen Eltern mit 13 Jahren entlaufen und wurde in del' Stadt von einer Arbeits

Mtelle an die andere geworfen. Ebenso wurden Nr. 40, III und 127 nach del' Entlassung 
aus del' Schule Gelegenheitsarbeiter und Taglohner, wahrend Nr. 35, 43, 73, 74, 105, 106, 
131 und 135 durch den erwahlten Beruf nicht gefahrdet wurden. 

Nur Nr. 74 gab mit 23 Jahren seinen Beruf als Goldarbeiter auf und wurde Polizist 
in einer kleinen Gemeinde, wo er sich langsam das Trinken angewohnte. Nr. 106 war ein 
sehr fleiBiger Zigarrenmacher, del' in del' Fabrik wegen seiner Tiichtigkeit zum Vorarbeiter 
aufriickte, abel' durch sein gutes Einkommen ans Trinken geriet und langsam fast ganz 
zugrunde ging. Nr. 135 war infolge seiner Schlaffheit dem ererbten vaterlichen Gutsbetrieb 
nicht gewachsen, muBte verkaufen, verIor dann Geld durch eine Biirgschaft und wurde 
dadurch aus dem Gleichgewicht geworfen. Als Handler und Hausierer verfiel er dem Trunk. 

Bei £olgenden 6 Trinkern spielt die Ehe eine groBe Rolle in del' Beforderung del' Trunk
sucht. 

Nr. 2 hatte eine ordentliche Frau, betrog sie abel' mit seiner eigenen Schwester und 
verursachte dadureh viel Streit und Unfrieden. Nr. 35 betrog seine erste Frau und lebte 
ausschweifend und leichtsinnig. Er heiratete nach del' Eheseheidung ein oberfHichliehes 
Madehen, die schon ein uneheliehes Kind hatte, so daB sieh beide mit Vorwiirfen iiber 
ihre Vergangenheit ein Zusammenleben zerriitteten. Nr. 40 hatte eine leichtsinnige Frau, 
die ihren gutmiitig besehriinkten Mann betrog, so daB sie getrennt leben. Nr. 43 erfuhr 
erst in del' Ehe, daB seine Frau ein uneheliehes Kind hatte. Daraus, besonders wegen del' 
Pflegekosten des Kindes, entstanden dauernde Streitigkeiten. Nr. 73 hatte eine groBe 
Kinderzahl und eine barsehe, streitsiiehtige, an Tuberkulose leidende Frau, die den schlaffen, 
phantastischen Mann gar nieht zu behandeln wuBte. Nr. 127 fiihrte mit seiner ersten Frau 
ein ganz unregelmaBiges unstetes Leben, beide erkrankten an Lues. Seine zweite Ehc 
war nicht viel bessel'. Beide verkamen fast in Schmutz und Unordnung. 

Die iibrigen (Nr. 74, 105, 106, Ill, 131 und 135) haben ordentliehe Frauen. Doch ist 
die Frau von Nr. 74 selbst eine leicht en-egte Person, die auf den rohen Mann keinen EinfluE 
hatte. Nr. 105 entzog sien dem EinfluE seiner Frau oft dadureh, daB er auswarts arbeitete, 
und kam stets nul' mit dem Umweg iiber das Wirtshaus heim. Nr. 106 geriet dureh sein 
gutes Einkommen allmahlieh ans Trinken, bis del' Frau p16tzlieh eine Charakterveranderung 
ihres Mannes auffiel. Sie sorgte naeh Kriiften fiir ihn, konnte aber bei seiner Haltlosigkeit 
wenig ausriehten. Nr. III fand in seinem Leiden als Dipsomane eine gute Stiitze an seiner 
1<rau, doch verdarben seine Bekannten auf dem Dorfe, wo sic wohnten, aus mangelnder 
Einsicht die Bestrebungen del' Frau. Nr. 131 erlitt zwei Schlaganfalle und maehte cine 
Kopfoperation dureh, wodureh seine Nervositat nur versehlimmert wurde. 

Wie wenig aktiv diese 12 Trinker sind, geht auch aus ihren Strafen hervor: 
Gar nieht geriehtlich bestraft v.'lll'den Nr. 2, 40, 105 und 135. Nr. 35 erhielt einmal 

Gefangnisstrafe wegen UrkundenfaIschung und zweimal wegen Betruges. In allen Fallen hat 
er auf plumpe Weise versueht, sieh Geld zu aussehweifendem Leben zu versehaffen. Wegen 
K6rperverIetzung wurde er einmal bestraft. Es handelte sieh um einen i:ltreit mit sehr 
rohen Tatliehkeiten gegen seine Frau. Nr. 53 erhielt wegen einer Beleidigung 3 Tage Haft. 
Nr. 73 veriibte ein kleines Gewerbevergehen und eine Untersehlagung in del' Trunkenheit. 
Nr. 74 beleidigte die ArmenbehOrde aus Arger und erhielt 4 Tage Gefangnis. Nr. 106 erhielt 
als Landstreieher 4 Bettelstrafen und 3 Tage Gefangnis wegen eines lappisehen Diebstahls 
in der Trunkenheit. Nr. III verursaehte durch Naehlassigkeit als Schrankenwarter einen 
Eisenbahnunfall und erhielt 6 Monate Gefangnis. Nr. 127 wurde 9mal bestraft; 2mal wegen 
Bettels, 3mal wegen Betrugs, 2mal wegen Beleidigung, lmal wegen Unterschlagung und 
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Imal wegen Hausiriedensbruchs. Ell handelt sich immer urn Kleinigkeiten, teils aus Not, 
teils aus Erregung begangen, einige auch infolge von Angetrunkenheit. 

Keine Armenunterstiitzung haben Nr. 35,40, 105, 106, 111, 131 und 135. Nr. 2 brauchte 
von 1905-1912 863 MIt. meist in bar, da er nur unregelma13ig arbeitete. Nr. 43 brauchte 
248 MIt., weil er viel vertrank. Nr. 159 hatte 159 MIt., da er mit seiner gro13en Familie aus 
Arbeitsmangel oft in Not kam. Nr. 74 brauchte die Unterstiitzung von 221 MIt. haupt
sachlich wegen seiner Trunksucht. Nr. 127 erhielt MIt. 1000 von 1894-1913, teils wegen 
Erkrankungen der Frau, der Kinder und von ibm selbst, teils weil er faul, IiederIich, 
arbeitsscheu und trunksiichtig war. 

Die geringe Aussicht auf Heilung dieser Trinker durch die Fursorgetatigkeit 
liegt darin, daB zum Teil schon vorgeschrittene Charakterveranderungen infolge 
des AlkoholmiBbrauches vorliegen; so bei Nr. 2, bei dem noch ein unheilbares 
Nervenleiden (traumatische Neurose) hinzukommt; bei Nr. 35 und 40, die sehr 
stumpf geworden sind. Nr. 74, der durch sein Alter von 61 Jahren besonders 
gefahrdet ist; ebenso Nr. 106 mit 54 Jahren, 127 mit 59 Jahren, 131 mit 50 
und 135 mit 53 Jahren. 

AIle dieso Trinker sind noch nicht so schwere Saufer, daB aus ihrem Ver
haIten ein Recht zur Entmiindigung abgeleitet werden konnte. Dagegell kOlllltell 
sie aIle durch Androhung strenger Strafen vor weiterem Verfall bewahrt werden, 
zumal nur 3 von ihnen aktive rohe PersonIichkeiten sind. 

Id. Umwelt. Unter den 27 Trinkern, die nach dem 21. Jahre den 
AlkoholmiBbrauch angefangen haben und die durch den EinfluB der Trinker
fiirsorge nicht bessernd beeinfluBt werden konnten, sondern als unverbesserliche 
chronische AlkohoIisten angesehen werden mussen, finden sich 14 Trinker, 
deren AlkoholmiBbrauch ausschIieBIich auf Umweltschaden zuruckgefuhrt 
werden muB. 

1m Gegensatz zu den unter I d, Anlage, aufgefiihrten Trinkern laBt sich 
bei keinem der 14 Trinker geistige Minderwertigkeit, schlechtes Verhalten in 
der Schule (auBer Nr. 20 und 130), unruhige, schla££e, haltlose, reizbare 
Charakteranlage, Neigung zu Verstimmungen, ausgesprochene Alkoholinto
leranz oder irgend eine geistige Erkrankung in den ersten Lebensjahrzehnten 
feststellen. 

Schlechten Einfliissen durch die Trunksucht des Vaters oder der Mutter waren in der 
Jugend ausgesetzt Nr. 63, 85, 95 und 142. Der Vater von Nr. 85 starb friih an Tuberkulose. 
Seine Mutter hatte als Witwe ein uneheIiches Kind. 

In keine Lehre bmen Nr. 38, 39, 63, 85, 130 und 133. Ein Handwerk erlernten Nr. 20, 
95 und 129 alB Schlosser, Nr. 27 alB Wagner, Nr. 48 als Gartner, Nr. 15, 55 und 142 alII 
Maurer. Aus der Lehre entIief keiner von ihnen, auch gab keiner den Beruf vor der Militar
zeit auf. Den Feldzug gegen Frankreich 1870/71 machten Nr. 20, 27 und 133 mit. Gadient 
haben Nr.39, 48, 55, 85, 95, 129, 130, 142, nicht gedient haben Nr. 15, 38 und 63. 

Nr. 15 gab anfangs der 206r Jahre das Maurerhandwerk auf und wurde Bahnbeamter, 
und bIieb eB bis zu seiner Pensionierung. 

Nr. 27 mu13te Beine selbstandige Wagnerei mit 35 Jahren wegen Geldverlusten aufgeben 
und ging in eine Zementfabrik als Arbeiter. Nr. 48 gab seine Gartnerei auf, alB er sah, daB 
seine flei13ige Frau mit einer Wii.Bcherei gut verdiente. Erst half er ihr, dann verbummelte 
er immer mehr. 

Durch ihren Beruf waren beBonders gefithrdet: 
Nr. 27, 39 und 130 als Arbeiter in einer Zementfabrik, wo besonders stark getrunken 

wurde; Nr. 38 als Droschkenkutscher und Wirt; Nr. 55 und 142 als Maurer. Dazu kamen 
Ehestreitigkeiten, die die Manner ins Wirtshaus tIieben, besonders weil die Frauen den 
Haushalt schlecht fUhrten, bei Nr.27, 55, 57, 58. 



Id. Um1,Velt. 

Nummer des Trinkers 

Vater Trinker • 
Mutter Trinker 
Umwelt als Kind 

schlecht 

Schulbesuch • 
Ohne Lehre • 
Beruf erlernt 

Berufsaufgabe mit 
Jahren 

Alter. 
Beginn del' Trunksucht 

Beginn del' Kriminalitii. 
Anzahl del' Strafen 
Korperliche Leiden 

Geistige Erkrankungen 

Eheleben 

Krankheit del' Frau 

Haushaltfiihrung • 
Berufsschadigungen 

Wirtshausverbot . 

Irrenhaus • 
Entmiindigung 
Charakter verandert 
Invalidisierung 
Armenhaus 

Armenuntersttitzung 

40 

15 20 27 38 

6 
+ 

Maurer Schlosser Wagner 
Bahn-
dienst 

60 

55 

Del. 

t 

Maurer 

+ 
Pension 

35 
64 69 

Feldzug 
44 21 

37 
3 

Tbc. Rheu-
L. Erw. mat. 

schlecht 

t Tbc. 

schlecht 

57 

23 

5X 
Del. trem. 

t 

Zement- Kutscher 

+ 
+ 

fabrik Wirt 

+ 

+ 
+ 
+ 

PfIege-
Anstalt 
1935 

+ 
+ 
+ 

PfIege
.Anstalt 
2434 

39 

+ 

42 

30 
19 
2 

Poly-
neur. 

Zement
fabrik 
Wirt 

+ 

+ 

48 

Gartner 

26 
38 

26 
31 

1 

Del. trem. 

schlecht 

+ 
-+ 
-+ 
+ 

801 

Abel' auch Krankheiten del' Frauen, die das Familienleben sem' beeintrachtigten, 
sprechen mit: so litten die Frauen von Nr. 27 und 133 lange Jahre an Tuberkulose. Die 
Frau von Nr. 85 war zunehmend geisteskrank und muBte schlieBlich in eine .Anstalt tiber· 
fiihrt werden. Besorlders stark tranken als Witwer Nr. 15, 20, 63, 85 und 133. 

Einen weit groBeren EinfluB auf die zunehmende Trunksucht diesel' Trinker iibten 
abel' ihre eigenen korperlichen Leiden aus . 

.An Tuberkulose litten und waren dadurch oft in ihrem Erwerb behindert Nr. 20, 55 
und 85. Nr. 133 erkrankte an einer schweren Lues. Nr. 63 erlitt einen Kopfunfall und 
Nr. 142 drei Unfalle, deren Folgen ihn auBerordentlich behinderten. 

Als Folge del' Trunksucht erkrankten am Delirium tremens Nr. 15 einmal, Nr. 38 fiinfmal, 
Nr. 48 einmal, Nr. 85 zweimal. Nr. 95 an Verwirrungszustanden und Nr. 130 an Storungen 
infolge von Arteriosklerose. 
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Mam-er 

55 

26 
25 
3 

Tbo. 

sohleoht 
E.Br. 

sohleoht 
Maurer 

+ 
+ 

+ 

681 

63 

+ 

+ 

58 

53 
56 

1 
Kopf. 
unfall 

t 

+ 

85 

+ 
Vater 

friih gest. 
Tbo. 

+ 

54 

30 
42 

2 
Tbo. 

2X 
Del. trem. 
sohleoht 

geistes
krank 

t 

95 

+ 
+ 

41 

129 

Sohlosser Sohlosser 

42 

Militar 
31 

1 

Chron. 
Alkoh. 

sohleoht 

32 
37 

30 
28 

3 

sohleoht sohleoht 

+ 
+ 
+ 

3426 

+ 
+ 
+ + 

130 

6 
+ 

64 

59 

Arterio
sklerose 

+ 

Zement· 
fabrik 

+ 
-\-

+ 
+ 

71 

133 

+ 

69 

40 
45 

1 
Lues 

Tbo. 
t 

+ 
+ 
t 

297 

142 

+ 

Maurer 

56 

34 

3 Unfalle 

posttr. 
Demenz 
sohleoht 

Maurer 

+
+ 
+ 

Mit Wirtshausverbot wegen ihrer Trunksuoht muBten bestraft werden Nr. 27, 39, 
48, 55, 95 und 130. 

Zur Entmiindigung fiihl'te das aussohweifende Leben bei Nr. 27, 38 und 48. 
Von ihrer lnvalideurente suohten Nr. 27, 130, 133 und 142 del' Trunksuoht zu fl'ohnen, 

Xl'. 15 von del' Pension. 
1m Armenhaus starb 133, im Armenhaus lebt Nl'. 20 und 85. In einel':Heil· und Pflege. 

Anstalt untel'gebraoht wurden Nr. 27 und 38. Nl'. 48 entwioh aus del' Heilanstalt. Sein 
Aufenthalt ist nioht bekaunt. Von Heidelberg verzogen Nr. 63 und 129. 

AIle iibl'igen, Nr. 15,39,55,95, 130 und 142 sind sohwer gefahrdete Trinker, bei denen 
vielleioht auoh nul' nooh die Entmiindigung in Betraoht kommt. 

Auffallend gering sind die Strafen, die sioh diese Gruppe zuzog. Gar nioht mit dem 
Gerioht in Konflikt kamen Nr. 15, 20, 38, 130 und 142. 
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Nr. 27 beging mit 37 Jahren eine kIeine Unterschlagung, mit 43 Jahren eine Beleidigung 
und wurde init 66 Jahren als Schnapstrinker wegen BetteIns bsetraft. Nr. 39 wurde mit 
19 Jahren wegen groben Unfugs und mit 26 Jahren wegen einer Korperverletzung in der 
Trunkenheit bestraft. Nr. 48 beging in der Trunkenheit mit 31 Jahren einen Hausfriedens
bruch. Nr. 55 stahl mit 25 Jahren ein Handwerkszeug, mit 39 Jahren lieJl er sich eine 
Beleidigung unl;! mit 42 Jahren eine Korperverletzung (beides angetrunken) zuschulden 
kommen. Nr. 63 verging sich unziichtig in angetrunkenem Zustand als Witwer mit 56 ,Jahr!,11 
an Kindem. Nr. 42 beging, als seinc Frau in der Irrenanstalt war, an seiner alteswn Tochter 
Blutschande. Er stand jedesmal schwer unter del' Wirkung des Alkohols. Spater stahl 
er noch einmal aus Not. Nr. 95 veriibte mit 31 Jahren eine geringe Korperverletzung. 
Nr. 129 veriibte in der Trunkenheit ein.J:D.al mit 28 und einmal mit 36 Jahren Hausfriedens
bruch. Dann wurde cr noch einmal wegen En'egung offentlichen Argernisses bestraft. 
Allen diesen Vergehen ist gemeinsam, daJl sie all; }'olge der Trunksucht und zum Teil deI' 
mit der Trunksucht verbundenen Oharakterveranderung anzusehen sind. 

Die Charakterveranderung ist das Gemeinsame dieser ganzen Gruppe. 
In ihr liegt auch die Aussichtslosigkeit der Fiirsorgebestrebungen begriindet. 

Denn aIle diese von Jugend an ordentlichen Menschen sind in der Haupt
Hache durch Umweltschaden zu so schweren Trinkern geworden, daB die darau8 
cntstandene unheilbare Charakterveranderung jede Beeinflussung, zlUnal hei 
dem teilweise schon recht hohen Alter der Trinker, aussichtslos macht. 

Id. Anlage und Umwelt. Unter den 27 Trinkern, die nach dem 21. Jahre 
den AlkoholmiBbrauch angefangen haben und die durch die Bemiihungen der 
Trinkerfiirsorge nicht zum Guten beeinfluBt werden konnten, sondern als un
verbesserliche chronische Alkoholisten angesehen werden miissen, finden sich 
13 Trinker; deren AlkoholmiBbrauch neben Umweltschaden hauptsachlich auf 
ihre minderwertige Anlage zuriickgefiihrt werden muS. 

Wie aus untenstehender Tabelle hervorgeht, waren 
minderwertig in del' Schule Nr.6, 19, 31, 57 und 115; 
unstet und ruhelos Nr.6, 31, 79, 97, 103 und 115; 
schlaff, weich, haltlos Nr.6, 28, 31, 77, 78, 83, 97 und 115; 
leicht reizbar Nr.25, 57 und 83; 
roh und aktiv Nr.6, 25, 57, 77 und 103; 
an Verstimmungen litt Nr. 123. 

Besonders zu bemerken ist, daJl die Vater von Nr. 57, 79, 83 und 123 l'rinker waren, 
desgleichen die Mutter von Nr. 31. Geisteskrank war del' Vater von Nr. 83 und 103. 

Entsprechend ihrer geistigen Veranlagung gehOren diese 13 Trinker in folgende Gruppen: 
a) Geistig "minderwertige Personlichkeiten b) moral insanity c) Haltlose d) Epileptoide 

1. passive 2. aktive 
19 6 25 28 12:1 
31 57 77 79 

115 103 83 
97 

Zu diesen geistigen Schiidigungen kamen noch folgende Umweltschadigullgen hinzu, 
die den Alkohollsmus ausloaten und beforderlen. 

Ala Kind hatten eine vemachlasaigte Erziehung Nr. 6, 31, 57, 79, 83 und 123. 
Ohne Lehre blieben Nr. 57, 77, 79 und 83. 
Einen Beruf erlemten Nr. 6, 19, 25, 28, 31, 97, 103, 115 und 123. Bis auf Nr. 123 gaben 

aIle den erlemteIi Beruf im Alter unter 25 Jahren wieder auf; und zwar ausBerufsschwierig
keiten angeblich nur Nr. 28, del' Drechsler war und keine Arbeit gefunden haben will; 
wahrend Nr. 6, 25, 31, 97 und 103 auf del' Wanderschaft verbummelten. Nr. 123 trat nach 
del' Militarzeit in den Eisenbahndienst. Besonders gefahrdet durch ihren Beruf sind Nr. 19, 
del' Dienstmann wurde, Nr. 123 ala Maurer und Nr. 6, del' ala Erdarbeiter viel auswarts 
zu schaffen hatte und dort sein unregelmaJliges Leben von del' LandstraJle fortsetzte. 
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Ledig bliebeu von diesen 13 Trinkern nur 2, Nr. 31 und 79. Der zweite Ledige diesel' 
Gruppe, Nr. 79, erkrankte in jungen Jahren an Lungentuberkul08e. Dieses korperliche 
Leiden und der aus seiner haltl08en Anlage sich entwickelnde Hang zum Alkohol fiihrte 
bei ihm zurn sozialen VerfaIl, den aIle Bemiihungen seiner Verwandten bei seiner Faulheit 
und dem nicht zu besiegenden Leichtsinn nicht aufzuhalten vermochten. Meist trieb er 
sich arbeitsl08 herum. SchlieBlich muBte dem ganzlich verwahrlosten Burschen, der jeden 
Verdienst in Alkohol umsetzte, die Entmiindigung angedroht werden. Es ware auch sichel' 
dazu gekommen, wenn er nicht vorber an einer Lungenentziindung gestorben ware. Ge
richtlich wurde er nUl· 4mal bestraft, je einmal wegen Korperverletzung, Gefangenen
befreiung, Nichtnachkommens der Unterkunftsauflage und Hausfriedensbruchs. 

Bei den iibrigen 11 Trinkern hatte die Ehe keinen guten EinfluB auf die Lebensfiihrung. 
Es ist natiirlich unmoglich, in diesen Fallen dem Eheleben einen schiidigenden EinfluB 
ohne weiteres nachzusagen, weil es sich nicht entscheiden laBt, ob die ungliickliche Ehc 
Ursache oder Folge des Alkoholismus war. 

Nr. 6 hatte nach anfanglich ordentlicher Ehe bald Streit mit seiner Frau wegen seiner 
Trunksucht. Sie lebten voriibergehend getrennt, sohnten sich dann wieder aus, vertrugen 
sich aber nicht mehr, da der Mann in der Trunkenheit Anspriiche an seine Frau stellte, 
die sie nicht gewahren wollte. Dazu kam noch, daB er seine fleiBige Frau nie geniigend 
unterstiitzte und ihr die Sorge fUr 4 Kinder allein UberlieB. 

Nr. 19 verlor seine erste Frau nach 16jiihriger Ehe an Lungentuberkulose. 1£r heiratete 
wieder. Doch hatte die zweite Frau auch keinen guten EinfluB auf ibn. Sie fiihrte den 
Haushalt unordentlich und schlecht, so daB die W ohnung in einen iirmlichen, tr08tl08en 
Zustand geriet. 

Nr. 25 fiihrte sich anfangs in der Ehe ordentlich. Doch als er Arbeitsschwiel'igkeitell 
hatte, gewohnte er sich immer mehr an das Trinken und verlieB seine Frau beirn zweitell 
Kind, um sich wochenlang mit einer iibelbeleumundeten Person herumzutreiben. Spater 
miBhandelte er seine Frau oft schwer. Sie versah Monatsdienst, urn etwas zu verdienen. 
Dadurch vernachlassigte sie den Haushalt, so daB es haufig mit ihrem arbeitsscheuen, 
rohen und anspruchsvollen Manne zu Streitereien kam. Da Nr. 25 auch noch an Lungen
Hchwindsucht litt, fand er in seinem Leidim nur eine Bestiirkung seines MUBigganges. 

Nr. 28 lebte mehrere Jahre mit einer verlassenen Frau in Konkubinat. Die dann go
schl08sene Ehe wurde auBerst ungliicklich. Die vorhandenen Stiefkinder ebenso wic die 
Tatigkeit der Frau als Kellnerin gaben oft Veranlassung zu Streit, so daB sich bei Nr. 28 
infolge der Trunksucht allmahlich Eifersuchtsideen, die allerdings bei dem leichtsinnigen 
Lebenswandel der Frau begriindet waren, einstellten. Es kam zu Tatlichkeiten in der 
Ehe, zu Korperverletzung und maBI08en Ausschreitungen irn AlkoholgenuB, 80 daB er 
schlieBlich entmiindigt wurde. Eine durch Anstaltsbehandlung herbeigefiihrte Besserung 
hielt nach der Entlassung nicht an. 

Nr. 57 heiratete nach einem haltl08en Lebenswandel mit 27 Jahren cine 14 Jahre altero 
Witwe mit 6 Kindern. Mit seiner altesten Stieftochter, cpe gerade aus dem Gefangnis cnt
lassen war, verging er sich in der Angetrunkenheit. Wegen seines wiisten Lebenswandels 
wollte seine Frau eine Zeit lang nichts von ihm wissen, nahm ihn aber, der sich meist all; 
Landstreicher herumtrieb, verschiedentlich wieder bei sich auf. 

Nr. 77 fing nach einem bewegten Wanderleben mit einer Witwe in Heidelberg eill Ver
haltnis an, das nicht ohne Folgen blieb. Da er sich in der Trunkenheit der Frau gegelliiber 
sehr roh benahm und seinen versprochenen Verpflichtungen nicht nachkam, zeigte sie 
ihn an. Die Frau war um nichts besser als der Mann und hatte, als ihr erster Mann in del' 
Irrenanstalt war, von einem Italiener ein Kind. In der spater geschlossenen Ehe mit Nr. 77 
kam es, da die Frau auch trank, streit- und handelsiichtig, unordentlich und licderlich war, 
oft zu Zank und Schlagereien. 

Nr. 83 verlor seine erste Frau nach einjahriger Ehe. Als Witwer ergab er sich infolge 
seines haltl08en Charakters dem Trunk und setzte in seiner zweiten Ehe mit einer ordentliohell 
fleiBigen Frau seinen trunksUchtigen Lebenswandel fort. Ermahnungen beantwortete er 
mit MiBhandlungen und geriet durch seine Trunksucht schnell in sozialen Verfall. 

Nr. 97 heiratete mit 25 Jahren, lieB aber bald seine Frau mit 2 Kindern sitzen und 
trieb sich als Landstreicher herum. Spater kehrte er zu seiner Frau zuriick und zwang 
sie durch Drohungen, wieder mit ihm zusammen zu leben. Bald zog er allein wieder in die 
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Id. Anlage und Umwelt. 

Nummer des Trinkers 6 19 25 28 31 
I. 
I 

Vater Trinker 
Vater geisteskrank 
Mutter Trinker • 1-
Verwandte geisteskrank 
Umwelt als Kind sohii.d1ioh + + 
Sohulhesuoh. 6 4 4 
Ohne Lehre 
Beruf erlernt Wagner Tapeten- Kooh I Dreohsler I MillIeI' 

druoker I 
Aufgahe des Berufes 23 25 17 I 25 24 
Geistig besohrankt + + + 
Unstet, unrnhig • + + 
Sohlaff, haltlos + + + 
Reizbar. + 
Roh, aktiv . I + + 
Verstimmt 
Geisteskrank 

Ledig + 
Alter 45 74 28 40 46 
Beginn del' Tmnksuoht 28 30 22 26 25 
Beginn del' Kriminalitat . 32 21 21 25 
llnzahl del' Strafen 2 3 6 34 
Korperliohe Leiden Tho. 

Krankheiten del' Frau . 1; 1.'ho. 
t 

Ehelehen. sohleoht sohlecht sohlecht, 
E.Br. Frau 

E.Br. 
Haushaltfiihrung gut 2. Frau sohleoht 

sohleoht 
Beruf . Erd- Dienst- Gipser G.Ar. . Land-

arheiter mann 'I streioher I 
Wirtshausverhot + I - ! 
Arbeitshaus • 

Irrenhaus 
Entmiindigung + 
Charakter verandol't . .j 1 I I 
Invalidisiert 
Armenhaus. Kl'.-Pfl. 

Armenunterstiitzung . III 288 311 311 
.'. 
I 

Fremde und sOl'gto nioht fiir seine Familie. Naoh dem Tode del' Frau lie.6 01' sioh in dol' 
Trunkenheit ein Sittliohkeitsvergehen an einem Madohen unter 14 Jahren zusohulden 
kommen. SpateI' heiratete er noohmals, lie.6 aher das Trinken nioht, besonders als er wegell 
einer Hiiftgelenksentziindung invalidisiert wurde. 

Bei Nr. 103 fiihrte naoh anfanglioh friedIioher Ehe die Ruhelosigkeit und Veranderungs
suoht des Mannes zu Streit und Tatliohkeiten, zumal duroh seinen haufigen Arbeitswechsel 
die Familie schadigende Lohnausfalle eintraten. Da seine Trunksucht und Arbeitsscheu 



-I- + + + 
+ + 

+ 
+ -I- + + 
7 6 

-I + + + 
Seiler Müller Weber , Maure!' , 

24 23 18 
I 

T 

+ + + +-
+ -I- + -I- -I-

+ + 
+ -I- -I-

+ 
2x 

DeI. trem. 
-I-

41 37 41 34 62 51 76 47 
24 24 36 22 22 25 30 30 
20 26 20 25 25 25 22 
20 7 4 1 8 15 24 

Tbc. Tbc. Unfall 
Unfall 

1. 1. Tbc. 
"J "J -r 

schlecht schlecht schlecht schlecht Frau 
Witwe Witwe ! geschied. leidend 
KBr. E.Br. 

schlecht gut 

G.Ar. I G.Ar. ohne Maurer 
Beruf 

-I- + 
3>; 
+ 

-I- + 
+ + + 

-I- I -I- I + + + + T T 

+ + 
-I- , Kr.-Pf!. 

+ 1116 242 15 64 610 
"i" 

immer mehr zunahm, wurde das Familienleben gänzlich zerrüttet. Als infolge des chroni-
schen Alkoholismus grundlose Eifersuchtsideen auftraten, die zur Gefährdung der Frau 
führten, und da er seine Familie völlig vernachlässigte, wurde er entmündigt. 
..,...,- .... -. .... ..1 .... n ...... ~+r. .............. nr.l-.~r...l.-......,. 

Die Ehe 
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auf ibn und versuchte durch .Anzeigen bei den Behordeu bessernd auf ihren Mann einzu
wirken. Nach ihrem Tode nahm der Alkoholismus des Mannes zu, so daB sich schlieBlich seine 
Kinder weigerten, ibn langer bei sich zu behalten. Er muBte ins Armenhaus aufgenommen 
werden, wo er sich ffir jede Besserung infolge seines durch den Trunk schwer veranderten 
Charakters aussichtslos erwies. 

Nr. 123 kam nach langerer ordentlicher Ehe durch Arbeitsmangel, hiiufige Krankheit 
der Frau und Kinder und schlechte Gesellschaft an das Trinken. Endogene Verstimmungen 
und Arger aller Art verschlimmerten seinen Zustand so, daB er nach dem Aufenthalt in 
einer Heil- und Pflegeanstalt ffir seine Familie verloren war. Er kam an den Schnaps und 
muBte schlieBlich nach einem Landstreicherleben, das mit einem dreimaligen Aufenthalt 
im Arbeitshause abwechselte, dauernd in eine Heil- und Pflege-Anstalt verbracht werden. 

Die Kriminalitiit dieser Gruppe ist so mannigfaltig, wie die verschiedenartige Anlagt' 
dieser Minderwertigen. Von den geistig Beschriinkten bewiesen ihr asoziales passives Ver
halten Nr. 19 und lI5 dadurch, daB sie mit dem Strafgesetz noch in nicht Konflikt kamen, 
wahrend Nr. 31 friih auf die LandstraBe geriet. Er wurde in 21 Jahren 34mal bestraft, 
darunter 1Smal wegen Bettelns, einmal wegen Betrugs, zweimal wegen Diebstahls. Dit' 
librigen Strafen zog ar sich alle wegen groben Unfugs, Hausfriedensbruchs, Sachbeschii.digung, 
Schmiihung, Beleidigung und Widerstandes zu. Infolge der Charakterverii.ndel'lmg durch 
den unmaBigen AlkoholgenuB war er in den letzten Jahren roh und gewalttii.tig geworden. 
Er kam durch einen Unfall urns Leben, als er betrunken in eine Elektrische hineinlief. 
(VgI. Abb. S. 1I7.) 

1m Gegensatz zu diesen asozialen stehen die beiden antisozialen aktiven geistig Minder
wertigen Nr. 6 und 57. 

Nr. 6 zeigte sich besonders roh und brutal gegen seine Frau. Verurteilt wurde er nur 
zweimal, einmal wegen einer Korperverletzung aus reiner Rauflust und einmal wegen Bettels. 

Dagegen erhielt Nr. 57 20 Strafen, 3 wegen Korperverletzung, 2 wegen Sachbeschii.digung, 
3 wegen Bedrohung, 1 wegen Hausfriedensbruchs, 6 wegen Diebstahls, 3 wegen Unter
Rchlagung, 1 wegen erschwerter Urkundenfii.lschung in rechtlichem Zusammentreffen 
mit Betrug und 1 wegen Blutschande. Viele seiner Straftaten verlibte er in angetrunkenem 
Zustande, doch lassen sie immerhin einen iiberlegenden Willen erkennen. (Vgl. Abb. S. lIS.) 

Zynisch und roh als Folge von Affektausbriichen stellen sich die Rtraftaten von Nr. 25. 
77 und 103 dar. 

Nr. 25 muBte dreimal wegen Korperverletzung - davon eine vorsiitzlich - bestraft 
werden. 

Nr. 77, ein l'auflustiger, frecher, fauler Geselle, bekam 7 Strafen; 4 wegen zum Teil recht 
schwerer Korperverletzungen, eine wegen Widerstands und Bedrohung, eine wegen Haus
friedensbruchs und eine wegen Diebstahls. Nr. 103 war anfangs recht aktiv. 1m ganzen 
wurde er 15mal bestraft, je 2mal wegen Widerstands und Beleidigung und Korperver
Ietzung. Spater wurde er als verkommener Landstreicher nur noch wegen Bettelns ver
urteilt. (Vgl. Abb. S. 1201.) 

Die vier Haltlosen Nr. 28, 79, 83 und 97 zeigen nichts besonders Charakteristischel< 
in den Straftaten. Nr. 28 erhielt 6 niedrige Strafen wegen Unterschlagung, Bettel (2). 
Landstreichens (I), Korperverletzung (1). Nr. 79 desgleichen 4 Strafen wegen Korper
verletzung, Hausfriedensbruchs, Gefangenenbefreiung. Nr. 83 beging ein Jagdvergehen. 
Nr. 103 wurde 8mal verurteilt, wegen Bettelns, Sachbeschiidigung, Diebstahls, Haus
friedensbruchs und Korperverletzung. 

Zum gii.nzlich verkommenen Landstreicher wurde Nr. 123 infolge seiner epileptoiden 
Veranlagung. Er zog sich 19 Bettelstrafen zu neben je einer Bestrafung wegen Korper
verletzung und Hausfriedensbruchs und 2 Beleidigungen. 

Die MaBnahmen der Trinkerfiirsorge hatten keinen groBen EinfluB auf diese Trinker. 
Mit dem Wirtshausverbot wurden bestraft Nr. 28, 115 und 123, doch wurden aIle drei 

nach Ablauf der Strafe wieder riickfallig. 
Ins Arbeitshaus kam Nr. 123 dreimal, ohnt' daB irgt'nd ein EinfluB dieser MaBnahme 

auf sein Wesen festgestellt werden konnte. 
Ins Irrenhaus kamen 103, urn begutachtet zu werden, und 123 zur Behandlung. Wegen 

Trunksucht entmiindigt wurden Nr. 28, 103,. 115 und 123. ~ei Nr. 28 hatte diese MaB
nahme keinen vollen Erfolg, da er nach vorlibergehendem .Aufenthalt in einer Kreis.Pflege-
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Anstalt, wo er sich anscheinend gebessert hatte, daheim bei seiner verstiindnislosen Frau 
keinen Halt fand. 

lJber den Einflu/3 der Entmiindigung auf Nr. 103 konnte nichts festgesteDt werden, 
da sein Aufenthalt unbekannt ist. Nr. 115 konnte na.ch seiner Entmiindigung dauernd 
im Armenhaus behalten werden, so da/3 er kein Unheil mehr anrichtete. Nr. 128 fand 
desgleichen dauernden Aufenthalt in einer Heil- nnd PfIege-Anstalt, da Fiirsorge und 
Entmiindigung ohne jeden EinfluJ3 blieb. 

Die geringen Einfliisse der fiirsorglichen MaBnahmen bei die sen Trinkern 
sind darin begriindet, daB sie aile mehr oder weniger ausgepragt minderwertig 
in ihren psychischen Anlagen sind, daB sie aile durch die Trunksucht schon 
feststellbare Charakterveranderungen erlitten hahen und alIe in auBerst ge
fahrlichen UmweltRverhaltniRRen leben oder lebten. 

Beginn der Trunksucht vor dem 21. Jahre. 
IIa. Unter den Trinkern, die vor dem 21. Jahre den AlkoholmiBhrauch 

angefangen haben, sind 6 durch die FiirsorgemaBna.hmen als geheilt anzusehen. 
Von diesen Trinkern gehort Nr. 51 zUr Gruppe der passiven geistig Minderwertigen, 

Nr. 71 und 143 zu den Haltlosen, wahrend bei Nr. 89, 104 und 144 neben geringen Fehlern 
ihrer Anlage hauptsachlich Umweltschaden fiir die Trunksucht verantwortlich zu machen 
sind. 

FrOO den Vater verloren Nr. 143 und 104. Letzterer auch seine Mutter. 
Nr. 51 kam nur durch 5 Schulklassen, Nr. 89 und 104 durch 7 Klassen. Nr. 71 erwarb 

sich das Einjii.hrigen-Zeugnis. 
Ohne Lehre blieben Nr. 51 und 143. Nr. 71 wurde Kaufmann und hatte als selbstiindiger 

Unternehmer Ungliick. Nr. 89 1'-1'lernte den Gartnerberuf, den er noch ausiibt. Nr. 104 
kam zu seinem Stiefvater in die Lehre als Schneider, lief aber ·mit 17 J amen wegen schlechter 
Behandlung davon. Er geriet auf die Landstra/3e und arbeitete spater in vielen Tatigkeiten, 
auch als Aushilfskellner, Stiefelputzer und Dienstmann. Durch eine leichtsinnig einge
gangene Ehe kam er zu einer ordentlichen Tatigkeit, da die Frau recht energisch ist. 
Nr. 144 wurde Steinhauer, muBte aber na.ch 2 Unfii.llen den Beruf mit 30 Jahren aufgeben. 
Nr. 51 zog sich durch Krankheit £roo eine Gelenkversteifung und Verkriippelung der Hande 
zu. Er muBte seine Tatigkeit als Sandfuhrmann, die ihn schon in seiner Neigung zum 
Trnnke begiinstigt hatte, aufgeben und war dann durch seine Tatigkeit als Hausierer mit. 
Rtl'eichholzern in Wirtschaften sehT gefahrdet. Nr. 71 hatte als Kaufmann in seinen Unter.
nehmungen Ungliick und kam durch lange Prozesse und Arger stark ans Trinken. Nr. 89 
geriet aus Arger iiber seine Frau ans Trinken, die ihm Geldbesitz vorgespiegelt hatte. Dazu 
kamen noch lange schwere Erkrankungen der Frau. Nr. 104 verlebte bei einem Stiefvater 
nnd na.ch dem Tode seiner Mutter bei einer Stiefmutter eine trostlose Jugend und geriet 
dann auf die La~dstra/3e. Nr. 144 hatte in seiner Ehe viel Streit durch Htiefkinder. Del' 
Arger dariiber begiinstigte seinen Hang zum Alkohol. Dazu kam eigene Krankheit. lind 
Verlockung durch Renten. 

Ledig blieb Nr. 51. Die Frauen del' iibrigen 5 waren im Haushalt aDe ordentlich, be
sonders tiichtig die von Nr. 71 und 104. Zum Teil ungliicklich waren die Ehen durch die 
Trunksucht der Manner. Nr. 143 lebte auch voriibergehend getrennt von seiner Frau. 

Die Fiirsorgema/3nahmen hatten bei allen 6 Erfolg. Nr. 51 t schrankte seinen Alkohol
genu/3 aus eigener Einsicht wesentlich ein. Nr. 71, der wirtschaftlich immer mehr zuriick
gekommen war, besserte sich durch den Einflu/3 seiner fleiBigen Frau wesentlich, als die 
Prozesse beendet waren und ihn eine Erbschaft aus del' Notlage befreite. Nr. 143 hatte 
schon frOO leichte Charakterveranderungen durch sein Trinken aufzuweisen. Anstalts
behandlung, verniinftige Sorge seiner Frau und die Fiirsorge brachten ihn spateI' zu ab
stinentem Leben. Auf Nr. 89 wirkten die Fiirsorgema/3nahmen recht giinstig. Aus eigener 
Einsicht besserte er sich und war auch bestrebt, seine Schulden beim Armenrat, die durch 
seiner Frau Krankheit verursacht waren, zuriickzubezahlen. Nr. 104 wurde recht giinstig 
von seiner alteren Frau beeinfluBt und versuchte, aus eigener Kraft sich aus seinem sozialen 
Verfall zu erheben. Nr. 144 wurde durch die Fiirsorge zu abstinentem Leben veranlaBt 
und dadurch VOl' dem Untergang bewahrt. 
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Gemeinsam ist allen, daB sie bis auf Nr. 143 njcht allzuschwere Trinker 
waren, daher auch noch keine tiefgehenderi Charakterveranderungen auf
wiesen. So konnte besonders nach Ausschaltung der Umweltschaden die 
Fiirsorge auch noch recht erfolgreich eingreifen. 

lla. 

Nummer des Trinkers 

Vater Trinker 
Vater friih gestorben 
Mutter Trinkerin 
Mutter friih gestor ben . 

Als Kind Umweltschiidl'n 

Schulbesuch in Klassen 

Ohne Lehre 
Reruf 

.Alter der Berufsaufgabe . 
Geistig minderwertig 
Schlaff, haltlos 
Leichtsinnig 
Landstreicher . 
Ledig 
Verheiratet . 
.Alter. 
Beginn der Trunksucht 
Beginn der Kriminalitat 
Anzahl der Strafen 
Ktirperliche Fehll'l' 

Krankheit der Fran. 
Eheleben. 

Haushaltsfiihrunl/: . 
Beruf 

Armenunterstiitzung 
Wirtshausverbot 
Irrenanstalt. 
Kreis-Pflege-AnRtalt . 
Abstinent 
Renten 

51 

5 

+ 

+ 
+ 
+ 
-I-
+ 
53 

Jugend 
13 
9 

Hande 
ver

kriippelt 

Hausierer 

301 

71 1431 89 

-I-

104 

-I-

Tbc. 
t 

Stief
vater 

144 

Ein- 7 7 
I jahriges 

+ 
Kauf
mann 

Gartner Schneide r Stein
hauer 
30 

+ 
+ + 
+ 

+ 
45 

Jugend 

-I- + 
34 36 

Jugend Jugend 
17 
3 

oft I sChkcht, 
Tbc. 

schlecht getrennt 
gut ordentlichol'dentlich 

Kauf- G. A. I Gartner 
mann ! 

570 
+ 
-I
l
I 

I 40 

I 
I 

17 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
30 

Jugend 
16 

2 

-I-

-I-
57 

Jugend 
30 

2 
Unfall 
Auge 
Bein 

schlecht schlecht 

gut ordentlieh 
Stiidt. G. A. 

Arbeiter 

U.-R. 

155 

-t
U.-R. 

19 Trinker, die vor dem 21. .Jahre den AlkoholmiBbrauch angefallgen 
haben und die durch die Trinkerfiirsorge als gebessert angesehell werden, lassen 
sich nur schwer in typische Unterabteihmgen einreihen. Bei 5 Trinkun iiber
wiegen die Umweltschadigungen die vorhandenen Charaktermangel ziemlich 
bedeutend, wahrend bei den anderen 14 Trinkern zu erheblicheren Charakter
mangeln auch recht bedeutende Umweltschaden hinzutreten. 
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Db. Daher sind diese 19 Trinker auf einer Tabelle vereinigt und grob 
schematisch einzelnen Untergruppen zugerechnet nach ihren hervorstechendsten 
Charaktermangeln. 

Von den 5 Trinkern mit schweren Umweltschaden hatten einen als Trlnker zu 
bezeichnenden Vater Nr. 3, 109, 140. In der Schule mangelhaft war nur Nr. 109. 

Ohne Lehre blieb Nr. 49. Nr. 3 erlernte beim Vater das Weberhandwerk. Nach dem 
Feldzug 1870/71, den er mitgemacht hatte, gab er den Beruf auf. Schon im Kriege hatte 
er sich ans Trinken gewohnt und lieB es nicbt mehr. Nach dem Tode der ersten Frau heiratete 
er wieder. Da die zweite Frau an Tuberkulose litt, war das Familienleben recht gestort. 
Er muBte wegen seines zunehm~nden Trinkens oft die Arbeitsstellen wechseln und kam 
wirtschaftlich immer mehr herunter. 2 Delirien brachten ihn vortibergehend in die Irren
klinik, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Arger fiihrten ihn wieder zum Alkohol. Doch hatte 
die Trinkerfiirsorge trotz seines hohen Alters noch giinstigen EinfluB auf ihn. 

Nr. 13 war ein leichtsinniger Bursche mit sehr vernachlassigter Erziehung, der sich 
gleich in seiner ersten Stelle als Kaufmannslehrling Unterschlagungen zuschulden kommen 
lieB. Er wurde dalm Dachdecker, heiratete eine ordentliche Frau, lebte aber besonders 
au den Zahltagen recht leichtsinnig. Da er oft au swarts arbeiten muBte, kam er stets in 
Versuchung zu trinken. Seine Frau miBhandelte er haufig im Rausch und untersttitzte 
sie mangelhaft. Die Frau trennte sich vortibergehend von ihm. Durch FtirsorgemaBnahmen 
wurde er so beeinfluBt, daB er sich besserte und auch wieder mit del' Frau zusammenlebt. 

Nr. 49 war schon ein gewohnheitsmaBiger Trinker, als er eine Witwe mit 2 Kindel'll 
heiratete. Die Ehe war recht ungliicklich, da er die Frau mangelhaft untersttitzte und 
oft miBhandelte. Nach vortibergehender Trennung wurde er durch FiirsorgemaBnahmen 
zum Guten beeinfluBt und sorgte ordentlich fUr seine Familie. 

Nr. 109 kam durch seinen BeI')lf als Kellner frUb mit dem Alkohol in Bertihrung. Er 
heiratete ein wohlhabendes Madchen und fing eine Wirtschaft an. Da er sich allmahlich 
immer starker del' Trunksucht ergab, kam er wirtschaftlich sehr zuriick. Erst nach Vel'
kauf del' Wirtschaft trat ein Erfolg der FiirsorgemaBnahmen bei ibm ein. 

Nr. 140 war atets ein frohlicher, leichtlebiger Mensch, del' als Glaser auf del' Wander
schaft in schlechte Gesellschaft und an den .Alkohol geriet. In del' Trunkenheit neigte er 
zu Roheitsdelikten, die ihn mehrfach ins Gefangnis brachten. Er wanderte durch Frank
reich und kam schlieBlieh nach Amerika. Dort heiratete er ein deutsches Madehen. Naeh 
Jahren guter Ehe traten bei del' Frau Anzeiehen von Geisteskrankheit auf, so daB die Ehe 
langsam zerriittet wurde. Aua Arger und Kummer verfiel er naeh seiner Riiekkehr mteh 
Deutschland immer mehr dem .Alkohol, konnte abel' giinstig du~eh die Fiirsorge beeinfluBt 
werden, als seine Frau endgiiltig in einer Irrenanstalt Aufnahme gefunden hatte. 

Von den iibrigen 14 Trinkern miissen 5 gemaB ihrer geistigen Minderwertigkeit und 
ihres passiven asozialen VerhaItens zu den passiven geistig Minderwertigen 
leichten Grades gerechnet werden (Nr. 32, 67, 86, 141, 148). Nr. 86 wurde unehelieh ge
boren, hatte es abel' als Kind nieht schlecht. In del' Sehule waren aIle fiinf schwaeh. 

Ohne Lehre blieb Nr. 148. Nr. 32 wurde Flaschner, gab aber mit 19 Jahren den Beruf 
auf und arbeitete stets als Taglohner. Nr. 67 wurde Maurer, muBte aber spater wegen 
eines Lungenleidens diese Tatigkeit aufgeben. Nr. 86 erlernte das Tiincherhandwerk, kam 
auf del' Wandersehaft viel in sehleehte Gesellsehaft und sank zum Landstreieher hemb. 
SpateI' heiratete er ein ordentliehes Madehen, da er abel' unstet und faul war, konnte er 
die Familie oft nieht geniigend unterstiitzen. Ein fortschreitendes Lungenleiden fiihrte 
zur Invalidisierung. Die so aufgezwungene Untatigkeit braehte ihn in erhohtem MaBe 
an den .AlkohoI. Besonders gern vertrank er seine Rente. Voriibergehend trennte sieh seine 
Frau von ihm. FiirsorgemaBnahmen fiibrten dann eine wesentliche Besserung in seinem 
Verhalten herbei. 

Nr. 141 muBte die Baeker- Ilnd Schllsterlehre wegen Unfahigkeit, aufgeben wld wurde 
Knecht bei Bauern. Er heiratete eine gefahrliche, arbeitsseheue, leichtsinnige Diebin. 
Die Ehe war zerriittet, da die Frau versehiedene lange Gefangnisstrafen absitzen muBte. 
Er suchte Trost im .Alkohol und gewohnte sieh an ein ul1l'egelnIaBiges Leben. Die Kinder 
iiberlieB er del' Armenpflege. FiirsorgemaBnahillen ftihrten dann zu wesentlieher anhaltender 
Besserung. 

D res e I, Trunksucht. 4 
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lIb. 

Umwelt + Anlage Geistig Minderwertige pas-
-~-~~---

Nwnmer des Trinkers 3 13 49 109 140 32 67 86 

Vater Trinker. + + + 
Vater frOO gestorben Tbc. 
11utter Trinkerin 
Mutter friih gestor ben . ca. 
Unehelich + 
Umwelt als Kind . + + + I 

T 

Schule. 6 5 6 6 
Ohne Lehl'C + 
Beruf Weber Kauf- Kellner Glaser Flasch- Maurer Tiineher 

mann ner 

Aufgabe desselben. 20 17 40 19 
Dach-
decker 

Minderbegabt . + + + + 
Sehlaff, haltlos + 
Unstet, leiehtsinnig + + + + + + 
Roh. + + + 
Reizbar -I 1-
Verstimmt I 
Landstreieher . I 
Ledig "T , 
Verheiratet . 2x + + + + + + + 
Alter. 64 31 40 47 39 37 43 40 
Beginn del' 'l'runksueht 20 16 , Jugend 20 20 Jugend J ugend J ugend 
Beginn der Kriminalitat 60 17 

! 
31 43 20 27 ~ 1 18 

Anzahl del' Strafen 1 3 I 2 4 2 11 
Korperliehe FeWer FuB- I Tbe. Star Tbe. Augen 

unfall Tbe. 
Krankheit del' Frau Tbe. geistes- Tbe. Tbe. 

krank 
Eheleben. 2. Frau schlecht[ schlecht schlecht miU3ig ordent-

getrennt getrennt getrennt lieh. 
VOl'. 

Ehebruch. -I 1 

I 
Hallsbalt. ordentl. ordentl. i ordentl. schlecht maBig ordentl.~ gut 
Bernf G.A. Schiefer G.A. Wirt Glaser G.A. G.A. G.A. 

decker Laden 
ArmenunterstUtzung 346 36 106 152 1394 82 
Renten -J I-
Trinkerheilstatte 
Kreis-Pflege-Anstalt . 
Irrenhaus. 2. 
Wirtshaus·Vel'bot -I- + 
Militar ... Feldz. 

70 
Charakter-Vel'anderung + I-
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sive aktive moral Epi. Haltlose insan. 

141 I 148 26 I 46 68 126 56 I 60 I 61 i 88 I 119 
I 

I 
i 

+ I 
+ + + - - - - - - -

I G. Kr. 
- I - - - - - - - - + -
- - + - Hy - - - - - -
- - - Tbc. - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
6 6 6 7 Z.-Erz. - - - - - -

- + - + - - - - I - + -
Backer - Biir- - Schu- Friseur Schlos- Schlos- : Brauer - Gartner 
Schu- sten- ster ser ser 
ster binder 
17 - - - 17 18 - 16 Heirat - -

+ + + + - - + -

I 

- - -
- - - - - - + + + + + - - + - + + + + - + + - - + + +. - - + - + I -

! - -- + + + - - ---- - --- I + - - + - + + - - - - -. 
+ + + -- - - - - - -

- - - - - + - - - - -I 

+ + + I + + - + - - - -
43 52 46 35 34 33 37 41 49 35 44 
20 Jugend Jugend Jugend 20 Jugend Jugend Jugend Jugend Jugend Jugend 
21 35 13 16 16 28 19 - - ! 21 31 
2 1 17 11 4 12 5 - --- 5 4 

Tbc. Tbc. Augen Tbc. - Tbc. Daumen - - Tbe. -
Tbe. Tbc. 

Tbc. - - Tbe. - -

Whl~t W~~htl "hl"ht 

- -

Diebin gut getrennt getrennt schlecht -- schlecht --
schlecht getrennt getrennt getrennt 

- - + beide Frau - + beide - - --
schlecht gut - schlecht schlecht - ordent!. schlecht ordentl. - --

I 
- Hau- Hau- G.A. G.A. G.A. G.A. Schlos- Handler G.A. -

sierer sierer ser Bauer 
1347 949 555 108 2551 75 490 - - 184 -

! - + - - - - - - - - -
- - - - - - - ! - + + -
- - - - + + - i - - - -
- - - - 3x 2x - - 2x - -
+ - - - - - - - - - -
- + + - - - - - + - I 

T 

I 
- - - - - - - - - - -, 

I I I 

4* 
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Nr. 148'wurde nach der Sohule Steinhauer. Er gewohnte Rioh friih ans Trinken, verlor 
seine erste Frau an Tuberkulose und vergriff sioh als Witwer in angetrunkenem ZUBtand 
mehrfach an einer geisteskranken Niohte. SpateI' heiratete er eine Witwe und wurde Hausierer, 
alB er duroh einen Unfall in seiner Steinhauertatigkeit behindert wurde. AlB Hausierer 
kam er in Wirtsohaften immer in Versuohung zu trinken. Naoh einpr Ver:warnung 
besserte er sioh erheblioh. 

Bedeutend aktiver alB die letzten 5 Trinker haben sioh bisher die zwei naohsten ver
halten. Sie konnen daher zu den aktiven geistig Minderwertigen gereobnet 
werden. Baider Vater (Nr. 26 und 46) waren Trinker. Rei Nr. 26 auch dip Rtiefmutter, 
die ihn erzog. 

Reide waren minderbegabt in der Rohul('. 
Nr. 26 hatte so gut wie keine geordnete Erziehung, da seine Eltern oft auf den Hausier

handel abwesend waren. Er erlernte bei seinem Vater das Biirstenbinden und wurde friih 
auf den Handel mitgenommen, wo er sioh bald an den AlkoholgenuB gewobnte. Sohon 
als 13jahriger Junge fing er mit Forstdiebstahlen an. Spater wurde er kUhner und dreister. 
Ais Knecht bei Bauern suchte er durch frechen Betrug sich Kleider zu versohaffen und 
geriet dann auf die LandstraBe. Wegen BatteIns wurde er mehrmals bpRtraft, auch zweimal 
wegen rauberischer Bedrohung. SchlieBlioh veriibte er einen dreisten Einbruchsdiebstahl 
und kam ins Zuohthaus. Spater beging er noch drei sohwere Korperverletzungen, die er 
mit seiner Angetrunkenheit entschuldigte. Mit 35 Jahren heiratete er sohlieBlich eine 
Witwe mit 3 Kindern. Er verfertigte Biirstenwaren, die er im Hausierhandel verkaufte. 
Ein Lungenleiden machte ibn voriibergehend arbeitsunfahig. In seinen wirtschaftlichen 
Verhiiltnissen kam er sehr zuriiok. Duroh seinen Hausierhandel und die Not daheim geriet, 
er immer wieder an den Alkohol. Mit Not und Trunkenheit suohte er auch einen sohweren 
Diebstahl zu entschuldigen. Da er seine Familie oft vernaohlassigte und viel von seinem 
geringen Verdienst vertrank, wurde er in Trinkerfiirsorge genommen, die auf ibn einen 
recht guten EinfluB hatte. Mit den .Tahren wurde er stumpfer und verlor seine friihere 
Aktivitat. Viel dazu beigetragen hat sein Lungenleiden und pin zunehmendes Angenleiden. 
(VgI. Abb. S. 117.) 

Nr. 46 war sohon als Kind leicht erregt und empfindlich. Er erlt'rute kein Handwerk 
und geriet auf die LandstraBe. Friih begann er zu trinken; bei der Musterung Iit'B er sich 
in angetrunkenem Zustand eine Beamtenbeleidigung zusohulden kommen. Spater veriibte 
er naoh einem Wirtshausstreit eine Korperverletzung. Er heiratete eine liederIiohe Frau, 
arbeitete zwar, aber vertrank meist seinen Vprdienst. Zwischen seiner Frau und ihm kam 
es zu wiisten Auftritten. Wahrend einer Sohwangerschaft der Frau zog er mit einemFrauen
zimmer herum und iiberlieB seine Familie dem Armenrat. Auf Eingreifen der Fiirsorge 
trat bei ihm eine wesentliohe ~sserung ein, er vertrug sioh auoh weit besser mit seiner 
Frau und konnte seine Familie unterhalten. 

Als Grenzfall zwisohen Epilepsie und moralisohem Sohwachsinn ist Nr. 68 
aufzufassen. 

Sein Vater war ein sohwerpr Trinker, di(' Mutter eine hysterisohe Personlichkeit. Sein 
trotziges ziigelloses Wesen setzte allen Erziehungsversuohen Widt'rstand entgegen. Zwangs
erziehung vermoohte ibn nioht zu bessem, aus der Lehre entlief er sofort und fand bei seinen 
einsiohtslosen Eltem Unterstiitzung. Mit 16 Jahren erhielt er die erste Strafe. Friih zeigten 
sioh bei ihm endogene Verstimmungen und Erregungen. Spater geriet er auf die Land
straBe und in sohlechte Gesellsohaft. Ganz ungliioklioh wurde seine Ehe mit einer Kelinerin. 
Beide Eheleute tranken. Er kam mehrmals in Anstalten und besserte sich dann langsam 
mit mehreren RiiokfalIen. Mit del' Polizei kam er mehrere Male in angetrunkenem Zustand 
in Konflikt. Die Fiirsorge hatte guten EinfluB auf ihn. 

Nr. 126 ist ein reiner Fall von gen uiner Epilepsie. Er wurde Friseur und ging auf 
die Walze. Ein Lungenleiden und der Verlust eines Auges lieBen ibn sohwer Arbeit finden, 
so daB er auf die Stufe eines Landstreichers herabsank. SchlieBlioh fiihrte ibn ein Anfall 
in die Irrenklinik. Bei einer Korperverletzung im pathologischen Rausoh wurde ihm der 
§ 51 zugebilIigt. Nach langerem Aufenthalt in einer Irrenanstalt lebte er abstinent. Trinker
fiirsorgemaBnahmen erieichterten ihm das wesentlioh. Als gehent kann er nicht bezeichnet 
werden, da sein Aufenthalt unbekannt ist. 

Die letzten 5 Trinker dieser Gruppe konnen zu den Haltlosen gerechnet werden. 
Nul' del' Vater von Nr. 88 ist als Trinker bekannt gewesen. 
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AIle 5 kamen 'durch die Schull', zeigten abel' I:!pater ein IIChlaffes, haltloses, lUlStetes 
Verhalten. 

Nr. 56 und 60 wurden Schlosser. Nr. 60 gab den Beruf nach del' Lehre wieder auf. 
Nr. 61 wurde Brauer und Killer. Ihn gefiihrdete sein Beruf besonders. Nr. 119 wurde 
Gartner. AIle 5 heirateten, hatten abel' aIle ein ungllickliches Eheleben. Nr. 56 heiratete 
eine fleillige, ordentliche Frau. Da er abel' oft betrunken war, grundlos die Arbeitsstellen 
wechselte Ilnd auch in del' Trunkenheit eine K()i-perverletzung beging; kam es zu Streit und 
Not in del' ~'amilie. Arbeitslosigkeit warf illll leicht aUI:! dem Gleichgewicht und broohtc 
ihn ans Trinken. Die Frau lebte vorlibergeh('nd getrellllt von ibm. Die Tdnkerfiirsorgc 
hatte auf den weicben Menschen guten EinfluB mid fiihrte zu wesentlicher Besserung. 
(VgI. Abb. S. 120.) 

Nr. 60 war von je eigensillllig und scbwer lenkbar. Seine Ebe mit einer leichtsilllligen 
~'rau, die ein uneheliches Kind mitbrachte, wurde recht ungllicklicb, da beide Ehegatten 
I:!ich dic Treuc nicht hielten. EI' will hauptsachlich aus Arger libel' seine Frau immer ge
trunken baOOn. Durch die FiirI:!orgemaBnahmen wurde er giinstig beeinfluBt. 

Nr. 61 heiratete ein wohlhabendes Madchen. Die Ehegatten verstanden sich nicht. 
Va er sich als Killer schon an den Alkohol gewohnt hatte, suchte er stets Trost im Alhohol
genuB. Ein Aufenthalt in del' Irrenklinik und strenge FiirsorgemaBnahmen, die ihm be
sonders die Moglichkeit daheim zu tdnken nahmen, besserten ihn wesentlich. 

Nr. 88 kam fl'iih dW'ch bOses Beispiel ans Trinken und durch ein Notzuchtsverbrechen 
ill del' Trunkenheit inl! Gefangnis. Dallll wurde del' haltlose arbeitsscheue Mensch Zuhiilter. 
In I!chlechter GeselIschaft lieB er sich Raub und Kuppelei zuschuldenkommen. Nach 
einer langen Zuchthausstrafe heiratete er. Er arbeitete, geliet aber wieder ans Tdnken. 
SchlieBlich wurde er in eine Trinkerheilanstalt verbracht, die er mit Aussicht auf Besserung 
verlicB. Er WUl-de abstinent, abel' wieder riickfallig, da er sehr leicht verfiihrt werden kOllllte. 
Von seiner Frau lebte er vorubergehend getrennt. Ein schweres Lungenleiden fiihrte ihn zu 
ihr zuriick. Unter 1!ul'sorgemaBnahmen besserte er sich dallll erheblich. (VgI. Abb. S. 121.) 

Nr. 109 zeigte friih ein haltloses unstetes Wesen. Er tI'ank, sobald er Geld hatte, und 
setzte dieses Leben auch in del' Ehe fort. Da er oft seine Stellungen verlor und nicht ge· 
niigend fiir seine Familie sorgte, wurde er von der Fiirsorge streng und erfolgreich angefaBt. 

Allen Trinkern in diesel' Gruppe bis auf Nr. 126 ist gemeinsam, daB sie nul' 
leichte Grade von Minderwertigkeit del' Anlagen aufweisen. Bei keinem fiihrte 
die TrwIksucht zu tiefgreifender Charakterveranderung. Daher konnte bei 
ihnen auch die Trinkerfiirsorge noch erfolgreich eingreifen und aHe schwer 
gefahrdeten, teils schon weit gesunkenen Trinker zu einem sozialen Verhalten 
zuriickfiihren. 

nco Unter den 12 Trinkern, die VOl' dem 21. Jahre den AlkoholmiB
brauch angefangen haben und die durch die FiirsorgemaBnahmen nul' voriiber
gehend beeinfluBt sind, finden sich 6 minderwertige Aktive und 4 
haltlose Personlichkeiten. Ein Trinker ist Epileptiker. 

Von den 6 geistig minderwertigen Tdnkel'll waren 3 Vater Trinker (Nr. 47, 100 und 
121). Unehelich geboren ist Nr. 90. 

AIle 6 waren in der Schule schwache Schiiler. 
Nr. 100 war in Zwangserziehung, ohne daB diese auf sein fel'lleres Leben einen giinstigen 

EinfluB ausgelibt hiitte. 
0hne Lehre blieben Nr. 100 und 121. Nr. 23 kam zu einem Zimmel'lllann in die Lehre, 

gab sie abel' bald auf und arbeitete dallll bei den Maurel'll. Nr. 47 erlel'llte das Tiincher
handwerk, libte abel' diesen Beruf spater immer nul' gelegentlich aus und arbeitete meist, 
wellll er liberhaupt arbeitete, als Taglohner. Nr. 90 wurde Schuster, brachte es jedoch 
nicht zur Selbstiindigkeit und sank im Alter zwischen 30 und 40 auf die Stufe eines Gelegen
heitsarbeiters und Taglohners herab. Nr. 116 kam in eine Tiincherlehre, gab diesen Beruf 
wegen B1eierkrankung mit 16 Jahren wieder auf und wurde Taglohner und Gelegenheits. 
arbeiter. 

Ledig blieb Nr. 121. 
Bei den libdgen 5 Trinkern hatte das Eheleben keinen giinstigen EinfluB. Nr. 23 verlor 

seine erste Frau nach 2jahriger Ehe im Wochenbett. Er heiratete nooh 3 Jahren eine Witwe 
mit 2 Kindcl'll. Bald hatte die Frau libel' MiBhandlungen und mangelhafte Unterstlitzung 
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nco 

Minderwertig 

-----~-

Nummer des Trinkers 23 47 90 100 

Vater Trinker + + 
Vater friih gestorben 
Mutter Trinkerin . 

Mutter friih gestor ben ca. 
Unehelich + 
Kind Umweltschaden + + + 
Schule 6 5 4 4 Z. E. 
Ohne Lehre + 
Beruf Zimmermann Tiincher Schuster 

Aufgabe desselben 15 30 
Geistig minderwertig + + + + 
Unstet + I I 

T T 

Haltlos + + + + 
Roh, aktiv + + + + feige 
Reizbar + + 
Verstimmt. 
Landstreicher 
Ledig 
Verheiratet + +++ + + 
Alter 35 36 60 45 
Beginn der Trunksucht 20 Jugend 20 Jugend 
Beginn der Kriminalitat 20 19 37 20 
Anzahl der Stmfen . 8 5 6 11 
Korperliche Fehler 
Krankheit der Frau 1. t 
Eheleben 2. schlecht 3 Frauen schlecht schlecht 

schlecht getrennt 
Ehebruch + 
Hauahalt ordentlich schlecht ordentlich gut 
Beruf Maurer G.A. G.A. G. A. 
Armenuntersttitzung 41 423 195 576 
Charakter-Veranderung +- + + +-
Entmiindigung . 
Wirtshaus-Verbot . 
Arbeitshaus 
Irrenanstalt 
Kreis-Pflege-Anstalt. 
Trinkerheilanstalt . 
Renten I 
Militiir + -I I I 

zu klagen. Als Foige eines groBen Trinkexzesses lieB er sich ein Sittlichkeitsverbrechen 
zuschulden kommen. In del' Ehe gaben die Stiefkinder viel Veranlassung zu Zank und Streit. 

Nr. 47 heiratete dreimal. Die erste Frau hatte schon ein uneheliches Kind, war faul 
und leichtsinnig. Unter der Trunksucht des Mannes litt das FamilienIeben, die Frau war 
ihm auch nicht treu. Vorubergehend lebten sie getrennt. Er untersttitzte seine Familic 
selten auskommlich, sondeI'll trieb sich mit einer anderen Frau herum. SchlieBlich w-urde 
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aktiv 
I 

Haltlose Epi. 

121 I 136 22 I 101 I 134 I 139 120 

-I- I - + - -I- -I- Selbstm. 
"j" 

- - - -I- - - -
- - - geistes- - - -

krank 
- - - - - - -
- - - - - - -

-I- - -I- -I- -I- -I- -I-
7 7 - - 5 5 5 

-I- - - - - - -I-
- Tiincher Schreiner Bahn- Maurer Backer -

die"nst 
-- ]6 22 - 36 19 -
-I- -I- -I- - -I- -I- -I-
-I- -I- -I- -I- -I- -I- -I-
-I- -I- -I- -I- -I- -I- -I-
-I- -I- - - -I- -I- -I-
- -I- - - - - -I-
- - - - - - -I-
-I- - - - - - -I-
-I- - - - - - -
- -I- - - - - -
41 49 45 50 34 47 44 

Jugend Jugend 20 Jugend i Jugend Jugend Jugend 
16 16 21 -- i 16 18 25 I 
31 5 5 - 5 14 12 
- The. Tbc. -- - - -
- Tbc. t Tbc. t - Tbc. t Tbc. -
- schlecht - leidlich schlecht schlecht schlecht 

- beide -I- - + -I- -I-
- schlecht - gut schlecht schlecht schlecht 

G.A. G.A. G. A. G.A. G.A. G.A. G.A. 
467 1287 ]]2 - 645 511 3709 

-1-- -1-- -1-- -I- -1-- -1-- -
- - - - - - -I-
- + - - - 3x -
+ -- - - - - -

- -- - -I- -- - + 
-" - - - -I- I -- - -I 
- -- - -- i - - -

--
I + - --

I 
- - -- -

- I - I - - - + -, I 

I 

die Ehe geschieden. Er heiratete dann die Frau, mit der er schon lange verkehrt hatte, 
doch starb sie nach F/2 Jahren. Wahrend dieser Ehe hat er sich etwas besser gefiihrt. 
Als Witwer verfiel er wieder der Trunksucht. Dann heiratete er zum drittenmal ein 13 Jahre 
jiingeres Dienstmadchen, das bald schwer an Lungentuberkulose erkrankte. 

Nr. 90 heiratete eine Kochin, vertrug sich aber nie mit seiner Frau. Seine beiden Sohne 
verwahrlosten vollig. Er lebte liederlich, wechselte oft die Arbeitsstellen und trank. Voriiber-
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gehend lebten die Eheleute getrennt. Als !lie wieder zusammenlebten, kam es zu schwerer 
Mi8handlung der Frau. . 

Nr. 100 heiratete nach einem liederlichen Vorleben eine Witwe mit 5 Kindern. Die 
Eheleute vertrugen sich nicht, er sorgte nicht fiir die Familie und miBhandelte seine Frau 
oft schwer. Schlielllich liell er sich von ihr fast ganz aushalten. 

Nr. 136 lebte in erster Ehe mit einer liederlichen unsauberen Frau. Der Haushalt war 
vollig verkommen. Nach ihrem Tode an Tuberkulose heiratete er ein Madchen mit un
ehelichem Kinde. Beide Eheleute lebten liederlich, tranken zusammen und priigelten 
sich. Nr. 47 und 136 wnrden mit Wirtshausverbot bestraft. 

Allen diesen 6 Trinkern ist gemeinsam, daB sie durch ihren AlkoholmiB
brauch schon einen feststellbaren Schaden ihres Charakters davongetragen 
haben. In ihrer haltlosen geistig minderwertigen, aktiven Anlage und der 
hinzukommenden Charakterveranderung liegt auch die Aussichtslosigkeit del' 
Fiirsorgebestrebungen begriindet. Wenn auch durch strenge MaBnahmen eine 
voriibergehende Besserung zu erzielen war, so lieBen sie doch aIle dl\s Trinken 
voriibergehend nur aus Furcht vor Strafe und nicht aus eigenem Willen und 
Oberzeugung. 

Charakteristisch fiir ihr aktives Wesen sind ihre Straftaten. 
Nr. 23 WU!de 7mal bestraft (4 Korperverletzungen, 2 Hausfriedensbriiche und eine 

unziichtige Handlung). Nr. 47 erhielt 5 Strafen (1 Sachbeschadigung, 1 Betrng und Unter
schlagung, 2 Korperverletzungen, '1 erschwerter Diebstahl). Nr. 90 wurde 6mal bestraft 
(Korperverletzung 2mal, Sachbeschadigung 2mal, Widerstand Imal und Beleidigung mit 
R,uhesrorung Imal). Nr. 100 erhielt 11 Strafen (1 Betrng, 2 Diebstiihle, 1 Hehlerei, 3mal 
Hausfriedensbrnch, Imal Sachbeschadigung, 2mal Korperverletzung, Imal Unterschlagung). 

Nr. 121 siehe Abb. S. 123. 
Nr. 136 zog sich Strafen zu je eine wegen Unterschlagung, Dieblltahl und Kuppelei, 

2 wegen Korperverletzung. 
Von den 4 Haltlosen hatten 3 Trinker trnnksiichtige Vater. Del' vierte verlor seinen 

Vater friih und hatte eine geisteskranke Mutter. 
In der Schule hatten nur geringe Leistungen aufzuweisen Nr. 134 und 139. 
AIle vier erlernten einen Bemf. Nr. 22 wurde Schreiner, brachte es aber nicht zur Selb

standigkeit, hatte nicht einmal das notwendigste Handwerkszeug und suchte sich meist 
Arbeit ala Taglobner. Nr. 101 trat in den hOheren Bahndienst, mullte ibn jedoch wegen 
seiner Trnnksucht wieder verlassen, trotzdem ibm in hohem Malle haufig Gelegenheit 
zur Besserung geboten war. Nr. 134 hatte als Maurer gelernt, wechselte auf der Wander
schaft sehr haufig die Arbeitsstellen und sank auf die Stufe eines TaglObners und Gelegen
heitsarbeiters herab. Nr. 139 ist gelernter Backer. Er gewobnte sich schon auf der Wander
schaft nach der Lehrzeit so an ein liederliches Leben, dall er in seinem Bemf keine dauernde 
Arbeit wieder fand. Er suchte sich spater stets nur Gelegenheitsarbeiten. 

Ober die Ehen diesel' 4 Trinker ist auch nichts Erfreuliches zu sagen. Nr. 22 heiratete 
eine faule krankliche Frau und lebte mit ihr in den armlichsten, unsauberen Verhaltnissen, 
bis die Frau an Tuberkulose starb. Ala Witwerselbstkrank, verkam erimmer mehr. Nr.101 
heiratete nach einem tollen Lebenswandel, der ibn schlielllich in eine Anstalt gefiihrt hatte, 
eine ordentliche, fleillige Frau, die auch voriibergehend einen giinstigen Einflull auf ibn 
gewann. Schlielllich mullte sie ibn wegen seiner Trnnksucht doch vOriibergehend ver
lassen. Nr. 134 verlor seine erste Frau nach kurzer, leidlich guter Ehe an Lungentuber
kulose. Als Witwer ergab er sich ganz dem liederlichen Lebenswandel und hatte verschiedene 
Verhaltnisse. Nr. 139 heiratete ein Dienstmadchen, mit dem er vorher schon ein VerhiUtnis 
gehabt hatte. Da er immer liederlich lebte und seine Familie vernachlassigte, kam diese 
in grolle Not. Es kam haufig zu Zank und Streit. Wirtshausverbote fiihrten immer nur 
eine voriibergehende Besserung herbei. 

Nl'. 22 wurde 4mal wegen Unfugs und einmal wegen Diebstahls bestraft. 
Nr. 101 wurde gar nicht gerichtlich bestraft, zog sich aber im Eisenbahndienst mehreI'e 

Disziplinarstrafen zu. 
Nr. 134 wurde 2mal wegen DiebstahIs, je einmal wegen Bettelns, Korperverletzung 

und Hausfriedensbrnchs bsetraft. 
Von Nr. 139 siehe die Abb. S. 125. 
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Diesen 4 Trinkern sind ZUlli Teil schon weitgehellde CharakterveranderlUlgen 
infolge ihrer'Trunksucht gemeinsam, daher hatte auch die Fiirsorge nur voriiber
gehenden EinfluB. 

Nr. 120, der auch noeh zur Gruppe der voriibergehend Gebesserten gehort, ist ein 
Epileptiker, der schon in der Schule an Anflillen litt und minderbegabt war. Er arbeitete 
wechselnd bei Maurern und Gipsem, wurde Studentendiener und kam ans Trinken. Er 
heiratete, war seiner Frau nieht treu, trieb sieh hel11m und vernaehlassigte seine Familie 
ganz. Spater kehrte er zu seiner Frau zuriiek, die stets unter seinen Roheiten und MiB· 
handlungen zu leiden hatte. Es kam aueh zu schwerer Korperverletzung. Besonders ge· 
fahrlich wurde er in Erregungszusmnden, die ilm schlieBlich in die Irrenklinik fiiJn·ten. 
Nach seiner Entlassung besserte sieh sein Verhalten nicht, da sieh im AnsehluB an seine 
epileptischen Zustande und die Trinkexzesse I:Ichon Sehwaehsinn entwickelt hatte. Ein 
neuer Erregungszustand fiihrte ihn in die Irrenklinik zuriick, von wo er in eine Heil· ullli 
Pflegeanstalt verbracht wurde. Nach seiner Entlassung versehleehterte aieh sein Verhalten. 
Wirtshausverbot niitzte nichts. Er lieB seine Familie verkommen und wurde schlieBlich 
entmiindigt. 

lld. Unter den 43 Trinkern, die vor dem 21. Jahre den AlkoholmiH
brauch angefangen haben und die durch den EinfluB del' Trinkerfiirsorge nicht 
bessernd beeinfluBt werden konnten, sondern als unverbesserliche chronische 
Alkoholisten angesehen werden mussen, findet sich keiller, bei dem Umwelt
schaden allein ohne Anlagefehler fUr die Trunksucht verantwortlich gemacht 
werden konnten. 

Urn aber die::;e groBe Gruppe von 43 Tril1kel'n abhandeln zu konnen, il:lt 
es llotig, Ullterabteilungen zu bildeu. Da mill aIle 43 Anlagefehler aufweisen, 
ist es praktisch, die Unterahteilungen nach diesen Anlagefehlerll aufznstellell. 

Natiirlich konllen die einzelnen Personlichkeitell in diese Unterabteilungen 
nur grob schematisch eingereiht werden, weil nUl· wenige einem scharf urn
l'issenen Typus angehoren und (lie Greuzen zwisehen diesen einzeluen Typen 
nicht scharf zu ziehen sind. 

Wie schon oben, sollen wieder dieselben 5 Typen aufgestellt werden, zti 
denen diese einzelnen Trinker, wie untenstehende Tabelle zeigt, gerechnet 
werden. 

1. Geistig minderwertige 
a) passive I b) aktive 

Nr.12 102 NI'.18 70 
33 114 21 98 
34 146 29 116 
66 30 118 
84 42 125 
91 45 138 
!l4 60 

12. moral insanity I 

Nt'. 
54 
58 
62 
76 

113 

3. Haltlase 

Nr.1O 81 
24 99 
44 122 
50 132 
72 137 
78 147 

4. Sonstige 

Nr. 93 
110 
145 

In del' Ullterabteilullg del' geistig mincierwertigell passivell Charak
tere finden sich 10 Trillker. 

Von ihren Vatern waren 5 Trinker (Nr. 12, 33, 34, 91, 94), von den lVIlittern nur die 
von Nr. 12. Seinen Vater verlor friih Nr. 84. Ihre Mutter verloren friih Nr. 91 und 114 
(beide an Tuberkulose). Bis auf Nr. 102 und 146 hatten aIle diese Trinker in del' Kindheit 
unter Umweltschaden zu leiden (Trunksucht del' Vater, Armut[114], Zwist del' Eltern[94]). 
Bis auf Nr. 34, iiber dessen Schulbesuch nichts Sicheres in Erfahrung gebracht werden 
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TId, la. 

Nummer des Trinkers 12 33 34 66 

Vater Trinker. + + + 
Mutter Trinkerin + 
Als Kind Umweltschaden + .L + + , 

Schulbesuch 6 4 5 
Ohne Lehre + + 
Beruf Schuster Schuster 

Aufgabe desselben 17 
Geistig minderwertig + + + + 
Unstet, planlos + + 
Schlaff, haltlos + l- I-- + 
Landstreicher. + 
Ledig + 
Verheiratet . + + + 
Alter. 62 31 65 !loS 
BegUxn del' ~sucht 19 Jugend Jugend Jugend 
Begll1n del' Strafen 31 24 42 
Anzahl der Strafen 5 2 2 
Korperliche Fehler . The. Tbc . 

t 
Krankheit del' Frau . Tbc. 

t 
Eheleben. schlecht schlecht 

Haushalt. schlecht gut schleoht 
Beruf .. G.A. G.A. Schuster Althandler 
Armenunterstiitzung 2785 2548 2765 
Charakter verandert + + + -I-
Militar. + + 
Besonderes . Kinder W.V. W.V. W.V. 

verwahrlost Entrn. Kr.·Pfl. 
Entrn. 

konnte, waren aIle recht schwach in der Schule; keiner vennochte aUe Klassen del' Volks
schule zu erledigen. 

Ohne Lehl'e blieben Nl'. 12, 66, 84, 91 uild 102. Nr. 33 woIlte das Schusterhandwerk 
erlernen, war abel' dazu nicht fahig und gab es nach 3 Jahl'en auf. Sein Vater (Nr. 34) 
ist Schuster. Nr. 94 solIte Biirstenbinder werden, gab es abel' angeblich auf, weil es seine 
Augen nicht vertrugen. Nr. 114 lernte als Steinhauer, verlieB jedoch den Beruf aus Halt
losigkeit. Nr. 146 ist Schlosser und arbeitet noch als solcher. AuBer Nr. 34 und 146 be-
8chaftigten sich aIle diese Trinker nul' als Gelegenheitsarbeiter. 

Zum Landstreicher und BettIeI' sanken herab Nr. 12, 84, 91, 102 und 114. 
Ledig blieben Nr. 33, 84, 91, 94, 102 und 114. 
Bei den iibrigen hatte die Ehe auch keinen bessernden EinfluB_ Von den 4 Frauen 

filhrte nUl" die von Nr. 34 den Ha~shalt ordentlich, ohne jedoch giinstig auf ihren Mann 
und Sohn (Nr. 33) einwirken zu konnen. Die Fran von Nr. 12 war stets unordentlich, so 
daB bei 5 Kindern und vielen Krankheiten del' Haushalt ganz verkam. Beide Eheleute litten 
an Tuberknlose, die Frau starb daran und del' Mann lieB seine Kinder vollig verwahrlosen, 
so daB sie aIle yom ArmellI'at in Pflege gegeben werden muBten. Die Fran von Nr. 66 vel'-
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84 91 94 

Vater frUb + + 
t 

frUb i" 
Tbc. 

unehelich + Eltern 

+ geschieden 

+ 
5 5 4 

+ -I-
Biirsten-

binder 
16 

-I- -I- + 
-I- -I- -I-
-+- -I- -I-
-I- + 
-I- -I- -I-

37 44 23 
17 20 Jugend 
18 19 
7 10 

Bein 
Neuralgie 

G.A. G.A. G.A. 
1597 632 
+ -I-

2x J. R. 
Del. ttem. Kr.-Pfl. 

Kr.-Pfl. 

102 

5 
-I-

+ 
-I-
-I-
-I-
-1-. 

51 
Jugend 

25 
5 

G.A. 

-I-

Aufenthalt 
unbekannt 

114 

friih t 
Tbc. 

+ 

6 

Steinhauer 

17 
-I-
-I-
-I-
-I-
-I-

44 
Jugend 

16 
12 

G.A. 
98 
-+ 

Aufenthalt 
unbekannt 

146 

7 

Schl08Set· 

+ 
+ 
+ 

+ 
38 

Jugend 
21 

I 
Bruch 

Frau 
Ehebruch 
schlecht 
getrennt 

mii..l3ig 
Schlosser 

stand nicht zu wirtschaften. Aus der Trunksucht des Mannes erwuchs viel Streit, besonders, 
da er haufig die Familie mangelhaft unterstiitzte. Doch ging die Frau dann lieber mit ihren 
Kindem betteln, als selbst arbeiten. 

Nr. 146 heiratete eine leichtsinnige Fabrikarbeiterin, die ihm bald Veranlassung zu 
Eifersucht gab, so daB es zu Streit und MiBhandlungen kam. Sie leben haufig langere 
Zeit getrennt und wollen sich scheiden lassen. Der Hang des Mannes zum Trunk wurde 
dadurch stets gefordert. 

Bezeichnend fiir diese Gruppe sind die Straftaten. Gar nicht mit dem Gericht in Kouflikt 
kamen Nr. 34 und Nr. 94. 

Nr. 12 erhielt Strafen 2mal wegen Bettelns und Landstreichens, 2mal wegen Korper
verletzung (beide in der Trunkenheit) und einmal wegen eines plumpen Diebstahls, an
geblich aus Notlage. Nr. 33 stahl zweimal in lappischer Weise, das erste Mal 2 Flasehen 
Wein, das zweite Mal einen Hundertmarkschein. Nr. 66 beging eine geringe Sachbeschadigung 
und eine Hehlerei als Althandler. Nr. 84 bekam 7 Strafen, eine wegen fahrlassiger Korper
verletzung, 3 wegen Diebstahls, 2 wegen Bettels und eine wegen Hehlerei. Allen seinen 
Vergehen ist eine vollige Planl08igkeit und mangelnde Urteilskraft gemeinsam, die die 
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Schwache seines Willens erkennen lassen. Nr. 91 zog sich 10 I:Itrafen.zu, 3mal wegen Bettels, 
einmal wegen Betruges, 3mal wegen Beleidigung, je einmal wegen Bedrohung und HaUB
hiedensbmchs. Es handelte sich stets um ganz geringe, aUB Dummheit und Tmnkenheit 
entstandene Vergehen. Nr 102 machte sich 2mal eines Haushiedensbruchs in der Tmnken
heit und 3mal der Bettelei schuldig. 

Recht typisch fiiI' diese Gmppe sind die Vergehen von Nr. 114: WidernatiiI'Iiche Unzucht 
mit einer Gans, eine Korperverletzung in der Trunkenlu·it, 2 kleine Dicbstahle, 2mal Hawl
friedensbmch und 6 Bettelstrafen. 

Nr. 146 erhiilt auf del' Wanderschaft eine Bettelstrafe. 
Bis auf Nr. 94, del' 23 Jahre alt ist, und Nr. 146, del' erst in den Ietzten JaIu'en besonders 

stark trank, wiesen aIle iibIigen TIinker diesel' UnterabteiIung schon mehr odeI' weniger 
schwel'e fiir die Trunksucht typische Charakterveranderlll1gen auf. Daher kam es auch, 
daB bei Nr. 33, 34 und 35 das Wil1il;hansverbot zwat· eille voriibergehende Besserlmg bc
wirkte, abel' keineu nachhaltigen Eindmck auf sie machw. Nr. :J3 und 34 wru"den ent
miindigt, doch kaun dadnrch hOchst wahrscheinIich keine HeiImlg mehr erzielt werden, 
wenn schon dnrch strange MaBnahmen bei diesan dnmmgutmiitigen Menschen eine Be
wahrung VOl' weiterem Alkoho1miJ3brauch mogIich ist. Nr. S4 und 91 muBten dauernd 
in eine Kreispflegeanstalt iiberfiihrt werden; Nr. S4, nachdem er 2mal wegen eines Delirium 
tremens in einer Irrenanstalt war. Nr. 66 starb an Tuberkulose. Del' Aufenthalt von Nr. 102 
lInd 114 ist zur Zeit unbekannt. :-lie werden wohl auf del' LandstraBe verkommen. 

Das asoziale, gleichgiiltige, teihlahmlose, IJlan- und ziellose Wesen diesel' 
Gruppe, das ihren sozialen Verfall bedingte, kOlllInt recht deutlich in dell hohell 
Armenunterstiitzungen, die diese Familien brauchten, ZUlll Ausdruck. 

1:10 erhielten Unterstiitzung: 
Nr. 12 Mk. 2785; Nr. 34 Mk. 2548; Nr. 66 Mk. 2765. Del' ledige Nl'. 91 bedurfte all 

Anstaltskosten bisher Mk. 632. 

lId, 1 b. In del' Unterabteilullg del' geis tig millderwertigell akti ven 
Charaktere finden sich 13 Trinker. 

Von iImm Vatern waren 6 Trinkel', NI'. 29, 30, 42, 70, 98 lll1d 13S. Von den Miitwl'n 
Lranken die von Nr. 29 und 42. 

An Geisteskranklleit Iitt die Mutter von Nr. 29. 
Dnrch friihen Tod des Vaters oder del' Mutter lebten auJ3erdem noch als Kind in un

giinstigen Umweltverhiiltnissen Nr. IS, 30, 70 lll1d 125. Unehelich geboren wnrden Nr. 116 
und 13S. 

Unter dem Durchschnitt in del' Schule waren NI'. IS, 21, 29, 30, 42, 45, 70, lIS und 
13S. 'Uber das Verhalten von Nr.· 69 in del' Schule konnte nichts in Erfah11lng gebracht 
werden, ebenso von Nr. 125. Nr. 116 und lIS kamen zwar glatt durch die Volksachulc, 
zeigten abel' spater geistigc Beschrankung in ihrem Verhalten, so daB sie noch zu diesel' 
Abteilung hinzugerechnet werden konnen. 

Ohnc Lehre blieben Nr. 29, 42, 69, 9S, lIS, 125 und 13S. In die I:!chlosserlehre kamen 
Nr. IS, 21, 45 und 116. Bis auf Nr. 45, del' nocll als Schlosser arbeitet, gaben sie den Beruf 
l:lpater wiedel' auf mit 17, 21 und 20 Jahren. Nr. 30 und 70 wurden I:!chuster, gaben abel' 
den.Beruf mit IS Jahren und Nl'. 70 spat wieder auf. Ledig bIieben Nr. IS, 29, 45, '69, lIS 
und 13S. 

Rei den iibrigen hatte die Ehc keinen bessernden EinfluB: Die Ehen wurden aIle un
gliicklich. 

Nl'. 21 war zweimal verheiratet. Er trank schon zu Beginn del' ersten Elle, fiihrte neben
her einen liederlichen Lebenswandel und miBhandelte seine Frau haufig. Da or seine Familie 
gar nicht unterstiitzte, trennte sich die Frau von ihm; sie starb spater an Tuberkulose. 
Er fing ala Witwer mit einer Witwe, bei der er wohnte, ein Verhiiltnis an und heiratete 
die Frau. Sie war fleiBig und ordentlich, hatte aber stets unter dem rohen, bmtalen Manne 
zu leiden. SchlieBlich trennte sie sich von ilim, als er mit ihrer Tochter aus erster Ehe ein 
Kind gezeugt hatte. 

Nr. 30 heiratete eine 6 Jahre altere, friihere Kontrolldirne. Beide lebten liederlich, 
in Schmutz undUnol'dnung verkommen und standen im Verdacht del' Zuhalterei und ge
werbsmaBigen Unzucht. Die Eheleute priigelten sich oft und trennten sich schlieBIich. 
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Die Frau ging im Ausland ins Bordell. Nr. 42 heiratete ein 9 Jahre alteres, wegen Gewerbs
unzucht vorbestraftes Dienstmadchen. Die kinderlose Ehe ist vollig zerriittet. Nr. 70lebt.e 
mit einem Dienstmadchen erst im Konkubinat und heiratete es dann. Sie betrogen sich 
gegenseitig, lebten hiiufiger getrennt und fiihrten ein auBerst liederliches Leben. Es kam 
oft zu Zank nnd Streit und schweren MiBhandlungen. 

Nr. 98 trieb 8ich in seiner Ehe, da die Frau und Kinder viel kranklich waren, meist 
haltlos herum, ergab sich dem Trunk und iiberlieB dem Armenrat die Sorge filr seine Familie. 
Da er selbst an Lungentuberkulose leidet, war er oft arbeitslos und vertrank das wenige 
Geld, das er gelegentlich verdiente. 

Nr. 116 heiratete ein ordentliches Madchen, war oft arbeitslos und trank, sohald cr 
Uf'ld hatte. Die Ehe war aus Verschulden des ManneR ungliicklich, da er anf seinf' lungen
leidende Frau keine Riicksicht nahm, sic miBhandelte und ihr stets vorwarf, daB sie nicht 
zu wirtschaften verstandc. Nach dem Tode del' Frau vernachlassigte er die Kinder viillig, 
sorgte nicht fill sie und fiihrte ein arbeitsscheues Leben in Herbergen. Nr. 125 trank also 
Droschkenkutscher wahrend seiner ganzen Ehe. Nach dem Tode del' Fran verkam er im 
Schnaps. 

Wahrend die vorige GruppI' del' passiven Minderwertigen relativ wenige und gering!' 
Htrafen aufzuweisen hatte, zeigen diese 13.aktiven Trinker f'in recht antismlialf's Vm'haI1Rn, 
das zu hiiufigen ZusammenstiiBen lnit dem Gericht filhrte. 

Die erste Strafe falIt bei sieben ins zweite Jahrzehnt und bei kf'inem nach dem 29 .• Jahre. 
Nr. 18 wurde 37mal bestraft (vgl. Abb. S. ll5). 

Von Nr. 21 war leider das Strafregister nicht erhaltlich. 
Nr. 29 erhielt, ]2 Strafen, wegen Bettelus 5, Landstl'eichens ], Kiirpervf'rletzung 3, 

Sachheschadigung ], Diebstahls 1. Nr. 30 wurde ]4mal bestraft (vgl. Abb. S. ll6). 
Nr. 42 machte sich einer Sachbf'schadigung, einer Kiirperverletzung und eines Diebstahls 

schuldig. 
Besonders roh und brutal ist Nr. 45, del' 5mal wegen Korperverletzung und einmal 

wegen Hausfriedensbruchs bestraft werden muBte. 
Charakteristisch beleuchten die Rtrafen von Nr. 69 Hnd 70 ihl' antisoziales Verhalten. 

Hie wurden ]9 lmd 23mal bestraft (vgl. Abb. H. JI9), 

Nr. 98 beging 4 Korperverletzungen, ]]6 desgleichen 3 und einen Hausfriedensbruch 
und Widerstand. AuBerst gefahrliche rohe Patrone sind Nr. ] 18 mit 33 Strafen und 138 
mit 18 St,rafen (vgl. Abb. S. 122 u. 125). . 

Nr. ]25 wurde 2mal wegen Widel'st,ands, einmal wegen Unterschlagllng und einmal 
wegen Korperverletzung bestraft" 

Diesen 13 Trinkern ist eine gr6Bere verbrecherische Unternehmungslust 
eigen als del' vorhergehenden Gruppe. 

Invalidenl'enten bf'ziehen Nl'. 70 wegen eines sehwPl'en AugenleidenR und Nl'. 98 wegen 
'I'll herkulose, 

WirtshaURverbot bekamen nur Nl'. 45 und 138, In pinel' 1I'renanstalt war Nr. 21 wegen 
Delirium tremens. 1m Arbeitshaus war keiner diesel' Gruppe. Entmiindigt ist auch noch 
keiner. 

Diese letzten Angaben scheinen im Gegensatz znr Schwere diesel' FaIle zu stehen. 
Dabei ist abel' zu beriicksichtigen, da/3 hierbei 6 Lpdige sind, die auBerordelltlich schwer 
odeI' gar nicht iiberwacht werden kiinnen, da sie pinen auBcrst unsteten Lebenswandel 
Whren. Zudem sind 8 noch nicht einmal 40 Jahre. Bis auf Nr. 45 und 69 weisen sie alle 
Charakterverandel'lmgen auf, die zum Teil Folgen des Alkoholismus sind. 

Alle MaBnahmen del' Fiirsorge sind bei diesel' Grnppe aussichtslos. Be
Ronders gefahrlich fill' die Allgemeinheit sind Nr. 18,21,29,30,69,70, 98, lIS 
und 138. Gestorhen ist Nr. 125 im Armenhalls. Verzogen mit seiner Frau 
ist Nr. 30. 



lId, lb. 

Nummer des Trinkers 

Vater Trinker 
Vater friih gestorben 
Mutter Trinkerin . 

Mutter friih gestorben 
Unehelich 
Umweltschaden als Kind 

Schule. 
Zwangserziehung 
Ohne Lehre 
Bernf 

Aufgabe desselben 
Geistig beschrankt 
Unstet 
Haltlos 
Reizbar 
Roh, aktiv. 
Landstreicher 
Ledig 
Verheiratet 
Alter 
Beginn del' Trunksucht 
Beginn del' Kriminalitat 

Anzahl del' Strafen . 
K6rperliche Fehler 

Krankheit del' Frau 
Eheleben 

Ehebruch 

Haushalt 
Beruf 

Armenunterstiitzung 
Renten 
Wirtshausverbot 
Irrenanstalt 
Kreis·Pflege.Anstait. 
Arbeitshaus 
Entmiindigung . 
Militar 
Charakter verandert 

62 

18 21 

-1 

+ 
5 6 

Schlosser Schlosser 

17 
+ 
+ 
+ 
-I
+ 
+ 

51 
18 
13 

37 
Mutter-

mal 

O. A. 

15 

+ 

21 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
34 
18 

Straf
register 

fehlt 

Tbe. -J
beide 

schlecht 
I 2 

+ + 
Rchlecht 

G. A. 

773 

Del. trem. 

+ 
+ 

29 

geistes
krank 

+ 
7 

+ 

+ 
+ 
+ 
-I 
-I 
-+ 
31 

,Jugend 
19 

12 

U.A. 

+ 

30 

+ 

Tbc. 

+ 
5 

+ 
Schuster 

18 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
38 

Jugend 
18 

14 

42 

+ 

+ 

4 

+ 

+ 
-+ 

+ 

+ 
37 

.Jugend 
19 

3 

getl'ennt schlecht 
Ie bend 
beide Frau? 

schlecht ordentlich 
G. A. G. A. 

3601 

+ 
+ 

IId, 2. In del' Unterabteilung del' zur moral insanity zu Rechnenden 
finden sich 6 Trinker. Sie stehen del' vorhergehenden Gruppe del' geistig 
minderwertigen Aktiven sehr nahe, lassen sich abel' abtrennen, da ihre intellek
tuellen Fahigkeiten von del' Norm gar nicht odeI' nul' sehr gering abweichen, 



+ + 
+ 
+ 

+ 
+ 

Witwer 
+ + 

t 

wahrend ihre Miuderwertigkeit auf dcm Gebiete des Gefiihlslebens besonders 
scharf hervortritt. 

Von ihren Vatem waren 2 Trinker (Nr. 1 und 113), von den Miittem keine. Nr. 1 verlor 
friih seine Mutter und wurde vom Vater vollig vernachlassigt. Unehelich geboren wurden 
Nr. 58 und 76. 



Bis auf Nr. 54 und 62, die nur in armlichen VerhiUtnissen als Kinder aufwuchsen, hatten 
aile unter Umweltschaden in der Jugend zu leiden. In Zwangserziehung muBten Nr. J 
und Nr. 113 untergebracht werden. Doch hatte diese auf ihr spateres Leben keinen nach
haltenden, bessernden EinfluB. 

Ohne Lehre blieben Nr. 1,54 und 58 .. Aber auch die iibrigen 3 gaben bald nach beendeter 
Lehre den erlernten Berm wieder auf, weil sie sich nicht in eine geordnete Tatigkeit ein
fiigen konnten. 
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Nr. 62 und 76 erlernten das Schlosserhandwerk, doch warf ihr hemmungsloses Trieb
leben sie bald ans dem Beruf, den sie spater hochstens noch einmal gelegentlich ausiibten. 
Nr. ll3 erlernte als Zwangszogling die Gartnerei, doch hintertrieb sein unverstandiger 
Vater durch Hetzen stets das Verhaltnis zwischen Meister und Lehrling. Auf die LandstraBe 
gerieten sie voriibergehend aile, am wenigsten Nr. 62 und ll3. 

Nr. 1 heiratete eine geschiedene Frau mit 2 Kindern, die schon friiher als Kellnerin 
in schlechtem Ruf gestanden hatte. Da beide faul, arbeit,sscheu und dem Trunke ergeben 
waren, wurde die Ehe auBerst ungliicklich. Sie hielten sich die eheliche Treue nicht und 
trennten sich. Ohne Verantwortung fiir einen anderen Menschen fiihlt sich Nr.' 1 am wohlsten, 
weil er so unbeherrscht seinem Triebleben folgen kann. 

Nr. 54 hatte durch sein ziigeIloses, rohes, trunksiichtiges Verhalten immer Streit mit 
seiner Frau, die schlieBlich zu ihren Eltern zuriickkehrte. Mehreremale versuchte Nr. 54 
in der Trunkenheit mit schweren Drohungen und roher Gewalt ill das Haus seiner Schwieger
eltern einzudringen, gab aber dann seine Frau auf, urn ein wildes Leben als Landstreicher 
lmd Gelegenheitsarbeiter zu fiihren. 

Nr. 62 heiratete eine fleiBige, ordentliche Frau, die unter der Arbeitsscheu, Trunksucht 
und Brutalitat ihres Mannes schwer zu leiden hatte, so daB sie voriibergehend getrennt 
lebten. 

Nr. '76 hei.ratete eine Arbeiterin, von der er schon ein Kind hatte und das zweite er
wartete. Die Ehe war iiberaus ungliicklich. Die Frau machte 12 Geburten durch. Sie 
war ordentlich und auch fleiBig, hatte aber auf ihren auBerat egoistischen, rohen Mann 
gar keinen EinfluB. Es kam zu schweren :M:iBhandlungen. Als schlieBlich Nr. 76 in rohester 
Weise seine alteste Tochter mehrfach vergewaltigt hatte und mit ihr ein Kind gezeugt hatte, 
erhangte er sich in der Untersuchungshaft. 

AIle 6 Trinker kamen friih mit dem Strafgesetz in Konflikt. Nr. 1 wurde 6mal bestraft 
(BetteI2mal, Diebstahllmal, Bedrohung Imal, Korperverletzung Imal). Nr. 62 wurde 4mal 
wegen Korperverletzung und einmal wegen Widerstand und Beleidigung verurteilt. 

iller die Straftaten von Nr. 54, 58, 76 und 113 s. die Abb. S. lI8, 119, 120, 122. 

Gemeinsam ist ihnen eine abstoBende Gemiitsroheit und brutale Hemmungs
losigkeit. 

Eine mehr oder weniger tiefgehende Charakterveranderung laJ3t sich hei 
allen 6 als Folge ihres ausschweifenden Alkoholgenusses feststellen. Die Er
gebnislosigkeit der Trinker£iirsorge ist aber bei dieser Gruppe eher in der ganz
lichen UnbeeinfluBbarkeit dieser lVIinderwertigen zu suchen, da Erziehungs
versuche bei det Verstandnislosigkeit £iir soziales Verhalten bei diesen Menschen 
gar keinen Ankniip£ungspunkt finden. 

lId, 3. Zur Unterabteilung del" haltlosen und hysterischen Per
s6nlichkeiten sind 12 Trinker zu rechnen. 

Von ihren Vatern waren 5 Trinker, Nr. 10,24, 50, 132 und 147. Der Vater von Nr. 44 
war ein schwerer Psychopath. Von den Miittern war die von Nr. 10 Trinkerin. 

Nr. 137 verlor seinen Vater und Mutter friih, Nr. 72 und 78 nur die Mutter, so daB 
unt,er ungiinstigen Umweltverhaltnissen in der .Tugend aufwuchsen Nr. 10, 24, 44, 50, 72, 
78, 132, 137, 147. 

In del' Schule kamen sie aIle glatt mit. Ohne Lehre blieben nur Nr. 72 und 81. 
Nr. 10 wurde Brieftrager und spater pensioniert; er trank stets. Nr. 24 blieb beim 

l\'Iilitar und wurde Unteroffizier, vcrlor diese Stellung durch Verfehlungen aus Trunksucht 
und geriet auf die LandstraBe. Nr. 44 wurde Reisender fiir Alkoholgeschafte, kam dadurch 
ans Trinken und war auf der abschiissigen Bahn nicht mehr aufzuhalten. Nr. 50 wurde 
Schlosser, arbeitete stets unregehnaBig, hielt sich fiir etwas Besseres und sank zum Gelegen
heitsarbeiter herab. Nr. 78 hatte als Junge unter einer Stiefmutter zu leiden, wurde dann 
Lackierer, wollte aber stets oben hinaus, wurde fiir seine Verhaltnisse ein ziigelloser Lebe
mann, den seine innere Unruhe von Ort zu Ort trieb. Er geriet nicht auf die LandstraBe, 
sondern fuhr stets mit der Bahn, da er, wenn er arbeitete, recht gut verdiente. 

D res el, Trunksucht. 5 
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lId, 3 und 4. 

Nummer des Trinkers 10 24 44 50 72 78 

Vater Trinker . " • + + 
I 

Psycho- + 
path 

+ 
Vater frUh gestorben . 
Mutter T1;inkerin 
Mutter frUh gestorben Tbc. ; Kindbett , 

Unehelich. 
Kind. Umweltsch.ii.den 

Schule • 
Ohne Lehre • 
Beruf . 

Aufgabe desselben 
Unstet 
Schlaff, haltlos 
Verstimmt, reizbar 

Landstreicher 
Ledig. 
Verheiratet 
Alter. 

+ 

Maurer 

31 

+ 

+ 
65 

Feldzug 

Unter
Offizier 

24 

+ 
+ 

+ 
+ 

Kauf
mann 

+ 
+ 

+ 

+ 

Schlosser 

40 
+ 
+ 
+ 

+ 
48 

-1- Stief-

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

mutter 

I Lackierer 

1 

+ 
+ 

+ 
30 
17 

i 

Beginn der Trunksucht 
Beginn del' Kriminalitat 
Anzahl der Strafen. 
Korperliche Fehler . 
Krankheit der Frau 
Eheleben 

53 
20 
22 
71 

36 
Jugend 

32 
I 

Jugend 
25 
5 

35 
.Jugend 

19 
6 I 

kr~chl 

Ehebruch 

Haushalt 

Beruf . 

Armenunterstiitzung 
Charakter verandert 
Entmiindigung 
Pension, Rente 
Wirtshaus· Verbot 
Arbeitshaus . 
Irrenanstalt . 
Trinkerheilanstalt 
Heil· und Pflege-Anstalt 

·1 
I 

2. Frau 

-f
+ 
+ 

G.A. 

+ 

7X 
+ 

Reisen
der 

+ 

+ 
+ 

schlecht 
getrennt 

gut 

G.A. 

838 

+ 

G.A. 

31 

+ 

Lues 
schlecht 

+ 
schlecht 

375 

+ 

Nr. 99 stammt aus besseren Verhaltnissen und wurde Uhrmacher. MiBverstandnisse 
mit seiner Mutter warfen ihn aus dem Gleichgewicht. Er wurde leichtsinnig und lebte stets 
haltlos. Nr. 122 fing als Schneidergeselle frUh an, ein ausschweifendes, leichtsinniges Leben 
zu fiihren und beschaftigte sich spater nur noch als plan- und zielloser Gelegenheitsarbeiter. 

Nr. 132 gewohnte sich als Lehrling friih das Schnapstrinken an und fiihrte ein unruhiges, 
liederliches Leben. Nr. 137 war recht begabt und lernte Zeichnen bei einem Architekten. 
Seine schwache Mutter verstand ihn nicht zu leiten, so daB ·er durch schlechte Gesellschaft 
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stets und war nach dem Tode del' Frau ganz dem Alkohol ergeben. Er heiratete noeh einmal, 
gab abel' das'Trinken nieht auf, sondern frohnte dem Alkohol naeh seiner Pensionierung 
nul' noeh mehr, so daB er schlieBlich entmtindigt werden muBte, weil er allmahlieh deutliche 
Charakterveranderungen aufwies und seine alte krankliche Frau in brutalster Weise miB
handelte. Leider wurde die Frau sein Vormtmd, so daB diese MaBnahme ein Schlag ins 
Wasser war. Nr. 50 heiratete eine ordentliche, fleiBige Frau, vernachlassigte stets seine 
Familie, trieb sich im In- und Ausland herum und lebte ztigellos. Wenn er daheim war, 
hatten Frau und Kinder stets unter seinen Roheiten in del' Angetrunkenheit zu lei den. 
Mit del' Zeit wurde er immer wlister, da sich sein Charakter unter dpr Wirkung des Alkohols 
nacbteilig veranderte. 

Nr. 78 fing Pin Vel'haltnis mit einer K6chin an, die schon 3 Ilnpheliche Kinder von 
3 Vatern hatte. Als sie selbst 3 Kinder hatten, heirateten sie, lebten abel' stets unglticklieh. 
Er hielt die Treue nicht und infizierte seine Frau mit Lues. Oft arbeitete er auswarts und 
untersttitzte seine Familie nicht odeI' nul' mangelhaft. Da die Frau fast immer bettlagerig 
war und er den leichtsinnigpn Lpbenswandel nicht aufgab, gpriet dip Familie in Schulden 
und sozialen Verfall. 

Nr. 81 heiratpte pin Dipnstmadchen, anfangs ging es in del' Ehe einigermaBen; bald 
aber fing er an immer starker zu trinken und miBhandelte die li'ra~. wenn sie ihm Vorwiirfe 
machte_ Die Frau ist lungenleidend und wollte schlieBlich den Mann nicht mehr bei sich 
dulden. Er trieb sich herum und trank immer mehr; Wirtshausverhot hatte keinen EinfluB 
auf ihn, so daB er schlieBlich wegen Trunksucht entmtindigt wurde. Er fand wieder Arbeit, 
setzte abel' das Trinken fort, so daB er schlieBlich, weil er sieh in der Trunkenheit an seiner 
13jahrigen Tochter vergreifen wolIte, in die Irrenklinik verbracht wurde. Von dart kam 
cr noch in eine Heil- und Pflege-Anstalt. 

Nr. 99 heiratete erst mit 37 Jahren, nachdem er schon mehrere Male wegen Alkohol
psychosen in del' Irrenklinik gewesen war. Glticklich wurde die Ehe nicht, da er an seiner 
Frau nicht gentigenden Halt fand, um seine guten Vorsatze durchzuftihren. Selbst, die 
Androhung del' Entmtindigung hatte keinen dauernden EinfluB auf ihn. 

Nr. 122 heiratete eine zweimal wegen Gewerbsunzucht vorbestrafte tibelbeleumundptp 
Kellnerin, die ein uneheliches und ein voreheliches Kind hatte. Die Eheleute vertrugen 
~ich nie. Er miBhandelte auch sein Kind in scheuBlicher Weise, so daB die Frau sich von 
ihm trennte. Seitdem ist er zum Landstreicher herabgesunken. 

Nr. 147 lebte anfangs ganz gut mit seiner Frau, trank abel' stets, da er aueh als Wil't 
l'eichlich Gelegenheit dazu fand. Allmahlich trat eine deutliche Charakterveranderung 
bei ihm ein; ins Irrenhaus ftihrte ihn ein Delirium. Vortibergehend besserte er sich naeh 
Aufgabe del' Wirtschaft, vediel jedoch bald' wieder dem Trunke, so daB sich seine Frau 
vortibergehend von ihm trennte. 

Nr. 10, 78 und 99 wurden gar nicht gerichtlich bestraft. 
Nr. 24 hatte 70 Bettelstrafen und einmal eine Strafe wegen Begtinstigung beim Dieb

stahl. Nr. 44 lieB sich bisher nul' cine Untersehlagung zusehulden kommen, die aueh Zll 

seiner Begutachtung in del' Irrenklinik zu Heidelberg ftihrte. Nr. 50 vertibte viennal plumpen 
Betrug und einmal groben Unfug. Nr. 72 wurde 8mal verurteilt (3mal wegen Widerstandes, 
je einmal wegen Notigung, Erpressungsversuehes und Betruges, zweimal wegen Saeh
besehadigung. Fast aile Strafen zog er sich in del' Trunkenheit zu. Nr. 81 wurde pinmal 
wegen Hausfriedensbmchs, einmal wegen fahrlassiger Brandstift,ung und zweimal wegen 
Korperverletzungen verurteilt. 

Nr. 24, 122, 132, 137, vgl. Abb. S. 116. 
Nr. 147 wurde einmal wegen K6rperverletzung vemrteilt. 
EntmUndigt wegen Trunksucht wurden Nr. 10 und 81. Wirtshausverbot ohne dauernde 

Beeinflussung hatten Nr. 81, 99, 122, 137 und 147. 
Ins Arbeitshaus als Landstreicher gerietcn Nr. 24 7mal und Nr. 122 2mal. In die Irren

klinik kamen einmal Nr. 24, 44, 81, 99 und 132, dreimal 137 und 147. NI'. 44 war auah 
einmal vergeblich in einer Trinkerheilanstalt. In einer Hpil- uud PflegC'anstalt vergehlich 
behandelt wurde Nr. 122, Nr. 81 weilt noch darin. 

Von diesen 12 Trinkern sind 5 (Nr. 24, 44, 50, 132 und 137) als hysterische 
CharaktET(> anzm;prechen. Nr. 50 kann Zllr Pseudologia phantastica gerechlwt. 
werden. 
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Die MiBerfolge del' Trinkerfiirsol'ge sind bei allen diesen Ti-inkern auf 
die teils recht schwerell Charakterverandenmgen dm'ch die Tnmksucht zu
riickzufiihren. Wennschon die Haltlosigkeit del' Anlage eine weitgehende 
leichte BeeinfluBbarkeit zum Guten odeI' zum Bosen bedingt, so loschte del' 
grobe AlkoholmiBbrauch bei allen den letzten Rest von Einsicht aus, so daB 
sie HiI' ihre Fehler stets andere verantwortlich machen und die Schuld immer 
auBer sich suchen. 

lId, 4. Den Haltlosell sehr nahestehend gehoren zu diesel' Gl'uppe del' un
vel'besserlichen Tl'inkel' noch dl'ei mit epileptoidel' Veranlagung, Nr. 93, 
110 und 145. AIle drei sind unstet, schlaff, haltlos mId zeigen eine deutliche 
Alkoholintoleranz mit Neigung zu pathologischen Rauschen. 

Als geistig roinderwertig anzusehen sind N1'. 10l und 145. Nr. 93 erlel'llte das Friseur
handwerk und ist .bisher ledig. T1'otz eines chronischen Niel'enleidens und seiner Alkohol
intoleranz kann e1' das T1'inken nicht lassen, besonde1's wenn e1' in lustige1' Gesellschaft 
ist, die ihn seine guten Vo1'satze leicht ve1'gessen macht. 

N1'. no heiratete eine wegen Unzucht und Diebstahl vo1'bestrafte Arbeiterin auf Zureden 
Yon anderen. Die Ehe wurde ungliicklich, da die Frau bald eine langere Gefangnisstrafe 
absitzen muBte. Del' Mann ergab sich dem Tmnk und kam schlieBlich nach einem Selbst
lllordversuch in die Irrenklinik. Nach seiner Entlassung fiihrte er ein unregelmaBiges 
Wanderleben, kam noch zweimal in die Irrenklinik; wurde dann in eine Kreis-Pflege-Anstalt 
vel'bracht, ergab sich abel' nach seiner Entlassung sofort wieder dem Trunk. Voriibergehend 
war er auch einmal mit seiner Frau zusammen. Ein Wirtshausverbot von 2 Jahren blieb 
wirkungslos. Er zog sich wegen Bettelns, Beleidigung und Widerstands 6 St1'afen zu 
und ist ein ganz verkommener gefiihrdeter Trinker, del' entmiindigt werden muB. Besonder,; 
auffallend sind seine grundlosen endogenen Verstirnmungen, von denen auch eine in del' 
Irrenklinik beobachtet werden konnte. 

Nr. 145 heiratete nach einem bewegten Vorleben eine ordentliche Frau und betrieb 
ein Kcilonialwarengeschaft. Da e1' oft Anfiille von Trunksucht bekam und yom Geschaft 
nichts verstand, kam er wirtschaftlich zuriick. SchlieBlich trennte sich seine Frau von ihm. 
Nach mehrmaligem Aufenthalt in Irrenanstalten und Heil- und Pflegeanstalten wurde er 
wegen Trnnksucht entmiindigt und in eine Anstalt verbracht. Dort entwich cr, sein Auf
enthalt ist unbekannt. Er leidet an Dypsomanie und ist unbeeinfluBbar geworden, da 
sein haltloser Charakter durch den iibermaBigen AlkoholgenuB schwer geschadigt wurde. 
Bestraft wurde er je einmal wegen Diebstahls und Bettels. 

Aus del' Tabelle lassen sich aIle eingangs aufgeworfenen Fragell beallt
wortell. 

Die rein empirisch gewonnene Einteilung diesel' 151 Personen in Trinker, 
die VOl' und nach dem 21. Jahre mit dem AlkoholmiBbrauch angefangell 
haben, ergibt: 

1. Umweltschaden alleill kommen bei diesen 151 Trillkel'll vordem 21. Jahre 
als Ursache des AlkoholmiBbrauches so gut wie gar nicht in Betracht. 
Dagegen sind von 71 Trillkern, die nach dem 21. Jahre den Alkohol
miBbrauch angefangen haben, 32 nur infolge von Umweltschaden dem 
Alkoholismus verfallen. Wieweit unter dem EinfluB del' schadigellden 
Umweltverhaltnisse eigene Schuld del geistig Gesunden verantwortlich 
gemacht werden kann fii.r den AlkoholmiBbrauch, entzieht sich del' 
Beurteil ung. 

Von diesell 32 Trinkern konnte die Trinkerfiirsorge einen heilen 
und 17 wesentlich bessern. Die 14 iibrigen Unverbesserlichen haben 
aIle durch einen langen odeI' besonders schweren AlkoholmiBbrauch 
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schon derartig tiefgreifende Charakterveranderungen aufzuweisen, daB 
die FiirsorgemaBnahmen an ihnen abprallten. 

Ubersicht fiber den Erfolg der Trinkerfiirsorge. 

" '" Geistig "' ..... Minderwertlge " .. 
" ~"~ ..!." ... - .<: .<: >. £ "" ~ s -"" " " e:l:! Cl I. Beglnn der Trunksucht ~~Ol ".-<Ii ~ oS d ~~ = oS ~ 

... 
= ~ ~ ~ o ;i ... "" naoh dem 21. Jahre s"'::: ~t:IJ ';;l -=.s .- iU =li 

c; " ~ .. 
~;;1«1 m#O·· ~:OOl III == '" ~ ... 0 ~ .. " "" =' 

13- " ~&~ ~ ~.>I I"'l I"'l t'l 
pSi 

Geheilte 1 4 - - - I - - 1 6 
Gebesserte • 17 - 6 - - 1 1 1 26 
Voriibergehend 
Gebesserte • · - - 2 3 - 4 2 1 12 

D. Unverbesserliche • . 14 -
I 

3 2 
I 

3 4 1 - 27 
Zusammen von I . 32 4 11 5 3 9 4 3 71 

II. Beglnn der Trunksuoht 
vor dem 21. Jahre 

A. Geheilte . · . .. - 3 1 - - 2 - - 6 
B. Gebesserte. · - 5 5 2 - 5 1 1 19 
C. Voriibergehend 

Gebesserte. - - - 6 - 4 - 1 11 
D •. Unverbesserliche • - - 10 13 6 12 2 1 44 

Zusammen von II • 0 8 16 21 6 23 3 3 80 

Zusammen von In. II \ 32 \ 1.2 \ 27 \ 26 \ 9 \ 32 \ 7 \ 6 \151 

Geheilte • • • • . '. • • 12, 
Gebesserte: ••••••• 45, 
Voriibergehend Gebesserte 23, 
Unverbesserliche . • . . . 71. 

2. Umweltschii.den mit feststellbaren geringen Anlagefehlern zusammen
finden sich bei 12 Trinkern, und zwar bei vieren, die nach dem 2l. Jahre 
den AlkoholmiBbrauch begannen und alIe durch die FiirsorgemaB
nahmen der Heilung zug~fiihrt wurden, wahrend von 8, die vor dem 
2l. Jahre dem AlkoholmiBbrauch oblagen, 3 geheilt und 5 gebessert 
wurden. 

AlIe iibrigen 107 Trinker haben sich. als psychopathische Personlichkeiten 
herausgestellt, deren geistige Anlage sie zum Alkoholismus disponierte .. 

Aber auch bei diesen 107 psychopathischen Personlichkeiten gewahrt die 
empirische Einteilung in Trinker, die nach dem 2l. und solche, die vor dem 
2l. Lebensjahre den AlkoholmiBbrauch angefangen haben, gewisse Einblicke. 

In der ersten Unterabteilung finden sich 35 Trinker. 
In der zweiten " "" 72 " 
Es bestatigt sich also die eingangs erwahnte Annahme, daB von den psycho

pathischen Personlichkeiten die meisten schon zwischen Schule und Militli.rzeit 
dem Alkoholismus verfallen. 

Eine gewisse Differenzierung bringt die Art der Veranlagung in dieses Bild. 
Unter den 35 Trinkern, die erst nach dem 2l. Jahre dem AlkoholmiBbrauch 

anheimfielen, finden sich 11 geistig minderwertige passive Personlichkeiten 
gegeniiber nur 5 geistig minderwertigen aktiven Personlichkeiten. 
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Wahrend UIJ,tel' den 72 Tl'inkern, die schon vo l' dem 21. Jahre dem Alkoholis
IllUS anheimfielen, umgekehrt die geistig minderwel'tigen aktiven mit 21 Personen 
die 16 geistig minderwertig passiven an Zahl iibertreffen. 

In del' Jugend am gefahrdetsten sind also die geistig minderwertigen aktiven 
Personlichkeiten. 

Die Haltlosen verteilen sich gleicluuaBigel' auf beide Gruppen, ebenso die 
Epileptoiden lmd Epileptiker. 

Die Aussicht auf Heilung odeI' Besserung ist bei del' ersten Gruppe giinstiger 
als bei del' zweiten. Denn von den 71 Tl'inkern, die nach dem 21. Jahre den 
AlkoholmiBbrauch anfingen, wurden 6 geheilt und 26 gebessert (zusalllmen 
31). Wahl' end von den 80 Trinkem, die VOl' dem 21. Jahre den AlkoholmiG
brauch anfingen, nur 6 geheilt lmd 19 gebessert wurden (zusammen 25). 

LaBt man abel' die Trinker weg, £iir deren Trunksucht nur Umweltschaden 
odeI' Umweltschaden bei geringer geschadigter Anlage verantwortlich zu machen 
sind, so sind in der ersten Gruppe 10 von 35 geheilt oder gebessert, in der zweiten 
Gruppe 17 von 72. Bei den psyehopathischen Personlichkeiten gewahrt also 
ein spaterer Anfang der Trunksucht keine wesentlieh groBel'e Aussicht auf 
Heilung oder Besserung. 

Am schwersten zu beeinflussen sind die an moral insanity Leidenden, da 
von diesen neUll Trinkern keiner gebessert oder geheilt ist, sondern aIle als 
unvel'besserlich angesehen werden miissen. 

Am leiehtesten zu beeinflussen sind die passiven geistig Minderwel'tigen, 
so lange nieht etwa schon tiefgehende Charaktel'vel'anderungen als ]'olge der 
'rrunksucht die AI' beit der Fiirsorge erschweren oder Ullmoglich machen. Von 
27 Trinkern dieser Gruppe sind 1 geheilt lmd 11 gebessert. wahrend 15 llll
verbesserlich blieben. 

Von den aktiven geistig Mlnderwertigen sind dagegen nul' 2 gebesscrt und 
15 Ullverbesserlich. 

Am besten ist es natiirlich, wenn die FiirsorgemaBnahmen die Trinker zur 
Abstinenz veranlassen konnen. Am leichtesten ist das wohl bei den passiven 
geistig Minderwertigen zu erreichen Ulld beizubehalten. Die haltlosen Personlich
keiten dagegen lassen sich gelegentlieh zur Abstinenz iiberreden, werden abel' 
jeder groBeren Versuchung wieder erliegen und ihr Geliibde breehen. 

Bei der Bewertung der polizeilichen MaBnahmen gegen die Trinker muB 
man streng Ullterseheiden, ob es sieh um Trinker handelt, bei denen noch soziales 
Empfinden vorhanden ist oder nicht. 

Polizeiliche Uberwaehung, Androhlmg von Wirtshausverbot, Verhangung 
des Wirtshausverbotes, dauerndes Wirtshausverbot und sofortige strenge 
Almdllllg del' Ubel'tretung desselben sind ausgezeiehnete wirksame Mittel, 
solange die Trinker noeh soziales Empfinden haben. Selbst bei schon ziemlich 
tiefgesunkenen geistig minderwertigen passiven lUld bei haltlosen Personlich
keiten wird aueh die Androhung del' EntmiindigUllg oft sehr viel erreichen. 

Sobald abel' infolge del' Trllllksucht eine tiefgehende Charakterveranderung 
bei diesen Trinkern eingetreten ist, muB ZUlli Wohle del' Allgemeinheit die 
Entmiindigung eintreten, die abel' nul' wirksam werden kann, wenn sie durch 
eine langdauernde Anstaltsbehandlung erganzt wird. 

An nioral insanity leidende Trinker lUld alle schwereren Formen der geistig 
minderwertigen aktiven Personlichkeiten sind durch polizeiliche MaBnahmen 
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nicht zu beeinflussen. Abel' auch eine lange Anstaltsbehandlung bietet bei 
ihnen kamn' Aussicht auf Besserung odeI' gal' Heilung. 1m Interesse del' All
gemeinheit muB daher gefordert werden, daB eine dauernde Sicherung del' 
Allgemeinheit VOl' die-sen Kranken dUI'ch eine dauernde Anstaltsbehandlung 
herbeigefiihrt wiTd. Die diesel' Forderung entgegenstehenden Schwierigkeiten 
sind bekannt; abel' wie del' Krieg das Recht des einzelnen auf freie Verfiigung 
iiber seine Person auslOscht, wenn das Wohl del' Allgemeinheit es erfordert, 
so muB auch im Frieden das Anrecht des einzelnen auf die Freiheit seiner 
Person hinter dem Wohle del' Allgemeinheit zUI'iicktreten. 

Vorbedingung fUr diese weitgehenden Forderungen ist, daB jeder Trinker, 
del' von einer Fiirsorgestelle in Behandlung genommen wird, eingehend von 
einem eriahrenen Arzte untersucht wird, damit eine moglichst friihzeitige 
Erkennung psychopathischer Anlagen gewahrleistet wird. 

Auf die Bewertung del' schon bestehenden und kiinftig zu fordernden ver
schiedenen MaBnahmen ZUI' Bekampfung des AlkoholmiBbrauches kann hier 
nicht eingegangen werden. 

3. Die Kriminalitat der Trinker. 
Von den 151 Trinkern sind 108 gerichtlich bestraft. 
1m ganzen haben sie 858 Strafen bekommen, die sich auf die verschiedenen 

Straftaten folgendermaBen verteilen. 

Anzahl der Anzah! der Tage Tage Tage 
Bestraften Strafen Gefangnis Zucht- Haft 

haus 

EigentUJUsvergehen 
Diebstahl 45 84 7745 1285 
Unterschlagung . 27 39 923 - -
Betrug. 20 35 1029 - -
Hehlerei • 7 9 227 - -
Urkundenfalschung 4 5 621 - -

Roheitsvergehen 
Sachbeschiidigung. 16 30 485 - -
Korperverletzung 65 144 7296 - -
Bedrohung. 18 25 571 - -
Beleidigung 25 46 457 - -
Widerstand 24 39 1022 - -
Ruhestorung 3 6 30 - --

Hausfriedens bruch 31 55 633 - -

Sittliehkeitsvergehen 11 11 2666 930 -

Bettel u. Landstreiehen 42 296 - - 1838 

Versehiedene Straftaten 27 35 1311 2555 -

Die Zahl del' Straftaten wegen Roheitsvergehen ist gerade doppelt so groB 
wie die wegen Eigentumsvergehen, namlich 345 : 172. An erster Stelle bei den 
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Roheitsvergehe:q. stehen die Korperverletzungen mit 144 Strafen, bei den Eigen
tumsvergehen die Diebstahle mit 84 Strafe. 

Die Zahl del' Ruhestorungen ist so klein, weil sich meist aus del' Ruhestorung 
iufolge von Angetrunkenheit Bedrohung, Beleidigung und Widerstand ent
wickelte. 

Die zahlreichen HausfI'iedensbI'iiche sind fast aIle auf unberechtigtes Uber
nachten in Scheunen und Schuppen, weniger auf Hausfriedensbruch in Wirt
schaften zuI'iickzufiihren. 

Bei den Sittlichkeitsvergehen handelt es sich in 6 Fallen um Vornahme 
unziichtiger Handlungen an Personen unter 14 Jahren (NI'. 23, 56, 58, 63, 70 
und 132), in einem Fall urn Notzucht (Nr. 88), in einem Fall urn widernatiiI'liche 
Unzucht (NI'. 114), in einem Fall urn MiBbI'auch einer geisteskranken Person 
(Nr. 148), in zwei Fallen urn Blutschande (Nr. 57 und 85). Zwei weitere FaIle 

... 
..: ai I I 

~ -~ I ~ii Geistig Gesunde Haltlose Geistig Minder-

t~1 
ce·~ ..d -... mit ' Person- wertige Epi. !3 ; ! 0:: .. a e ~~ U mweltschiiden lichkeiten passive I aktive A S .5 i ..: f:Q ~ i 

1 13.48.49.52. 6318 . 43 • 44 . 83116 . 146 I - -I 131 IIlI - I - 119 
,64.74.95.96 I 148 I 
, 133 I I ' 2 27·37·39·85 73· 147 32.33.661 6· 36 7 - 145 - , - 18 

104 . 108· 144 109 . 141 I I 
I 

3 13·55· 59·87 I 143 I - , 42 - 110 - 25 I - 9 
129 i 

4' 140 : 79·81 .J19 
i 

35 53 68 98 10 -
I - - .. 

I 125 ! 
I lHi 

5' 47·134 122.50. 56· 88 12·102 136 - - I -. 62 .- 10 
6' 106 45·90 

I 
I - . 28· 72 - . - - I 

_ .. 6 
7i -

i 
- 84 77 - - - Il3 - 3 

8' - 97 Il7 23 - - - - I - 3 
9~ -

I 

- 51 - 127 - - - I - 2 
lOi - 137 (4) 91 (4) - - - - I - - 2 
11; - 132 (2) 86 (7) 46 (4) 100 - - - - - 4 
12 I - ! - 114 (6) 29 (6) - i20 (3) - I - - 4 

I 
126 (10) i I : 

14 ' - i 139 - 30 (5) - - -
ilO3(8)1 

- 2 
15 ' - I - - - - - - - I 
17 I -

I 
- - 26 (4) - - - ! - I - 1 

18 I - .- -

I 
138 - - -

158(8)1 
- I 

19 - : .- - 69 (II) -- - - -- 2 
20 , -- - - 57 - - - I _ I - I 
23 _. - - 70 (7) .-

j 
-_. - ! 54 (7) -- 2 

24 -. -- - -- 112:; (16) - - j -- I 
27 -- - - .- I -- !-- 76 , ._- I 

I 
29 .. 31 (19) -

I 

- - -- --- I 
31 - 122 (12) ! 121 (16) 2 - - - - - --
33 ' - - -- ; 118 (21) - - - - -- I 
37 I -- - I - I 18 (6) - - - - i - 1 

I 
I 

t 

71 I - 24 (7]) 
i 

- I - - - : - I -- ! - 1 
, i 1 

Bei den Trinkern mit tiber 10 Strafen geben die den Nummern beigesetzten Zahlen 
in Klammern ( ) die Strafen wegen Bettelns und Landstreichens an. 
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von Blutschande kamen nicht ZlU' Aburteilung, im einen, weil sich del' An
geklagte vorher erhangte, im anderen, weil die Straftat nicht bekannt wurde. 

AlIe diese Sittlichkeitsvergehen wurden in del' Angetrunken- odeI' Betrunken
heit begaugen. 

Ober die Anzahl del' Straftaten del' einzelnen Trinkel' gibt vOl'hergehende 
Tabelle Auskunft. 

Bei weitem am giinstigsten schneiden die geistig Gesunden bei del' Anzahl 
del' Strafen ab, wahrend sich bei den ubrigen Gruppen del' psychopathischen 
Personlichkeiten keine wesentlichen Unterschiede in del' Anzahl del' Strafell 
feststellen lassen. 

Zieht man abel' bei allen Trinkern, die 10 mal und ofter bestraft sind, die 
Anzahl del' Strafen wegen Bettelns und Landstreichens ab (s. untenstehende 
Tabelle), daun bleiben von den 5Haltlosen 2, von den 4 geistig minderwertigen 
Passiven 1, von den 3 Epileptikern keiner ubrig, dagegen von den 12 geistig 
lninderwertigen Aktiven 7 lmd von den 4 an moral insanity Leidenden 3. 

Anzahl 
del' 

Strafen 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
27 
31 

Raltlose 
Person

Iichkeiten 

139 

122 

Geistig Minderwertige 

passive 

31 

aktive 

118 
26 
70 

121 

138 

57 

18 

moral 
insanity 

58 

54 

76 

Das Alter bei del' ersten Gerichtsstrafe stellt folgende Tabelle fest. 
Auf diesel' Tabelle sind die Trinker auch eingeteilt in geistig Gesunde und 

nach del' Art ihrer Psychopathien. VOl' dem 21. Jahre uberwiegen bei weitem 
die Straftaten del' geistig minderwertigen aktiven Personlichkeiten und del' 
an moral insanity Leidenden, wahrend die geistig Gesunden, die wesentlich 
durch Umweltschaden zu Trinkern geworden sind, hauptsachlich nach dem 
21. Lebensjahre zum ersten Male bestraft wurden. Die haltlosen und die geistig 
lninderwertigen passiven Personlichkeiten verteilen sich fast gleichmaBig auf 
die Gruppen VOl' und nach dem 21. Lebensjahre. 

Von Trinkern, die nul' ein- odeI' zweimal gerichtlich bestraft sind, findell 
sich unter denen VOl' dem 21. Lebensjahre nul' 4 von 48, wahl' end unter denen, 
die nach dem 21. Lebensjahre zum erstenmal bestraft sind, 31 von 60 nicht 
of tel' als ein- odeI' zweimal bestraft sind. 

nbel' die Art del' ersten Straftaten del' einzelnen Trinker gibt die Tabelle 
auf Seite 76 Aufschlu13. 
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... r:!'" G)~ 
G) , j .~ .~ G) 's ' s:: 

..d..d 
-~ Q) 'CI s:: .~~ s:; ,.Q 4) ~(t) ~.~ s:: Geistig Minderwertige :t:I a ce.~ ..d 

... s::-:a ~-8~~ 3:§:§ ",.:$ Po< ~ e 
.2;l.S .b .2;l:O·S ..i 0 

~ ~~ a1 
ce~~ "'~..!sI !. a '" < ~oo ~~ I aktive 

~G) t is 
.S 

i=CI passive ~P-! 

13 - 51 18·26 ·70 - - I - 76 -- I 
14 - - - - - - , - 113 -
16 104 ·134 - 114 46 ·121·136 - - - 68 -
17 13 143 - 138 - - - 54 -
18 - 139 84·86 30·118 - - - 1·62 -
19 39 56 ·72·81 91·117 29 ·42 ·47 - - - - -
20 140 79 ·132·137 - 23·57 ·100 - . - - - 116 
21 - 22·28·88 141·146 - - - - 1 25 ,58 -
22 - 24 - 45 - I 123 - - 98 
23 - 147 - - - i 149 - -
24 64 - 33 - - I = - - -
25 55 ·108 50·83·97 ·122 31·102 - -- 1110·120 - 103 --
26 96 43 - - - i - 111 77 --
27 32 36·69 I .:.. - - - - - -
28 129 - - - - 126 -- - -
29 37 8 - 35 ·125 - 131 - - -
30 144 - - - - - - - -
31 48·49·99 119 12 - 127 53 - - -
32 - .44 - 6 7 - - - -
33 87 - - - - - -- - -
35 - - 148 - - - - - -
37 27 - - 90 - - - -
38 59 - - - - - - - -
40 - 73 - - - - - - -
42 92·89 - - - - - - -- 74 
43 - - 109 - - - - - -
45 133 - 66 - - - - - -
49 - - 106 - - - , - - -
55 - 93 16 - - - - - -
60 3 -

, 
- -- - - -

I 
-

Die mit halbfetten Zillern Bezeichneten sind nur 1 oder 2mal bestraft. 

Nachfolgende Obersicht iiber die erste Straftat und das derzeitige Alter 
der Trinker zeigt, daB Bettel, Diebstahl und Unterschlagung schon im Alter 
zwischen 13 und 16 Jahren 9 kiinftige Trinker vor Gericht gebracht haben. 

Ein Fiinftel aller ersten Straftaten sind Korperverletzungen, 49 von 108 
ersten Straftaten sind Roheitsvergehen, 47 von 108 ersten Straftaten sind 
EigentUIUsvergehen. 

Besonders die hohe Zahl der Roheitsvergehen konnte zu dem SchluB ver
leiten, daB diese Kriminalitii.t abhangig von der Trunksucht sei, weil die Roheits
delikte meistens in angetrunkenem oder betrunkenem Zustande begangell 
werden. 

So einfach liegt aber diese Frage nicht. 
Der Beginn der Ttunksucht und der der Kriminalitii.t lii.Bt sich nur sehr 

schwer miteinander verglei~hen, denn fUr die Trunksucht lii.Bt sich nicht ein 
bestimmter Tag als erster angeben wie bei der Kriminalitat. 



13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

104·46 
138 
I· 86 

29 ·1l7 

146 
24 

r 

118' ~1' 70: 

1121= 134 : 

56 
140 

145 
33 

25 31·97·110 55 
26 - 1 77. 96 
27 69 
28 

113 

136 
13 

28 

126 

76 

I 
I 

54 I 
- ' 62· 84! 30 
91 I - 142'47.72 

100' 132, 23·57 . nl I -
116 

,50 ·120 
I 

25·141 
98·123 

147 

108 

36 
139 

29 
30 
31 
32 
33 

8 . 37 i 125· 131 
144 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
49 
56 
60 

~us.1 

12·127 

52 

106 

16 15 

44 

27 

9 

'53 ·95 ·119 
6 

90 
59 

3 

22 

6(j 

133 

7 

! I 1 

i.·· I.' -_I I 
1- ; 
1

- 1- 114 
~.: - i 

I-I 
81 i -

45 

. 118 1

1

122 1031 
- 4:{-
32 .~ 1-: 

129 I-!-
48 

I ~~ : = 
1

_;-

7 -
-- .49 

1-
-- 1-

74 ~ - : 
- 1 109 

58 ·88 

148 

AuBerdem: Ruhestorung Nr. 16 mit 55 Jahren; Unfug Nr. 22 mit 21 .Jahren; Bedrohung 
Nr. 68 mit 16 Jahren, 143 mit 17 Jahren; Forstdiebstahl Nr. 26 mit 13 Jahren; Jagdvergehen 
Nr. 83 mit 25 Jahren; Hehlerei Nr. 76 mit 13 Jam'en: Urkundenfiilschung Nr. 35 mit 
29 Jahren; Gewerbevergehen Nr. 73 mit 40 Jahren; Vergehen im Bahndienst Nr. III 
mit 26 J am'en. 

Von den 151 Trinkern sind iiberhaupt nur 108 kriminell geworden. Abel' 
auch die nie Bestraften haben nicht etwa erst im spitten Alter angefangen zu 
trinken, sondern unter ihnen finden sich 16, die schon VOl' dem 23. Lebensjahre 
und noch 11, die schon VOl' dem30. Jahre als Trinker bezeichnet werden konnten. 
Die iibrigen 16 verteilen sich auf die hohoren Altersklassen. 



77 

Daraus gebt'hervor, daB Trunksucht, selbst wenn sie in der Jugend schon 
anfangt, nicbt unbedingt zur Kriminalitat zu fiihren braucht. 

Diese nicbt kriminell gewordenen Trinker verteilen sich auf folgende Gruppen: 
14 sind geistig gesunde Personlichkeiten, 
11 " geistig minderwertige Personlichkeiten, 
11 " haltlose Personlichkeiten, 
3 " Epileptiker und 
1 ist eine geistig minderwertige aktive Personlichkeit. 

Betrachten wir nun noch diejenigen Trinker, bei denen zwischen Beginn 
der Tlunksucht und Beginn der Kriminalitat ein groBer Zeitraum liegt, so 
finden sich unter diesen Trinkern (s. untenstehende Tabelle): 

9 geistig gesunde Personlichkeiten, 
8 geistig minderwertige passive Personlichkeiten, 
1 haltlose Personlichkeit, 
2 geistig minderwertige aktive Personlichkeiten. 

Geist~ Beginn Beginn Geistig Beginn Beginn'l 
der minderw. der ' Gesun e der Trunk- passive der 

Trunk-i Krimin. Krimin. 
Nr, sucht Personl. sucht . 

, 
I I Haltloser Nr. 119 31 (4). 3 i 60 (1) 20 12 :n (5) j 19 

I 

I I .Jugend 
27 37 (2) 21 16 55 (J) 25 

I 48 31 (1) . 26 32 27 (2) I Jugend Geistig minderwertig ak-

I I I tive Personlichkeit 
49 31 (1) Jugend 44 32 (1) Jugend I Nr.90 37 (6) 20 
52 42 (1) ! Jugend 66 40 (2) Jugend Nr. 125 29 (4) Jugend 

,85 42 (2) 30 106 49 (5) 40 
95 31 (1) Militar 

I 
109 43 (2) 20 

74 42 (1) 30 148 i 35 (1) .Jugend I 133 45 (1) 40 - I - -
Die Zahlen in Klammem geben die Anzahl der Strafen an. 

Zusammengerechnet ergeben die Nicbtbestraften und die 

26 geistig Gesunde, 
Spatbestraften 

19 geistig minderwertige passive Personlicbkeitm, 
3" "aktive " 12 haltlose Personlichkeiten, 
3 Epileptiker. 

Es bleiben also von der Gesamtzabl der Trinker mit einer fluhen und mit 
dem Beginn der Trunksucbt zusammenfallenden oder der TIUnksucht vorher
gehenden Kriminalita t u brig: 

10 geistig geslmde Personlichkeiten, 
13 geistig minderwertige passive Per sonlichkeiten , 
23" "aktive " 
23 haltlose Personlichkeiten, 
9 an moral insanity Leidende, 

10 Epileptoide und Epileptiker. 
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Daraus wird klar, daB die Trunksucht allein nicht die Krimi
nalitat auslOst, sondern daB psychopathische Personlichkeiten be
sonders dazu neigen, zusammenfallend trunksuchtig und kriminell 
zu werden. 

Wie sehr die Kriminalitat von der geistigen Veranlagung der einzelnen Per
sonlichkeiten abhangig ist, geht noch deutlicher aus nebenstehender Tabelle her
vor, in der der Anteil der einzelnen Trinker an den haufigsten Vergehen je nach 
Anzahl der Strafen und nach den Diagnosen der Psychopathien geordnet ist. 

Um noch genauere Angaben Machen zu konnen, muBte die so gewonnene 
Anzahl der einzelnen Gruppen mit den uberhaupt Bestraften der einzelnen 
Gruppen ins Verhaltnis gesetzt werden. Dazu sind aber die gewonnenen Zahlen 
zu klein. 

Hier kommt es nur darauf an, zu erfahren, daB, trotzdem aIle diese Be
straften Trinker sind, ihre Kriminalitat nicht abhangig von der Trunksucht 
ist, sondern von ihrer geistigen Veranlagung. Mit und ohne Bettelstrafen zeigen 
die geistig minderwertigen aktiven Personlichkeiten die hOchste Kriminalitat. 
An zweiter Stelle stehen ohne Bettelstrafen die an moral insanity Leidenden, 
an dritter Stelle die Haltlosen. Bei Hinzurechnung der Bettelstrafen kommen 
die Haltlosen an die zweite Stelle. 

Besonders charakteristisch wird die Abhangigkeit der Kriminalitat von 
der geistigen Veranlagung bei den Bettelstrafen. Hier sind die geistig gesunden 
Personlichkeiten nur mit drei Strafen beteiligt, wahrend sich bei allen Gruppen 
der Psychopathen eine gewaltige Zunahme der Strafen durch Bettelstrafen 
zeigt. Es kommen eben nicht aIle Trinker auf die LandstraBe, sondern unter 
den Trinkern vor allem die abnormen Personlichkeiten. 

Aber auch die Roheitsvergehen, besonders die Korperverletzungen, zeigen 
dasselbe Bild. Es 'ist nicht richtig, daB die Trunksucht mit groBer Wahrschein
lichkeit zu Roheitsdelikten fiihrt, sondern von den Trinkern begehen aUch 
nur gewisse Gruppen abnormer Personlichkeiten vorwiegend Roheitsdelikte. 
Obige Tabelle beweist, daB die geistig lninderwertigen aktiven Personlich
keiten und die an moral insanity Leidenden in viel hoherem MaBe an den Korper
verletzungen beteiligt sind als die iibrigen Gruppen. Bei 3/7 aller Roheitsdelikte 
lieB sich aus den Akten kein kurz vorausgehender AlkoholmiBbrauch fest
stellen. 

Natiirlich solI damit nicht bestritten werden, daB der Alkohol bei Begehung 
der Roheitsdelikte eine auslOsende Rolle spielt, aber er iibt diese Wirkung 
auf bestimmte Gruppen abnormer Personlichkeiten in hoherem MaBe aus als 
auf andere. 

Der Zusammenhang des W ochenendes und der Roheitsvergehen i!lt bekannt. 
Bei dem vorliegenden Material war es daher interessant zu wissen, ob die Straf
taten der Gewohnheitstrinker auch auf das W ochenende in der Mehrzahl fallen. 

Folgende Tabelle zeigt die Verteilung derjenigen Roheitsvergehen auf die 
einzelnen Wochentage, bei denen die Trinker sich vor Gericht mit Trunken
heit oder Angetrunkenheit zu entschuldigen suchten. 

Von 356 Roheitsdelikten und Sittlichkeitsvergehen sind hier nur 205 ver
arbeitet. Bei den fehlenden 151 Vergehen konnte aus den Akten kein sicherer 
Zusammenhang zwischen Tat und AlkoholmiBbrauch festgestellt werden. 
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Aus der Tabelle geht hervor, daB bei weitem die meisten Roheitsvergehen 
am Sonntag begangen worden sind. An zweiter Stelle steht der Montag, an 
dritter der Sonnabend. 

eo 
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Sonntag. 44 12 8 11 - - 5 80 
Montag 22 15 2 - 2 1 1 43 
Dienstag 9 2 1 1 - - - 13 
Mittwoch 6 8 3 - - - - 17 
Donnerstag 10 2 1 1 -

I 
- 1 15 

Freitag 5 9 2 1 - - - 17 
Sonnabend 12 2 1 5 - I - - 20 I 

I 108, 50 18 19 2 I 7 I 205 

Nun ist damit keineswegs bewies6n, daB diese Gewohnheitstrinker <:ltwa 
besonders stark am Wochenende trinken, sondern sie trinken ebensogut an 
den iibrigen Wochentagen, aber am Wochenende besuchen auch andere als 
Gewohnheitstrinker die Wirtscha£ten zahlrei<,her, so daB die Gewohnheitstrinker 
am W ochenende in den Wirtscha£ten mehr Gelegenheit zu Reibereien und Streitig
keiten haben. Die Haufung der Roheitsdelikte am Wochenende sagt also iiber 
den Alkoholismus als Ursache der Roheitsvergehen nichts aus, so lange es nicht 
moglich ist, die Roheitsvergehen an den einzelnen W ochentagen mit der Zahl 
der Wirtshausbesuoher an den einzelnen Tagen in Beziehung zu setzen. 

4. Schln.6satze. 
Die Untersuchung ergibt: 
Alle Personen unter den 151 Trinkern, die vor dem 2l. Lebensjahre mit 

einem trunksiichtigen Lebenswandel begannen, erwiesen sich als geistig abnorme 
Personlichkeiten. 

Unter denen, die erst nach dem 2l. Lebensjahre Trinker werden, £inden 
sich neben geistig abnormen Personlichkeiten (in der Hauptsache geistig minder
wertige passive Personlichkeiten und Haltlose) auch geistig gesunde Personlich
keiten, die durch schwere Umweltschaden, sei es beruflicher oder hauslicher 
Art, an den Alkohol kommen. 

Aussicht auf Heilung von der Trunksucht ist bei den geistig minderwertigen 
aktiven Pe;rsonlichkeiten und den an moral insanity Leidenden so gut wie 
nicht vorhanden. Bei allen iibrigen Trinkern, abnormen Personlichkeiten oder 
urspriinglich geistig Gesunden, wird die Aussicht auf Heilung mit zunehmender 
CharaktervEranderung infolge des chronischen Alkoholismus immer geringer. 
Sonst ist, solange eine tiefgehende Charakterveranderung infolge der Trunk
sucht noch nicht vorhanden ist, die Aussicht auf Heilung bei den geistig' Ge
sunden am giinstigsten. Haltlose Personlichkeiten sind zwar meist leicht zu 
beeinflussen, sind aber leichter riickfallig als geistig minderwertige passive 
Personlichkeiten. 
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Bei geistig abnormen Personliehkeiten gewahrt ein Ausbrueh der Trunk
sueht in hoheren Lebensjahren keine groBere Aussieht auf Heilung, wenn die 
Trunksueht langere Zeit bestanden hat, als bei einem Ausbrueh in jiingeren 
j ahren. Die geistig abnorme Anlage spaterer Trinker fiihrt in vielen Fallen 
schon, ehe die Wirklmg der Trunksucht offenbar wird, im Alter zwischen Schule 
und dem 25. Lebensjahre zum sozialen Abstieg. 

Die geistig abnorme Anlage enthalt in sieh die Disposition zur Trunksucht. 
Als wichtigste die Trunksucht auslOsende oder steigernde Umweltsehaden 

stellten sich heraus: 
Mangelhafte Erziehung wahrend der Kindheit und schleehtes Beispiel der 

Eltern; fehlende Erziehung im Alter zwischen Schule und Militar; EinfHisse 
des Wanderlebens, besonders schleehte Gesellschaft auf der LandstraBe; Un
tauglichkeit fUr zu erlernende Berufe dureh korperliche Fehler aller Art, die 
auch den TaglOhnern das Arbeitsfinden erschwerten; erschreekender Leichtsinn 
beim Eingehen der Ehe; sittliche Verwahrlosung der Manner; sehwere Sehadi
gungen des Familienlebens seitens der Frauen (leiehtsinniger Lebenswandel 
der Frauen, Mangel an Verstandnis fUr Hauswirtschaft und Kinderpflege, 
Faulheit, Unsauberkoit und Gleiehgiiltigkeit, besonders in sittlichen Forde
rungen des Familienlebens); Krankheiten in der Familie; Sehadigungen 
in Berufen, die mit dem Alkoholgewerbe zusammenhangen, oder bei deren 
Ausiibung gewohnheitsmaBig besonders viel Alkohol genossen wird; leiehte 
Erreichbarkeit des Flasehenbieres; Unstandigkeit der ledigen Trinker, welche 
alle behordlichen MaBnahmen ersehwert oder unmoglich macht. 

Die Kriminalitat der Trinker ist in den meisten Fallen keine Folge der Trunk
sucht, sondern Kriminalitat und Trunksucht sind nebeneinander hergehende 
Folgeerseheinungen geistig von der Norm mehr oder weniger stark abweichender 
Veranlagungen. 

Damit solI keineswegs gesagt sein, daB in allen Fallen einer solchen ab
weichenden Veranlagung ohne weiteres die freie Willensbetatigung als aus
geschaltet anzusehen ist. 

Die sich gegen den Trinker wendenden gesetzlichen Mittel zur Bekampfung 
der Trunksueht konnten bei saehgemaBer und strengerer Handhabung mehr 
leisten als bisher. Eine Verbesserung in der Anwendungsmogliehkeit des dauern
den Wirtshausverbotes ist notwendig. 

In der Praxis muB die Entmiindigung, wenn sie nieht nur unverbesserliehe 
Trinker zu dauernder Anstaltsbehandlung fiihren, sondern aueh erzieherisch 
auf noeh nicht hoffnungslose Trinker wirken solI, in den meisten Fallen friiher 
einsetzen und bedeutend haufiger angewandt werden. Vorbedingung dafUr ist 
ein mogliehst enges Zusammenar beiten aller in Betraeht kommenden Behorden 
und privater Fiirsorgestellen zur Sammlung des Materials und ein tieferes 
Eingehen der Richter auf die geistige Veranlagung der einzelnen Trinkerperson
lichkeit unter Zuziehung von gesehulten Psyehiatern. 

o. Ausgewahlte LebensUiufe. 
la. Nr.7. Katharina Baumann wurde am 14.7. 1869 in Nohen als Tochter eines 

Achatschleifers geboren. Der Vater starb an Lungenschwindsucht, die Mutter am Herzschlag. 
Die B. hat einen lebenden Bruder, von dem sie nichts weill. Als Kind !itt B. viel an Kopfweh. 
in der Schule war sie eine mittlere Schillerfu und wurde immer versetzt. Sie ist stets leicht 

Dresel, Trunksucht. 6 
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erregt und le,bhaft gewesen. Nach del' Schule war sie kurze Zeit Kindermadchen, muBte 
diese Tatigkeit wegen Bleichsucht aufgeben, lernte daheim nahen und wurde daun Kellnerin 
bis zu ihrer Yerheiratung 1895 mit einem Schreiner. Nul' in den ersten beiden Jahren ver
trugen sich die Eheleute, dann gab es wegen del' Trunksucht del' Frau viel Zank und Streit. 
Sie fiihrte den Haushalt schlecht, zankte sich mit den Nachbarn, zeigte andere Frauen 
wegen Beleidigung an, legte bei jeder Polizeistrafe, die sie wegen haufiger Ruhestiirungen 
empfing, Berufung ein. Einmal stellte sie den Antrag auf Ehescheidung, zog ihn abel' wieder 
zuriick. 1m Sommer 1904 solI sie auffallend ruhig und verstimm t gewesen sein. Sie ver
suchte in selbstmorderischer Absicht in den Neckar zu springen, wurde abel' von ihrem 
Mann daran verhindert. Danaeh wurde sie lebhafter, sehimpfte viel herum, trank vie], 
benahm sich anstiiBig auf del' StraBe und war in ihrer haufigen Angetrunkenheit so gemein
gefahrlich, daB sie am 18. 7. 1904 erstmalig von del' Polizei in die Irrenklinik eingeliefert 
wurde. Sie fand dies sehr lustig, redete ununterbrochen und gebrauchte die schmutzigsten 
Ausdriicke. Krankheitseinsicht besaB sie nicht, war von ihrer Klugheit, Gutmiitigkeit 
und ihrem Gerechtigkeitssinn sehr iiberzeugt und meinte, daB sie von allen Menschen un
gerecht behandelt wiirde. Dem Arzt schilderte sie Anfalle, an denen sie schon lange leide. 
1m Anfange ihrer Ehe seien sie haufiger gewesen, 3-4mal im Yierteljahr. Sie falle dann 
plOtzlich um, schlage und trete nrn sich, weine, schimpfe und phantasiere. Danach schlafe 
sie ein, kiinne sich abel' nachher an alles erinnern. Nachtliche Anfalle seien nie vorgekommen, 
auch nicht Bettnassen oder Zungenbisse. 

In del' Klinik trat kein solcher Anfall auf, die B. zeigte groBe Reizbarkeit, manchmal 
Stunden von Schwermut. Es herrschte rischer Stimmungswechstll und ein haufiges Sieh
hineinreden in Erregung. Beim Erzahlen glanzen die Augen, del' PuIs ist beschleunigt. 
Kiirperlich wurde auBer einem leichten Tremor del' Handc nichts Krankhaftes gefunden. 
Am 1. 8. 1914 wurde die B. entlassen. 

Danach flihrte sie sich erst leidlich, trank dann aber wieder mehr, verursachte an
getrunken auf del' StraBe AufIaufe durch Schreien und Schimpfen, weil sie sich verfolgt 
glaubte. In weI' Wohnung bedrohte sie einmal den Hausverwalter mit einem eisernen 
Wagenbalken ohne Grund. 

Auf ihren Mann ging sie eimnal mit dem Messer los und wurde bei del' entstehenden 
Schlagerei verletzt. Sie stellt den Yorgang so dar, als habe sie den Mann gebeten, sie zu 
tiiten. Da del' Mann auch sehr leicht reizbar war, kam es zu haufigen Ehezwisten und 
Larmszenen. 

Anfang April 1905 bekam die B. angstliche Erregungszustande, hiirte nachts Stimmen, 
die sie beschimpften und bedrohten, sah sich streitende Manner, glaubte sich verfolgt und 
bedroht. Auf der StraBe benahm sie sich so verriickt, daB die Kinder hinter ihr her spotteten 
und die Nachbarsleute sie ftir reif fiirs Irrenhaus erkIarten. Dadurch wurde sie immer er
regter. Bezeichnend fUr den Mann ist, daB er sie auf ihre Klagim einfach wortlos verpriigelte. 
Da die ganze Nachbarschaft sie hanselte und stichelte, wenn sie sich auf del' StraBe sehen 
lieB, beschwerte sie sich auf dem Bezirksamt. Als ein Schutzmann Erhebungen machen 
wollte, wandte sie sieh in del' ausfallendsten Weise gegen diesen und geriet in einen graBen 
Erregungszustand, so daB sie am 29. 4. 1905 wieder in die Irrenklinik verbracht werden 
muBte. 

In del' Irrenklinik beruhigte sieh die B. bald, nur redete sie sehr viel. Durch Alkohol
miBbrauch und ungiinstige Nebenumstande ist sie unfahig geworden, sich zu beherrschen. 
Naeh 4 Wochen wurde sie wieder entlassen und danach mehrere Woohen nieht betrunken 
angetroffen. 

Bald begann sie abel' wieder zu trinken und skandalierte herum, Am 8. September 
betrank sie sieh mit Flasehenbier auf einer Bank am Neckar, verursaehte einen Auflauf, 
wurde von Mannel'll mit vVasser begossen und zog dann larmend zur Polizeiwaehe. Da 
sie sieh dort in del' schamlosesten Weise wie wahnsinnig gebardete und tobte, wurde sie 
in die Irrenzelle des Pfriindnethauses und am naehsten Tag in die Irrenklinik verbraeht. 
Dort war ihr Yerhalten wie immer bald ruhig, abel' vollig einsichtslos. Die Stimmung ist 
immer explosiv, haufig verlangte sie ihre Entlassung. Am 20. September lieB man sie 
heimgehen. 

1m Jahre 1906 war sie yom 19. Mai bis 3. Juli abermals in del' Irrenklinik und bot dab 
alte Bild. 

Am 13. August 1907 ertrank ihr Mann. Frau B. war Lumpensammlerin und fiihrte 
ein wiistes, ungeordnetes Leben. 



83 

Am 25. S. 1908 heiratete sie den Tfulchel' Baumann, del' als ol'dentlichel' Mann bekannt 
war. Das Ehepaar bewohnte ein Zimmer fUr monatlich 14 Mk. Die Frau verdiente als 
Monatsfrau gelegentlich 10-15 Mk. 

Abel' an ein geordnetes FaInilienleben konnte sie sich nicht gewohnen und war nach 
wie VOl' dem Trunke ergeben. Sie holte sich oft Flaschenbier in die Wohnung. Polizeilich 
muBte sie haufig wegen Ruhestornng bestraft werden. WirtBhausschulden machte sie nicht. 

Ihre Trunksucht wird auf dem Bezirksamt am ,14. 6. 1910 iufolge einer polizeilichen 
Meldung bekannt, weil sie in ihrer Wohnung einen furchtbaren Larm in del' Betrunkenheit 
gemacht hatte. Nach Aussage ihres Mannes vertrinkt sie alles Geld, was er ihr gibt. 

Es wurde del' Antrag auf Entmfuldigung gestellt. Del' Bezirksarzt bezeichnete sie aJs 
eine geistig minderwertige Personlichkeit, abel' die Voraussetzungen zu einer zwangsweisen 
Unterbringung in die Irrenklinik seien nicht gegeben. Die polizeilichen Meldungen hauften 
sich immer mehr. Wegen ihrer Trunkenheit hatte sie viel unter den J\1iBhandlungen des 
Mannes zu leiden. Ende Mai 1911 kam sie angetrunken auf die Polizeiwache und meldete, 
daB sie am Abend vorher bei einem Streit in einer Wirtschaft in die Hlite gestochen sei. 

Durch Erhebungen wurde festgestellt, daB ihr Mann ihr einen ziemlich heftigen Schlag 
auf den Kopf gegeben hatte, weil sie sich in einen Streit zweier anderer Manner einmischen 
wollte. Frau B. kam in diesel' Angelegenheit noch zweimal auf die Wache gelaufen und 
wollte in schamloser Weise den Schutzleuten durch Hochheben del' Rocke die Verletzung 
an del' Hlite zeigen, erklarte jetzt abel', sie riihre von einem FuBtritt ihres Mannes her. 
Am 1. Juni muBte sie ihre Wohnung raumen, weilsie im Rausch den Hauswirt verschiedent
lich aufs gemeinste beleidigt hatte. 

Am S. August bekam sie daher Wirtshausverbot auf 2 .Jahre. Nach kurzer Zeit bat 
sie um Aufheblmg des Verbots und vel'sprach hoch und heilig, sie wolle sich bessern. Es 
trat abel' keine Besserung in ihrem rohen, ztigellosen Verhalten ein, wiederholt wul'de sie 
wegen LaI1llSzenen angezeigt. Einmal kam sie in total betrunkenem Zustande auf das 
Amtszimmer und bat urn Aufhebung des Wirtshausverbotes. In diesel' Zeit kam sie 5fter 
in eiller Droschke betrunken heiIngefahren, offenbar bekam sie in Privatwohnungen Alkoho!. 
Auf del' StraBe benahm sie sich sehr unanstandig. 

Am 4. Marz 1912 stellte del' Mann den Antrag auf Entmfuldigung, zog ihn aber bald 
wieder zuriick, da er mit seiner Frau nach Mannheiin ziehen wollte. Sie blieben aber in H. 
Endlich stellte del' Stadtrat den Antrag auf Entmtindigung wegen Trunksucht, die denn 
auch am 22. Juli 1912 ausgesprochen wurde. 

Yom 5. Marz bis 17. Oktober 1912 war die B. mit einer zweitagigen Unterbrechung 
wieder in del' Irrenldinik. Diesmal hatte sie am 2. Tag in del' Klinik einen schweren organi
schen Anfal!. Sie zeigte schwerste Benommenheit, hatte Schaum VOl' dem Munde, war 
unansprechbar, hielt den Mund krampfhaft geschlossen, knirschte mit den Zahnen und 
kniff die Augen fest zu. Die Pupillen waren stark miotisch, die Sehnenreflexe sehr lebhaft. 
Naeh einer halben Stlmde loste sieh del' Anfall, die Sprache wurde wieder deutlicher. Nachher 
hatte sie kein rechtes BewuBtsein von dem Arnall. Einige Stunden spateI' klagte sie nul' 
noch uber Magenschmerzen. In den Tagell VOl' dem Anfall hatte sie seh1' viel Schnaps 
und Hoffmannstropfen getrunken. 

Am 17. Oktober wurde sie in die Kreispflegean~talt nach Sinsheim uberftihrt, von 
dort am 3. Januar 1913 naeh Wiesloch in die Irrenanstalt, von wo sie am IS. Februar 1914 
als geheilt entlassen wurde. Dem Armenrat veru1'sachte sie, hauptsachlich fUr Unterbrmgung 
in den Anstalten, 1505,30 Mk. Kosten. 

Diagnose: Die B. ist eine hysterische Psychopathin, vielleicht mit epi
leptischen Anfallen, nich t de men te Form, progredien tel' Alko holis mus. 

lb. Nr. S. Kaspar Beckerath wurde am 19. 9. IS53 als SOhn eines Tagelohners in 
Wilhelmsfeld geboren. Er hatte 6 Geschwister und wuchs in armlichen, sehr knappen 
Verhaltnissen auf. Die Mutter sei fleiBig und ordentlich gewesen, sie starb am Rerzschlag. 
Del' Vater soll nicht getrunken haben und sorgsam und gut zu den Kindern gewesen sein. 
Er starb an Lungentuberkulose. Geisteskrankheiten sind in del' Familie nicht vorgekommen. 

B. verlor mit 5 Jahren beim Spielen durch die Explosion eines Ztindhtitchells das linke 
Auge. In del' Schule kam er als mittlerer Schiller durch alle Klassen und arbeitete dann 
als Knecht bei den Bauern auf verschiedenen Dorfern. Gedient hat er nicht. Spater war, 
er Gelegenheitsarbeiter, Grabarbeiter und die meiste Zeit bei den Maurern. 

6* 
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Am 6. 12. 1882 heiratete er ein Dienstmadchen und bekam aus der Ehe 4 Toohter. 
Die Frau fiihi-t den Haushalt ordentlich und hat nicht unter MiBhandlungen zu leiden. 
Durch Monatsdienst trug sie zum Einkommen der Familie bei. 

B. hatte imIDer viel an Rheumatismus zu leiden. Das fehlende .Auge erschwerte ihm 
sein Fortkommen, aber auch das gesunde machte ihm viel zu schaffen; er stand 4mal des
wegen in der Behandlung der .Augenklinik und bekam Brillen verschrieben, empfand aber 
keine Besserung seines Sehvermogens und hielt jade weitere Behandlung fiir zwecklos. 

B. bestreitet, an Trunksucht zu leiden, und gibt nur einen geringen .Alkoholverbrauch 
zu. Er wurde aber von seinem letzten .Arbeitgeber, bei dem er jahrelang gearbeitet hatte, 
wegen Mufiger Trunkenheit auf der .ArbeitsstelIe entlassen. Seit Oktober 1912 ist er ohne 
Verdienst, versicherte sich aber freiwillig weiter. 1m November wurde sein .Antrag auf 
Invalidenrente mit 18,75 Mk. monatlich bewilligt . 

.Auf eingehendes Befragen gibt B. zu, friiher viel Schnaps getrunken zu haben. Die 
Maurer hatten ihn so viel geuzt und gehanselt, weil zwei seiner Tochter uneheliche Kinder 
hatten, mit denen sie bei ihm wohnten. Er sei leicht reizbar, habe dann im Zorn ge
trunken und, weil er wegen seiner schlechten .Augen ungeschickt gehe, sei er dann immer 
gleich fiir betrunken gehalten worden. VerstimIDungen, schlechte Tage, pathologische 
Rausche und .AnfalIe scheint B. nie gehabt zu haben. 1m Dezember 1912 erbat die Frau 
.Armenunterstiitzung und bekam monatelang MietzuschuB. 

Eine Tochter ist verheiratet, die drei anderen wohnen mit den Eltern zusammen, zwei 
davon zahlen fiir sich und ihre unehelichen Kinder den Eltern Kostgeld. 

B. hat sich seit der Verwarnung durch das Bezirksamt dauernd ordentlich gefiihrt 
und ist nicht mehr betrunken angetroffen. 

Bei der Exploration ist er sehr wehleidig und bestrebt, Mitleid fiir sich zu erwecken. 
Sein friiheres Trinken sucht er zu entschuldigen und !tIs harmlos hinzustelIen. Den .Alkohol 
MIt er fiir schadlich. 

Gemiitlich ist er leicht erregbar, aber auch leicht zu besanftigen. Er bescbOnigt alIes 
Unangenehme in seinem Leben, so auch einen Diebstahl von Bleirohren, den er mit mehreren 
anderen zusammen 1883 veriibte. Er wurde damaIs mit 3 Tagen Gefiingnis bestraft. 

Seinen Tochtern sei er ein strenge.r und guter Vater gewesen, seine Familie habe er 
in guter Zucht gehalten. .Auf den Einwurf, daB doch zwei Tochter uneheliche Kinder hatten, 
meint er, dagegen sei nichts zu machen, er konne nicht immer hinterherlaufen. 

B. ist ein weicher, leicht beeinfluBbarer Mensch, der einen auBeren Halt braucht, um 
sich ordentlich zu fiihren. 

Durch die Trinkerfiirsorge ist er gebessert . 
.Armenunterstiitzung hatte er 125,50 Mk. 
Diagnose: Schlaffe, haltlose Personlichkeit. 

Ie. Nr.131. Johann Stephan wurde am 26.8. 1864 in Neustadt aIs Sohn eines 
Gerbers geboren. Sein Vater litt in del' Jugend an epileptischen .AnfalIen, die sich im bOheren 
Alter verloren. Ein Bruder des Vaters starb in del' lrrenanstalt. Der Vater selbst trank 
stets ziemlich vial. St. wuchs mit 3 gesunden Geschwistern zusammen auf. Er war als 
Kind nie lu'ank und kam glatt durch die Schule. Nach der Schulentlassung ging er zu 
einem Kaufmann.in die Lehre und fand als Handlungsgehilfe .Anstellung. St. war immer 
in Neustadt in Stellung und brauchte nicht dienen. Mit 20 Jahren machte er einen'Typhus 
durch. 1887 wurde er in eine Schlagerei verwickelt und erhielt einen Stich in den Nacken. 
In den Jahren 1891 und 92 lieB sich Stephan als Buchhalter einige UnterschlagungEm zu
schulden kommen und wurde dafiir mit 14 Tagen Gefangnis bestraft. 

18~8 hatte er geheiratet. Seine Frau war vor der Ehe Dienstmiidchen und £iihrte den 
Haushalt immer ordentlich. .Aus der Ehe gingen 2 Kinder hervor, die sehr nervos und 
leicht reizbar waren. Die Frau vermietete Zimmer an Studenten. 

1m Oktober 1895 erlitt St. einen Schlaganfall. Er war bewuBtlos und auf einer 
KorperMlfte gelahmt, sprach undeutlich und verwechselte auch Worte. Nach 3 Monaten 
erst konnte er leichte .Arbeit wieder aufnehmen. 1m .August 1896 erlitt er einen zweiten 
Schlaganfall . .Am 7. November 1896 wurde er operiert (Trepanation), weil ein HirnabszeB 
angenommen wurde. Seit der Operation hatte St. KrampfanfalIe, die immer ganz 
:plotzlich auftraten, so daB er keine Zeit hatte, sich zu stiitzen. Nach den .Anfallen hat 
er meist eine geringe geistige SWrung, ist sehr leicht erregt und zu Gewalttatigkeiten 
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geneigt, glaubt sich auch verfolgt und will Stimmen gehOrt haben, die ihn bedl'Ohten. 1m 
allgemeinen ist er stets sehr empfindlich. Er wurde immer reizbarer, konnte keine Musik 
mehr vertragen und behandelte seine Kinder schlecht, wenn sie daheim nicht ganz ruhig 
waren. 

St. trank gem, tl'Otzdem er es gar nicht vertragen konnte und nach GenuB von Bier 
und Wein seine Anfalle leichter bekam wie sonst. Ungefahr seit 1900 entwickelten sich 
auch Eifersuchtsideen bei St.. die soweit gingen, daB die Frau verschiedentlich ihren 
Mietem kiindigen muBte. Die klonisch -tonischen Krampfanfalle kamen recht unregel
maBig, manchmal in Serien hintereinander, dann wieder setzten sie langere Zeit aus. 

1m Februar 1904 hatte St. wieder einen Anfall und dann den nachsten am 15. April 
1904. Er hatte einen Geldverlust gehabt, sich sehr daruber aufgeregt, war in mehrere 
Wirtschaften gegangen und hatte sehr viel Wein getrunken. Plotzlich war er auf der StraBe 
bewuBtlos umgefallen und wurde in die Irrenklinik eingeliefert. Er machte einen gemut
lichen Eindruck, war auch ziemlich orientiert, schimpfte nur dann und wann unvermittelt 
vor sich hin. Fur den letzten Aufenthalt in einer Wirtschaft vor dem Anfall und fiir den 
Anfall besteht vollige Amnesie. In der Klinik erholte sich St. sehr schnell und wurde 
nach 3 Tag~n wieder entlassen. Er ist ein leicht reizbarer, launischer, jahzorniger PotatoI', 
wahrscheinlich auf epileptischer Grundlage. 

Nach seiner Entlassung setzte er seinen trunksuchtigen Lebenswandel fort und verlor 
haufig deshalb die Stellung. Mit seinen Nerven kam er daher immer mehr herunter und 
konnte immer weniger vertragen, so daB er manchmal schon von ~ Liter Wein berauscht 
war. Dann bekam er solche Nervenanfalle, daB er mehrere Tage das Bett huten muBte. 
Am 25. 3. 1912 zeigte ihn die Frau an und bat, ihn in eine Trinkerheilstiitte bringen zu 
lassen. Die Ortskrankenkasse lehnte das Heilverfahren ab und wollte nur eine Unter
stutzung zahlen, wenn die Landesversicherung das Verfahren durchfuhrte. Die Landes
versicherung hingegen wollte nur der Ortskrankenkasse einen Beitrag zahlen und der die 
Durchfiihrung des Heilverfahrens uberlassen. Die Folge war, daB St. nicht in eine 
Trinkerheilstiitte kam. Er wurde eindringlich vom Bezirksamt verwamt und trat dann 
dem Guttemplel'Orden beL Dieser bemiihte sich, ihm eine Stellung zu verschaffen, doch 
schrieb z. B. das Biirgermeisteramt, daB sie nach den Erfahrungen, die sie mit St. ge
macht hatten, keinen neuen Versuch machen konnten. 

1m Juni 1913 zeigte die Frau an, daB ihr Mann wieder stark dem Trunke ergeben sei, 
er arbeite nicht, treibe sich viel herum und ware im Hause nicht zu ertragen, so daB er 
wahrscheinlich wieder in eine Klinik musse. Dann wiirde sie mit ihren Kindem der Armen
behOrde zur Last fallen. 

St. wurde darauf nochmals verwarnt, ihm Wirtshausverbot angedroht und ibm die 
Entmiindigung in Aussicht gestellt, wenn er sich nicht bessere. Danach trat eine vorubcr
gehende Besserung im Verhalten des St. ein. Er trank nicht mehr so stark und brauchte 
auch nicht in eine Klinik untergebracht zu werden. St. ist aber nicht als geheilt an
zusehen und bedarf der Trinkerfiirsorge weiter, da er neben seinem Nervenleiden durch seinen 
chronischen ~oholismus auBerordentlich haltlos geworden ist. Sollte er wieder ruck
fallig werden, bleibt nur die Entmiindigung und Verbringung in eine Anstalt ubrig. 

Armenunterstutzung hatte die Familie nicht. 
Diagnose: EpiIeptiker. 

Id_ Umwelt. Nr. 27. Jakob Diehl wurde am 10. Mai 1845 in Leimen geboren. 
Dber seine Eltern ist nichts bekannt. Als Kind war D. immer gesund, lernte in del' Schule 
maBig und kam notdiirftig durch alle Klassen. Nach der Schule erlernte er das Wagner
handwerk und ging auf die Wanderschaft. 1866-69 diente er bei der Artillerie und fiihrte 
sich gut. Ais er vom Militiir entlassen war, heiratete er. Dann machte er den Feldzug 
1870-71 mit und wurde bei Belfort durch einen StreifschuB am Bein verwundet. Nach 
dem Kriege betrieb er bis 1880 in NuBloch eine selbstiindige Wagnerei, muBte sie aber 
aufgeben, da er durch einen ungiinstig ausgegangenen ProzeB sein ganzes Vermogen ver
loren hatte. D. arbeitete dann ca. 20 Jahre in der Zementfabrik und noch in einigen 
anderen Fabriken stets als Taglohner. 1879 uberstand er einen Typhus. Schon wahrend 
seiner Tatigkeit im Zementwerk fing er an, Schnaps zu trinken, sorgte aber immer gut 
fiir seine Familie. Aus seiner Ehe gingen 13 Kinder hervor, von denen 6 als Sauglinge 
swben. 
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1m AuguSt 1882 wurde D. wegen Unterschlagung zu einem Tag Gefangnis verurteiIt. 
Er hatte in einer Wirtschaft stark getrunken und war schlieBlich mit dem Deckelglas in 
del' Hand davongegangen. Er suchte sich damit zu entschuldigen, daB drauBen ein Freund 
voriibergegangen sei, -den er hatte trinken laSsen wollen. Es wurde aber festgestellt, daB 
D. in del' Wirtschaft so gesessen hatte, daB er gar nicht auf die StraBe sehen konnte. 

1m November 1887 machte sich D. einer Beleidigung schuldig. Er kam abends 
auf dem Heimweg yom Wirtshaus an eine geschlossene Eisenbahnschranke. Da ihm del' 
Schrankenwarter auf seine Bitte hin nicht offnete, wei! ein Zug kam, beschimpfte D. 
den Warter in del' grobsten und gemeinsten Weise. Er wurde dafiir zu 2 Tagen Gefangnis 
verurteilt. Seit 1904 leidet D. an rheumatischen Beschwerden und bezog seit Mai 1905 
eine monatliehe Invalidenrente von 16,40Mk., auBerdem noch eine l\filitarrente von 10Mk. 
Seine 5 altesten Kinder sind verheiratet lmd leben in ordentlichen Verhaltnissen. D. muBte 
urn Armenunterstiitzung nachsuchen, da er mit seiner Rente nicht auskam und seine 
Frau und seine beiden Tochter nicht genug verdienen konnten. Die Frau ist leidend und die 
eine Tochter hat Lungentuberkulose. Die jiingste 15jahrige hat schon ein Verhiiltnis. 1m 
Winter 1905/06 wurde D. von del' Stadt mit Steinklopfen beschiiftigt. 1m Juni 1906 
war er wieder 6 Wochen krank an Rheumatismus. Seine jiingste Tochter verdiente als 
Kellnerin monatlich 8 Mk., die sie daheim abgab. Die altere Tochter konnte als Ladnerin 
monatlich 20 Mk. verdienen. Es wurde festgestellt, daB D. nicht gern arbeitet, sondern 
sich auf die Armenunterstiitzung verlaBt und oft Schnaps trinkt. Die Wohnung war un
sauber. Die ganze Familie lebt sehr leichtsinnig. So wurde berichtet, daB die Mutter zu 
ihrer jiingsten Tochter einmal sagte: "Geh fort, geh los, daB du etwas verdienst." 1m 
Januar 1908 brauchte die Familie Unterstiitzung, um die Miete zahlen zu konnen. 1m 
Februar muBte D. wieder ins Krankenhaus aufgenommen werden. S.eine jiingste Tochter 
hitte ein uneheliches Kind und ging immer weit uber ihre Verhaltnisse gut gekleidet. SpateI' 
bekam sie noch ein zweites uneheliches Kind. D. suchte nach seiner Entlassung aus 
dem Krankenhaus keine Arbeit wieder, sondern legte sich aufs Betteln. 1m Marz 1909 
wurde er dabei abgefaBt und seitdem streng iiberwacht. 1m April wurde festgesteIlt, daB 
er alles erbettelte Geld moglichst bald in Schnaps umsetzte. Er stellte sich an viel begangenen 
Waldwegen auf, spielte den kranken Mann, um Mitleid zu erregen und bekam auf diese 
Weise immer etwas Geld. Dann kam er betrunken heim, hatte viel Streit mit seiner Familicc 
und bedrohte seine Frau und Kinder im Rausch iifter mit Totschlagen. Trotz mehrfacher 
Verwarnung yom Bezirksamt trat bei D. keine Besserung ein, so daB im Einverstandnis 
mit dem Stadtrat im Juni iiber fun Wirtshausverbot auf ein Jahr verhangt wurde. Daraufhin 
besserte er sich etwas und wurde nicht mehr betrunken angetroffen, so daB am 26. April 1910 
das Wirtshausverbot zuruckgenommen werden konnte. Ebenso wurde ein inzwischen ein
geleitetes Entmundigungsverfahren wieder ausgesetzt. Aus einem Gutachten des Bezirks
arztes yom 14. 11. 1909 geht folgendes hervor. D. bestreitet, daB er jemals ein TrinkeI' 
gewesen sei. Das Wirtshausverbot habe er nicht verdient. Schnaps habe er nie getrunken, 
sondern nur einige Male Johannisbeerwein, dessen Wirkung er nicht gekannt haben will. 
AUerdings gibt er zu, daB er in den letzten Jahren oftmals schwer betrunken gewesen ist. 
Korperlich war D. bereits ernstlich zuriickgegangen; er versaumte nicht, seine Gebrechen 
stets ins Vordertreffen zu stellen und zu iibertreiben. Am rechten Schultergelenk und 
linken Kniegelenk waren deutliche Veranderungen nachzuweisen. Die Zunge und die aus
gestreckten Finger zeigten einen deutlichen Tremor. Die Rachenschleimhaut ist katal'
rhalisch verandert. Zeitlich und ortlich war D. orientiert, faBte auch ganz gut auf, zeigte 
aber etwas schwaches Gedachtnis. Grobere Erinnerungsliicken lieBen sich nicht nachweisen. 
Wenn man ihn erzahlen lieB, wurde er sehr geschwatzig und warf dabei haufig ein, daB 
er stets ein fiirsorglieher Vater gewesen sei und nie gewohnheitsmaBig getrunken habe. 
Aueh will er niemals gegen irgend ein Glied seiner Familie ernstliche Drohungen ausge
stoBen, wohl abel' ab und zu Streit mit ihnen gehabt haben. Das Gutaehten kam zu dem 
Ergebnis, daB Zeichen, die mit aller Bestimmtheit sagen lassen, daB D. infolge von 
Trunksucht nicht in del' Lage sei, seinen Angelegenheiten vorstehen zu konnen, sich wedel' 
durch die Untersuchung des korperlichen, noch durch die des geistigen Zustandes fest
stellen lieBen. 

1m nachsten Jahre nahm sich ein Herr des D. an und verschaffte ihm bci sich leichte 
Gartenarbeit. 1m August 1910 wurde festgestellt, daB D. fleiBig war und sich immer 
niichtern fiihrte. Als er aber doch wieder anfing zu trinken, verlor er seine Arbeit und wurde 
schon einige Tage spateI' wieder beim Betteln angetroffen. 1m Januar 1911 trieb er sich 
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arbeitBlos herum und bettelte, so daB er 7 Tage Haft erhielt. Im Februar bettelte er schon 
wieder. Als er verwarnt wurde, roch er stark nach SchnapEl. D. besserte sich nicht, 
sondern bettelte auf die raffinierteste Weise. Im Marz erhielt er daher Wirtshausverbot 
auf 2 Jahre. 1m April zeigte seine Frau an, daB er trotzdem noch in Kneipen ginge. Darauf
hin begab er sich freiwillig auf Zureden in eine PfIegeanstalt. Der Stadtrat stellte erneut 
Antrag auf Entmiindigung wegen Trunksucht; D. bestritt energisch, daB er ein Trinker 
sei, aber seine Frau sagte aus, daB er ein Schnapstrinker sei und die Entmiindigung ver
diene. Ebenso bestlitigten die Tochter sein Schnapstrinken. Am 28. Juni 1911 wurde 
D. daher entmiindigt und seine Frau zum Vormund ernannt. Am 30. April entwich 
D. aus der Anstalt und kehrte zu seiner Familie zuriick. Schon 3 Tage spater wurde er 
betrunken aufgegriffen und in die Anstalt zuriickgebracht. 

Seine Frau wurde dauernd vom Atmenrat unterstiitzt, auBerdem WOhnen die beiden 
T6chter bei der Mutter und unterstiitzten sie mit wochentlich je 14-15 Mk. 

In der PfIegeanstalt zeigte D. keine AlkohoIneigungen, hat aber den Charakter 
eines verkommenen Trinkers, ist anspruchsvoIl, widersetzlich und fauI. 

Armenunterstutzung brauchte die Familie seit'1905-1913 Mk. 1935,50. 
Diagnose: Geistig gesunde Personlichkeit, chronischer Alkoholist, un

verbesserlich. 

Id. a.1. Nr. 31. Anton Ebbecke wurde am 15. 1. 1867 in Miihlhausen als Tag
IOhnerssohn geboren. Mit 2 Geschwistern wuchs er in geordneten Verhaltnissen auf, kam 
durch vier Klassen der Volksschule und erlernte das Miillerhandwerk. Seine Mutter starb 
an Wassersucht, iiber den Vater konnte nichtB in Erfahrung gebracht werden. Nachdem E. 
ausgelernt hatte, arbeitete er noch 8 Jahre als Miiller und lieB sich nichts zuschulden 
kommen. Er brauchte nicht dienen und blieb ledig. Von 1892 an fiihrte er ein unstetes 
Wanderleben in SiiddeutBchland. 1m Februar 1892 wurde er in EBIingen wegen BetteIns 
das erstemal mit 2 Tagen Haft bestraft. Von nun an haufen sich die Bettelstrafen. Am 
3. Dezember 1892 bekam er in Neuulm wegen BetteIns 10 Tage Haft, am 23. Januar 1893 
in Stuttgart 5 Tage, am 11. Februar in Heilbronn wegen BetteIns und Landstreichens 
9 Tage, am 27. Marz in Pforzheim aus demselben Grunde 12 Tage Haft. 

Am 23. September 1894 kam er in Schremberg, wo er in Arbeit stand, an Steinbriichen 
vorbei. Dort erbrach er eine Hiitte in der Absicht Bier zu stehlen, fand aber keines und 
wandte sich zu einer zweiten Hiitte. Er riB einen Tiirfliigel los und drang ein. Dort fand 
cr in einem Kellerraum ein FaBchen und 4 Flaschen Bier. Damit begab er sich in einen 
Wald und trank dort so viel, wie ihm moglich war, den Rest lieB er auslaufen. Er wurde 
nicht gefaBt und wollte am 13. Oktober den Versuch wiederholen. Da die Tiir inzwischen 
besser gesichert war, hatte er groBe Miihe einzubrechen, aber es gelang ihm und er ent
wendete ein FaB mit 15 Litern und 7 Flaschen. Ala er im Wald 4 Flaschen ausgetrunken 
hatte, wurde er abgefaBt. Vor Gericht gab er alias zu, besonders daB er zum Einbruch 
Gewalt anwenden muBte. Er wurde zu 5 Monaten Gefangnis verurteilt, die er vom 
10. November 1894 bis zum 10. April 1895 absaB. Dann wurde er im Dezember in Ulm 
wegen Bruches der Landesverweisung zu 4 Tagen Haft und am 20. 12. 1895 in Stuttgart 
zu 2 Tagen Haft verurteilt. E. wandte sich nun nach Neustadt, arbeitete aber immer 
nur ganz kurze Zeit auf einer Stelle. Er batte keine standige W ohnung und schIief meist 
drauBen oder in Schuppen. Am 20. November 1896 warf er einem Arbeitgeber eine Fenster
scheibe ein, weil er dreimal vergebens zu dessen abgelegener Wohnung hatte gehen miissen, 
um seinen riickstlindigen Lohn von 1,80 Mk. zu erbalten. Er hatte den Mann nie angetroffen, 
weil er immer zu einer Zeit kam, wo dieser auf Arbeit war. Da E. gerade eine Gefangnis
strafe von 10 Tagen wegen gemeinsamen Hausfriedensbruches abzusitzen batte, erhielt 
er fiir die Sachbeschadigung eine Zusatzstrafe von 2 Tagen. Wegen Hausfriedensbruches 
war er verurteilt, weil er mit mehreren Kameraden sich in eine Scheuer zum Ubernachteu 
eingeschIichen hatte. Am 3. Januar und 20. Februar muBte er in Neustadt wegen BetteIns 
zu 5 und 10 Tagen Haft verurteilt werden. In der Nacht vom 29./30. Marz 1897 nachtigte 
er wieder in derselben Scheuer, wo er im Jahr vorher abgefaBt war, und erhielt dafiir 
14 Tage Gefangnis. Am 28. November warf er wieder einem Arbeitgeber, dessen Dienst 
er ohne Kiindigung verlassen hatte, Fensterscheiben ein, weil er angeblich noch Lohn
forderungen batte. Vom Arbeitgeber wurden diese Forderungen bestritten und E. vom 
Gericht zu 10 Tagen Gefiingnis verurteilt. Vom 23. Marz bis zum 8. August war er auf 
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11 Arbeitsstellen gemeldet, meistens ww'de er wegen seiner Trunksucht wieder weggeschickt; 
1m August muBte er im Krankenhause von seinen Lausen hefreit werden. Da die Kosten 
dafiir von ibm nicht heizubringen waren, muBte sie der Armenrat bezahlen. Am 12. Juni 
war er wegen groben Unfugs, RuhesWrung und Schmahung in der Trunkenheit zu neun 
Tagen Haft verurteilt. Am 12. Dezember 1898 und 26. Januar 1899 muBte er zweimal 
eine Woche Haft wegen BetteIns absitzen. Als Ebbecke am 12. Marz 1901 wieder wegen 
Hausfriedensbruchs, weil er in einer Scheune iibernachtet hatte, mit 6 Tagen Gefangnis 
bestraft wurde, entschuldigte er sich folgendermaBen: 

"Ich war schon einige Male dort im Dienst gestanden, auch habe ich dem Bauern schon 
manchesmal ausgeholfen, wo er zu mir gesagt hat, ich solIe auf dem Speicher schlafen. 
In fraglicher Nacht hat er es nicht zu mir gesagt, und weil ich kein Geld mehr zum tJber
nachten hatte, ging ich auf den Heuspeicher durch die unverschlossene Eingangstiir." 

Am 27. November 1901 und am 6. Februar 1902 wurde er wegen BetteIns mit 3 und 
14 Tagen Haft bestraft. Am 15. Marz 1902 wurde er vom Standgericht wegen Ungehorsams 
nach § 90, 92 und 113 M.Str.G.B. mit 16 Tagen strengem Arrest belegt. 

Vom 29. Januar 1903 bis zum 18. Juni 1907 wurde er noch fiinfmal wegen Bettelns 
bestraft. 

Am 23. Marz 1903 nachmittags um 3 Uhr kam E. in eine Wirtschaft und trank 3 Glas 
Bier und rauchte eine Zigarre. Da er angetrunken war, forderte ihn der Wirt zum Bezahlen 
auf und verweigerte ibm weitere Getranke. E. fing an zu schimpfen, wollte nicht bezahlen 
und verlangte noch mehr Bier. Der Wirt lieB einen Schutzmann holen, der den E. fest
nahm, weil er keine Wohnung hatte. Vor Gericht gab E. zu, daB er beabsichtigt hatte, 
sich ohne Geld einen guten Tag zu machen. Er wurde wegen Betrugs zu einer W oche Ge.
fangnis verurteilt. Wo Ebbecke von 1907 bis 1910 gewesen ist, lieB sich nicht feststellen. 
Am 3. Februar 1910 wurde er wegen BetteIns in Neustadt zu 14 Tagen Haft verurteilt, 
am 7. Marz wegen Nichtnachkommens der Unterkommensauflage zu einer Woche Haft. 

Am Sonntag, den 28. August 1910, schlief E. nachmittags auf einer Bank in den An
lagen. Als ibn ein Schutzmann weckte und zur Rede stellte, rief E. dem Schutzmann zu: 
"Warte nur, du Lump, du elender, du hast mich schon einmal gemacht, das zweitemal 
machst du mich nicht mehr." Als ibn der Schutzmann zur Wache bringen wollte, wehrte 
er sich und hetzte seinen Hund, den er bei sich hatte, auf den Schutzmann, dessen Hand
schuh der Hund zerrill. Wegen Beleidigung und Widerstand erhielt E. 2 W ochen und 
3 Tage Gefangnis. 

1m September 1911 iibernachtete E. auf einem Bauernhof, wo er schon ofter gearbeitet 
hatte, und half dort am nachsten Tag einige Stunden aus. Dann ging er nach Neustadt und 
nahm eine fremde, bessere Jacke als seine eigene mit. E. entschuldigte sich vor Gericht 
damit, daB er betrunken gewesen sei und deshalb die Jacke verwechselt hatte. Erst in 
einer Wirtschaft in Neustadt habe er den Irrtum gemerkt und dann Ieichtsinnigerweise 
unterlassen, den Bauern zu benachrichtigen. Wegen Diebstahls wurde er mit einer Woche 
Gefangnis bestraft. 

Am 8. 5. 1912 erhielt E. wegen BetteIns in Neustadt 14 Tage Haft, im' Januar UH3 
in Weinheim aus demselben Grunde 11 Tage Haft. Am 19. 2. 1913 wurde er wegen Haus
friedensbruchs in Neustadt zu einer Woche Gefangnis verurteilt. Am 28. 8. 1913 wurde 
er von der elektrischen StraBenbahn totgefahren. Den StraBenbahnfiihrer traf keine Schuld. 
E. war betrunken in den Wagen hineingelaufen. 

Diagnsoe: Geistig minderwertige passive Personlichkeit. 

Id. a.2. Nr. 57. Leonhard Hein wurde am 29. 9. 1873 als Sohn eines Taglohners 
in Wiesenbach geboren. Der Vater war ein Trinker, der an einer Nierenerkrankung starb. 
Mit fiinf Geschwistern wuchs H. in leidlich ordentlichen Verhaltnissen auf. tJber die 
Geschwister ist nichts Nachteiliges bekannt geworden. H. besuchte die Volksschulc 
seiner Heimat und war ein mittelmaJ3iger Schiller. Nach der Schulentlassung aus dcr 
7. Klasse arbeitete er aIs Taglohner. 

1m Sommer 1893 wurde er zum erstenmal bestraft. Er und sein Bruder hatten einen 
Schmied mit Stocken arg verpriigelt. H. wurde wegen Korperverletzung zu 2 Wochen 
Gefangnis verurteilt und erhielt mildernde Umstande, weil er iiber die laute offentliche 
Geldforderung des anderen erbost und gereizt war. 

Vom Herbst 1893-95 diente er und lieB sich nichts zuschulden kommen. Nach der 
Dienstzeit wohnte H. wieder bei seinen Eltern in Wiesenbach und arbeitete ala Taglohner 
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meist bei seinem Vater, gelegentlich abel' auch mehrere Tage auswarts. In del' Nacht yom 
15./16. April 1897 hatte H. mit mehreren Kameraden naeh einer Zeeherei dadurch groBen 
Unfug veriibt, daB sie auf del' LandstraBe zwei Eggen mit den Zinken nach oben iiber den 
Weg legten, femer hangten sie einen Pflug auf einen Baum und warfen HolzstoBe durch
einander auf die StraBe. AuBerdem knickten sie eine Reihe junger Obstbaume um oder rissen 
jhnen die Kronen abo VOl' Gerieht entschuldigten sie sich mit ihrer Trunkenheit, H. 
gab dann als Motiv seiner Tat an, die Langenzeller, auf deren Gemarkung del' Unfug veriibt 
war, sollten ihre Arbeiter bessel' bezahlen. Wegen Sachbesehadigung wurde H. zu zwei 
Monaten Gefangnis verurteilt. Am 26. Dezember 1897 geriet H. mit einem anderen 
Mann in Streit mId stach denselben nach kurzer Schlagerei mit einem Messer. Das Gerieht 
lieB mildemde Umstande zu, weil durch den vorausgegangenen Streit Erregung vorhanden 
war und die Folgen del' Tat wenig erheblich waren. H. erhielt wegen Korperverletzung 
2 Wochen Gefangnis. 1m gleiehen Jahr wurde er noch einmal wegen Saehbeschadigung 
zu 30 Mk. Geldstrafe verurteilt. 1m Jahre 1898 arbeitete H. in verschiedenen Orten, 
so in Neckarau, Mannheim, Breitenbronn, Mosbach und Daisbach als Taglohner. Er hielt 
es nirgends lange aus. Ende August 1898 ging er von Daisbach weg. Sein Aufenthalt konnte 
langere Zeit nicht ermittelt werden. Am 4. 12. 1898 stach er dann in Wiesenthal seinen 
Schwager nach einem kurzen Streit mit dem Messer in den Hals. Am 18. 12. stahl er seinem 
Dienstherm in Maisch 16 l\ik. und ging mit einer Weste und einem Hut seines Herm dureh. 
Wegen Korperverletzung, Diebstahl und Unterschlagung verurteilte ihn das Gericht zu 
5 Wochen Gefangnis. Am 10. 7. 1900 wurde er wegen ersehwerter Korperverletzung zu 
5 Tagen Gefangnis verurteilt. Am 4. 10. 1900 heiratete H. in Miickenloch eine Witwe 
mit 6 Kindel'll, die 14 Jahre alter war als er. 1m Mai 1902 hatte K bei einem Steinbruch
besitzer in Rohrbach gearbeitet. Am 17. Mai abends ging H. zu seinem Arbeitgeber 
in die W ohnung, um sich seinen Lohn zu holen. Dariiber kamen sie in Streit. H. weigerte 
sich, die Wohntmg zu verlassen, wurde schlieBlich herausgeworfen und zertriimmerte die 
Tiir mId mehrere Fenster. Deshalb wurde er wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschadi· 
gung zu 15 Tagen Gefangnis verurteilt. 

1m November 1904 wurde H. wegen Blutschande zu 6 Monaten Gefangnis verurteilt. 
Er hatte im Juli 1901 seine 19jahrige Stieftochter, die wegen Diebstahls eine Gefangnis
strafe von 2 Monaten und 3 Wochen verbiiBt hatte, abgeholt, um sie bei sieh aufzunehmen. 
Auf del' Heimfahrt hatte H. verschiedentlich getrunken und von Neckargemiind nach 
Miickenloch den Heimweg zu FuB angetreten. Unterwegs jm Walde verlangte er von seiner 
tltieftochter die Gewahrung des Beischlafes, andernfalls er sie nicht bei sich aufnehmen, 
sondern sie in eine Anstalt bringen lassen wiirde. Unter diesel' Drohung gab das Madchen 
nacho VOl' Gericht behauptete H., daB er sich an nichts erinnem konne, da er betrunken 
gewesen sei. Da sein Verhalten eine schwere Pflichtverletzung war, wurde er zu 6 Monaten 
Gefangnis und 3 Jahren Ehrverlust verurteilt. 

In den Straferstehungsakten wird H. geschildert als ein Mensch, del' die tltrafe nicht 
mehr anschlagt, ehrlos, arbeitsscheu und sittlich gleichgiiltig ist. Er saB seine Strafe ab 
yom 3.6. 1905 bis 2. 12. 1905. 1m August 1907 muBte er dann wegen Bedrohung mit 10 Mk. 
bestraft werden. Am 8. II. 1907 bedrohte H. wieder 2 Menschan im Wald mit Totstechen 
und wurde daftir zu I W oche Gefangnis verurteilt. 

Am 18. Februar stahl H. mit mehreren Genossen 6 Stiick Holz aus dem Wald in 
Neustadt; am 19. Februar verkaufte er einen Handkarren, del' ihm leihweise iiberlassen 
war. Fiir beide Vergehen zusammen erhielt H. 14 Tage Gefangnis. Am 29. April unter· 
l:lchlug H. ein Paket, das Gebrauchsgegenstandc enthielt und ihm anvertraut war. Er 
verkaufte es und verbrauchte den Erlos fiir sich. Wegen Unterschlagung erhielt er 1 Woche 
Gefangnis. 

Am 1. Juli stahl H. au~ einem TOl'weg eine Leiter im Wert von 10 Mk.; am 18. August 
veriibte er Zeehprellerei in einer Wirtschaft; am 22. August stahl er aus einem unver
schlossenen Nebenzimmer einer Wirtschaft einem Arbeiter eine Sense; am 23. August 
veriibte er eine Zechprellerei. Wegen diesel' Straftaten wurde er am 25. August 1909 zu 
3 Monaten und 28 Tagen Gefangnis verurteilt. 

In diesel' Zeit lebte seine Frau getrennt von ihm bei ihrem Sohn, weil sie mit H., 
del' haufig betrunken war, nicht auskommen konnte. Dureh Waschen und Putzen suchte 
sich die Frau selbst zu ernahren. Sie muBte abel' yom Armenrat vom 1. 12. 1908 mit Miet. 
zuschuB untcrstiitzt werden. 1m September 1909 verstauchte sich H. die Hand. Als 
er im Herbst seine Strafe absaB, muBte seine Frau mit ihren Kindern vom Armenrat 
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unterstiitzt werden. Nach seiner Entlassung aus dem Gefangnis erhielt H. vom Armenrat 
ein Paar Schuhe. 1m Januar 1910 war er wieder krank und muBte unterstiitzt werden • 

.Am 26. Februar 1910 wuBte sich H. durch einen gefalschten Bestellzettel bei einem 
Handler Sagen und ein Beil zu verschaffen, die er verkaufte und den Erltis fiir sich behielt . 

.Am 27. Februar veriibte er eine Zechprellerei und trank 6 Glas Bier. Da er noch eine 
4monatliche Gefangnisstrafe wegen Diebstahls zu verbiiBen hatte, wurde er unter Einrech
nung dieser Strafe zu 4 Monaten und 7 Wochen Gefangnis verurteilt . 

.Am 18. Oktober 1910 wurde H. verhaftet, weil er VOl' del' Wohnung seiner Frau larmte 
und zu einem Schutzmann sagte: "Heute steche ich maIDer Frau den Hals ab." Auf dem 
Wege zur Wache beleidigte er die Schutzleute aufs groblichste durch die gemeinsten Schimpf
worter. Gegen den Haftbefehl legte er Beschwerde ein, weil er seit seiner Entlassung aus 
dem Gefangnis in demselben Haus wie seine Frau wohne und eine bestimmte Beschaftigung 
habe, er handle mit Kartoffeln. Seine Frau gab an, daB er nicht bei ihr seit seiner Ent
lassung gewohnt habe. Sie nehme ihn auch nicht mehr auf, deshalb habe er die Drohung 
gegen sie ausgestoBen. Mit Kartoffeln handle er auch nicht, er sei ein so verkommenel' 
Mensch, daB ibm keiner Kartoffeln auf eigene Rechnung anvertrauen wiirde. Es wurde 
festgestellt, daB H. nur KartoffeIhandlern geholfen hatte, Sacke zur Kundschaft zu 
bringen. H. wurde dahel' zu 4 Wochen Gefangnis wegen Bedrohung und Beleidigung 
verurteilt. 

Wegen seiner Trunkenheit wurde H. dann am 25. 11. 1910 vom Bezirksamt verwarnt . 
.Am 22. Oktober 1910 wurde H. zu 7 Monaten Gefangnis verurteilt wegen Diebstahls 
i. w. R. 

In del' Begriindung des Urteils heiSt es: 
.Am 14. Oktober 1910 bot sich del' Angeklagte H. einem Handler von NeuluBheim, welcher 

hier mit Kartoffeln handelte, zum Abladen derselben an. FUr die Familie eines Taglohners 
hier wurden 11/2 Zentner geliefert, welche in Gegenwart des Angeklagten ein Neffe des Tag
lohners mit 6 Mk. an den Handler bezahlte. DaB del' Angeklagte dabei war, die Auszahlung 
mit ansah und selbst nicht befugt war, Gelder einzukassieren, ergab die eidliche Aussage 
des Handlers. Nichtsdestoweniger ging H. nachmittags zu dem Taglohner, verlangte die 
6 Mk., erhielt sie und verwendete .sie fiir sich. Es ist somit als festgestellt zu erachten, 
daB del' Angeklagte in del' Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu ver
schaffen, das Vermogen eines anderen dadurch beschadigte, daB er durch die Unterdriickung 
del' wahren Tatsache einen Irrtum erregte, indem er am 14. Oktober 1910 dem Taglohnel' 
verschwieg, daB die ibm gelieferten Kartoffeln bezahlt sind, und ihn veranlaBte, dem An
geklagten die 6 Mk. auszuzahlen. 

Da del' AngekIagte durch Urteil del' diesseitigen Strafkammer vom 1. Oktober 1909 
wegen Betrugs i. w. R. und Diebstahls i. w. R. zu einer Gesamtgefangnisstrafe von 3 Monaten 
28 Tagen, verbiiBt am 8. Januar 1910, und durch Urteil desselben Gerichts vom 26. Juni 1910 
wegen im Februar HllO begangenen Betrugs usw. unter Einrechnung einer durch die Straf
kammer Karlsruhe am 21. Juni d. J. iiber ihn verhangte Gefangnisstrafe von vier Monaten 
zu einer Gesamtgefangnisstrafe von vier Monaten 7 Wochen, verbiiBt am 7. Oktober 1910, 
verurteilt ist, so liegt del' Tatbestand des § 264 StrGB. VOl'. Da del' Betrag del' erschwindelten 
Summe nicht sehr bedeutend ist, wurden zwar mildernde Umstande angenommen, abel' 
im Hinblick darauf, daB del' Betrug schon eine W oche nach Vel'biiBung del' letzten Strafe 
begangen ist, auf eine Gefangnisstrafe von 7 Monaten erkannt. Die Aberkennung del' 
biirgerlichen Ehrenrechte stiitzt sich auf § 32 StrGB., die Verurteilung zur Tragung del' 
Kosten auf § 496 f. StrPO. 

Yom 24. 12. 1910 bis zum 8. 7. 1911 saB H. im Gefangnis. 1m August konnte er nicht 
aufgefunden werden. Seine Frau hatte ihn nicht wieder bei sich aufgenommen . 

.Am 17. 8. 1911 entwendete H. in Neustadt einen Handkarren von del' StraBe und 
suchte ihn zu verkaufen. Als er dabei ertappt wurde, gab er ihn dem Eigentiimer zuriick. 
Wegen Diebstahls i. w. R. wurde er zu 7 Monaten Gefangnis verurteilt. Es wurden ihm 
noch mildernde Umstande zugebilligt, weil er diese Tat im angetrunkenen Zutande veriibt 
hatte . .Am 1. 4. 1912 wurde er wieder aus deni Gefangnis entlassen und kehrte nach Neu
stadt zuriick. Seine Frau nahm ihn abel' nicht bei sich auf, so daB H. nach Briihl ging, 
wo er Arbeit fand. Dort nahm sich H. am 1. Mai das Fahrrad seines Wirtes, um nach 
Neustadt zu seiner Frau zu fahren; er verkaufte das Rad und verbrauchte das Geld 
fiir sich. 
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Vor Gerieht inaehte er folgende Angaben: 
"Wegen meiner letzten Strafe, die ieh wegen Riiekfalldiebstahls in Hohe von 7 Monaten 

verbiiBte, wurde meine Frau mit mir bos. Am 1. Mai d. J. wollte ieh mieh mit meiner 
Frau wieder aussohnen und fuhr deshalb mit dem Rade meines Wirtes, bei dem ich wohnte, 
Neustadt zu. lch wollte auch an das Bezirksamt Neustadt deswegen und habe mir auch 
bei meinem Meister in Briihl, ehe ich weiterfuhr, Geld geholt. Als ich ein Stiick Wegs ge
fahren war, ging der Schlauch und Mantel des hinteren Rades, die vorher schon mit einer 
Schnur gebunden waren, vollends kaput. lch schob nun das Rad bis zu einer Wirtschaft 
zwischen Theinau und Neckarau, in der ich einkehrte. lch setzte mich dort zu ein paar 
Arbeitern, die Maifeier hielten. Ais ich wieder fortging, war ich betrunken. lch legte mich 
in den StraBengraben und das Rad neben mich hin. Als ich mOl'gens aufwachte, war dasselbe 
versehwunden. leh ging nun naeh Rheinau zuriick und meldete aueh einem mir unterwegs 
begegnenden Sehutzmaun den Diebstahl und kehrte dann in einer Wirtsehaft in Rheinau, 
an der Eeke, wo der Weg naeh Seekenheim fiihrt, ein. Dort trank ieh einen Kaffee und 
erzahlte aueh den Wirtsleuten den Vorfall. leh sehrieb aueh dem Besitzer des Rades, wie 
es mir ergangen sei, mit der Aufforderung, er sollte mir sehreiben, was das Rad wert ware, 
ieh wollte es bezahlen. leh bin selbst nieht hin, weil ieh nieht traute. 

leh bestreite entsehieden, einen Diebstahl begangen zu haben, da ieh das Rad nieht 
behalten wollte. Kurze Zeit vorher habe ieh aueh meinem Meister sein Rad zu einer aus
wartigen Tour benutzt. Dies war ein neues Rad, und wenn ieh hatte stehlen wollen, hatte 
ieh doeh dieses und nieht das alte genommen." 

H. wurde wegen Untersehlagung zu 4 Monaten Gefangnis verul'teilt. Seine Strafe 
verbiiBte er yom 7. 9. 1912 bis 22. 12. 1912. 

Bis zum April 1913 war sein Aufenthalt unbekannt. 1m April bat er beim .Armenrat 
in Neustadt urn ein Bett, da er einen 17jahrigen Stiefsohn und eine 12jahrige Stieftoehter 
nieht mem' in einem Bett sehlafen lassen konne. Er hatte wieder Arbeit in Neustadt gefunden 
und wohnte bei seiner Frau. Am 8. April wurde H. mit seiner Frau zusammen Guttempler; 
am 12. April wurde er wegen Untersehlagung eines Fahrrades festgenommen. H. gab 
vor Gerieht folgende Sehilderung und versuehte aueh ·zu erklaren, warum er vor April 
nieht bei seiner Familie in Neustadt wohnen konnte. Er hatte im Februar in Ladenburg 
bei einem Miihlenbesitzer gearbeitet und dann am 1. Marz in Sehwetzingen den Besitzer 
des Rades getroffen, del' ihm sein Rad zu einer Besorgung naeh Mannheim lieh. 

Als ieh damals am 1. Marz 1913 mit einem Steinbruehbesitzer von Bammental in der 
Wirtsehaft zum Kurfiirsten in Sehwetzingen zusammentraf, hatte ieh die Absieht, bei 
diesem am folgenden Montag, wie ieh von ihm bestellt wurde, in dessen Steinbrueh zu 
arbeiten. Als mir diesel' ferner sein Fahrrad zum Reparierenlassen anvertraute, hatte 
ieh noeh keinesfalls die Absieht, dasselbe ffir mieh zu behalten, denn ich ging damit zu 
zwei Fahrradhandlern in Sehwetzingen, traf aber keinen zu Hause, und erst als ieh in del' 
dritten Fahrradhandlung eine Luftpumpe bekam und sodann das defekte Rad aufpumpte, 
kam mir infolge meiner Trunkenheit der Gedanke, das Fahrrad nieht wieder zuriiek
zubringen, sondern damit wegzufahren. leh fuhr sodann mit dem Fahrrad naeh Mannheim 
und kehrte bei dem Wirt SehwetzingerstraBe Nr. 37 ein. Von diesem lieB ieh mir ffir das 
Fahrrad 20 Mk. geben, und mit diesem Gelde fuhr ich noeh an demselben Abend naeh 
Neustadt. Am folgenden Montag kaufte ieh mir sodann bei einem Trodler in Mannheim 
eine Hose ffir 3 Mk. und ein Paar Sehuhe fiir 3.50 Mk. Den Rest verbrauehte ieh ffir meinen 
Lebensunterhalt. leh wiederhole noehmals, daB ieh von vornherein nieht die Absieht hatte, 
das Fahrrad ffir mieh zu behalten. 

leh bin nur deswegen von meiner Familie fern geblieben wegen meinem Stiefsohn 
Leonhard, der jetzt als "Unsieher" beim Regiment 113 in Freiburg ist. Der Obengenannte 
hat ffir Kost und Kleider niehts oder wenig hergeben wollen, und da er aueh von seinen 
alteren Gesehwistern unterstiitzt wurde, so habe ieh fortgemuBt. Da jetzt derselbe nieht 
mehr zu Hause ist, ist es Ruhe. leh bitte daher ergebenst das GroBherzogliehe Amtsgerieht, 
mieh auf freien FuB setzen zu wollen, da meine Frau keiner Arbeit mehr vorstehen kann 
und aueh noeh Kinder da sind, welehe noeh in die Sehule gehen, auch bin ieh bereit, jeder 
Ladung Folge zu leisten. Zum Beweis gebe ieh zwei Briefe mit, welehe meine Frau mir 
geschrieben hat." 

Am 15. August 1913 hatte H. seine Gefangnisstrafe verbiiBt und kam naeh Neustadt 
zuriiek, wo er bei der Stadtmission Arbeit fand. 
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Am 3. S~ptember wurde er beim stadtischen Gaswerk eingestellt. 
Am 1. Januar 1914 wurde gemeldet, daB er zwar seinen ganzen Verdienst von wochent

lich 22,80 Mk. an seine Frau abgab, aber nicht mehr abstinent lebte, sondern schon wieder 
zweimal betrunken getroffen war. Am 27. Februar wurde gemeldet, daB sich H. Sonntags 
regelmiiBig betrinke, auch einmal nachmittags betrunken war und Geld vom Sparkassen. 
buche seines Sohnes abgehoben hatte. Dann hatte ihn seine Frau wieder heimgeholt. H. 
wurde vom Bezirksamt nochmals verwarnt. Im Miirz wurde er dann wieder wegen eines 
DiebstaWs im Fahndungsblatte gesucht. Sein Aufenthalt ist nicht bekannt, daher konnte 
er auch nicht zu einer Unterredung herangezogen werden. 

Armenunterstiitzung hatte die Familie 516,90 Mk. 
Diagnose: Geistig minderwertige, aktive Personlichkeit. 

Id. h. Nr.77. WiIhelmKriihewurde am 10. 7.1877 in Unterkessach als Taglohners
sohn geboren. Seine Eltern starben beide in hohem Alter, 2 Geschwister leben und sind ge
sund. K. wurde aus der 8. Volksschulklasse als Dienstknecht zu den Bauern entlassen. 
1898-1900 diente er beim Militiir und war dann wieder Dienstknecht in Volkshausen. Am 
22. 12. 1902 stahl er dort seinem Dienstherrn nach dem Dreschen einen Sack von 130 Pfund 
Hafer, den er bei seinen Eltern im Stall versteckte. K. entschuldigte sich damit, daB er 
beim Dreschen so viel Most getrunken habe, daB er nicht mehr gewuBt hiitte, was er tat. 
Nach den Aussagen des Dienstherrn, der den Most verabreichte, war K. woWangetrunken, 
aber nicht sinnlos betrunken. Daher wurde ihm seine Angetrunkenheit und die spiitere 
Riickgabe des gestoWenen Gutes, ebenso seine bisherige Straflosigkeit zugute gerechnet 
und er zu 9 Tagen Gefiingnis verurteilt. 

Am 5. 2. 1903 wurde K. wegen Korperverletzung zu einer Woche Gefiingnis verurteilt, 
weil er yorsiitzlich einen anderen miBhandelt und an der Gesundheit geschiidigt hatte. 
Mit mehreren Kameraden zusammen hatte er in der Nacht vom 1./2. Februar bis gegen 
12 Uhr gezecht und auf dem Heimweg Streit mit diesen bekommen, weil sie ihn nicht mehr 
bei sich Behan wollten. Darauf war er einem nachgegangen und hatte ihn mit mem Bohnen
stecken so verpriigelt, daB er einen Tag nicht arbeitsfiihig war. Noch im selben Jahr machte 
sich K. wieder einer gefiihrIichen Korperverletzung und Widerstandes schuldig. In der 
Nacht von Ostermontag auf Dienstag war der als unbotmiiBig und rauflustig bekannte 
K. mit seiner Bekanntschaft in einem benachbarten Dorfe auf dem Tanz. Hierbei geriet 
er mit mehreren jungen Burschen in Streit, bis er zum Hause hinausgeworfen wurde. Als 
er wieder in das Haus eindringen wollte, trat gerade ein Landwirt heraus, den K. sofort 
mit dem Messer in den Oberschenkel stach, so daB der Mann 3 Wochen arbeitsunfiihig war. 
Nur mit Miihe konnte K. vom Nachtwiichter mid PoIizeidiener abgefiihrt werden, da er 
sich wie rasend gebiirdete. Weil K. im gleichen Jahre schoneinmal wegen Korperverletzung 
bestraft worden und seine Tat iiberaus brutal war - zu seinen Gunsten konnte nur in 
Betracht kommen, daB er viel getrunken hatte und gereizt war - so wurde gegen ihn auf 
6 Monate Gefiingnis und wegen des Widerstandes auf 3 Wochen Gefiingnis erkannt. 

Im JuIi 1906 bekam K. mit seinem Arbeitgeber Streit, weil er anstatt aufs Feld zu 
gehen und zu arbeiten, sich mit StraBenbauarbeitern in ein Zechgelage eingelassen hatte. 
1m Verlaufe des Streites wurde K. frech und drohte, daB er die Arbeit aufgeben wiirde. 
K. verIieB das Feld, kehrte jedoch um, a.ls ihm sein Dienstherr nachrief, er sei ein elender 
Tropf, und stiirzte sich auf diesen und dessen Frau, die er mit einem Rechen verpriigelte. 
AlB der Dienstherr davonIief, warf K. mit Steinen hinter ihm her. Spiiter holte er unter 
lautem Schreien und Schimpfen seine HabseIigkeiten aus dem Hause. Wegen der rohen 
Korperverletzung erkannte das Gericht auf 3 W ochen Gefiingnis, wegen der Bedrohung 
auf 10 Tage und wegen Steinwerfens auf 14 Tage Haft. 

Am 1. 11. 1907 hatte K. sein Fuhrwerk mehrere Stunden abends unbeleuchtet' vor 
einer Wirtschaft, in der er kneipte, stehen lassen. Als er heraustrat, waren die Pferde etwas 
weitergegangen. K. begann unbiindig zu schimpfen und zu fluchen, so daB ihn ein des 
Weges kommender PoIizeidiener zur Rube verwies. In seiner Wut bedrohte K. diesen 
Polizeidiener mit Totstechen und zog sein Messer, als dieser seinen Namen feststellen wollte. 
Weil K. wegen gleichartiger und .iihnIicher RoheitsdeIikte schon vorbestraft war, wurde er 
wegen Widerstand und Bedrohung zu 3 W ochen Gefiingnis verurteilt. 

1908 kam K. nach Neustadt und arbeitete hier als TaglOhner. Mit einer Witwe fing 
er ein Verhiiltnis an und hatte ein uneheIiches Kind mit ihr. Am 20. 3. 1912 zeigte ihn 
seine Braut an, weil sie es mit ibm gar nicht mehr aushalten konne. K. wohne bei ihr und 
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trinke so, daB er ·manchmal ganz gestort sei; er habe versprochen, ihr zur Fiihrung des 
gemeinsamen Haushaltes seinen ganzen Lohn abzugeben, abel' die Halite vertrinke er 
regelmaJ3ig. 

Auf dem Bezirksamt gab K. an, daB er sich von del' Frau keine Vorschriften machen 
lieBe, weil sie nicht verheiratet waren. Von seinem Guthaben iiber 700 Mk. auf del' Spar
kasse habe die Frau schon alIes bis auf 130 Mk. abgehoben. Dies gibt die Frau zu, behauptet 
abel', das Geld fiir das Kind und den Haushalt gebraucht zu haben, da K. sie nicht geniigend 
unterstiitze. Von ihrem ersten Mann sei sic geschieden, weil er als unheilbar in del' lrren
anstalt sei. 

1m Juli 1912 heirateten die beiden. Nach 4 Wochen beschwerte sich die Frau, weil 
K. sie trotz eines Verdienstes von 25 lIlli. in del' Woche kaum unterstiitzte. Am 25. 8. kam 
K. betrunken heim, gab von seinem Verdienst nUl' 13 l\tIk. ab und verpriigelte die Frau 
auf V orhalt stark, warf sie zu Boden und wiirgte sie am Halsi Er wurde festgenommen 
und erhielt einen Tag Haft. 1m September zeigte ihn die Ortskrankenkasse beim Bezirksamt 
an, weil seine Frau wegen einer Rippenkontusion in die KIinik aufgenommen werden muBte. 
K. hatte sie in del' rohesten Weise getreten, die Frau stelIte abel' keinen Strafantrag wegen 
K6rperverletzung. K. wurde verwarnt und ihm Wirtshausverbot angedroht. Anfang 
Oktober zeigte die Frau wieder an" daB K_ ganz maBlos trinke. In den letzten 4 Wochen 
habe er von 96 Mk. Verdienst nUl' 31 Mk. abgegeben und nicht einmal die Wohnungsmiete 
bezahlt, so daB die Wohnung zwangsweise geraumt wurde. Die Frau mit ihren 2 Kindern 
muBte wegen Obdachlosigkeit 3 Tage im stadtischen Armenhaus aufgenommen werden. 
K. erhielt 4 Tage Haft. Del' Armemat gab seine beiden Kinder in Pflege, wollte abel' trotz
dem das yom Bezirksamt beantragte Wirtshausverbot gegen K. nicht befiirworten. Am 
1. 12. 1912 nahm die Mutter ihre beiden Kinder wieder in Pflege. Am 2. Dezember kam 
K. stark betrunken heim und gab von seinem letzten Lohn nul' 2 Mk. abo Darauf wurde 
am 12. 12. 1912 iiber ihn Wirtshausverbot auf 2 Jahre verhangt. Del' Verein abstinenter 
Frauen nahm sich del' Familie an. 1m Januar 1913 gab del' Gr. Bezirksarzt ein Gutachten 
libel' K. ab, dahin, daB eine geistige Erkrankung im engeren Sinn sich nicht feststelIen 
lasse, dagegen eine Reihe von psychischen Ziigen und ausgesprochenen k6rperlichen Zeichen, 
die mit Sicherheit darauf hinwiesen, daB K. chronischer Alkoholist sei. K. selbst weise 
das weit von sich, seine Frau sei an alIem schuld, er selbst sei fleiBig, sparsam und immer 
niichtern, er gabe seiner Frau immer seinen ganzen Verdienst abo Ortlich und zeitlich 
war K. orientiert, war besonnen und geordnet und zeigte wedel' gr6bere lntelligenzdefekte 
noch Erinnerungsliicken. Sinnestauschungen und Wahnideen fanden sich nicht. Die Hande 
und die Zunge zitterten stark. Gleich nach del' Untersuchung durch den Bezirksarzt betrank 
sich K. kraftig, so daB ihn die Frau wieder anzeigte, weil er sie daheim geschlagen habe. 

Die Nachforschung ergab, daB die Frau am fraglichen Abend mit ihrem Mann in mehrcren 
Kneipen gewesen war. Die Frau ist als streit- und handelsiichtig bekannt. Es wurde fest
gestellt, daB sie, als ihr erster Mann im Irrenhaus untergebracht war, nach N. kam und 
hier Putzfrauendienst verrichtete. Sie hatte ein Verhaltms mit einem Italiener und gebar 
am 25. 2. 1910 ein Kind. Abel' schon wahrend diesel' Schwangerschaft hatte sie mit K. 
ein Verhaltnis angefangen, mit dem sie dann weiter unehelich zusammenlebte. Die Ehe 
mit ihrem ersten Mann wurde erst am 25. 2. 1911 geschieden. Als das dem K. geh6rige 
Sparkassenbuch aufgebraucht war, kam es in del' Ehe zu haufigen Streitigkeiten. Die Frau 
ist als fleiJ3ige Wirtshausbesucherin bekannt. Sie wurde daraufhin auch yom Bezirksamt 
verwarnt. 

Sonntag, den 19. 1. 1913, kam K. nicht zum Mittagessen heim. Seine Frau ging darauf 
in eine Wirtschaft, wo sie ihn vermutete, urn ihn zu holen. Er kam abel' nicht mit, sondern 
ging spateI' heim. In del' Wohnung begann er sofort Streit mit del' Frau, warf die Lampe 
urn und ebenso einen Kinderwagen, worin das jiingste Kind schlief. Dann zertriimmerte 
er den Wecker auf dem Boden und verprligelte das 3jahrige Kind. Da er furchtbar tobte 
und schimpfte, fliichtete sich die Frau und lieB Schutzleute holen, die dann nach 3/4stiindigem 
Ringen den K. erst iiberwaltigen konnten. Wegen Bedrohung, K6rperverletzung, Wider
stand und Beleidigung wurde K. zu 4 Monaten 2 Wochen Gefangnis und 1 Woche Haft. 
verurteilt. Bis Ende Juli saB e1'" im Gefangrus. Am 30. Juli fand er Arbeit bei del' Stad" 
als Tag16hner, begann abel' gleich wieder das Trinken. 1m September bekam er wegen 
Ubertretung des Wirtshausverbotes 10 Tage Haft, besserte sich abel' mcht. Daher wurde 
er am 1. Dezember nochmals 4 Wochen eingesperrt. Er hatte in den letzten Wochen seine 
hochschwangere Frau standig so miBhandelt, daB es zum Abort gekommen war. K. selbst 
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auJlerte sich i.n rohester Weise dariiber und "antwortete auf Vorhalt, daB er sich von seiner 
Frau nichts gefallen lieBe, da konne es gehen, wie es wolle. 

Am 5. 12. 1913 reichte die Frau die Ehescheidungsklage ein. 
Am 10. 1. 1914 wurde K. wegen Widerstands zu 6 Wochen Gefangnis verurteilt und 

am 14. 2. unter Einrechnung obiger Strafe wegen Korperverletzung und Beleidigung zu 
3 Monaten und einer W oche Gefangnis. 

Am 4. Marz 1914 muJlten seine Frau und die Kinder wieder ins stadtische Armenhaus 
wegen Obdachlosigkeit aufgenommen werden. 

Da K. im Gefangnis sitzt, konnte er nicht personlich untersucht werden. 
Er ist ein auJlerst roher, gewalttatiger Mensch ohne irgendwelches sittliche Gefiihl. 

Sehr wahrscheinlich wird er, aus dem Gefangnis entlassen, wenn die Ehe geschieden wird, 
das Wirtshausverbct fortgesetzt iibertreten, so daB ffir ihn dann die Entmiindigung wegen 
Trunksucht und eine langere Unterbringung in einer Anstalt in Betracht kame. Auf jeden 
Fall ist K. ein Mensch, bei dem alle guten Worte und Ermahnungen wertlos sind, del' nul' 
durch ganz strenge MaBregeln davon abgehalten werden kann, weiteres Unheil anzurichten. 

Armenunterstiitzung brauchte er 242 Mk. 
Diagnose: moral insanity. 

Id. c. Nr.83. l\JichaelLenk wurde am 19. 2. 1880 in Handschuhsheim als Landwirts
sohn gebcren. Sein Vater erschoB sich und 2 Kinder 1895 aus unbekanntem Grunde, er soIl 
ein starker Trinker gewesen sein. Eine Schwester des Vaters ist wegen Geisteskrankheit in 
einer Anstalt. Bei del' fleiBigen Mutter wuchs L. mit seinem Bruder zusammen auf. In del' 
Schule wurde er aus del' 8. Klasse entlassen und solI gut gelernt haben. Er arbeitete immer 
daheim und brauchte nicht zu dienen, weil er die Mutter unterstiitzten muBte. 1904, als 
sie an Lungentuberkulose starh, erbte er einen Teil des vaterlichen GehOfts und heiratete. 
Nach einem halben Jahr starb die Frau im Wochenbett, das iiberlebende Kind nahm die 
Mutter del' Frau zu sich, und hat es seitdem ohne Entgelt in Pflege behalten. Ais Witwer 
kam L. ans Trinken und wurde nachlassig in seinem Bemf. 1m August 1909 heiratete er 
wieder, blieb abel' nul' die ersten 6 Wochen niichtern, dann fing er aufs neue an zu trinken. 
Die Eheleute betreiben eigene Landwirtschaft, die Frau verkauft aIles auf dem Wochen
markt, wahrend del' Mann oft tagelang beschaftigungslos daheim herumsitzt, erst um 
10 Uhr aufsteht und meist seinen eigenen Apfelwein trinkt. Das Familienleben wurde 
immer ungliicklicher. L. ging oft ganze Nachmittage in die Wirtschaft, kam angetrunken 
heim, stritt sich mit del' Frau, miBhandelte sie, wenn sie ibm Vorwiirfe machte, und ging 
abends wieder weg, um erst in del' Nacht gegen 1 odeI' 2 UbI' betrunken heimzukommen. 
Da er nicht geniigend ffir den Haushalt sorgte und viel Geld vertrank, muBte die Frau 
allmahlich von einem Sparguthaben 700 Mk. abheben. !hI' Verdienst vom Wochenmarkt 
vertrank L. meistens, verkaufte auch noch fiir il00 Mk. einen Acker und hatte vom Erlos 
schon mehrere hundert Mark vertrunken, als ibn die Frau anzeigte. Da die Frau seinen 
normalen Geisteszustand anzweifelte, ging del' Bezirksarzt 1911 in die Wobnung und traf 
L., Apfelwein trinkend, am Tisch sitzend an; er las in einem Roman und beaufsichtigte 
sein Kind. Auf Vorhalt behauptete er, nicht zu trinken. Er gehe selten ins Wirtshaus 
und genOsse nur seinen Apfelwein. Den Ackerverkauf bestreitet er, er arbeite immer fleiBig 
auf seinem Land. Mit seiner Frau konne er sich nicht vertragen, sie wolle ihm kein Geld 
lassen. Zeitlich und ortlieh war L. orientiert, faJlte schnell auf und bot keine Zeichen geistiger 
odeI' gemiitlicher Veranderung, auBerte auch keine Eifersuchtsideen und war friedlich. 
Korperlich bot er Symptome des Gewohnheitstrinkers, zitterte stark an den Handen und 
hatte ein praseniles Aussehen. Beziiglich seines Verhaltens zum Alkohol war er vollig 
urteilslos. SpateI' gab die Frau an, daB er seit dem Besuche des Arztes voriibergehend 
weniger getrunken habe, abel' nur noch mit ihr schimpfe und sie bedrohe, falls sie ihn noch 
einmal anzeigen wiirde. 1m niichternen Zustande sei er fleiBig und ruhig. Das komme 
abel' sehr selten vor. Sie hatten schon 2 Acker verpachten miissen, weil er nicht arbeite. 

L. wurde im Herbst 1913 verwarnt, hesserte sich aber nicht. 1m Januar 1914 war er 
wieder oft betrunken, schimpfte viel daheim und sehlief am Tage. Er wurde nochmals 
verwarnt und streng iiberwacht. 1m April muBte sich die Frau schon wieder beschweren. 

Bei del' Unterredung ist L. recht gemiitlich und zeigt den typischen Trinkerhumor. 
Gegen seinen wirtschaftlichen Niedergang ist er stumpf und gleichgiiltig. Seine Frau habe 
an aHem schuld, er sei leicht erregt, "gleich aus dem Ding" und wolle in Rube gelassen 
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werden. Er hat fUr niehts Interesse, spielt in den Wirtsehaften manehmal Karren, sitzt abel' 
meist faul daheim herum und vertrinkt seinen eigenen Apfelwein, warn'end seine Frau 
fleiBig fiir sieh und ihre drei kleinen Kinder sorgt. 1m Gegensatz zu 1911 zeigen sieh bei 
L. jetzt Behon auffallende Merkmale einer Charakrerveranderung, gemtitlieh ist· er verroht, 
maeht sieh iiber die Frau und Kinder lustig, weil sie sieh VOl' ihm fiirehteten, faBt nieht 
mehr schnell auf und gibt langsam lassige Antworten. 1m Vergleieh zu seinen 31 Jahren 
sieht L. aus wie Anfang 40, seine Bewegungen sind langsam und trage. Pathologisehe 
Rausehe, Halluzinationen und Erregungszustande lassen sieh bisher nieht naehweisen. 
Er rieeht stark naeh Alkohol, den er anseheinend auf dem Wege zur Unterredung erst 
reiehlieh genossen hat.' 

Wenn er nieht scharf angefaBt und eventuell entmiindigt wird, seheint eine Besserung 
bei ihm ausgesehlossen. Die Familie ist in Gefahr, dureh ihn v6llig zu verarmen. 

Diagnose: Haltlose Personlichkeit mit Charakterveranderung dureh 
ehronisehen AlkohoIismus. 

IIa. Nr. 71. Otto Kirsten wurde am 4. Mai 1869 zu PoBniek in Thiiringen als Sohn 
vermogender Eltern geboren. EI' hatte eine Sehwester, die gesund und.verheiratet ist. 
K. besuehte die Realsehule und ging mit dem Einjahrigenzeugnis ab, urn als Kaufmann 
in die 1.ehre zu treten. Er war begabt und gesund, doeh von je etwas leiehtsinnig. Nach 
der1.ehre diente er ein Jahr bei del' Kavallerie, wurde abel' nicht Reserveoffizier. Darauf 
ging er nach Frankfurt am Main und lebte sehr flott, trank in Gesellsehaft sehwere 
Weine und lebte ziemlich aussehweifend. 1.angere Zeit arbeitete er in einem Gesehiift, 
das er 1895 selbstandig iibernahm. 1m Juli 1898 heiratete er. Die Mutter seiner Frau 
war wegen Ehebruehs gesehieden. 4 Jahre lebte das Paar in Fran~furt, doeh ging das 
Gesehaft nicht, weil K. von seinem Teilhaber betrogen wurde. Diesel' ersehoB sich, 
und K. muBte das Gesehiift verkaufen. Als er dazu noeh augenkrank wurde (er muBte 
wegen Star operiert werden), war er 2 Jahre besehiiftigungslos, gab abel' seine Vorliebe 
ftir schwere Weine nieht auf. 1902 zog er naeh Neustadt. Die Frau hatte 3 Aborte 
durehgemaeht und kein lebendes Kind. In Neustadt hatte K. eine gute Stelle als Ge
sehiiftsfiihrer, war abel' naeh 4 Jahren brotlos, wei! das Gesehiift einging. In diesel' 
Zeit lebte'er ziemlieh niichtern. Doeh, als er in einen groBen ProzeB verwiekelt wurde, 
nahm er keine Stellung wieder an: Dureh zahlreiehe Termine aufgeregt und nervos ge
worden, fing er wieder an zu trinken. Da er von seinen Eltern nieht mehr unterstiitzt 
wurde, und dureh das Prozessieren groBe Unkosten hatte, dazu noeh viel Geld vertrank, 
wurden die Mobel del' Eheleute gepfaudet. 1m Juni 1906 fand er eine Anstellung als 
Hilfsarbeiter. Ein Jahr wohnten sie m6bliert, dann lOste del' Vater die Mobel aus, so daB 
sie eine eigene W ohnung beziehen konnten. Dureh Zimmervermieten verdienta die Frau 
die Miete. Del; Mann hatte taglieh 3 Mk., maehte abel' oft blau und betrank sieh fiirehter
lieh, wenn er einen Term in gehabt hatte; danaeh konnte er meist 3 -4 Tage nieht 
arbeiten. Als er sieh neue Prozesse zuzog, die sieh tiber 3 Jahre hinzogen, wurde es ganz 
schlimm mit ihm. Er war vollig haltlos, vertrank ofter seinen ganzen Woehenlohn 
an einem Abend, kam verlumpt und zerrissen heim, wei! er immer auf del' StraBe hinfiel. 

Seine ordentliehe, fleiBige Frau tat ihr Mogliehstes, damit sie nieht ganz herunter
. kamen. Oft wurden ihnen die Saehen wegen del' ProzeBkosten gepfandet. Zeitweise 
benahm sieh K. wie geistesgestor.t und sehimpfte entsetzlieh. Mehrere Male muBten 
sie die Wohnung weehseIn. 3 Monate wohnten sie in einem Hause, in dem unten eine 
Wi1'tsehaft war. K. saB fast imme1' in der Kneipe und trank kolossal. Er bekam leiehte 
E1'regungszustande und wurde gegen seine Frau gewalttatig. Diese war energiseh genug, 
ihn geho1'ig zu verpriigeIn, so daB er sie in Ruhe lieB. K. trieb sieh mit schlechter Gesell
schaft herum. Eine Naeht schlief er am FluB. 1m April 1912 zeigte ihn die Frau beim 
Bezirksamt an. K. wurde verwarnt und nahm sieh zusammen. Wei! e1' ein ttiehtiger 
Arbeiter mit guten Kenntnissen war, hatte er endlieh eine feste Anstellung btikommen. 

Anfang Oktober vertrank er wi{)der seinen Woehenlohn von 45 Mk. und kam in 
fiirehterliehem Zustand heim. K. hatte 14 Tage Erholungsurlaub gehabt, war 8 Tage 
friedlieh daheim geblieben, dann am Sonnabend naeh Mannheim gefahren und erst 
Sonntag Mittag zerrissen und besehmutzt wiedergekommen. Endlich im November 1912 
endeten seine Prozesse mit einem Vergleieh. Als aueh noeh seine Mutter starb und er 
gleichzeitig wieder Yom Bezirksamt verwarnt wu1'de, wirkte dies zusammen maehtig auf 
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ihn. In den'nachsten P/2 Jamen betrank er sich nicht mehr. Auch auf sein AuBeres 
halt er wieder mem, bleibt abends immer zu Hause und geht nul' ab und zu nach del' 
Arbeit eine Stunde in eine Wirtschaft, wo er meist 1-2 Viertel Apfelwein trinkt. Mit 
seiner Frau lebt er jetzt sehr gliicklich lind dankt ihr, was sie in ali den Jahren an 
ihm getan hat. Die Frau war friiher selbst auch nervos und behandelte fun oft 
falsch, schalt und zankte ihn, dann lief er immer wieder zum Trinken. K. ist von jehel' 
cine schwache, nachgiebige, leicht erregbare und leicht zu beeinflussende Natur ge
wesen. In del' Unterredung gibt er unumwunden seinen wiisten Lebenswandel zu und 
bedauert ibn aufrichtig. Er ist vollig einsichtig gegeniiber den Schaden des Alkohols fiir 
seine Gesundheit und erzahlt mit Freude, wie viel bessel' es ihm' jetzt gehe, als friiher. 
K. war auch einige Zeit in einem Abstinenzverein. Doch als er riickfallig geworden 
und ertappt war, ging er aus Scham nicht wieder hin. 

Da K. jetzt eine gute, seinen Kenntnissen entsprechende Tatigkeit hat, seine Ver
mogensverhiiltnisse durch Erbschaft auch wieder giinstig sind, so ist anzunehmen, 
daB er sich in Zukunft ordentlich fiihrt. Seine Frau behandelt ihn jetzt einsichtsvoll 
und verniinftig, so daB er del' Fiirsorge im engeren Sinn nicht mehr bedarf. Solite er 
noch einmal riickfallig werden, so ware sicherlich eine moglichst strenge Drohung sofort 
am Platze. 

Diagnose: Haltlose Personlichkeit. 

lIb. 1. Nr. 109. Karl Rucken berg wurde am 3. 11. 1867 in Ochsenthal geboren. 
Sein Vater war Wirt und starb mit 43 Jahren. 2 Geschwister leben in ordentlichen 
Verhiiltnissen. R. war als Kind nie krank, kam aber, da er schwer lernte, nurdurch 
6 Klassen del' Vol~sschule. Darauf arbeitete er als Hausbursche und Kellner in 
Frankfurt. Er brauchte nicht zum Militar und heiratete am 27. April 1896 ein ziemlich 
wohlhabEmdes Madchen. R. zog nach Neustadt und betrieb eine eigene Wirtschaft. 
Die Frau fiihrte den Haushalt ordentlich, so daB sie in den ersten Jahren vorwarts 
kamen. Aus der Ehe gingen,4 Kinder hervor. Aber von Jahr zu Jahr gewohnte sich 
R. in seiner Wirtschaft mehr an das Trinken und kam in seinen wirtschaftlichen 
Verhaltnissen zuriick. Er blieb nach SchlieBen seiner Wirtschaft abends haufig noch 
aliein sitzen und trank bis zum Morgen, so daB er am andern Tag nicht arbeiten konnte. 
Auf V orhaltungen seiner Frau miBhandelte er sie. Manchmal schlief er im angetrunkenen 
Zustande in seiner Wirtschaft ein, so daB sich die Gaste selbst bedienten, wenn die Frau 
gerade in der Kiiche zu tun hatte. Oftmals iibertrat er auch die Polizeistunde, so daB 
ein Schutzmann Feierabend gebieten muBte. R. wurde dabei verschiedentlich in seiner 
eigenen Wirtschaft betrunken angetroffen. Die Frau arbeitete und tat, was in ihrer 
Kraft stand, hatte abel' 2 kleine Kinder zu versorgen, so daB sie wenig ausrichten konnte. 

Am 21. 4. 1911 wurde R. morgens um 81/2 Uhr betrunken auf del' StraBe gesehen 
und auf dem Bezirksamt angezeigt: Er wurde verwarnt und bestritt energisch, daB 
er trinke. Am 11. 5. wurde gemeldet, daB er wieder betrunken angetroffen wurde, 
er hatte sich in anderen Wirtschaften betrunken. Auf eine Vorladung kam er nicht. 
Ende Mai bedrohte und beschimpfte R. in seiner Wirtschaft seine Frau so, daB sie 
einen Schutzmann holen lieB, der den R. in volistandig betrunkenem Zustande antra£. 
Die Gaste machten sich iiber den Wirt lustig, derdadurch sehr gereizt wurde und auf 
den Schutzmann mit einem Stuhl einschlagen wollte, doch hielt ihn eine Kellnerin' 
noch zuriick. Es wurde festgestellt, daB die Gaste, wenn del' Wirt betrunken war, 
die Schranke pliinderten und nichts bezahlten. R. wurde nochmals verwarnt. 

Da er sich nicht besserte, wurde er vorgeladen und gab an, daB ihm ein Arzt angeraten 
habe, wenn er sich schwaeh fiihle, solIe er einige Viertel Wein trinken. Er konne nieht 
mehr viel vertragen. Am 13. September meldete die Frau, daB ihr Mann in den letzten 
14 Tagen wieder stark trinke, aueh die anderen Hausbewohner besehwerten sieh, weil 
R. oft morgens in del' Trunkenheit, wenn er heimkam, entsetzliehen Larm maehte. 

Wegen Widerstand und Beleidigung gegen den Sehutzmann wurde er zu 50 Mk. 
Geldstrafe verurteilt. 

Anfang Oktober 1911 wurde er yom Bezirksarzt untersueht. R. war zeit
lich und or.tlieh orientiert, gab besonnen und sinngemaB Antw'orten, zeigte ke'ine 
Intelligenzstorungen und grobere Erinnerungsdefekte. Aueh Sinnestausehungen odeI' 
Wahnideen HeBen sieh nieht feststellen. Er bestritt ganz naehdriieklieh, daB er trinke, 
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und behauptete; daB alles gehassige Nachrede sei. Das Gutachten kam zu dem SchluB, 
daB R. sicher ein Trinker sei, des sen Charakter sich schon verschlechtert habe, doch 
liege keine geistige Stiirung vor. 

1m Oktober gab die Frau an, daB ihr Mann 1900 seine Wirtschaft ftir 70000 Mk. 
gekauft hatte. Er zahlte 8000 l\lk. an, lieB 46000 IVlk. als Hypothek und 16000 Mk. 
als Restkaufschilling stehen. Jetzt hatten sie 1600 }\Ilk. mehr Schulden auf dem Grund
sttick. Sie hatten auch schon gepfandet werden sollen, doch habe der Gerichtsvollzieher 
nichts mehr pfanden kiinnen. 

Am 8. 11. 1911 schlug der Stadtrat die Yom Bezirksamt vorgeschlagene Entmtin
digung ( !) abo Am 2. Dezem ber 1911 wurde gemeldet, daB R. wieder sehr stark getrunken 
babe. Er stiirte nachts seine Familie und die tibrigen Hausbewohner durch Larm, 
blieb tagelang zu Bett liegen, wenn er sich nachts betrunken hatte, und ktimmerte 
sich nicht urn seine Wirtschaft, so daB das Geschaft immer mehr zurtickging. Er war 
stark Uberschuldet und stand vor dem Ruin. Trotzdem meinte der Stadtrat, man solIe 
den Antrag auf Entmiindigung der Frau iiberlassen. 1m Dezember 1911 fing R. mit 
seinen Gasten Streit an, so daB es zu einer Schlagerei in der Wirtschaft kam. Daher 
wurde ihm am 3. Januar 1912 Wirtshausverbot gegeben. R. bat dringend, das Verbot 
zuriickzunehmen und versprach, sich zu bessern. Darauf wurde das Verbot zurtickge
nommen und Ruckenberg streng tiberwacht. 

Am 15. Februar war er sohon wieder stark betrunken, ebenso am 20. mittags; am 
21. war er noch so betrunken, daB er Gasten ohne Grund Speisen verweigerte und sie aus 
der Wirtschaft ",ies. Am 16. Marz war er so betrunken, daB er in seine Wohnung getragen 
werden muBte, wo er mehrere Gegenstande zertrtimmerte. 

In der Nacht yom 23.-24. Marz war er so betrunken in seiner Wirtschaft, daB er gar 
nicht ins Bett ging und am anderen Morgen Gaste mit Bierflaschen, Glasern und Tellern 
bewarf. Am Nachmittag wurde er in seine Wohnung verbracht, stieg aber aus dem Fenster, 
kam in seine Wirtschaft zurtick und schlug mit einer Bierflasche auf seine Gaste ein, ver
letzte auch einen am Kopf, so daB er festgenommen werden muBte. Er wurde daftir zu 
40 Mk. Geldstrafe oder 8 Tagen Haft verurteilt. 

Der Stadtrat erklarte sich mit Wirtshausverbot, nicht aber mit der Entmiindigung 
einverstanden. Das Wirtshausverbot wurde ausgesprochen, da R. aber weiter trank, 
wurde es auch am 22. Mai veriiffentlicht. R. verkaufte dann seine Wirtschaft und fing 
auf den Namen von der Schwester seiner Frau einen Gemiisehandel an. Ais er das 
Wirtshausverbot einmal tibertrat, bekam er gleich 3 Tage Haft, die sehr gut auf ihn 
wirkten. Er fiihrte sich seitdem ordentlich, wurde nicht mehr betrunken oder ange
trunken gesehen. Ende 1912 richtete er ein Gesuch an das Ministerium und bat um 
Aufhebung des Wirtshausverbotes; es wurde aber abgelehnt, da auch seine Frau bat, es 
ja nicht aufzuheben, denn sonst ginge es wieder mit ihm los. 

R. ist sehr mit den Nerven herunter, ftihrte sich aber bis April 1914 gut. Er 
arbeitet £leiBig, kommt allen seinen Verpflichtungen nach und sorgt so ftir die Familie, 
daB die Frau recht zufrieden ist. 

Verwandte der Frau gaben das Geld zu dem Laden und untersttitzten auch anfangs 
die Familie nach dem viilligen Bankerott mit der Wirtschaft. Armenunterstiitzung brauchte 
die Familie nicht. Sie bewohnen eine 4 Zimmer-W ohnung, haben 5 Betten und sind gut 
eingerichtet. Ein Sohn geht auf das Gymnasium. 

R. ist als gebessert, aber immer noch gefahrdet anzusehen und bedarf auch ferner 
der Trinkerftirsorge, damit er nicht rtickfaIlig wird. 

Diagnose: Schwachbegabte, haltlose Persiinlichkeit. 

lIb. 2. Nr. 141. Michael Web mann wurde am 23.3.1871 in Waldmichelbach als 
Tagliihnerssohn geboren. Mit 4 Geschwistem wuchs er in armlichen Verhaltnissen auf. 
Ais Kind war er immer gesund. In der Schule war er ein maBiger Schtiler und kam 
nur durch 6 Klassen. Nach der Schulcntlassung war er erst bei einem Backer, dann bei 
einem Schuster in der Lehre, gab es aber schlieBlich auf, ein Handwerk zu erlemen, weil 
er sich nicht dazu eignete. Dann war er als Knecht bei Bauern und brauchte nicht zum 
Militar. 1892 wurde cr wegen einer Kiirperverletzlmg zu 2 Monaten Gefangnis verurteilt. 
(Die Alden waren nicht mehr vorhanden.) 

Am 26. August 1905 heiratete er in J'l"eustadt eine Fabrikarbeiterin. Die Frau war schon 
wegen Diebstahls vorbestraft. Aus der Ehe stammen 4 Kinder. Im Januar 1908 bat cr urn 

Dresel, Trunksucht. 7 
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Armenunterstiitzpng, weil eI' arbeitslos war. Im Juli 1908 wurde die Frau wegen Diebstahls 
verhaftet und zu P/2 Jahren Gefiingnis verurteilt. W. loste seinen Haushalt auf, 
das eine Kind muBte auf Kosten des Armenrates in ein Kinderkrankenhaus, das zweite 
Kind ins Armenhaus aufgenommen werden, 1m April 1909 war die Mutter wieder aus dem 
Gefiingnis entlassen. Das Ehepaar bewohnte mit den beiden Kindern ein ZinImer mit einem 
Bett. 1m Oktober 1909 machte die Frau eine Entb41dung durch. 1m Januar 1910 bat 
die Familie um Armenunterstiitzung. Sie bewohnten zu 6 Personen (Mann, Frau, Mutter 
del' Frau und 3 kleine Kinder) ein Zimmer mit einem Bett und einem Kinderwagen. Ende 
Januar wurde die Frau wieder wegen Diebstahls zu einem Jahr Gefangnis verurteilt. Sie 
ist eine gefiitrrliche, leichtsinnige, arbeitsscheue, sittlich nicht einwandfreie Diebin. Am 
4. Februar muBte del' Armenrat die 3 Kinder in Pflege geben. W. bewohnte ein Zimmer 
fiir wochentlich 6 Mk. und verdiente als Taglohner taglich 3 Mk. Das ganze Geld 
verbrauchte er fiir sich und konnte dem Armenrat keinen ZuschuB fiir die Pflege seiner 
Kinder bezahlen. 1m Juni unterstiitzte W. seine Kinder immer noch nicht, trotzdem 
er mit Grasmiihen wochentlich 25-30 Mk. verdiente. Es wurde festgestellt, daB er das 
meiste Geld vertrank. Weil er nicht fiir seine Kinder sorgte, bekam er 3 Tage Haft. Trotz· 
dem besserte er sich nicht und kam auf 2 VOrladungen nicht aufs Bezirksamt. Er konnte 
-auch nicht vorgefiihrt werden, da er auBerhalb bei Landwirten arbeitete. 

Ende August wurde gemeldet, daB er of tel'S erst nachts urn 2" Uhr betrunken heinIkam 
und seinen Wochenlohn zurn groBten Teil am Sonnabend vertrinke. Er wurde auf den 
30. September vorgeladen, kam abel' nicht. Als er am 2. Oktober wieder in seine Wohnung 
kam, wurde el' verhaftet und vorgefiihrt und dann 5 Tage eingesperrt. W. gab an, 
daB er in Neckargemiind als Knecht arbeite fiir 6 Mk. wochentlich, Kost und Logis. 
Er wurde in Neckargemiind streng iiberwacht und fiihrte sich etwas bessel'. Am 3. Dezember 
kehrte er nach Neustadt zuriick und verhielt sich hier recht ruhig. Doch scheint 
del' Hauptgrund fUr seinen ziemlich niichternen Lebenswandel Geldmangel zu sein. 1m 
Juni 1911, als seine Frau aus dem Gefiingnis zuriickkam, baten sie den Armenrat um ein 
Bett. In del' nii.chsten Zeit fiihrte sich W. leidlich gut. Die Kinder sind noch in Armen
pflege, da die Eltern sich erst wieder Haushaltungsgegenstiinde anschaffen miissen. 1m 
November 1911 wurde gemeldet, daB W. immer fleiBig arbeite und auch nicht mehr 
betrunken heimgekommen war. 

Im Februar 1912 arbeitete er fiir einige Tage in einem Kohlengeschiift fiir 4 Mk. taglich. 
Dann klopfte er als Notstandsarbeiter Steine. Es war nur noch ein Kind auf Kosten des 
Armenrates in Pflege, die beiden jiingsten hatten sie wieder zu Haus. Im Marz 1912 gebar 
die Frau das vierte Kind. Da W. bei schlechtem Wetter oft arbeitslos war, muBte die 
Familie inImer noch yom Armenrat unterstiitzt werden. 

1m Jahre 1912 kamen keine Klagen iiber W., er hatte sich entschieden gebessert, 
arbeitete fast immer und unterstiitzte seine FanIilie so gut er konnte. Erst am 24. J anuar 1913 
wurde er wieder betrunken auf del' StraBe schlafend aufgefunden und muBte in Notarrest 
verbracht werden. Er hatte noch seine Arbeitsstelle in Friedrichsfeld und verdiente dort 
taglich 3,80 Mk. Er bewohnte mit seiner Frau und den 4 Kindern ein Zimmer mit Kiichc 
fiir 13 Mk., hatte 2 Betten und einen Kinderwagen, sonst abel' nul' das allernotdiirftigste 
MobiliaI'. 

im August 1913 wurde die Frau wegen Widerstand zu 14 Tagen Gefiingnis verurteilt. 
Wiihrend sie ihre Strafe absaB, hielt sich W. ganz ordentlich. Bis zum April 1914 
wurden iiber ihn Klagen nicht wieder bekannt. Er hat sich ganz entschieden bedeutend 
gebessert und kann nic}lt mehr als chronischer Trinker angesehen werden. Die Hauptschuld 
an seinem liederlichen Lebenswandel hatte entschieden die haufige lange Abwesenheit 
der Frau, durch die die ganze Familie immer vollig auseinandergerissen wurde. 

Arme,nunterstiitzung hatte die Familie 1354,77 Mk. 
Diagnose: Geistig minderwertige, passive Personlichkeit. 

lie. l. Nr. 100. Johann Christian Olschlager wurde am 15. 9. 1879 in Neustadt 
als Sohn eines Taglohners geboren. Del' Vater war stets ein wUster Trinker und Rumtreiber, 
verkehrte viel mit Frauenzimmern und verging sich mit Tieren. Die Mutter wurde wegen 
Kuppelei mit 3 Monaten Zuchthaus bestraft. O. wuchs in den traurigsten Verhaltnissen 
auf und war sich meist selbst iiberlassen, so daB er in del' Volksschule wegen Liigens und 
Schwanzens bald auffiel. Mit seiner angeborenen geistigen Schwii.che war er nicht imstande 
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vorwartszukommen und machte nur 4 Klassen in 7 Jahren durch. Die Eltern konnten 
gar nicht mit ihm fertig werden, weil er unerziehbar war, so daB die Mutter im August 1892 
seine Dberfuhrung in Zwangserziehung beantragte. So kam O. am 31. 8. 1892 nach Durlach 
in das Rettungshaus. Er fUhrte sich dort ziemlich gut, war jedoch ohne Schulkenntnisse 
und wegen seiner geistigen Schwache kaum zu belehren. Noch mit 14 Jam'en war er Bett
nasser. Seine Mutter wollte ihn zum Zeitungstragen: nach beendeter Schulzeit wieder 
haben, doch wurde O. in Durlach in eine Tilncherlehre am 20. Juni 1895 gegeben. Sein 
Vater verstand es abel', ihn so unangemessen zu beeinflussen, daB O. im Oktober 1896 
aUJl del' Lehre entlief und sich in Neustadt als Taglohner und Gelegenheitsarbeiter herum
trieb. Gelegentlich wohnte er wieder bei seinen EItel'll, doch war del' EinfIuB seines Vaters 
sehr ungilnstig auf ihn. Am 29. 9. 1899 wurde O. wegen Betruges zu 6 Tagen Gefangnis 
veiurteilt. Er hatte sich ein Logis gemietet unter del' Angabe, daB er Arbeit habe und in 
einigen Tagen die Mlete bezahlen konne. Da er abel' arbeitslos mId ohne Geld war, ging er 
durch und wurde wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen bestraft. 1m Sommer 1909 
stahl O. an 4 verschiedenen Tagen in verschiedenen Wirtschaften Fasser, die er verkaufte, 
urn Geld zum Leben zu haben. Dafilr wurde er zu 26 Tagen Gefangnis verurteilt. 1m 
Marz 1901 wurde er wegen Hehlerei zu 6 Wochen Gefangnis verurteilt. Er hatte einen 
von einem Bekannten gestohlenen Anzug zu versetzen gesucht, urn yom Erlos etwas ab
zubekommen. Das Geld hatten sie dann gemeinsam vertrunken. Da O. als arbeitsscheuer, 
voilig verkommener Bursche bekannt war und del' gestohlene Anzug einen hohen Wert 
hatte, wurde auf die strenge Strafe erkannt. 1901-03 diente er und wurde angeblich 
nicht bestraft. 

Am 15. Mai 1904 machte O. mit mehreren Bekannten erst eine Bierreise durch ver
schiedene Wirtschaften, dann stahlen sie gemeinsam aus einem WeinkeIIer, in den sie 
durch einen angrenzenden Neubau einsteigen konnten, mehrere Flaschen Wein, den sie auf 
del' StraBe tranken. O. selbst wurde davon so betrunken, daB er am nachsten Morgen auf 
einer Bank schlafend gefunden wurde und in Notarrest gebracht werden muBte. Wegen 
Diebstahls i. w. R. erhielt er 6 Monate Gefangnis. Am Sonntag, den 2. 4. 1905, machte 
sich O. mit mehreren Genossen des schwel'en Hausfriedensbruchs schuldig. Sie waren 
schon abends urn 9 Uhr in einem Kaffee unberechtigterweise sitzen geblieben und hatten 
Geschirr zertrilmmert. SpateI' drangen sie nochmals in das Kaffee ein und gingen auf 
dringende Aufforderung del' Besitzerin nicht hinaus, sondern schimpf ten furchtbar, warfen 
Stiihle durchs Fenster auf die StraBe, zerbrachen 2 Marmorplatten, und schlieBlich brat 
einer die GlasWr am Eingang ein. Die Wirtin hatte ihnen niehts verabreicht, weil ihr die 
Gesellschaft als rohe, ausgelassene und hoehst unanstandige Leute bekannt war, die ihr 
immer ihre besseren Gaste vertrieben. O. wurde zu 3 Woehen Gefangnis verurteilt. Am 
26. August 1906 saB O. mit seinem Vater in einer Wirtsehaft, als ein Genosse von ihm 
dazukam. O. betrank sich und fing an zu larmen. Auf die Aufforderung des Wirtes, das 
Lokal zu verlassen, horte er nicht, sondern fing einen Streit mit dem Wirt an, so daB diesel' 
die Polizei holen lieB, die den O. festnahm. Er wurde zu 2 Wochen Gefangnis verurteilt. 

Seine Mutter schrieb einen Brief an das Gerieht, worin sie mitteilte, daB sie ihrem 
Mann und ihrem Sohn das Betreten furer W ohnung verboten hatte, weil sieh beide immer 
so wUst benahmen. 

1m September 1907 riB O. naehts in betrunkenem Zustande auf del' StraBe einen Triumph. 
bogen zusammen und wurde wegen Sachbeschadigung zu 3 Tagen Gefangnis verurteilt. 
Zu seiner Entschuldigung gab er an, er hatte nul' einen Ulk machen wollen, wie es die Stu
denten auch taten. 

Am 26. August 1907 hatte O. in einer Wirtsehaft einen Maler kennen gelel'llt, mit dem 
er eine groBe Bierreise dureh eine Anzahl Wirtschaften unternahm, wobei er immer frei
gehalten wurde. Als del' Maler seinen Geldbeutel verloren hatte, gingen sie beide in stark 
angetrunkenem Zustande auf die Polizeiwache. Dort benahm sieh O. sehr wUst, storte und 
beleidigte den Schutzmann und muBte in den Notarrest verbraeht werden. Wegen Be
leidigung und Hausfriedensbruch bekam er 6 Wochen Gefangnis. 

Am 16. 5. 1908 heiratete O. eine 6 Jahre altere Witwe, die 5 Kinder mit in die 
Ehe braehte. In del' ersten Zeit arbeitete O. ziemlich regelmaBig als Taglohner, doch 
bald vel'llachlassigte er seine Frau und miBhandelte sie oft. Ei selbst arbeitete illll'egelmaBig, 
die Frau versah Monatsdienst und konnte sich daher nicht genug urn ihren eigenen Haus
halt kilmmel'll. In del' Ehe gebar die Frau ein Kind. Am 30. 9. 1909 zeigte O.s Mutter auf 

7* 
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dem Bezirksamt.an, daB ihre Schwiegertochter ihr jiingstes Kind vernachlassige und iiber
haupt ihren 80hn nur aus W ollust geheiratet habe. 

Da bei beiden Eheleuten Trunksucht festgestellt wurde, wurden sie vom Bezirksamt 
verwarnt. Die Frau sah griin und blau geschlagen aus, wahrend der Mann stark nach Schnaps 
roch. 

Sofort nach der Verwarnung betrank sich O. sehr, verpriigeJte seine Frau und ~r· 
triimmerte aus Wut in der Wohnung mehrere Fensterscheiben. Als er von einem Schutz
mann zur Ruhe ermahnt wurde, ging er zu seiner Mutter und demolierte auch dort die Woh· 
nung, so daB er schlieBlich in den Notarrest verbracht werden muBte. 

O. wurde daraufhin nochmals verwarnt und seitdem iiberwacht. Bis zum Januar 1910 
hatte sich O. nichts zuschulden kommen lassen. Sein Hang zum Trinken und MiiBiggang 
verwickelte ihn abel' im Marz und April in Streitigkeiten im Wirtshaus, wobei er sich jedesmal 
del' Korperverletzung schuldig machte. O. benahm sich bei diesen Schlagereien immer sehr 
feige. Beide Male hatte er erst angefangen zu schlagen, als der Verpriigelte bereits von 
einem anderen zu Boden geschlagen war. O. gab selbst in einem Fall zu, daB er den anderen 
ohne jeden Grund gepriigelt habe. FUr beide Straftaten zusammen erhielt er 7 Wochen 
Gefangnis. 

Als O. im Herbst seine Gefangnisstrafe verbiiBt hatte, bat er, die tJberwachung aufzu
heben, da er sich jetzt bedeutend gebessert habe, und versprach, sich nicht wieder zu be
trinken. Es trat wirklich eine Besserung bei O. ein, er arbeitete standig und verdiente 
meist 12-15 Mk. wochentlich. Am 27. 1. 1912 wurde er mit seiner Frau zusammen 
Guttempler, doch Fastnacht brachen sie beide ihr Geliibde. Danach wurde O. ganz riick
fallig, trieb sich viel arbeitslos herum, angelte oft und vertrank alles, was er verdiente. 
Die Frau versorgte ihre Familie allein, sie soIl sehr fleiBig sein. 

1m Mai 1912 wurde O. abermals wegen seiner Trunksucht verwarnt. 1m Oktober 
zeigte ihn seine Frau wieder an, weil er in letzter Zeit sehr viel trinke und nul' gelegentlich 
arbeite. In 4 Wochen habe er nur 11 Mk. zur Unterstiitzung del' Familie abgegeben. Auch 
habe er ein Paar Stiefel verkauft und den ErlOs vertrunken. In der Trunkenheit miBhandele 
er sie oft und demoliere die W ohnung. 

O. wurde abermals verwarnt und nahm sich danach etwas mehr zusammen. 1m 
September 1913 wurde es wieder schlimmer mit ihm, er verbummelte meistens seine Zeit 
mit Angeln und ging abends in die Wirtschaften. Wenn er angetrunken heimkam, schimpfte 
er maBlos und millhandelte die Frau. Wochenlang arbeitete er nicht. Sobald er Geld erhielt, 
vertrank er es. 

Er wurde nochmals verwarnt und wieder iiberwacht. Seitdem fiihrt er sich besser. 
Bis Anfang April 1914 war er nicht wieder betrunken angetroffen. 

Bei del' Unterredung gab er in sehr geschwatziger, weitschweifiger Art Antwort, war 
sehr groBsprecherisch und riihmte sich, wie er sich jetzt gebessert habe. Schuld an seinem 
ganzen liederlichen Lebenswandel habe sein Vater. Diesel' habe ihn immer vollstandig 
zu Boden gedriickt und geknechtet. Und trotzdem zahle er jetzt fiir seinen schlechten 
Vater noch monatlich 65 Pfennig fiir eine Sterbekasse. Das taten nicht einmal seine 3 Bruder, 
denen es allen besser ginge als ihm. Seine wirtschaftliche Lage sucht O. vollig zu verschleiern. 
Er behauptet, daB er standig arbeite, aber seinen Verdienst von 4 Mk. taglich lieBe er 
monatlich aufsummen, damit er dann die Miete bezahlen konne. Auf den Einwand, daB 
er dann doch mehr Geld am Ende eines Monats erhalten musse, als er fur Miete brauche, 
meint er: "Ja, das tu ich dann auf die Sparkasse." In Wirklichkeit liegen die VerhaItnisse 
so, daB die fiinf Kandel' del' Frau alle erwachsen sind und ffir sich selbst sorgen; von den 
eigenen Kindem des O. lebt nur ein Sohn, del' bei den Eltern wohnt. Die Frau schafft 
so fleillig als Putzfrau, daB sie tatsachlich die ganze Familie unterhalt. O. arbeitet nur 
gelegentlich und bezahlt auch manchmal die Miete, verdient aber monatlich kaum mehr, 
Auf eingehendes Befragen gibt O. an, daB er sich ffir nervenkrank halte. Er habe vor 7 Jahren 
einen Kopfunfall erlitten, seitdem sei sein Gedachtnis kurz, er sei oft sehr schwach und konne 
nichts Rechtes anfangen. An sein friiheres Leben konne er sich kaum erinnern, er wisse 
nur, daB er aIle seine Strafen immer durch andere, die ihn verfuhrt hatten, bekommen habe 
VOl' allem sei der Kohnert (s. diesen) daran schuld gewesen. Seit 2 Jahren habe er sich 
aber sehr gebessert. Der reichliche Alkohol habe ihm sicher geschadet, abel' etwas musse 
der Mensch doch trinken, ohne Alkohol konne er nicht arbeiten. 

Erregungszustande oder Verstimmungen will O. nie gehabt haben, auch lei de er nicht 
nach einem Rausch an einem schweren Jammer. 
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Seine Angaben miissen sehr vorsichtig beurteilt werden, da tl. zum Liigen und tiber
treiben neigt. Er ist von Geburt an geistig schwach begabt und hat sich durch einen zeit
weisen iibermaBigen AlkoholgenuB so geschadigt, daB sein Gedachtnis, seine Merkfahigkeit 
und sein ethisches und moralisches Empfinden schwer gelitten haben. Er ist nicht mehr 
imstande, seine Handlungen richtig zu beurteilen und laBt sich, ohne daB es ihn bedriickt, 
von seiner Frau unterhalten. Nlir Furcht vor dem Wlrtshausverbot hiilt ihn vor groBeren 
Ausschreitungen zuriick. Er ist trotz seines zeitweisen besseren Verhaltens keineswegs als 
gebessert anzusehen, sondern bedarf dauernder strenger tiberwachung, da er aus sich 
nicht iiber genug Energie verfiigt, um einwandfrei zu leben. Sobald er sich selbst iiberlassen 
bleibt, wiirde er sicher maBlos trinken, so daB spater doch die Frage der Entmiindigung 
fiir ihn in Betracht kame. 

Armenunterstiitzung brauchte er 576,70 Mk., davon fiir seinen Aufenthalt im Rettungs
haus 450 Mk. 

Diagnose: Geistig minderwertige, aktive Personlichkei t. 

II d. 1 b. Nr. 18. Philipp Brand wurde am 14. 4. 1863 in Neustadt als jiingster Sohn 
eines Steinhauers geboren. Mit 3 Geschwistern wuchs er in auskommlichen VerhaItnissen 
auf, bis der Vater 1871 im Feldzug starb. Seine alteren Briider konnten die Mutter bald etwas 
unterstiitzen, so daB es der Familie nicht schlecht ging. Br. war als Kind nie krank, lernte 
aber schlecht in der Schule, wo or als etwas verwahrloster, verkommener, frecher Knabe 
bekannt war. Seine Befahigung und Leistung wird als sehr mittelmaBig bezeichnet. Schon 
mit 13 Jahren wurde er wegen Diebstahls mit 3 Tagen Gefangnis bestraft. Die Akten 
iiber seine Straftaten bis 1884 sind vernichtet. Nach der Schulentlassung kam er zu einem 
Schlosser in die Lehre und wurde im Juni 1877 wieder wegen mehrfachen Diebstahls mit 
10 Tagen Gefangnis bestraft. Aus der Schlosserlehre lief er nach 2 Jahren weg, weil er 
wegen seiner UmbotmaBigkeit und Frechheit von einem Gesellen verpriigelt war. Seitdem 
fiihrte er ein regelloses Leben als Fischer und Schiffer. 1881 wurde er dreimaI bestraft, 
wegen Landstreicherei mit einer W oche Haft, wegen Hehlerei mit 2 W ochen Gefangnis 
und wegen Korperverletzung mit 3 Wochen Gefangnis. Er arbeitete meist bei einem Fischer 
in Neustadt. Zum Militar brauchte er nicht, da er auf der linken Gesichtshalfte ein hand
tellergroBes Muttermal hat, das ibm bald den Spitznamen Blaubacke eintrug. 1m Februar 
1884 wurde er dreimal wegen Bettelns in Wiesbaden und Darmstadt im ganzen zu 20 Tagen 
Haft verurteilt. 1m Herbst 1884 war Br. wieder in Neustadt und stahl mit einem 
Kameraden zusammen nachts von einem Kahn 10 Zentner Kohlen, die sie verkauften 
und den Erlos teilten. Br. wurde wegen Diebstahls in wiederholtem Riickfall zu sechs 
Monaten Gefangnis verurteilt. Er saB die Strafe ab vom 6. 12. 1884 bis 6. 6. 1885. In den 
Straferstehungsakten wird er als kraftiger, mittelgroBer Mensch geschildert. Am offent
lichen religiosen Leben habe er seit der ersten Kommunion keinen Anteil mehr genommen. 
Er sei ein roher, ganz verwahrloster Mensch. Sinn fiir ideales Leben und Tugend sei bei ibm 
nicht vorhanden. Er sei verschlossen, und da ibm da8 Erbiibel einer schlechten Erziehung 
anhange, sei keine Besserung fiir ihn zu erhoffen, er bleibe Gefangniskandidat. 1m Gefangnis 
zog er sich auch eine Reibe Disziplinarstrafen wegen Sachbeschadigung, Sprechens und 
Tabakkauens zu. 

Das Jahr 1887 brachte Br. wieder ins Gefangnis. In der Nacht yom 15. auf den 16. Mai 
standen Br. und einige Kameraden an einer StraBenecke, als zwei Manner die Gasse herauf
kamen und an dem ersteren vorbeigingen. Auf eine beschimpfende AuBerung, die Br. und 
seine Genossen den beiden nachriefen, kehrten diese um und stellten die Beleidiger zur 
Rede. Es entspann sich dabei eine Rauferei, bei welcher die Beleidigten den Kiirzeren 
zogen und sich deshalb zlir Flucht wandten. Darauf verfolgten Br. und zwei Genossen 
die Fliehenden und schlugen, als sie sie eingeholt hatten, namentlich auf den einen gemein
schaftlich und gleichzeitig ein. Br. bediente sich hierbei eines Stockes, mit dem er dem 
Mann derartige Verletzungen beibrachte, daB dieser, als ein Schutzmann hinzukam, noch 
blutete. 

Br. wurde wegen Korperverletzung unter mildernden Umstanden zu 4 Wochen Ge
fangnis verurteilt. 

Um seine Familie kiimmerte sich Br. gar nicht mehr. Seine beiden Briider waren 
ordentliche Handwerker geworden, seine Schwester an einen Handwerker verheiratet. 
Br. hatte langere Zeit vorher ein Verhaltnis mit einem Madchen gehabt, das er bei seiner 
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Mutter unterbringen woIlte, aber seine verheiratete Schwester liatte das wegen des lieder
lichen Lebenswandels ihres Bruders zu verhindem gewuBt, so daB Br. von seiner Familie 
in Feindschaft schied. Um sein fruheres Verhii.ltnis kiimmerte er sich aber auch weiter nicht, 
sondem fiihrte ein unstetes Leben. 

In der Nacht yom 20./21. Mai 1888 verletzte Br. vorsiitzlich in einer Wirtschaft 
durch 2 Messerstiche einen anderen Mann nach einem vorausgegangenen Wortwechsel. 
Da er zuvor von dem anderen eine Ohrfeige erhalten hatte, wurden ihm mildemde Um
staude zugebilligt und ermit 3 Wochen Gefii.ngnis bestraft. 1m April 1889 bekam Br. 
wegen Bettelns in Neustadt 7 Tage Haft. Als er Mitte April ohne Geld war, machte er sich 
eines Zechbetruges schuldig. Er erzahlte der Wirtin, daB er Arbeit bekomme und daB er 
oder sein Arbeitgeber die Zechschuld bezahlen wiirde. 1m Juni wurde er deswegen zu drei 
Tagen Gefangnis verurteilt. 

Anfang Januar 1890 lieh sich Br. in Eberbach bei einem Zimmermeister zum Eis
machen eine Spaltaxt im Werte von 3 Mk. Statt die Axt nach Gebrauch zuruckzugeben. 
fuhr er, nachdem er seine Arbeit beendet hatte, den Neckar hinunter nach Neustadt und 
nahm die Axt mit. 

Anfang April, nachdem del' Beschii.digte gegen ihn Anzeige erst.attet hatte und Br. bereits 
durch die Gendarmerie vemommen worden war, verbrachte er die Axt in eine Wirtschaft 
in Neustadt und bat die dort anweseude Wirtin, sie mage die Axt aufheben. Etwa 8 Tage 
nachher, als schon Anklage erhoben worden war, kam Br. wieder in die Wirtschaft, 
trank einige Glas Bier und bemerkte, wenn er die Axt abhole, zahle er das Bier. 

Br. stellt die ihm zur Last gelegte Straftat in Abrede; er habe urspriinglich die Ab
sicht gebabt, die Axt zurUckzugeben. Als er auf seinem Kahn von Eberbach heimgefahren 
sei, babe er bemerkt, daB er die Axt vergessen habe zuruckzugeben; er sei jedoch nicht mehr 
in der Lage gewesen, zuruckzufahren und habe deswegen die Axt mit heimgenommen. 
In Neustadt habe er sodann die Axt einem Eberbacher Schiffer gegeben, mit dem Auf trag, 
sie dem Zimmermeister zuruckzugeben, und seitdem habe er von del' Axt nichts mehr 
gehort, 80 daB er'nicht anders gedacht habe, als der Zimmermeister sei liingst wieder im Be
sitze der Axt. 

Ala er jedoch unlii.ngst durch die Gendarmerie einvemommen worden sei, babe er den 
Eberbacher Schiffer wieder aufgesucht, der ibm die Axt mit dem Bemerken zUrUckgegeben 
babe, er habe vergessen, dieselbe dem Zimmermeister zu ubersenden. Allein diese Angaben 
sind durchaus unglaubwiirdig. Ein Gendarm hat aIle Schiffer von Eberbach uber die An
gaben des Br. einvemommen, und keiner hat von Br. eine Axt erhalten. 

Br. wurde daher wegen Unterschlagung zu 3 Wochen Gefiingnis verurteilt. 1m 
Oktober 1890 erhielt Br. wegen Zechbetruges 3 Tage Gefangnis. 1m JuIi 1891 machte 
er sich mit einigen Genossen der Bedrohung schuldig. Sie trieben sich nachts auf der StraBe 
herum und verfolgten dann einen voruberkommenden Mann, den Br., aIs sie ihn ein
geholt hatten, mit einem offenen Messer bedrohte. Br. wurde mit einer Woche Gefangnis 
bestraft. 1m August desselben Jahres drang Br. mit einem Genossen in einen Schuppen 
ein, urn dort zu ubemachten. Als der Besitzer sic hinauswies, entfemten sie sich nicht, 
so daB Br. wegen Hausfriedensbruchs zu 3 Tagen Gefii.ngnis verurteilt wurde. Am 
11. Januar 1892 schlich sich Br. in einen Hotelgarten in Neustadt ein und stahl dort 
Zinkrohren und Eisenrahren ffir ca. 40 Mk. zusammen mit mehreren Genossen. Wegen Dieb
stahls in wiederholtem Ruckfalle wurde Br. zu 1 Jahr 3 Monaten Zuchthaus und fiinf 
Jahren Ehrenverlust verurteilt. Er saB seine Strafe in Bruchsal ab yom 19. 2. 1892 bis 
10.5.1893. 

In den Zuchthausakten heiBt es, daB Br. ganz verfehlt erzogen und durch schlechten 
Umgang verdorben sei. AIle guten Vorsii.tze wiirden bei ibm bei Versuchung bald zu WasllCr 
werden, weil er moralisch haltlos sei. Karperlich wurden syphilitische Merkmale bei ~ 
festgestellt. 1m Zuchthaus fiihrte er sich gut. 

Kaurn aus dem Zuchthaus entlassen, wurde er im August 1893 wegen Widerstands zu 
1 Monat 2 Wochen Gefiingnis verurteilt. 

1m Miirz 1895 wurde Br. zu 4 Wochen Gefiingnis wegen Korperverletzung verurteiIt. 
Er selbst gab ~or Gericht folgendes an: 

Er sei in eine Wirl,schaft gekommen, urn daselbst zu ubemachten. Als er den WiTt 
darum angesprochen habe, hii.tte ibm dieser erklii.rt, daB er ihn nicht beherberge, und wenn 
er 10 Mark daffir zahle. Dieser und der Hausbursche hatten ihn dann gepackt und zur 
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Wirtscbaft hinatlSgeworfen, darauf habe er mit den FiiBen gegen den Rolladen getreten. 
Daraufhin sei der Rolladen wieder aufgezogen worden. 3 oder 4 Personen seien aus der 
Wirtschaft heraus auf ibn losgekommen, hatten ibn zu Boden geworfen und geschlagen, 
und deshalb habe er dann auch den Wirt geschlagen. 

Ein Zeuge erklarte, er und ein anderer batten miteinander gewiirfelt und sich mit zwei 
Freunden an ihrem Tisch iiber den Untergang des Schiffes Elbe unterbalten, wobei er 
bemerkt babe, daB er auch auf See gefahren sei. Da sei der Hausbursche hinzugekommen 
und babe gesagt, das sei nicht wahr, wenn er dies nochmals sage, schlage er ibm den Bierkrug 
auf den Kopf oder steche ibm das Messer in den Balg, daB es hinten herausschaue. Darauf 
kam der Wirt zu uns und sagte, daB es Feierabend sei, worauf wir bezahlten und das Lokal 
verlieBen. Nachdem wir einige Zeit vor der Wirtschaft gestanden sind, bat der Hausbursche 
in der Wirtscbaft die AuBerung getan: "Diese beiden sind die zwei schlechtesten, wo in Neustadt 
herumlaufen." Dann ging auf einmal der Rolladen auf und Philipp Br. wurde zur Tiir 
hinausgeworfen, worauf der Rolladen sofort wieder heruntergelassen wurde. Dann trat 
Br. mehrmals gegen den Rolladen, worauf dieser wieder aufgezogen wurde, 3-4 Personen 
herauskamen, auf Br. eindrangen, denselben 2-3mal auf den Boden warfen und ihn 
mit einem Gegenstand, anscheinend mit einem Farrenschwanz, schlugen. Der Haus
bursche sei dann auch auf ibn los und habe ihm mit dem Farrenschwanz auf den Kopf ge
schlagen, so daB er eine kleine Verletzung erhalten habe und zu Boden gefallen sei. Wahrend
dem sei Br. herbeigekommen, babe dem Hausburschen den Farrenschwanz aus der 
Hand gerissen und denselben damit geschlagen, worauf dieser die Flucht ergriffen habe 
und in die Wirtscbaft zuriickgesprungen sei. 

Der andere Zeuge schloB sich den Angaben des vorhergehenden iibereinstimmend an. 
1m August 1896 wurde Br. in Mannheim wegen Korperverletzung zu 3 Monaten 

Gefangnis verurteilt. Die Akten konnten nicht eingesehen werden. 
Im Januar 1897 wurde Br. wegen Sachbescbadigung und Hausfriedensbruchs zu 

12 Tagen Gefangnis verurteilt. Er selbst ma('hte vor Gericht folgende Angaben: 
Die mir zur Last gelegte Sachbeschadigung gebe ich zu. Dagegen bestreite ich, einen 

Hausfriedensbruch begangen zu baben, da ich die Anfforderung des Trotz, in dessen Heu
scheuer ich seit mehreren J amen zu nachtigen pflege, nicht mehr in derselben zu iibernachten, 
als eine im Zorn gesprochene und nicht ernst zu nehmende auffaBte. Die Scheuer steht 
frei, jeder kann hinein. Doch muB ich zugeben, nach Trotzs Aufforderung noch in der 
Scheuer iibernachtet zu baben. Die Scheuer ist kein "befriedetes" Besitztum, und ich 
kann mich daher keines Hausfriedensbruchs schuldig gemacht haben. 

Der Zeuge Trotz gab an: Es sei richtig, daB der Angeklagte seit Jahren mit seiner Er
laubnis im Schuppen nii.chtige. Da Br. jedoch das Heu darin sehr verdarb, babe er 
ibm Anfang des James das "Obernachten im Schuppen ein fiir allemal1iD.d bestimmt unter
sagt. Trotzdem sei Br. mehrfach wieder im Schuppen iiber Nacht geblieben. Am 8. 1. 97 
sei Br., nachdem er ibm das "Obernachten im Schuppen verboten babe, nachts n.ach 11 Uhr 
in seine Wohnung gekommen, babe Lii.rm gemacht und dann mit einer Dunggabel ein 
Fenster eingeschlagen. Er habe seinen Schuppen mit Priigeln verschlossen, um Br. den 
Eintritt unmoglich zu machen. Derselbe habe aber die Priigel immer wieder weggerissen 
und sei dann eingestiegen. Als Br. das Fenster einschlug, sei er offenbar betrunken ge
wesen. Er babe ibn bei dieser Gelegenheit aufgefordert, den Hof zu verlassen, wogegen 
er sich jedoch bartnackig geweigert habe. 

1m Juni 1899 stahl Br. aus der Giiterhalle in Neustadt 4 Sacke, angeblich um sie 
fiir einen anderen zu verkaufen. Es wurde aber festgestellt, daB er gar keinen Auf trag hatte 
und den Erl5s der gestohlenen Sacke fiir sich verwenden wollte. Wegen Diebstahls i. w. R. 
wurde er zu 5 Monaten Gefangnis verurteilt, die er vom 12. Juli bis 9. November absaB. 
In den Straferstehungsakten heiBt es, daB Br. charakterlos sei und daB die Strafen auf 
ibn gar keinen Eindruck machten. Er bleibt ein schlechtes, gefiihrliches Subjekt. Seine 
22 Vorstrafen bezeugen eine furchtbare innerliche Verwahrlosung. 

Im April 1902 wurde er wegen Mundraubs zu 4 Wochen Haft verurteilt. "Ober seine 
Tat gab er selbst folgendes an. 

Am Montag, den 10. 3., babe ich fiir Wirt Grohm im stadtischen Schlachthaus einige 
FaB nach dem Giiterbahnhof gefahren. Bei dieser Gelegenheit ging ich auch auf das Pissoir 
der Wirtscbaft, neben welchem ein Fahrrad stand. An letzterem hing ein Paket, welches 
ich mit den Handen antastete, um zu sehen, was darin war. Als ich spiirte, daB Wiirste 
darin waren, schnallte ich das Paket ab und ging damit in die Ho1zremise. Dort offnete 
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ich es und na.hm mir von den Wiirsten in meine Taschen. Die anderen lieB ich im Paket 
und legte es aUf das Holz. Dann begab ich mich in den Stall eines LandWirts gegeniiber 
dem Schlachthaus und legte dort einige Wiirste in eine Blechbiichse, um sie spater zu essen. 
Auf der StraBe hatte ich auch einigen Kindem von den Wiirsten gegeben. 

lch hatte vielleicht spater noch von den anderen Wiirsten in der Remise geholt, aber aIle 
wollte ich sie nicht stehlen, ich hatte sie ja doch nicht aIle essen konnen. lch habe sie deshalb 
in die Remise gelegt, urn mir davon zu nehmen, und dachte, die andere~ werden die Leute 
schon wieder tinden. 

1m Oktober 1902 bettelte er in Heilbronn und erhielt 2 Tage Haft. 1m Dezember 1902 
arbeitete Br. vOriibergehend als Taglohner bei einem Milchhandler und nahm ihm ein 
Paar Stiefel im Werte von 20 Mk. weg. Br. selbst gibt an, daB er die Stiefel nur voriiber
gehend hatte wegnehmen wollen zum Eismachen, daB er sie aber dann, da ihm der Milch
handler seinen Lohn nicht ausbezahlt hiitte, bei einem Trodler gegen ein anderes Paar, 
das ihm paBte, austauschte und noch 1,40 Mk. erhielt. Es wurde aber festgestellt, daB Br. 
keinen Lohn zu beanspruchen hatte. Daher wurde er wegen Diebstahls i. w. R. zu 10 Monaten 
Gefangnis verurteilt. Die Strafe saB er ab vom 23. 1. 1903 bis 19. 10. In den Straferstehungs
akten heiBt es: "Br. gehort zum Auswurf der Neustadter Gesellschaft. Er ware ein 
passendes Inventarstiick fiiI: eine Menagerie. Religion und Schamgefiihl sind vollig aus
getilgt. " 

Als Br. am 19. Oktober 1903 seine IOmonatliche Gefangnisstrafe und im AnschluB 
daran eine Haftstrafe von 3 Tagen abgebiiBt hatte, war sein erster Gang nach wieder 
erlangter Freiheit ins Wirtshaus. Als sein Geld zur Neige ging, war er am 23. Ok
tober nach Hohenstadt gegangen, urn dort Arbeit zu suchen. In der Wirtschaft dort trank 
del' bereits nicht mehr Niichteme einige GIas Bier und fragte darauf die allein anwesende 
Wirtin, ob er ein Bett zurn tJbemachten haben konne. Als diese sich weigerte, ihn iiber 
Nacht aufzunehmen, geriet der Angeklagte in Wut und schrie die Wirtin an, wenn er kein 
Bett bekame, so baue er ihr auf den Kopf, daB ihr das Him an die Decke spritze. Die Wirtin, 
deren Mann nicht zu Hause war, fiirchtete sich vor Br. und holte ihren Nachbarn zu 
ihrem Schutze. 

Sie forderte darauf den Br. verschiedene Male auf, die Wirtschaft zu verlassen, 
er leistete jedoch nicht Folge. Spater begab sich Br. nach derWohnung des Biirgermeisters, 
um sich dort nach einem Quartier zu erkundigen. Auf dem Wege dorthin veriibte er ruhe
sWrenden Larm, worauf er in Ortsarrest verbracht wurde. Am nachsten Tage wurde Br. 
ins Amtsgefangnis Adelsheim eingeliefert, und nachdem am 24. 10. Haftbefehl gegen ihn 
wegen Fluchtverdachts erlassen war, bis zur gerichtlichen Verhandlung in Untersuchungs
haft gehalten. Bei del' Gerichtsverhandlung gab Br. alles zu ·und wurde wegen Bedrohung 
und Hausfriedensbruchs zu 12 Tagen Gefangnis verurteilt. 

Am 26. November 1903 wurde Br. bei einer Razzia mit einem Genossen in einem 
Heustadel'schlafend gefunden. Br. gab an, daB er am Tag zuvor Arbeit gehabt.habe. 
Am Abend hatten sie beide in Neustadt gezecht und seien betrunken gewesen. Auf .dem 
Heim:weg zur W ohnung seines Genossen seien sie beide in den Heustadel gefallen und hatten 
da wohl eine Stunde gelegen. Br. erhielt wegen Hausfriedensbruchs 14 Tage Gefangnis. 
1m Miirz 1904 muBte er wegen Betruges in Neustadt zu 10 Tagen Gefangnis verurteilt 
werden. 1m April 1904 arbeitete Br. als Taglohner in Neustadt und half meist beim 
Steineausladen. Am 18. April mittags verrichtete er in angetrunkenem Zustande mitten 
auf der StraBe seine Notdurft. Als ihn ein Schutzmann deswegen festnehmen wollte, setzte 
sich Br. energisch zur Wehr und hielt sich an einem Lattenzaun fest. AlB ein Stiick 
Latte abbrach, schlug er damit auf den Schutzmann ein und verletzte diesen mit einem 
Nagel am Arm. Dann lieB er sich zu Boden fallen und schlug mit Handen und FiiBen um 
sich. Br. hatte an dem Vormittag in einer Wirtschaft ziemlich viel Bier und Schnaps 
getrunken. Sinnlos betrunken war er nicht. Wegen tJbertretung der StraBenpolizeiordnun~ 
wurde er mit 5 Tagen Haft und wegen Widerstands zu 3 Wochen Gefangnis verurteilt. 

Am Abend des 27. Juni 1904 hatte Br. mit einigen Genossen ziemlich viel in einer 
Wirtschaft getrunken. Dann gingen sie an den FluB, machten einen Nachen los und fingen 
Fische. Br. gab an, daB sie Hunger gehabt hatten und sich so viel Fische fangen wollten, 
daB sie sich satt essen konnten. Wegen unerlaubten Fischens wurde er mit 4 W ochen Ge
fangnis bestraft. 

1m Dezember 1904 gab Br. vor Gericht folgendes an: 
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Vor einiger Zeit saB ieh mit dem Zeugen Hellebauer im Gefangnis und verbiiBte eine 
mehrwoehentliehe Strafe. Bei dieser Gelegenheit sagte ieh zu Hellebauer: "Ieh habe einen 
Kittel, wenn du einen brauchst, bekommst du ihn billig." Daraufhin erwiderte er: "Ja, 
ich brauche einen solchen", und ieh solIe ihm, wenn ieh entlassen sei, gelegentlich einen 
solchen in die W ohnung bringen. 

1m Sommer d. J., die Zeit weiB ich nicht mehr genau, arbeitete ich bei Landwirt 
Wilhelm H. zwei balbe Tage; am ersten halben Tag hat mich H. gleich bezahlt, am zweiten 
dagegen gab mir H. anstatt 1 Mk. nur 50 Pig. Als ich aus dpm Gefii.ngnis entlassen ~ar 
und dpm Hellebauer besagten Kittel bringen wollte, fielen mir wieder die 50 Pfg., welche 
ich von H. noch zu bekommen habe, ein. Am 7. Dezember d. J. vormittags begab ich 
mich im Beisein des Taglohners Jakob Ha.hnchen in die Wohnung von Landwirt Wilhelm H. 
und wollte dessen Knecht Hellebauer den erwii.hnten Kittel bringen. Als letzterer den 
Kittel besichtigt hatte, sagte er zu mir, er brauche keinen. Ob ich denselben dann bedroht 
habe, weill ich nicht. Hellebauer ging, nachdem er sein Brot gegessen hatte, hinaus in den 
Schuppen und arbeitete weiter. H. ging ebenfalls hinaus und sagte beim Hinausgehen zu 
uns: "Macht, daB ihr fortkommt, wenn ihr etwas wollt, kommt heute abend, wenn mein 
SohnJosef da ist." Ich, Ha.hnchen undH. verlieBen die Kiiche und begaben uns in die Ein
fahrt. Beim Hinausgehen sagte ich zu H.: "lch bekomme von Ihnen vom Heumachen 
her noch 50 Pfg." Weil H. das Geld nicht herausgab, sagte Hahnehen: "Gebt doch dem Mann 
sein Geld, wenn ihr ihm dies schuldig seid." 

H. lief unterdessen hinaus auf die StraBe und sagte: "Jetzt hole ich einen Schutzmann. ,. 
Als H. fort war, nahm Hahnchen einen in der Einfahrt liegenden Priigel, lief mit demselben 
im Hof herum, ging dann an die Fenster des Vorderhauses und schlug mit dem Priigel 
mehrere Scheiben ein. 

DaB wir den H. bis in den Stall verfolgt und dort bedroht haben, ist nicht wahr, in 
den Stall, d. h. bis unter die Stalltiire, sind wir iiberhaupt nicht gekommen. Die 50 Pfg. 
habe ich von H. gefordert, aber nieht in drohender Weise, ich kenne den H. schon lange 
und habe auch schon ofters bei ihm gearbeitet. DaB ich demselben oder dessen Knecht 
Hellebauer etwas angetan hatte, is'o nicht wahr. Ich war an jenem Vormittag stark ange
trunken und Hahnchen war sogar betrunken, wir hatten damals Schnaps und Bier durch
einander getrunken und wurden infolgedessen bald berauscht. 

Br. wurde wegen iBedrehung und gemeinscbaftlieh veriibten Hausfriedensbruchs zu 
9 Monaten Gefangnis verurteilt. 

Am 29. April 1906 wurde er ins Gefangnis eingeliefert. Er war vollig mit Lausen be
haftet und zerriB seine Kleider. Der Hausgeistliche schlldert ihn als einen vollig zerfahrenen 
Menschen, der jenseits von Gut und Bose angelangt sei. Br. babe nieht die geringste 
Empfanglichkeit fiir eine bessere Regung, sein Ehrgefiihl sei vollig ertotet. Zu allen seinen 
schleehten Eigenschaften komme noeh das unbandige Streben nach heiterem LebensgenuB 
am vollen Heidelberger FaB. 

Am 29. Januar 1906 wurde Br. aus dem Gefangnis entlassen. Er setzte sein unstetes 
Leben fort. Sobald er etwas Geld hatte, vertrank er es in Schnaps. 1m Juni 1907 wurde 
er von einem Schutzmann wegen Hausfriedensbruchs festgenommen und beleidigte auf 
dem Wege zur Waehe den Schutzmann in nieht wiederzugebenden Ausdriicken. AuBerdem 
suchte er sich freizumachen und muBte an die Kette genommen werden, trotzdem warf 
er den Schutzmann gegen eine Wand und konnte nur mit Miihe ins Gefangnis verbracht 
werden. Wegen Widerstands undBeleidigung wurde er zu 3 Woehen und 5 Tagen Gefangnis 
verurteilt. 

Als Br. dann im Dezember 1907 wegen Verdaehts eines Diebstahls verhaftet war, 
ergab die Untersuchung folgendes. 

Wie der Angeklagte glaubwiirdig zugesteht und die als Zeugin vernommene Frau F. 
bestatigt, hat er Ende August oder Anfang September an einem nieht mehr festzustllllenden 
Tage eine der Frau F. gehorende Ledertasehe aus ihrer Wohnung weggenommen. Der An
geklagte hat dann zunachst der Frau F. gegeniiber in Abrede gestellt, die Tasehe zu haben, 
und das erst spater zugegeben, nachdem ihm mitgeteilt war, daB ein Zeuge die Tasche bei 
ihm gesehen hatte. Br. verspraeh dann die Tasche zuriickzugeben, tat dies aber nieht, 
sondern gab sie einem Milchhandler zum Pfande fiir ein Darlehen von 1 Mark. Frau F. hat 
dann die Tasche von diesem zuriiekerhalten. Der Wert der vor nieht langer Zeit fiir 30 Mark 
gekauften Tasehe wird heute von der Eigentiimerin mit etwa 20 Mark angegeben. 
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Bl'. gibt zu, die Tasche weggenommen zu haben, will abel' dazu berechtigt gewesen 
sein, weil del: am 13. Januar 1907 verstorbene Ehemann del' F. ihm die Tasche geschenkt 
habe. FUr die Richtigkeit diesel' Behauptung vermag er keinerlei Beweis beiz~bringen. 
Frau F. erklart, davon nichts zu wissen, und halt es ftir ganz unmaglich, daB ilir Ehemann 
dem Angeklagten ein solches Geschenk gemacht habe. Richtig dagegen sei, daB del' Ange
klagte sie nach dem Tode ihres Ehemannes gebet~n habe, ihm die Tasche zu Bchenken. 
Das babe sie abgelehnt und dann die Tasche, die bisher auf dem Speicher gestanden, in 
ihre Wohmmg gebracht, damit del' Angeklagte, del' gelegentlich auf dem Speicher zu tlm 
hatte, sie nicht wegnehme. - Ubrigens hat del' Angeklagte in del' heutigen Verhandlung 
nul' noch behauptet, daB del' verstorbene Ehemann F. ihn bei seiner Bitte urn Schenkung 
del' Tasche auf spateI' vertrastet habe. DaB er bei del' Wegnahme nicht im guten Glauben 
gewesen ist, geht aus seinem ganzen Verhalten deutlich hervor. Er gibt zu, die Tasche 
zunachst vel'steckt und dann erst abends mitgenommen zu haben. Nach seiner Angabe hat 
er sie yom Speicher geholt. Als ihm del' als Zeuge vernommene Schutzmann Soh. vorhielt, 
daB sie nach Frau F.s Angabe in deren Wohnung gewesen sei, auLlerte Br.: "Das ist 
ja auch gleichgiiltig, ich werde doch wegen Diebstahls bestraft." Wegen Diebstahls i. w. R. 
wurde Br. zu 1 Jahr 6 Monaten Gdangni.s und 5 Jahren Ehrenverlust verurteilt, die er 
Yom 1. Februar 1908 bis 25. Juli 1909 absaB. 1m Gefangnis machte er einen Selbstmord
versuch durch Aufhangen mit den Hosentragern. In den Akt.en steht: "Del' Wolf hat 
seine Natur nicht geandert, sondern ist grimmiger geworden, er ist ganz vertiert." 

Am 18. April 1910 lag Br. sinnlos betrunken in Neustadt auf del' StraBe. Er wurde 
vom Bezirksamt verwarnt, vertibte abel' schon am 7. Mai wieder in betrunkenem Zustande 
ruhestDrenden Larm auf del' StraBe. Im August hielt er sich in Jagstfeld auf, hatte dort 
abel', wie stets, keine feste Wohnung. Im November war er in Hirschhorn in Haft und wurde 
dort am 27. 12. wegen Hehlerei zu 2 Monaten Gefangnis verurteilt. Er hatte mit einem 
anderen zusammen ein FaB Teer, das del' andere einige Tage zuvor gestohlen hatte, weg· 
geschafft und verkauft. Bis 13. Februar saB er dann im Gefangnis. Am 16. April taumelte 
er betrunken larmend in Neustadt auf del' StraBe helum und bedrohte grundlos einen 
Burschen mit dem Messer. Er muBte in Notarrest verbracht werden und wurde dann am 
nachsten Tage verwarnt. 1m Herbst hielt er sich meist in Neckarsteinach auf. Im Januar 
1912 hielt. er sich wieder in Neustadt auf und verrichtete nur gelegentlich TaglOhnerarbeiten. 
Seinen Verdienst vertrank er sofort und kam mehrmals angetrunken auf die Polizeiwache, 
urn Unterstutzung zu erbitten. Am 21. September wurde ·er wieder sinnlos betrunken 
auf del' StraBe aufgegriffen und muBte in Notarrest verbracht werden. Vom 9. bis 15. No
vember erhielt er wegen groben Unfugs 5 Tage Haft. Sein Aufenthalt in den nachsten Jahren 
war immer sehr schwer zu ermitteln, da er nie einc standige Wohnung hatte, sondern sich 
meist in Scheunen odeI' auf Schiffen aufhielt. 1m November 1913 wurde er nochmals sinnlos 
betrunken aufgegriffen. 

Als er am 2. Juni 1914 gerade einmal wieder aufgegriffen war, war es maglich, sich mit 
Br. zu unterhalten. 

1m Anfang war er miBtrauisch und drangte fort. Bald abel' wurde er sehr vergntigt 
und erzahlte in graBter Breite mit viel Behagen von seinem Leben. Sein Gedachtnis scheint 
wenig gelitten zu haben, an aIle Strafen und Daten aus seinem bewegten Leben konnte er 
sich gut erinnern und wuBte auch jedesmal noch die Einzelheiten seiner Straftaten, die an 
del' Hand del' Akten kontrolliert werden konnten, anzugeben. Seine Meinung tiber seine 
vielen Strafen ist, daB er immer unschuldig verurteilt ware, weil aIle Zeugen VOl' Gericht 
eher Glauben fanden als er. Ftir ihn hatte es gar keinen Zweck, Angaben zu machen, weil 
ibm doch keiner glaube. Von seiner Jugend erzahlt er mit einem gewissen Stolz, nul' auf 
seine Mutter ist er schlecht zu sprechen und schilt sie einmal: "Die dumme Schneegans, 
die tappige." Als SchUler will er immer sehr bray gewesen sein und fleiBig gelernt haben. 
Schuld an seinem spateren Leben sei seine Schwester, die seine Braut nicht habe auf
nehmen. wollen. Danach sei er von Haus fortgegangen. Als Fischer und Schiffer sei er ans 
Trinken gekommen. Vorher habe er kaum etwas getrunken. Auf den Schiffen hatten sie 
immer ein FaBchen Bier, denn das FluBwasser kanne man doch nicht trinken. Am meisten 
Sorge hatte ihm sein Muttermal gemacht, denn deswegen hatten ihn die Kinder auf ·der 
StraBe immer geuzt. Dann habe er sich aus Kummer dariiber betrunken. Jetzt sei er mit 
seinem Leben sehr zufrieden, habe immer gute Laune und gebe den letzten Pfennig ffir seine 
Kameraden her, wenn er Geld hatte. Wenn ihm gelegentlich einmal Studenten Geld 
schenkten, vertranke er es inImer gleich, denn sonst hatte es keinen Zweck ftir ihn. Schaden 
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konne ihm das Tl'inken nicht, er vertrage noch taglich 40 Schoppen Bier und, wenn er 
konne, tranke er jeden Morgen Schnaps. Auf die Frage, woher er denn bei seiner geringen 
Arbeit das Geld zum Trinken bekomme, sagt er, daB er genug Leute kenne, die ihm was 
gaben. In den Wi:rtschaften wtirdeer oft £rei gehalten. Das risse ibn auch immer wieder 
herein, "wenn man so mit del' Gesellschaft hausen muB". Besonders die Schiffer tranken 
alle. Uber sein Geschlechtsleben gibt er an, daB er sich wenig aus den Weibern mache, 
er brauche seine Krafte fiir sich, "frillier hatte er mehr Lust dazu gehabt". Auf die Frage, 
wie es kame, daB er jetzt 3 Jahre nicht gerichtlich bestraft sei, meint er, er wolle jetzt von 
Strafen nichts mehr wissen und sei jetzt ein anderer geworden. Bei allen seinen Angaben 
ist Br. auBerst gut aufgelegt, lacht bei den ernstesten Fragen und begleitet seine Ant
worten mit ausgiebigen Bewegungen. Am meisten fallt sein unbandiger Humor auf, del' 
zusammen mit seiner Kritiklosigkeit manchmal sehr komisch wirkt. 

An Verstimmungen will Br. nie leiden, ebenso bestreitet er, sich im Rausch an seine 
Handlungen nicht mehr erinnern zu konnen. Von deliranten Ziigen laBt sich gar nichts 
feststellen. Erregungszustande will er nie gehabt haben. Auffallend ist, daB er bei seinen 
Angaben fast gar nicht iibertreibt, sondern alles lachend zugibt. Br. ist ein auf del' tiefsten 
Stufe angekommener Mensch, del' tatsachlich fast wie ein Tier lebt und sich iiber nichts 
Gedanken macht. Er kommt oft wochenlang nicht aus seiner Kleidung heraus, schlaft 
selten einmal in einer menschenwiirdigen Lagerstatte und fillilt sich, da er standig unter 
Alkoholwirkung steht, recht wohl. 

Bei seinem unsteten Lebenswandel ist natiirlich an irgend eine Einwirkung durch 
FiirsorgemaBnahmen auf ibn gar nicht zu denken. Da e1' sich auch in den letzten Jahren 
hiitet, mit den Gesetzen in Konflikt zu kommen, so wird sich schwerlich bald eine Handhabe 
bieten, ibn festzusetzen. Bei seiner volligen Haltlosigkeit bleibt er natiirlich fiir die All
gemeinheit eine standige Gefahr und miiBte in einer Anstalt untergebracht werden. Leider 
ist dafiir bisher keine Moglichkeit gegeben. 

Diagnose: Geistig minderwertige, aktive Personlichkeit mit tiefgehender 
Charakterveranderung durch chronischen Alkoholismus. 

lId. 2. Nr. 79. Heinrich Kohnert wurde am II. 2. 1870 in Neustadt ullehelich ge
boren. Seine Erziehung war sehr mangelhaft. K. war ein gesundes kraftiges Kind und kam 
durch alle Schulklassen. Schon mit 13 Jahren wurde er wegen Hehlerei mit 1 Tag Gefang
nis bestraft. Von Jugend auf war er wild und schwer zu beeinflussen, war rechthaberisch 
und auBerordentlich rauflustig. Nach del' Schulentlassung erlernte er das Schlosserhandwerk 
und war ein tiichtiger, geschickter Arbeiter. Als er ausgelernt hatte, ging er auf die Wander
schaft. 1889 war er wieder in Neustadt und wurde im Juni wegen Widerstands gegen die 
Staatsgewalt zu einem Monat Gefangnis veru:rteiIt. Er brauchte nicht zum Militar. 1m 
Mai 1901 veriibte er nachmittags in angetrunkenem Zustande mit einem Kameraden auf 
del' StraBe ruhestorenden Larm und belasti!;te Passanten. Seiner schlieBlichen Verhaftung 
setzte er Widerstand entgegen und beschimpfte die Schutzleute auf die gemeinste Art 
und Weise. Da K. sich angesichts einer Leichenfeierlichkeit so roh benommen hatte, er· 
kannte das Gericht trotz seiner Angetrunkenheit auf 3 Monate Gefangnis. 1m Juni wurde 
er in Diirkheim wegen Bedrohung und Korperverletzung zu 14 Tagen Gefangnis verurteiIt, 
wei! er am 10. April einen Schlossermeister verhauen und mit TotschieBen bedroht hatte. 
K. hatte bei diesem Meister nul' 3 Tage gearbeitet und war ohne Kiindigung fortgegangen, 
urn sich bei einem anderen Meister Arbeit zu suchen. Del' erste Meister war dorthin 
gekommen, urn den zweiten zu warnen, und dabei sofort von K. verpriigelt. In den Straf
erstehungsakten heiBt es, daB K. ein kraftiger, gut geniiJu·ter Mann sei, del' sich in del' 
Fremde an MiiBiggang und unstete Lebensweise gewohnte. Schon damals wurde del' Ver
dacht auf linksseitigen Lungenspitzenkatarrh festgestellt. Es heiBt dann weiter: K. ist 
ein perfekter, gcfahrlicher Stromer, del' bald wieder riickfallig werden wird. Nach VerbiiBung 
seiner Strafe am 28. II. 1891 ging K. wieder auf die LandstraBe und wanderte durch die 
Schweiz. Am Sonntag, den 9. Januar 1892, kam er von Basel in Hartheim an, ging mit 
einem anderen Handwerksburschen in eine Wirtschaft, wo sie viel Bier und Schnaps tranken. 
SchlieBlich verbot ibm del' Wirt nach einem Streit das Lokal und faBte ibn unsanft an. 
K. holte sich den Polizeidiener, urn ein Protokoll aufnehmen zu lassen. Del' Wirt wies ihn 
hinaus, packte ihn schlieBlich und warf ihn auf den Flur und die Treppe hinunter. Unten 
bekam K. noch Priigel. Als del' Wirt von ihm ablieB, zog K. sein Messer und stach den Wirt 
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von hinten zweimal in Schulter und GesaB. Del' Wirt stiirzte ins Haus und kam einen Stuhl 
schwingend Wieder heraus. Es entspann sich ein wilder Kampf, wobei del' riesenstarke Wirt 
noch mehrere Stiche in den Arm, Kopf und einen gefahrlichen in den Leib erhielt. K. wurde 
gewiirgt und tiber den Hof geschleift. Er erlitt durch die MiBhandlung einen Leistenbruch. 

Die herumstehenden Gaste und del' Polizeidiener wagten nicht einzugreifen und lieBen 
auch den wiitend drohenden K. entkommen, wahrend del' Wirt verbunden werden muBte. 
Am nachsten Tage wurde K. festgenommen und wegen gefahrlicher Korperverletzung zu 
einem Jahr Gefangnis verurteilt. In der Begrtindul1g heiBt es: 

Auf Grund diesel' Ausfiilirungen wird man gewiB die Handlungsweise des Angeklagten, 
welcher, wie man aus seinen vielen Vorstrafen wegen Tatlichkeiten, Widerstandes gegen 
die Staatsgewalt, Korperverletzung ersieht, ein rauflustiger Mensch ist, zwar streng ver
urteilen mtissen, denn durch seine Tat ist das Leben eines Menschen unmittelbar bedrobt 
worden. Andrerseits wird man abel' auch zugeben, daB der Verletzte selbst, und zwar in 
nicht geringem MaBe, die Schuld an del' ihm zuteil gewordenen ~IiBhandlung tragt. Aus 
seinem Verhalten gegen den betrul1kel1en Angeschuldigten geht hervor, daB auch er eil1 zu 
Gewalttatigkeiten auBerst geneigter Mensch ist, del', weil von hervorragender Korperstarke, 
anderen gegentiber die erheblichsten MiBhandlul1gen sich erlauben zu dtirfel1 glaubt. 

Yom 29. 3. 1892 bis zum 21. 1. 1893 saB K. inl Gefangnis. 1m Juli 1893 heiratete cr 
eine Fabrikarbeiterin, von del' er schon ein voreheliches Kind hatte und das zweite erwartete. 
Die Ehe wurde tiberaus unglticklich. Die Frau machte im ganzen 12 Entbindul1gen dureb. 
Am Leben blieben nul' 7 Kinder, drei Entbindungen waren Fehlgcburten und ein Kind 
starb an Mundfaule. 

Am 14. August 1893 kam K. schon angetrunken in eine Wirtschaft, priigclte sich dort 
mit einem anderen Gast und schlug mit einem Stock auf den Tisch, daB Glaser zerbrachen 
und del' Tisch beschadigt wurde. Wegen Sachbeschadiglmg und I{,uhestorul1g wurde K. 
zu 14 Tagen Gefangnis verurteilt. 

Am Montag, den 4. Dezember 1893, bekam K. in angetrunkenem Zustande wiedel' 
erne Wirtshal1sschlagerei, in deren Verlauf er einen anderen mit einem Stuhl auf den Kopf 
schlug .. K. erhielt 2 Monate Gefangnis. Am 16. September 1894 geriet K. in einer Wirtschaft 
mit seinem Schwager infolge von Familienstreitigkeiten aneinander und schlug ihn mit 
einem Stuhl tiber den Kopf. Das Gericht verurteilte ihn zu 3 Wochen Gefiingnis. Als er 
im Gefangnis saB, bat seine Frau um Armenunterstiitzung. In del' Nacht vom 31. I. zum 
I. 2. 1895 wurde K. aus einer Wirtschaft, wo er sich roh und gewalttatig benommen hatte, 
herausgeworfen. Er tiberfiel drauBen den Hausburschen und erhielt wegen Korperver
letzung 4 Wochen Gefangnis. AuBerdem wurde K. noch zu 3 Woehen Gefiingnis verurteilt, 
weil eram 9. Oktober 1894 in Rohrbach bei del' Kirehweih aus einer Wirtschaft heraus
geworfen war und dabei einen Gast mit einem Farrenschwanz verprtigelt hatte, und diesen 
dann, als er mit dem entrissenen Farrenschwanz seinerseits den K. sehlug, mit einem Messer 
stach. 1m Juli 1895 saB K. in Untersuchungshaft wegen Kuppelei. Seine Frau muJ3te 
mit einem Kind ins Kmnkenhaus aufgenommen werden, weil sie lungenleidend und obdachlos 
war, denn K. hatte seine Mobel naeh Stuttgart geschiekt, wohin er verziehen wollte. In del' 
Nacht vom 7./8. September geriet K. in einer Wirtsehaft mit einem Manne aneinander 
und bedrohte ihn mit Totschlagen. Schliel3lich drtickte er den anderen an die Wand und 
verprtigeite ihn so, daB diesel' voller Angst durch die Fensterscheiben hinaussprang. K. 
lauerte jenem dann drauBen auf und verfolgte ihn unter fiirchterlichem Larm auf die Wache, 
wohin sich del' andere fltichtete. Wegen ruhestorendem Larm und Bedrohung V\'Urde K. 
zu 3 Wochen Haft lind einer Woche Gefaugnis verurteilt. Am 7. Januar 1896 wurde K. 
wieder verhaftet, weil er am 12. II. 1895 nach einem Wirtshausstreit einen anderen Mann 
mit einem Messer in den Riicken gestochen hatte. Wegen erschwerter Korperverletzung 
erhieit er 9 Monate Gefangnis, die er vom 22. Januar 1896 bis 5. September 1897 absaB. 
In den Straferstehungsakten heiBt es: 

"K. wird mitTabakrippen und Schlosserei beschaftigt. Er ist 25 Jahre, hat lOVorstrafen, 
in del' Anstalt war die Fiilirung sehr schlecht. 12 Disziplinarstrafen. I{,eligios und moralisch 
ganz abgehaust. Frech, arrogant und unordentlich, an ihm ist kein solider Faden, sein 
ganzes Auftreten und Gebaren vel'rat den frivolen, verlottcrten Menschen, alles ist Nebel 
und Schwindel bei ihm, er bleibt del' alte Lazzaroni, das alte Schwein." 

Wahrend K. im Gefangnis saB, muBte del' Armenrat seine Familie wochentlich mit 4 Mk. 
untersttitzen und ein Kind in Pflege geben. AuBerdem wurde die Frau noch mit Milch untcr
stlitzt. Am 31. Januar 1896 wurde K. wegen verschiedener teils schwerer Diebstahle unter 
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Einrechnung der {) Monate wegen Korperverletzung zu 1 Jahr 7 Monaten und 2 Wochen 
Gefangnis und 3 Jahren Ehrenverlust verurtellt. Er hatte in dem Hause, wo er wohnte. aus 
einem offenen und verschlossenen Speicher nacheinander verschiedene KIeider und Wasche, 
aus einem Keller Kohlen und einen Of en gestohlen. Die Sachen hatte seine Frau zum Tell 
versetzt. Nach seiner Entlassung kam er wieder nach Neustadt und veriibte in der Nacht 
vom 5./6. November 1897 auf der StraBe in angetrunkenem Zustande ruhestorenden Larm. 
Seiner Verhaftung widersetzte er sich, suchte davonzulaufen und -beschimpfte die Schutz
leute. Wegen Widerstands wurde er zu 14 Tagen Gefangnis verurteilt. Am 19. Aprll1898 
spielte K. in angetrunkenem Zustande Billard in einer Wirtschaft. Da er sich schlecht 
dabei benahm, untersagte ihm der Wirt das Weiterspielen, worauf K. ein Bierglas ergriff 
und dem Wirt an den Kopf schlug. Wegen Korperverletzung erhielt er nur 2 Wochen 
Gefangnis, wei! das Gericht ihm mildernde Umstiinde wegen seiner Angetrunkenheit und, 
weil er gereizt war, zubilligte. Am 13. Juni 1898 war K. wieder vor Gericht. 

"Auf Grund der Hauptverhandlung erachtete es das Gericht ffir festgestellt, daB K. 
in mehreren selbstandigen Handlungen 

1. in die Wohnung eines anderen widerrechtlich eindrang, indem er eine Wirtschaft, 
obwohl ihm das Betreten derselben verboten war, widerrechtlich betrat; 

2. den Wirt mit der Begehung des Verbrechens des Totschlags bedrohte, indem er 
mit den Worten auf denselben losging: "Er muB sterben, der Schlappschwanz, ich schlage 
ihn tot"; 

3. einen Maler vorsatzlich korperlich millhandelte und an der Gesundheit schadigte, 
indem er ihn zu Boden warf und auf ihn schlug; 

4. einem Beamten, welcher zur Vollstreckung von Befehlen und Anordnungen der 
Verwaltungsbehorden berufen ist, in der rechtmaBigen Ausubung seines Berufes durch 
Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistete, indem er auf den herbeigerufenen Schutzmann 
mit den Worten eindrang: "Wenn du nicht machst, daB du fortkommst, trete ich dir 
€linen Bruch hin." 

Endlich hat der Angeklagte wahrend dieser Vorgiinge, jedoch nicht in selbstiindiger 
Handlung, ruhestorenden Larm erregt. 

Der Angeklagte stellt die Taten nicht in Abrede, behauptet nur, betrunken gewesen zu 
sein und in Wut gehandelt zli haben. 

Jedenfalls war der Angeklagte nicht so stark betrunken, daB dadurch seine freie Willens
bestimmung ausgeschlossen war, denn er wuBte recht wohl, was er wollte, wie er auch aagt, 
daB er wegen des Zurufs "Zuchthausbesen" in die Wirtschaft eingedrungen sei." 

K. wurde zu 22 Tagen Gefangnis verurteilt. 
Am 3. Dezember 1898 erlitt K. einen Unfall. Er stfirzte von einem Geriist und brach 

den Brustkorb. Wahrend er ill Krankenhaus lag, muBte der Armenrat seine Familie weit
gehend unterstiitzen. 1m Februar 1899 machte die Frau eine Entbindung durch und war 
daher nicht arbeitsfahig. Ais K. wieder hergestellt war, fand er Arbeit als Bauschlosser 
und erlitt am 12. 6. 1900 einen weiteren Unfall (s. unten einen Brief des K.). Er hatte sich 
beide Knochel gebrochen. Als er einigermaBen wieder gehen konnte, ergab er sich ganz auBer
ordentlich dem Alkohol und kam fast jeden Tag betrunken heim. 1m Oktober 1900 wurde 
dann die Armennnterstiitzung wieder eingestellt. 1m Marz 1901 war Frau K. schwer krank, 
die Kinder gab der Armenrat den GroBeltern in Pflege. Am 7. Dezember 1901 abends kam 
K. vollig betrunken und singend in eine Wirtschaft, wurde aber vom Wirt sofort hinaus
gewiesen. Er wollte nicht gehen nnd wurde unter Beihilfe von Gasten hinausgesetzt, darauf 
stemmte er von auBen die Tfir ein, bis ihn der Wirt mit einer Stange uber den Kopf schlug. 
Wegen der Roheit, mit der K. dem Wirt entgegengetreten war, wurde K. in Anbetracht 
seiner vielen Vorstrafen zu 3 Wochen Gefangnis verurteilt. Am 3. und 11. November 1903 
beleidigte K. auf der StraBe einen StraBenwart durch die gemeinsten Schimpfworte vollig 
grundlos und wurde dafiir zu 30 Mk. Geldstrafe oder 6 Tagen Haft verurteilt. Am 24.7.1904 
verlieB K. trotz mehrmaliger Aufforderung eines Wirtes dessen Wirtschaft, wo er sich 
sehr iibel benommen hatte, nicht und wurde daher wegen Hausfriedensbruchs mit 2 Wochen 
Gefangnis bestraft. 

Am 21. 5. 1904 muBte seine Frau in die Klinik wegen Blutungen aufgenommen werden. 
Es waren 6 Kinder da, ffir die der Armenrat sorgen muBte, solange die Frau behandelt wurde. 
Am 26. September 1904 erhielt K. bei einer Schlagerei von John (s. diesen) 2 Messerstiche 
und muBte im Krankenhaus aufgenommen werden, wo er erst am 17. 10. zur Entlassung 
kam. Dabei wurde auch festgestellt, daB er an Lungentuberkulose !itt. Am 29. 11. 1904 
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millhandelte K. in der rohesten Weise eine andere Frau. Er gab vor Gericht an: "Diese 
Frau schimpfte meine Frau eine Hure und sagte, sie hatte schon in Neuenheim am FluB 
herumgehurt, auch schimpfte sie iiber mich und sagte, ich wiirde das ganze Jahr nichts 
arbeiten und sei ein schwindsiichtiger Kerl. Ich ging dann die Treppe hinunter und sagte 
ihr, sie solle mich aua dem Mund lassen, worauf aie auf mich zuging und mich am Hals faBte, 
wobei sie mir das Hemd aufriB. Ich schlug derselben hierauf mit der Faust auf den Kopf 
und den Riicken, so daB.sie zu Boden fiel. Getreten habe ioh dieselbe nicht, und wenn dieses 
'geschehen ist, geschah es nicht absichtlich." 

Es wurde aber festgestellt, daB K. die am Boden liegende Frau ungefahr mit 20 FuB
tritten auBerst brutal miBhandelt hatte. Da die Frau die beleidigenden AuBerungen gar 
nicht gemacht hatte, sondern nur gesagt hatte, Frau K. putze die Treppen nicht, und er tue 
auch nichts, so verurteilte ibn das Gericht in Anbetracht seiner zahlreichen Strafen wegen 
Roheitsdelikten· zu 2 Monaten Gefangnis. Wegen Hausfriedensbruchs wurde K. dann 
am 20. 9. 1905 zu 5 Tagen Gefangnis verurteilt, weil er eine Wirtschaft auf mehrmalige 
Aufforderung nicht verlassen hatte, in der Wirtschaft Gaste anrempelte und durch Schimpfen 
und Schreien ruhestorenden Larm verursachte. 

K. gab vor Gericht an: 
"An jenem Tage war ich in Rohrbach, Kirchheim und habe fiir eine Firma in Ludwigs

hafen kassiert. Nachdem ich in beiden Ortschaften fertig war, ging ich hierher und habe 
auch hier noch in verschiedenen Wirtschaften kassiert. Infolge davon, daB .ich in viele 
Wirtschaften ging, muBte ich iiberall etwas trinken und wurde stark bezecht. Soviel ich 
mich noch erinnern kann, kam ich gegen 5 Uhr nachmittags in die Wirtschaft zum scharfen 
Eck und aB etwas. Was nun in dieser Wirtschaft vorkam, weiB ich nicht mehr, ich habe 
bis dahin vielleicht 18-20 GIas Bier getrunken gehabt und war, wie gesagt, berauscht." 

Am 17. 4. 1903 hatte seine Frau ihn zum erstenmal auf dem Bezirksamt angezeigt, 
weil er die Mobel verkauft hatte, um Geld zum Trinken zu haben. K. war dann eindringlich 
verwarnt. 1m September 1904 meldete die Frau folgendes: 

"Mein Mann hat in der Wohnung alles zerschlagen, mit einer Sodaflasche nach mir,ge
woden und mit den Splittern mein Kind verletzt. Dann hat er mein 8 Monate altes Kind 
an den Beinen aus dem Wagen gerissen und im Zimmer hin- und hergeschleudert. Am 
Tage vorher ist er auch betrunken heimgekommen, hat mit der Miillschippe nach mir ge
worfen und mich schwer miBhandelt. Vor 14 Tagen hat er seinen 10 Jahre alten Sohn, 
der schon zweimal wegen Lungenkrankheit in Rappenau war, so miBhandelt ohne Grund, 
daB derselbe ganz tiefsinnig ist und ein blaues Gesicht hat. Der Knabe fliichtet aus Furcht 
jedesmal, wenn sein Vater angetrunken heimkommt, zu anderen Leuten. Mich selbst hat 
er schon haufig mit Halsabschneiden und Totschlagen bedroht. Wenn er angetrunken heim
kommt, ist er wie ein wildes Tier und schlagt mit allen moglichen Gegenstanden auf mich ein. 
Wir waren schon verhungert, wenn wir nicht von einer Familie immer Essen bekamen. 
Am 2. 9. hat der K. auch ohne jeden Grund einer Kellnerin im goldenen FaBchen eine 
Ohrfeige gegeben und beim Verlassen des Lokals gerufen: "Heute Abend muB noch Blut 
flieBen, so rot wie Felier." 

Am 24. 1. 1905 wurde gemeldet, daB K. in seiner Wohnung mit einem Revolver schOsse. 
Als ein Schutzmann in die Wohnung kam, war er sehr erregt, er hatte Scheibe geschossen 
und sein 2jahriger Sohn lief mit geladenem Revolver im Zimmer umher. 

K. wurde darauf vom Bezirksarzt untersucht. Dieser gab an, daB er schon 25mal poli
zeilich und ca. 20mal gerichtlich vorbestraft sei. Bei der Untersuchung war K. besonnen 
und orientiert und wies keinerlei Anzeichen einer geistigen Storung auf. Korperlich waren 
Zeichen des chronis chen Alkoholismus vorhanden. K. wurde darauf am 2. 2. 1905 vom 
Bezirksamt verwarnt. 1m Juni muBte er wegen Trunkenheit und Ruhestorung in Not
arrest verbracht werden; im August schoB er auf der StraBe und veriibte groben Unfug. 
Er erhielt am 10. 10. 1905 Wirtshausverbot auf ein Jahr. 1m Februar 1906 bekam er wegen 
Obertretung des Verbotes 3 Tage Haft. Er hatte sich mit seinem 12jahrigen Sohn in mehreren 
Wirtschaften herumgetrieben. 1m Januar 1906 wurde er wegen Hausfriedensbruchs zu 
14 Tagen Gefangnis verurteilt. Ein Wirt hatte folgende Anzeige erstattet. 

"Ich habe dem Angezeigten schon vor langerer Zeit mein Lokal verboten. Es geschah 
dies deshalb, 'weil der Angezeigte, so oft er in mein Lokal kam, mit anderen Gasten Streit 
anfing, und dieserhalb sind schon wiederholt Schlii.gereien entstanden. Am 8. Januar 1. J. 
abends nach 9 Uhr kam er nun wieder in mein Lokal. Ich forderte ibn sofort auf, hinaus
zngehen, was er erst auf mehrmalige Aufforderung befoigte. Nach etwa 10 Minuten kam 
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er nun wieder herein und verlangte mich aIIein zu sprechen. Ich erklarte ihm hierauf, daB 
er angezeigt werde und forderte ihn wieder mehrmals auf, das LokaI zu verlassen. Da er 
keine Folge leistete, begab ich mich auf die Polizeiwache und holte einen Schutzmann. 
Dieser forderte ihn nun ebenfalls auf, das Lokal zu verlassen, was er dann auch befolgte. 
Kurze Zeit nach diesem Vorfall feuerte der Angeklagte aus einem Revolver einen SchuB 
auf dem Marktplatz abo Da er widerrechtlich in mein Lokal eindrang und auf meine Auf
forderung hin, dasselbe zu verlassen, dasselbe nicht verlieB, so steUe ich Strafantrag wegen 
Hausfriedensbruch. " 

Die Familie K. zog darauf nach Mannheim, wo die Familie von der Armenkommission 
im Isolierspital untergebracht werden muBte, wahrend K. als Zwischenhandler bei einem 
Althandler tii.tig war. 

Er kaufte dort gestohlene Sachen an, um sie weiter zu verkaufen und wurde wegen 
Hehlerei zu 7 Tagen Gefangnis verurteilt. Zu seiner Entschuldigung gab er an, daB er 
von Schnapsen so betrunken gewesen sei, daB er sich nicht iiberlegt habe, was er tue. 

Die ganze Familie kam dann nach Neustadt zuriick, wo Frau K. mit Kartenschlagen 
ein recht gutes Einkommen hatte, wie spater festgestellt wurde. 1m JuIi 1907 verlieB 
K. seine Familie und kam nach ungefahr 6 W ochen zuriick. Er hatte seinen alten Lebens
wandel wieder aufgenommen und war fast immer betrunken. Da er sich verschiedentlich 
Ruhestorungen und Belastigungen zuschulden kommen lieB, bekani er am 9. 10. 1907 
nochmals Wirtshausverbot auf ein Jahr. 

1m Jahre 1908 ging es ihm gesundheitlich recht schlecht, so daB er deshalb keine groBen 
Trinkexzesse machen konnte. Seine Familie muBte fast dauemd vom Armenrat. unter
stiitzt werden, da K. nur seine Rente von 19 Mk. hatte und sonst hum etwas verdiente. 
Die Frau soil aber recht gut mit Kartenschlagen verdient haben, was der Armenrat aber 
damals noch nicht wuBte. Der aIteste Sohn verdiente wochentlich 18. Mk., lebte aber 
nicht bei den Eltem, die noch flinf schulpflichtige Kinder daheim hatten. 1m Juli 1909 
wurde K. wegen einer Beleidigung und Bedrohung zu 8 Mk. Geldstrafe verurteilt_ Auch 
1910 verhielt er sich recht ruhig, muBte aber, da es ihm gesundheitlich recht schlecht ging, 
am 10.11. ins Krankenhaus auf Armenratskosten aufgenommen werden, wo er bis zum 
25. 12. blieb. 

1m August 1911 zeigte eine Nachbarin an, daB K. wieder sehr oft betrunken heim
komme und die ganze Nacht schreie. Es wurde festgestellt, daB die Familie 2 Zimmer 
abvermietete und die Frau fleiBig Karten schlug. 

K. gab an, daB er durch kleine Schlosserarbeiten monatlich ungefahr 30 Mk. verdiente. 
Fortwahrend lebte die Kamilie K. mit der Familie WaghauseI (siehe diesen) im Streit. 

Am 20. April 1910 kam es daher zu einer Schlagerei zwischen den Mannem, iiber deren 
Hergang K. vor Gericht folgendeAussagen machte: "Die Sache zwischen W. und mir fiihrt 
schon langere Zeit zuriick. Als er aus seiner letzten Wohnung ausgewiesen worden war, 
ba,t er mich, ihm eine neue zu beschaffen. Ich brachte ihn, da es mein Vetter war, auf 
meine eigene Verantwortung in einem der Hauser unrel', die ich zu beaufsichtigen habe, 
trotzdem ich wuBte, daB er oft trank und dann sich in der unglaublichsten Weise benahm. 
Anfangs ging alles gut, bis eines seiner Kinder an Flechte el'krankte, und meine Frau daher 
meinen Kindem den Verkehr untersagte. Das gab dann W. AnlaB zu fortwahrenden Schimp
fereien. Am Karfreitag kam er wieder betrunken nach Hause. Da ich fiir die Ruhe im 
Hause verantwortlich bin, ging ich hinunter und versuchte, ihn zur Ruhe zu bringen, meine 
Frau schickte ich zur Polizei. Kaum waren die Schutzleu:te weg, so fing er wieder an und 
als ich hlnzukam, packte er mich an, worauf ich ihn zu Boden warf. Dann beschimpfte 
er mich den ganzen Abend lang mit Ausdriicken wie "Zuchthausler, Totschlager", bedrohte 
mich mit Totstechen, er werde mich besser treffen wie der John, auch meine Frau be
schimpfte er, ebenso meine Tochter. 

Am 16. April sagte mir meine Frau, als ich nach Hause kam, daB er am Morgen wieder 
geschimpft habe, daB auch sein Sohn sich meiner Tochter gegeniiber unpassend benommen 
habe. Ich ging darauf hinunter, um mir das zu verbitten. Er sagte darauf zu mir: "Leck 
mich am A •••• ". Da packte ich ihn und schlug ihn. Dabei fielen wir beide zu Boden. Seine 
Frau kam hinzu und nannte mich Zuchthausler und Totschlager, ich packte sie an den 
Schultem und driickte sie an die Wand; als ich wegging, lieB sie sich zu Boden fallen." 

Wegen Korperverletzung unter mildemden Umstanden wurde K. zu 15 Mk. Geld
strafe oder 5 Tagen Gefangnis verurteilt. Die mildemden Umstande erblickte das SchOffen-
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gerieht darin, weil K. dureh die fortwahrenden Besehimpfungen des W. gegen die Ehre 
seiner Frau und Toehter aufs auJ3erste erbittert war. 

Im September 1910 wurde K. vom Gerieht zu 2 Monaten Gefiingnis verurteilt. Die 
Beweisaufnahme ergab folgenden Tatbestand: Der Angeklagte begab sieh am 29. September 
in das Haus, in dem die Familie W. wohnte, und loekte dort die im 2. Stock wohnende 
Veronika Waghausel dureh Poltern und Larm in den Hof. Als sie herunterkam, sehIug 
er mit einem Priigel zUIiiichst die Lampe, die sie in der Hand trug, entzwei und hieb dann 
auf sie ein, so daB sie am Hinterkopf, an der reehten Hiifte und am linken Arm erhebliehe 
Verletzungen davontrug. Die Verletzte war 6 Tage im Krankenhaus in arztlieher Behand
lung nnd muJ3te den linken Arm drei Woehen in einer Binde tragen. Die Art des Vergehens 
des Angeklagten ist als hinterlistiger Uberfall und der Priigel als gefahrliches Werkzeug 
anzusehen. 

Der besehuldigte K. gab auf geeigneten Vorhalt des neuerliehen Erhebungsergebnisses 
zur Saehe an: "leh gebe nunmehr die Tat zu. leh befand mieh aber in erregtem und be
trunkenem Zustande. DaB ieh jedoeh die Absicht hatte, die Ehefrau W. totzuschlagen, 
ist vollstandig ausgeschlossen. Dazu lag kein Grund vor. 

An fraglichem Tage habe ich bis nachmittags 5 Uhr zu Hause Holz gesagt. Dann habe 
ich in verschiedenen Wirtschaften gezecht. In der Wirtschaft zum "Falken" trank ich 
zwei, in der "Gundtei" auch zwei, in der "Stadt Diisseldorf" 3-4 und im "Neckarstaden" 
aueh 3 Glas Bier. 

Zuletzt war ich noch in der Wirtschaft "Zum weiBen Schwanen" mit einem Tage
lohner zusammen. Wieviel ich dort getrunken habe, weiB ieh nicht. Auch weiB ich nicht, 
wohin'ich von dort geraten bin. 

leh kann es mir nieht anders denken, als daB ich auf dem Heimwege zufallig am Hause 
W. vorbeigekommen bin, daB mir jetzt die Wut gekommen ist, und ich in diesem Zustande 
auf die Ehefrau W. einschlug. An die Einzelheiten kann ich mich nicht entsinnen. DaB 
ich kein Messer hatte, weiB ieh sieher und bestimmt, weil ieh nie ein solches bei mir habe." 

Auf Befragen, warum er sich ins Haus W. eingesehliehen, und warum er sich in der 
dortigen Holzkammer versteckt habe, erklarte K.: "lch stehe vor einem Ratsel, ich kann 
mich weder an ersteres noch an letzteres erinnern. lch kann mieh auch ferner nieht ent
sinnen, in gebiickter Haltung davongesprungen zu sein. Wenn es die Zeugen aIle behaupten, 
wird es wohl so gewesen sein. 

DaB ich im Friibjahr d. J. oder iiberhaupt je einmal auBerte, wenn es wieder gabe, 
gabe es keine auf die Sehnut, sondern sie (Frau W.) miisse liegen bleiben, ist nicht wahr. 
Derartige AuBerungen kommen mir nicht aus dem Munde, denn ich weiB, daB man dE 
wegen angezeigt und wegen Bedrohung bestraft werden kann. 

Anderen Leuten gegeniiber nannte Frau W. meine Frau Hure. Mich schimpfte Sil 
Stadtschrecken, Zuchthausler, Spitzbube und alles mogliche, weshalb ich sie wegen Be
leidigung verklagte. 

In den letzten Tagen vor diesem Vorgang wurde Menschenkot in unser offenstehendes 
Wohnzimmerfenster geworfen. Auch ein Blumentopf wurde am Fenster heruntergeworfen, 
und das alles ist meiner Ansicht nach von niemanden geschehen als von der Familie W. 
Direkt beweisen kann ich es nicht. Das mag der Grund zur vorliegenden Tat gewesen sein." 

Am 24. November 1910 bekam K. in einer Wirtschaft mit einem Manne Streit, der 
ibm seine UnfalI- und Armenrente vorwarf. K. ergriff einen Stuhl und schlug den anderen 
iiber den Kopf. Wegen Korperverletzung unter mildernden Umstanden wurde K. zu ftinf 
Tagen Gefangnis verurteilt. 

1m September 1911 wurde angezeigt, daB K. wieder sehr erheblieh trank, so daB zu 
befiirehten war, er wiirde vollig erwerbsunfahig durch seine Lebensweise werden. Er wurde 
nochmals verwarnt und bestritt, daB er trinke. 

1m November veriibte er ruheswrenden Larm in der Nacht. 
1m Juni 1912 kam er wieder wegen seiner Trunksucht zur Anzeige. Am 2. war er be

trunken gewesen, am 3. kam er vollig betrunken heim, bedrohte seine Frau und seine Tochter, 
so daB diese nur notdiirftig bekleidet fliichten muBten. Als er in seiner Wohnung von einem 
Schutzmann zur Ruhe ermahnt wurde, zog er einen Sabel und bedrohte den Schutzmann. 

In dieser Zeit war er ganz wiist und vergewaltigte auch mehrmals, wie sich erst spater 
herausstellte, seine 16jahrige Tochter. Einmal, als die Frau nicht zu Hause war, drang 
er hinter ihr her in das Klosett ein und zwang sie dort in der rohesten ~eise zum Beisehlaf, 
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an anderen Tagen suchte er sie in angetrunkenem Zustande in ihrem Zimmer auf und zwang 
sie zum Geschlechtsverkehr. 

Am 14. Juni 1912 wurde er wegen Unterschlagung einer auf Abzahlung gekauften 
Nahmaschine zu 8 Tagen Gefangnis verurteilt. Am 1. 7. 1912 erhielt er auf 2 Jahre Wirts
hausverbot. 

K. legte Beschwerde dagegen ein und gab an: "Es ist ausgeschlossen, daB ich dem 
Armenrat zur Last fallen werde. Mein monatIiches Einkommen stellt sich auf 150 Mk. 
und zwar von Vermieten und Verkastigung 64 l\1k.; mein Sohn gibt mir 20 Mk., meine 
Tochter 15 Mk., Unfallrente 19,40 Mk. und ich verdiene noch 35 Mk., davon muB ich 
32 Mk. Miete zahlen und meine Familie mit 7 Kapfen und einen Kostganger verkastigen. 
lch bin in den letzten Jahren in meinen Vermagensverhaltnissen vorwarts gekommen, 
habe mir fiir 260 Mk. Mabel gekauft. Wenn ich mal getrunken habe, so geschah es imme! 
nul', wenn mir Getranke bezahlt wurden. 

K. ist in der ganzen Nachbarschaft als eine gefiirchtete PersonIichkeit bekannt, und 
jeder vermeidet angstlich, irgend welche Angaben iiber ihn zu machen. 

Am 17. JuIi wurde er auf Anzeige von Hausbewohnern wegen Blutschande verhaftet 
und erhangte sich am 23. JuIi 1912 im Gefangnis. Seine Tochter gebar spateI' eine Tochter, 
deren Vater er war. 

Armenunterstiitzung hatte die FamiIie 1669 Mk. 
Diagnose: moral insanity. 

Dr e s e I, Trunksucht. 8 
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6. Abbildungell del' Strafregister, bebordlichell Unter
bringullgen und Aufentbalte in KrallkenRustaltell vou 

22 Triukcl'u. 

Abkurzungen zu den Abbildungen. 
B.: Betrug. [ N· Notzucht. 
Bel.: Beleidigung. R.: Raub. 
BI. : Blutschande. Rst.: Ruhestorung. 
Br.: Brandstiftung. Sa.: Sachbeschadigung. 
D.: Diebstahl. Si. : Sittlichkeitsvergehen. 
Dr.: Drohung. D.: Dnterschlagung. 
E .D. Einbruchdiebstahl. D. F.: Drkundenfalschung. 
Fst.: Forstvergehen. Dg.: Grober Dnfug. 
F. P.: Ftihrung falscher Papiere. DR.: D ntersuchungshaft. 
Rf.: Rausfriedensbruch. W.: Widerstand. 
I.: Jagdvergehen. • Bette!. 
Kp.: Kuppelei. 0 Landstreicherei. 
Kv.: Korperverletzung. o . Bettel und Landstreicherei. 

ZeichenerkUirung zu den Abbildungen. 

- Haft . _ Zwang J'zi ·hung. .. Bette!. Krei. pflegean. talt. - Land tr icher i. _ TrI'Cnanstalt. 

III .Bette l und Lancl~tl'c i c h I'Pi. )fili tar . - 'cfangni '. m l(rankenhaus. - Zuch haus. [;!;;:!::I Trinkel'lt i1. tiitt . - ' I'h il shau .. 
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Nr.7. Baumann, Katharina, verheiratet, geb. 14.7.1869 in Nohen. 
Vgl. Text Seite 31. 

Jahr: 
~~.o~~~~~ - ~~.oc~~~o-~~.oc~ ~ ~o-~~ . o 

g ~ 

Alter: [~ I!!: l:iil'" Ig: h:: 1~ lo;> l '! I~ I", I;::; 

I Januar 

MA.rz 

April 

~ 
Juni I 
Juli m 

August 

'~I"~"' V'" Il£ • 
[November 

IOezember 

Nr. 18. Brand, Philipp, Schiffer, ledig, geb. 14.4. 1863 in Heidelberg. 
Vgl. Text Seite 60. 

Jahr: 
I~~ ~ ~~-~ ~ .oc~ ~ ~o-~ ~ . o c~ ~~o- ~~.~c~ ~~o-~ ~. o 

I~ ~ 0 -00 ~ ~ 

Alter: I .;, I~ I;; I ~ I~ I~ I'" 1'"'1:;; l ;o l "' [~ 

I JIl ~ ~ 
iii I 

n 
MA.rz IT t V<t 

April r4I 
Mai ~ ~ 

lJJ 
Juli ~ 

August HI II If 'CI' ,a. IlUO' 

IH. La 
INovember ~ I· 

IO,,£ollluo. ~ 
b* 
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Nr. 24. B ru m mer, Eugen, Schlosser, ledig, geb. 29. 4. 1861 in Zelli. W. 
V gl. Text Seite 68. 

Januar 

f' bruar 

MArz 

April 

Mai 

.Juni 

~ . 
~ =.tt~- ~ a-t-H-l--l--nlill:-t-i J 

Nr.30. Christian, Carl, Taglohner, verheiratet, geb. 5.3.1876 in Heidelberg. 
Vgl. Text Seite 61. 

~~-"" oo ... .c., ... =O- ~~ .,. .cc r--- =c:!-"N'"~.c 
Jahr: 0> 0> ... 
Alter: ~:! ~~ ~~ ",0 Cf~ c> ... ""., ". ~ ~ g -"" 00 .... ~~!~ ~:?l -"" """" .... 0000 ooc> 

Januar 1tII ~ ~ I t 
f'ebruar ~ Ii ! I 

Min I .-l 
I 

April 

---
I I~-r"-

Mai ~ I • 
Junl i ~ I I I 
Juli 

August I 

Septemb r 

Oktober i 
Novemb r 

Dezember f- ill 
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Nr. 26. Dengel, Fritz, Biirstenmacher, verheiratet, geb. 20. 8. 1868 in Liitzenhardt. 
V gl. Text Seite 52. 

Jahr: 
~~~.~~~ ~~~-~~.~~~~~g-~ ~ .~~~ ~ ~g-~~. ~ 

~ ~ ~ 

Alter: :21:! ~ .~ I!:: 22 1~1~1~1g: 1~ 1e: Ill;l~ · !;i I~ "'I'" 1«>!00 ~ iio I"" ICO I~I'" .. I~ ~ I :: ~* i!;' 
Januar ~ I II~ 
Februar Ii 

I 
[ ~ 

;\lArz (Ia 

April • I 

Mai !iI 
Juni 

Juli ~1oJI 

August 

SepLember 

Oktober ,Ql; 

NnvAmh". M m 
"- III llI!. 

Nr. 31. Eb becke, Karl, TaglOhner, ledig, geb. 15. 1. 1867 in Miihlhausen. 
V gl. Text Seite 46. 

Jahr: 

Alter: 

Januar 

Febniar 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Augu8~ 

SepLember 

Oktober 
~----~~-b~-b+-I·~~+ ~ 

;jI 

Dezember 
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Nr. 54. H a hl, Heinrich, TaglOhner, verheiratet, geb. 15.2.1868 in Mannheim. 
V gl. Text Seite 65. 

Nr. 57. H e in, Leonhard, TaglOhner, verheiratet, geb. 29.9.1873 in Wiesenbach. 

Januar 

Februar 

Mtlrz 

Apri l 

Mal 

.IImi 

Juli 

Vgl. Text Seite 46. 
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Nr.58. H erm a nn, K arl Friedrich, Bretzelverkaufer, ledig, geb. 18. 11. 1884 in Lorrach. 
V gl. Text S eite 65. 

~moO-~~~~~~~~O - ~~~~ 

Jahr: @ ~ ~ 
Alter: ~:! ~ ~!::: ~ ~~ e;;g: ~I.;:: ~ ~~~~g;; 

Januar ,. ~ 

Februar J ~ II ~ 
MAn ~ 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Augu t 

rSeptember 

Oktober 

I November 

Dezember 

Nr.70. K a ib el , Paul , Schuhmacher, ledig, geb. 23.10. 1870 in Estahl. 
V gl. Text Seite 61. 

Jahr: 
~~~~~~~~-~~.~=~~~~ -c.1C? .. "OQi)t--co=~ - c.1C') .. ~ 

~ 

Alter: ~I :! l!!ll!: I !:; 125 I S! I~ I" I gj l~ I ';:: ·<;:! I '".1 I ~ I ~ 
Januar r- Ii 
Februar ~ I 

~ ~ 
April .Ill 

Juli II 

August ~ 
,Ii!. 

~Ptember ~ FiI I 
~ 

I November iII'l ~ 
'Oezember ~ I ~ 
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Nr. 56. Kainer, Konrad, Taglohner, ledig, geb. 4.5. 1873 in Weihersbach. 
Vgl. Text Seite 53. 

Jahr: 
~~w~o-~~~o~~m~O-~~~o~~w=o-~~~~ @ 0> 0 _ 
_ ~ Ql 0> 

Alter: ~:!: ~~ !::c;:g =0 ~~ "" .... .,~ ~~ 0>0 _C< "" .... "'~ ~w 0>0 - ~ -<>I ""'" ""~ "''''' 00"" ""00 ""~ """" ""'" ~ ... 
Januar I ~ "'"It!. rW 

Februar ~ III 
Marz 1iI~ 

April • .. 
Mai ~ ~ 
Juni I~~ I 
Juli 

~ 
August III 

ISeptember ~ ~ I l1li 

Oktober 

INovember j lB ~ ~ 
Dezember 

"" II 

Nr. 76. K oh n, Heinrich Gottfried, Schlosser, verheiratet, geb. 11. 2. 1870 in Heidelberg. 
V gl. Text Seite 65. 
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Nr. 77. Kraeh e , Wilhelm, Taglohner, ledig, geb. 10. 7. 1877 in Volkshausen. 
Vgl. Text Seite" 46. 

Nr. 88. Lowe, Franz, Taglohner, verheiratet, geb. 19.5. 1869 in Handschuhsheim. 
V gl. Text Seite 53. 

O_C'ac;o:.'O'~tDt-C'.CIQ)O - C\lC":I "'!f' t.O 

Jahr: o -
0> 
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Nr. 118. Schenk, Ludwig, TaglOhner, ledig, geb. 10. 12. 1877 in Wieblingen. 
Vgl. Text Seite 61. 

.]anuar 
----

FebrUHr 

MArz 

Mlli 
. ~ ~ II ~ ! ~ llll 

I J I _l. -1-:-
f-.]un- i -H-iH-HH-j I 1 1 I II I 

April 

J,II I:tt I 

t-1~l'-:I:-~~-l:-rl-H-++-t-+-'-' 11111-1. ! t a 11~1-;.:-+-+-++~ 

Nr. 113. Schlipper, Karl, Gartnergehilfe, ledig, geb. 14. 2. 1890 in Heidelberg. 
V gl. Text Seite 65. 

~lArz 
;: = a E :: 

April '" E - = '" 
Mai :: ~ = s 
Juni ~ '" ~ r-;;: 

Juli ;; I ~Ii 
Augu t = ~ ~ !!! ~ II! ~ ,. 

ISeptember ~ -
~ E- .- § ... 

Oktober ~ ;;' ~ ~ = 
November ~ ;::: Q 

u ;;; ~ - ~ 
Dezember i :a '" ~ ~ 

,. 
E 

'" 
I: 
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Nr. 121. Schwab, Heinrich, Fuhrmann, ledig, geb. 30. 7.1873 in Heidelberg. 
V gl. Text Seite 56. 

Nr. 122. Seidel, Josef, Taglohner, verheiratet, geb. 16. 12 .. 1875 in Striimpfelbrunn. 
V gl. Text Seite 68. 
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Nr. 132. Teiler, Alwin, Schuhmacher, ledig, geb. 2. 8. 1872 in Kunersdorf. 
V gl. Text Seite 68. 

Nr. 137. Wach ter, Ludwig, Bautechniker, ledig, geb. 4. II. 1887 in Heidelberg. 
Vgl. Text Seite 68. 

Jahr: I~-~~~~~~ ~=§-~~·~ 

Al ter: 

Januar IB 
Februar ~ 

Marz 

"" I 

April 

Mai 

Juni ~f& 
Juli ,\I, ~ 

August 

~mber 

Qktober Ia ~ 

~ 
. V '~ ''' VQ' 

Dezembllr 



125 

Nr. 139. Waghaeusel, Georg, Tagltihner, verheiratet, geb. 11. 11. 1867 in Heidelberg. 
V gl. Text Seite 56. 

Jahr: 

Alter: 

Januar 

Februar 

MAn. I 

April 

Mai 

Juni ~ . 

Juli 

Augu t 

ISept mb r 

:'\'ovemb r 

Oktober tli ~ 
r---~+H++H++H~W~ ~ 

"" 
l!!! 
I 

Dezember 

Nr. 138. Wald mann, Ludwig, Tagltihner, ledig, geb. 26.6. 1885 in Heidelberg. 
Vgl. Text Seite 61. 
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